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Hinweis

In der gesamten Broschiire werden, soweit dies mdglich ist, ohne die inhaltliche
Versténdlichkeit zu beeintréachtigen, auch die weiblichen Formen genannt. Es wird
jedoch ausdriicklich darauf hingewiesen, dass alle nur in der ménnlichen Form
niedergeschriebenen Formulierungen selbstverstandlich auch Frauen gegentiiber gelten.

Auf die Lohnsteuerrichtlinien (diese sind als Zusammenfassung des geltenden Lohn-
steuerrechts und damit als Nachschlagewerk fir die Verwaltung und die betriebliche
Praxis zu sehen) wird im Text mit Randzahlen (Rz) verwiesen. Die Lohnsteuerrichtlinien
sowie einschlagige Verordnungen und Erlasse finden Sie auch auf findok.bmf.gv.at.

Bitte beachten Sie, dass alle Angaben in dieser Publikation trotz sorgfaltiger
Bearbeitung ohne Gewéhr erfolgen und eine Haftung des Bundesministeriums fiir
Finanzen ausgeschlossen ist.
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.
Allgemeines zur
Lohn- und

Finkommensteuer

Dieses Einfiihrungskapitel gibt Ihnen wichtige Basis-
informationen zu unserem Steuersystem sowie
Erlauterungen zu diversen Begriffen, um Zusammen-
hange besser nachvollziehbar zu machen. Auf den
nachsten Seiten finden Sie Details zu folgenden
Schwerpunkten:

* Wer ist in Osterreich steuerpflichtig und ab welcher
Einkommenshéhe beginnt die Steuerpflicht

* Unterschiede zwischen Lohn- und Einkommensteuer

« Ubersicht tiber die sieben steuerpflichtigen
Einkunftsarten

* Informationen zu steuerpflichtigen (z. B. Dienst-
wagen, Dienstwohnung) und steuerfreien
Sachbeziigen, die durch den Arbeitgeber zur
Verfiigung gestellt werden



A. Personliche Steuerpflicht

Wer ist in Osterreich steuerpflichtig?®='

Unbeschrankt steuerpflichtig sind Personen, die ihren Wohnsitz oder ihren
gewshnlichen Aufenthalt in Osterreich haben. Einen Wohnsitz in Osterreich
haben Personen, die im Bundesgebiet liber eine Wohnung verfigen, die sie
offensichtlich langerfristig als solche nutzen (werden). Die Wohnung muss
nicht der Hauptwohnsitz sein. Es reicht, wenn die Wohnung jederzeit fir den
eigenen Wohnbedarf verwendet werden kann. Zur Begriindung eines Wohn-
sitzes muss die Wohnung zwar nicht ununterbrochen, aber zumindest wieder-
kehrend beniitzt werden.

lhren gewdhnlichen Aufenthalt in Osterreich haben Personen, die sich
im Bundesgebiet nicht nur voriibergehend (Urlaub, Geschéftsreise, Besuch etc.),
sondern offensichtlich fiir langere Zeit aufhalten (werden). Auf jeden Fall tritt
nach sechs Monaten Aufenthalt in Osterreich, und zwar riickwirkend, die unbe-
schrénkte Steuerpflicht ein. Die Staatsbiirgerschaft ist dabei nicht entscheidend.

Die unbeschréankte Steuerpflicht bedeutet, dass alle in- und auslandi-
schen Einkiinfte in Osterreich steuerlich erfasst werden.

Beschrénkt steuerpflichtig sind Personen, die in Osterreich (z.B. als
Arbeitnehmer/innen) oder von Osterreich (z.B. Sozialversicherungspensionen)
Einkiinfte erzielen, aber in Osterreich keinen Wohnsitz und auch nicht ihren
gewdhnlichen Aufenthalt haben.

Auch beschrankt steuerpflichtige Arbeitnehmer/innen kénnen ver-
pflichtet sein, eine Arbeitnehmerveranlagung durchzufihren bzw. kénnen sie
eine freiwillige Veranlagung lohnsteuerpflichtiger Einkiinfte beantragen und
dabei Werbungskosten und inlandsbezogene Sonderausgaben geltend machen
(siehe Seite 146).kR= 178

Bedenken Sie, dass im Falle einer Veranlagung von beschrénkt Steuer-
pflichtigen der Steuerbemessungsgrundlage ein Betrag von 10.888 Euro hinzu-
gerechnet wird, der bei der laufenden Lohnverrechnung nicht zum Tragen

kommt.



Grund dafir ist, dass das steuerfreie Existenzminimum grundsatzlich
vom Wohnsitzstaat zu beriicksichtigen ist. Auf Grund der tarifmaBigen Steuer-
freigrenze von 13.308 Euro (sieche Seite 28) verbleibt fir beschrénkt Steuer-

pflichtige damit ein steuerfreies Basiseinkommen von 2.421 Euro.

Hinweis zum Informationsaustausch in der EU

Die Steuerbehérden der EU haben eine engere Zusammenarbeit
vereinbart, um die Steuern ihrer Steuerpflichtigen ordnungsgemafi
erheben zu kdnnen. Die wesentliche Rechtsvorschrift in diesem
Bereich ist die Richtlinie 2011/16/EU des Rates in Bezug auf die
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehérden im Bereich der Besteue-
rung. Diese Richtlinie sieht den automatischen Austausch von Infor-

mationen tber folgende Kategorien von Einkiinften und Kapital vor:

 Einkunfte aus unselbsténdiger Arbeit

* Aufsichts- oder Verwaltungsratsvergiitungen

* Lebensversicherungsprodukte, die nicht durch andere Richtlinien
abgedeckt sind

* Ruhegehélter und Pensionen

+ das Eigentum an unbeweglichem Vermégen und Einkiinfte daraus

* Lizenzgebiihren

Demnach sind der ésterreichischen Finanzverwaltung diese aus-
l&ndischen Einkiinfte bekannt. Verwenden Sie bitte die Steuer-
erklarungsformulare L 1i bzw. E 1 zur genauen Angabe der Einkiinfte
und allfalliger damit im Zusammenhang stehender Werbungskosten

(siehe Kapitel V).



EU/EWR-Biirgerinnen und -Biirger sowie Biirgerinnen und Biirger von
Staaten, mit denen Osterreich ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Dis-
kriminierungsverbot hat, die zwar keinen Wohnsitz, aber die Haupteinkiinfte
in Osterreich haben (90 % der Einkiinfte werden in Osterreich erzielt oder die
Auslandseinkiinfte betragen insgesamt nicht mehr als 13.308 Euro), kénnen
in der Erkldrung zur Arbeitnehmerveranlagung zur unbeschrankten Steuer-
pflicht optieren. Im Erkldrungsjahr 2025 sind neben den &sterreichischen
Einkinften auch alle ausléndischen Einkiinfte bekannt zu geben. Die auslan-
dischen Einkiinfte selbst werden nicht besteuert, aber sie erhéhen den Steuer-
satz, mit dem die 8sterreichischen Einkiinfte zu besteuern sind. Dabei entfallt
aber die Hinzurechnung von 10.888 Euro bei der Veranlagung. AuBerdem
kénnen persénliche Absetzbetrdge (Familienbonus Plus, Alleinverdiener-,
Alleinerzieher-, Unterhaltsabsetzbetrag) sowie auBergewdhnliche Belastungen
geltend gemacht werden.??7ff

Doppelbesteuerungsabkommen verhindern, dass mehrmals Steuer fir
dasselbe Einkommen bezahlt wird, wenn man in mehreren Staaten einen Wohn-
sitz hat oder Einkiinfte erzielt (siehe Seite 150).

Besonderheiten gelten fiir Grenzgéngerinnen und Grenzgénger®?¢, die
ihren Wohnsitz in Osterreich haben, jedoch in Deutschland, Italien oder Liech-
tenstein arbeiten und taglich pendeln oder in Grenznéhe arbeiten. |hre Ein-
kiinfte werden grundsétzlich in Osterreich besteuert. Nahere Hinweise fir
Arbeitnehmer/innen mit Einkiinften ohne bisherigen Lohnsteuerabzug oder
fir Bezieher/innen mit Einkiinften mit Auslandsbezug finden Sie ab Seite 144.

Ausléndische Arbeitnehmer/innen®*4 werden bereits ab dem ersten
Tag ihres Aufenthaltes in Osterreich als unbeschrénkt steuerpflichtig behan-
delt. Voraussetzung ist eine zumindest sechsmonatige Arbeitserlaubnis oder
ein zumindest sechsmonatiger Arbeitsvertrag.

Bei Saisonarbeiterinnen und -arbeitern®?® tritt die unbeschrankte
Steuerpflicht in der Regel dann ein, wenn der Aufenthalt im Inland ldnger als
sechs Monate dauert. Die unbeschrénkte Steuerpflicht besteht in diesem Fall

vom ersten Tag an.
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B. Lohn- oder Einkommensteuer

Worin unterscheiden sich Lohn- und Einkommensteuer?
Grundséatzlich gilt: Arbeitnehmer/innen sowie Pensionistinnen/Pensionisten
zahlen Lohnsteuer, Selbstdndige zahlen Einkommensteuer. Die Lohnsteuer
unterscheidet sich von der Einkommensteuer lediglich in ihrer Erhebungsform.
Der Steuertarif ist grundsétzlich gleich. Fir Arbeitnehmer/innen gibt es aber
zusatzliche Absetzbetrége, besondere Steuerbefreiungen und Sonderbestim-
mungen fir die Besteuerung bestimmter ,sonstiger Bezlige".

Die Lohnsteuer hat jeder Arbeitgeber einzubehalten und bis zum 15.
des Folgemonats an das Finanzamt abzufiihren. Rz 194-1202a

Die Einkommensteuer wird im Veranlagungsweg erhoben. Dazu ist eine
Einkommensteuererkldrung beim Finanzamt abzugeben. Auf Grund dieser
Erklarung wird die Einkommensteuer ermittelt und mit Einkommensteuerbe-
scheid vorgeschrieben. Bei der Veranlagung werden auch die nichtselbstén-
digen Einkinfte miteinbezogen. Die von der Lohnverrechnung bereits einbe-
haltene Lohnsteuer wird auf die Einkommensteuer angerechnet.

Auch wenn nur nichtselbsténdige Einkiinfte bezogen werden, kommt
es in der Regel zu einer Einkommensteuerveranlagung (siehe ,Arbeitnehmer-

veranlagung®, Seite 166).

C. Einklinfte, Einkommen

Wovon muss man Lohn- oder Einkommensteuer zahlen?
Gegenstand der Einkommensteuer ist das Einkommen. Es setzt sich aus ein-
zelnen Einkiinften zusammen. Im Einkommensteuergesetz sind all jene Ein-
kunftsarten aufgezéhlt, die der Einkommensteuer unterliegen. Es sind somit
nur diejenigen Einklinfte steuerpflichtig, die unter die im Gesetz aufgezahlten
Einkunftsarten fallen. Nicht steuerpflichtig sind z.B. Lottogewinne, das Kinder-
betreuungsgeld oder das Pflegegeld.

1



Das Einkommensteuergesetz kennt sieben Einkunftsarten:
Einkiinfte aus Land- und Forstwirtschaft

Einkinfte aus selbsténdiger Arbeit

Einkiinfte aus Gewerbebetrieb

Einklinfte aus nichtselbsténdiger Arbeit

Einkinfte aus Kapitalvermégen

Einkiinfte aus Vermietung und Verpachtung

N o oA

Sonstige Einkiinfte

= Gesamtbetrag der Einkiinfte

- Sonderausgaben

- AuBergewdhnliche Belastungen
- Freibetrage

= Einkommen

(= Steuerbemessungsgrundlage)

Die Einkunftsarten 1-3 werden ,betriebliche Einkiinfte* oder
,Gewinneinkiinfte“ die Einkunftsarten 4—7 ,Uberschusseinkiinfte“
oder ,auBerbetriebliche Einkiinfte* genannt. Das Einkommen stellt
daher die Summe aller Einkiinfte abziiglich Sonderausgaben, auBer-

gewohnlichen Belastungen und Freibetrégen dar.

Ab welcher Einkommenshdhe beginnt die Steuerpflicht?
Ein bestimmtes Basiseinkommen (Existenzminimum) bleibt bei jeder/jedem
unbeschrénkt Steuerpflichtigen steuerfrei. Das steuerfreie Basiseinkommen
betrdgt im Kalenderjahr 2025 fiir Arbeitnehmer/innen jahrlich mindestens
ca. 19.618 Euro.

Vom steuerfreien Basiseinkommen zu unterscheiden ist die sozialver-
sicherungsrechtliche Geringfiigigkeitsgrenze. Diese betragt 2025 551,10 Euro

monatlich.
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Die Erklérung im Einzelnen:

1.

Einkiinfte aus Land- und Forstwirtschaft erzielen z.B. Bauerinnen/
Bauern oder Géartnerinnen/Gartner.

Einkiinfte aus selbsténdiger Arbeit erzielen z.B. Arztinnen/Arzte,
Rechtsanwaéltinnen/Rechtsanwilte, Steuerberaterinnen/Steuerberater,
Architektinnen/Architekten oder Journalistinnen/Journalisten und an
Kapitalgesellschaften (z.B. GmbH) zu mehr als 25% beteiligte Gesell-
schafter-Geschéaftsfiihrer/innen.kz 70

Einkiinfte aus Gewerbebetrieb sind Gewinne aus Gewerbebetrieben
(z.B. Handelsbetriebe, Handwerksbetriebe, Industriebetriebe).
Juristische Personen (z.B. GmbH) zahlen keine Einkommensteuer,
sondern Kérperschaftsteuer.

Einkiinfte aus nichtselbsténdiger Arbeit erzielen Arbeitnehmer/innen
(Angestellte) sowie Pensionistinnen und Pensionisten.

Einkiinfte aus Kapitalvermdgen sind z.B. private Zinsertrdge aus Spargut-
haben, Wertpapieren, Dividenden und andere Ausschiittungen aus Antei-
len an Kapitalgesellschaften oder Investmentfonds sowie Substanzge-
winne aus der VerduBerung von privaten Kapitalanlagen (z.B. Aktien,
Kryptowéshrungen). Diese Einkiinfte unterliegen als inlandische Einkiinfte
der 25 %igen oder 27,5 %igen KESt und sind in der Regel damit endbe-
steuert, d. h. es wird keine weitere Einkommensteuer eingehoben. Wer-
den derartige Kapitalertrage oder Substanzgewinne aus dem Ausland
bezogen (z.B. Zinsen aus ausléndischen Sparguthaben, Dividenden oder
Substanzgewinne aus Aktienverkdufen ohne Depotfiihrung im Inland),
werden sie im Wege der Einkommensteuerveranlagung grundséatzlich
ebenfalls mit 25% bzw. 275% besteuert.

Einkiinfte aus Vermietung und Verpachtung werden erzielt, z. B. wenn
eine Wohnung oder ein Haus vermietet wird.

Sonstige Einkiinfte sind z.B. Einkiinfte aus privaten Grundstiicksver-
duBerungen (Besteuerung mit festem Satz von 30 %, grundsé&tzlich

durch Immobilienertragsteuer — ImmoESt — erhoben), aus Spekulations-
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geschéften (VerduBerungsgeschafte sonstiger privater Wirtschafts-
guter, z.B. Gold und Silber, innerhalb eines Jahres ab der Anschaffung),
Einkinfte aus gelegentlichen Leistungen (z.B. einmalige Vermittlungs-
provisionen), bestimmte laufend anfallende Renten sowie Funktionérs-
beziige (Entgelt fir Funktion&rinnen/Funktionire von &ffentlich-

rechtlichen Kérperschaften, sofern sie keine Arbeitnehmer/innen sind).

D. Einkiinfte aus nichtselbstandiger Arbeit

Was sind Einkiinfte aus nichtselbsténdiger Arbeit?

Unter die Einkinfte aus nichtselbsténdiger Arbeit fallen folgende Beziige:

+ Bezilige und Vorteile aus einem bestehenden oder fritheren Dienst-
VerhéltniSRZ 645-669b; 930 ff
Darunter fallen Léhne und Gehélter, Firmenpensionen sowie Sach-
zuwendungen des Arbeitgebers, aber auch Beziige aus einer gering-
fligigen Beschéaftigung und Einkiinfte aus einem Dienstleistungsscheck.
Dieser Dienstleistungsscheck, erhéltlich in Postémtern, Trafiken und

online unter dienstleistungsscheck-online.at, kann zur Bezahlung einfa-

cher haushaltstypischer Dienstleistungen in Privathaushalten (z.B. Reini-
gungsarbeiten, Kinderbetreuung, einfache Hilfestellungen bei der Haus-
haltsfiihrung, einfache Gartenarbeiten) verwendet werden. Wahrend
des Jahres bleiben die Einkiinfte aus einem Dienstleistungsscheck lohn-
steuerfrei. Im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung werden bei der
Besteuerung des Jahreseinkommens auch lhre Einkiinfte aus Dienst-
leistungsschecks einbezogen.

+ Pensionen aus der gesetzlichen Sozialversicherung®z ¢4 ff
Darunter fallen u.a. die Pensionen von den Pensionsversicherungsan-
stalten der Arbeitnehmer/innen, der Bduerinnen/Bauern oder der
gewerblichen Wirtschaft. Steigerungsbetrdge auf Grund einer freiwilli-

gen Héherversicherung werden nur zu einem Viertel steuerlich erfasst.
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* Rehabilitations- und Wiedereingliederungsgeld® ¢, Krankengeld®=¢7"

+ Beziige aus Pensionskassenfz 80 f
Beziige und Pensionsleistungen, die auf Beitrége des Arbeitgebers
entfallen, unterliegen zur Génze der Lohnsteuer. Von den Beziigen und
Pensionsleistungen, die auf Beitrdge der Arbeitnehmer/innen entfallen,
sind nur 25% steuerpflichtig. Pensionen aus einer prémienbegiinstigten
Pensionsvorsorge (siehe Seite 188), pramienbegiinstigten Zukunfts-
vorsorge (siehe Seite 186) und einer betrieblichen Vorsorgekasse sind
steuerfrei.

+ Beziige nach dem Beziigegesetz sowie von Mitgliedern einer Landes-
regierung, eines Landtages, von Biirgermeisterinnen und -meistern,

Stadtratinnen und -raten oder Gemeinderéatinnen und -réten.

Hinweis

Arbeiten im Rahmen eines freien Dienstvertrages oder eines Werk-
vertrages fallen in der Regel unter die Einkiinfte aus einer betrieb-
lichen Tatigkeit. Daher erfolgt kein Lohnsteuerabzug. Diese
Einkiinfte sind solche aus selbstandiger Arbeit oder aus Gewerbe-
betrieb. In vielen Fallen muss von der Auftraggeberin oder vom
Auftraggeber eine ,Mitteilung gemaB § 109a EStG* ans Finanzamt
erfolgen (siehe Seite 179).

Wann sind Einkiinfte aus nichtselbsténdiger Arbeit zu
versteuern?

Die Einkommensteuer wird jeweils vom gesamten Einkommen eines Kalender-
jahres berechnet. Einkommen (Léhne, Gehélter und Pensionen) werden grund-
satzlich zu jenem Kalenderjahr gerechnet, in dem sie die Arbeitnehmer/innen

erhalten haben.
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Bei der Arbeitnehmerveranlagung wird die Steuer fir das im Kalender-
jahr bezogene Einkommen neu berechnet.

Waurden lohnsteuerpflichtige Einkiinfte im Kalenderjahr nicht ganz-
jahrig oder in unterschiedlicher Hohe bezogen, kommt es durch die Jahres-
berechnung bei der Veranlagung in der Regel zu einer Gutschrift.

Im Fall einer Nachforderung beachten Sie bitte die Ausfiihrungen im

Kapitel ,Das Verfahren beim Finanzamt* (siehe Seite 165).

E. SachbezﬁgeRz 138-222d

Was versteht man unter Sachbezligen?
Ublicherweise erfolgt die Bezahlung der Arbeitnehmer/innen in Geld. Die
Entlohnung kann aber auch (teilweise) in Sachleistungen (Sachbeziigen) erfolgen.
Die Sachleistungen sind mit dem Endpreis des Abgabeortes zu bewerten und
in dieser Hohe zu versteuern. Fir die meisten Sachbeziige, wie z.B. Privat-
nutzung eines firmeneigenen Pkws®?%%%7 wurden bundeseinheitliche Sach-
bezugswerte festgesetzt.

Bestimmte Sachbeziige sind durch das Einkommensteuergesetz aber
ausdriicklich steuerfrei gestellt (z. B. Weihnachtsgeschenke sowie aus Anlass
eines Dienst- oder Firmenjubildums erhaltene Sachzuwendungen bis 186 Euro,

Betriebsveranstaltungen bis 365 Euro oder Verpflegung am Arbeitsplatz).kz78 f. 93 ff

Beispiele fur steuerpflichtige Sachbeziige:

» DienstwagenRz 168187
Wenn die Arbeitnehmer/innen ein firmeneigenes Kraftfahrzeug (Kfz) fir
Privatfahrten nutzen, sind als Sachbezug monatlich 2% der Anschaf-
fungskosten (inkl. Umsatzsteuer), maximal 960 Euro monatlich anzuset-
zen. Ein Sachbezug von monatlich 1,5 % der Anschaffungskosten des Kfz
(maximal 720 Euro monatlich) ist anzusetzen, wenn der CO,-Emissions-

wert unter einer bestimmten Grenze liegt. Dieser Grenzwert héngt vom
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Datum der Erstzulassung des Kfz ab. Wenn die Erstzulassung im Kalen-
derjahr 2025 erfolgte, betrégt der Grenzwert fiir den glinstigeren
Steuersatz 126 Gramm pro Kilometer. Fiir Kfz mit einem CO,-Emissions-
wert von O Gramm pro Kilometer wird kein Sachbezugswert angesetzt.
Wird das firmeneigene Kfz nachweislich im Jahresdurchschnitt nicht
mehr als 500 km monatlich fir Privatfahrten benitzt, ist der halbe Wert
als Sachbezug anzusetzen. Als Privatfahrten gelten dabei auch Fahrten
zwischen Wohnung und Arbeitsstatte. Steht Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern fir Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstétte ein
arbeitgebereigenes Kfz zur Verfigung, steht weder ein Pendlerpau-
schale noch ein Pendlereuro zu.

Kfz-Abstell- oder Garagenplatz®=188-203

Stellt der Arbeitgeber der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer wéh-
rend der Arbeitszeit einen Kfz-Abstell- oder Garagenplatz unentgeltlich
zur Verfiigung, sind als Sachbezug 14,53 Euro pro Monat der Lohnsteuer-
bemessungsgrundlage hinzuzurechnen. Die Zurechnung hat nur dann zu
erfolgen, wenn sich der Abstell- oder Garagenplatz im Bereich einer
Parkraumbewirtschaftung (,blaue Zone*) befindet. Ab 14,53 Euro pro
Monat Kostenbeitrag der Arbeitnehmer/innen an den Arbeitgeber ist
kein Sachbezugswert hinzuzurechnen.

Arbeitgeberdarlehen und Gehaltsvorschisse®? 207k-207w

Bei unverzinslichen oder zinsverbilligten Gehaltsvorschissen und
Arbeitgeberdarlehen ist bei einem Vorschuss oder Darlehen von bis zu
7.300 Euro kein Sachbezug anzusetzen. Seit 1.1.2024 ist bei der Berech-
nung des monatlichen Sachbezugs zu unterscheiden, ob der Gehalts-
vorschuss oder das Arbeitgeberdarlehen fix oder variabel verzinst ist.
Bei Gehaltsvorschiissen und Arbeitgeberdarlehen mit einem variablen
Sollzinssatz ist im Jahr 2025 eine Zinsenersparnis von 4,5% und im Jahr
2026 von 3% anzusetzen. Wurde keine Verzinsung oder ein Fixzinssatz
vereinbart, ist der monatliche geldwerte Vorteil zu ermitteln, indem der

von der Osterreichischen Nationalbank im Monat des Vertragsabschlusses
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verdffentlichte Kreditzinssatz (Kreditzinssatz im Neugeschaft an private
Haushalte fiir Wohnbau mit anfénglicher Zinsbindung tiber zehn Jahre)
um 10 % vermindert wird und dann die Differenz zwischen diesem Zins-
satz und dem vereinbarten Fixzinssatz berechnet wird. Der so ermittelte
geldwerte Vorteil ist fur die gesamte Riickzahlungsdauer heranzuziehen.
DienstwohnungRz 149162

Wird der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer eine Dienstwohnung
kostenlos oder verbilligt zur Verfiigung gestellt, liegt ebenfalls ein
steuerpflichtiger Sachbezug vor. Stellt die arbeitsplatznahe Unterkunft
nicht den Mittelpunkt der Lebensinteressen dar, ist bis zu einer GréBe
von 35 m? kein Sachbezug anzusetzen. Bei einer GréBe von mehr als

35 m? aber nicht mehr als 45 m? ist der begiinstigte Betrag um 35% zu
vermindern, wenn die arbeitsplatznahe Unterkunft durchgehend héchs-
tens zwdlf Monate vom selben Arbeitgeber zur Verfligung gestellt wird.
Incentive-ReiseR? 220

Zur Mitarbeitermotivation gewédhrte Incentive-Reisen stellen einen

steuerpflichtigen Sachbezug dar.

Beispiele fur steuerfreie Sachbeziige:
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Laptop, PC-Standgerat®rz 2142

Wird der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer ein Computer zur Ver-
fugung gestellt, der regelméaBig beruflich genutzt, aber auch privat ver-

wendet werden kann, stellt dies keinen steuerpflichtigen Sachbezug dar.
(Mobil)Telefon®= 214

Eine gelegentliche private Nutzung des arbeitgebereigenen (Mobil)Tele-

fons stellt ebenfalls keinen steuerpflichtigen Sachbezug dar.



F. Steuerfreie Leistungen

Welche Beziige und Leistungen werden nicht besteuert?

Die wichtigsten steuerfreien Leistungen sind:

+ Familienbeihilfe

*  Wochengeld und vergleichbare Beziige aus der gesetzlichen
Sozialversicherung® ' ff

+ Kinderbetreuungsgeld®45

+ Unfallrenten

+ Pflegegeld und Betreuungskostenzuschuss, Renten aus
Pflegeversicherungen (=Pflegerenten)

« Trinkgelder fiir Arbeitnehmer/innen

Auch bestimmte Leistungen des Arbeitgebers sind steuerbefreit (siche
Seite 58).

Welche steuerfreien Leistungen kénnen die Einkommensteuer

beeinflussen?

Es gibt bestimmte Einkommensersétze, die zwar steuerfrei sind, aber bei einer

allfalligen Veranlagung die Steuer des tibrigen Einkommens erhéhen (so genann-

ter besonderer Progressionsvorbehalt). Folgende Beziige fallen darunter:

« Arbeitslosengeld, Notstandshilfe oder Weiterbildungsgeld sowie
Uberbriickungshilfe fir Bundesbedienstete®z 45

+  Bestimmte Beziige nach dem Heeresgebiihrengesetz®?'°°

¢ Bestimmte Bezilige nach dem Zivildienstgesetz®?1%

Bezieht jemand in einem Kalenderjahr sowohl die genannten steuerfreien
Einkommenserséatze als auch andere steuerpflichtige Einkiinfte (z.B. Gehalt,
Pension), so sind diese steuerpflichtigen Einkiinfte zur Errechnung einer vollen
Steuerprogression in der Weise fiktiv hochzurechnen, als ob sie auch wahrend

des Bezuges der Einkommensersétze (weiter) bezogen worden wéren. Von
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diesem fiktiven Gesamteinkommen wird dann der Durchschnittssteuersatz
ermittelt, mit dem das tatséchlich steuerpflichtige Einkommen - also das
Gehalt, die Pension oder andere steuerpflichtige laufende Einkiinfte — ver-
steuert wird.

Die Steuer darf jedoch nicht hdher sein als jene, die sich ergeben
wirde, wenn das Einkommen und die Einkommensersédtze gemeinsam ver-

steuert wiirden. Rz "3 ff

Steuerfreie pauschale Reiseaufwandsentschadigungen®? 9%

Seit dem Jahr 2023 sind pauschale Reiseaufwandsentschéadigungen, die von
gemeinniitzigen Sportvereinen an Sportlerinnen und Sportler ausbezahlt wer-
den, in Héhe von 120 Euro pro Einsatztag bzw. héchstens 720 Euro monatlich
steuerfrei. Bei den Betrdgen handelt es sich um Freibetrdge: Wenn héhere
pauschale Reiseaufwandsentschadigungen ausbezahlt werden, sind die iber-
steigenden Betrdge zu versteuern. Die Auszahlung kann nur fir Einsatztage
gewéhrt werden, also fir Tage, an denen ein Training oder ein Wettkampf
stattfindet. Werden im Kalenderjahr 2025 nur steuerfreie pauschale Reise-
aufwandsentschadigungen geleistet, hat der Sportverein dem Finanzamt bis
spatestens Ende Februar 2026 eine Mitteilung tiber pauschale Reiseaufwands-
entschadigungen (Formular L 19) zu Gbermitteln. Wenn ein Lohnzettel Uber-
mittelt wird (zum Beispiel, weil auch andere Beziige vorliegen), sind die pau-
schalen Reiseaufwandsentschadigungen im Lohnzettel zu bericksichtigen
(Formular L 16). Die erhaltenen Reiseaufwandsentschadigungen missen nicht
erklart werden, wenn der Verein diese bereits im L 16 oder L 19 erfasst und

dem Finanzamt Uibermittelt hat.
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Hinweis

Wenn die Voraussetzungen fiir die Auszahlungen von pauschalen
Reiseaufwandsentsch&digungen fiir Sportlerinnen und Sportler nicht
vorliegen oder ein zu hoher Betrag unversteuert geblieben ist, sind
Sie als Zahlungsempfangerin bzw. Zahlungsempfanger verpflichtet,

beim Finanzamt eine Steuererkldrung abzugeben (siehe Seite 175).

Steuerfreies Freiwilligenpauschale

Seit dem Kalenderjahr 2024 sind freiwillige Zuwendungen einer gemeinniitzi-
gen, mildtatigen oder kirchlichen Einrichtung an ehrenamtlich Tatige bis zu
30 Euro pro Tag bzw. 1.000 Euro pro Jahr von der Einkommensteuer befreit
(kleines Freiwilligenpauschale), wenn die ehrenamtlich tatige Person von der
Kérperschaft oder einer mit ihr verbundenen Kérperschaft keine pauschale
Reiseaufwandsentschadigung erhélt und keine Einkiinfte aus selbsténdiger
Arbeit, nichtselbsténdiger Arbeit, Gewerbebetrieb oder keine sonstigen Ein-
kiinfte fur eine weitere Tatigkeit, die eine vergleichbare Ausbildung oder
Qualifikation erfordert, bezieht.

Fur bestimmte ehrenamtliche Tatigkeiten (z.B. im Zusammenhang mit
mildtatigen Zwecken, Katastropheneinsatzen oder der Funktion als Ausbildner
oder Ubungsleiter) kénnen 50 Euro pro Tag bzw. 3.000 Euro pro Jahr steuer-
frei belassen werden (groBes Freiwilligenpauschale). Es muss sich dabei um
eine freiwillige Leistung handeln und nicht um Zahlungen z.B. im Rahmen eines
Dienstverhéltnisses.

Werden in einem Kalenderjahr sowohl Tatigkeiten im Rahmen des
kleinen als auch des groBen Freiwilligenpauschales ausgeiibt, kénnen insge-
samt nicht mehr als 3.000 Euro im Kalenderjahr steuerfrei bezogen werden.
Bei Uberschreiten dieser Hochstgrenzen liegen Einkiinfte aus Leistungen vor
(sonstige Einkiinfte). Die Kérperschaft hat tiber die Auszahlungen an ehren-

amtlich Tatige Aufzeichnungen zu fithren und bei Uberschreiten der gesetz-
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lichen Héchstgrenzen die erforderlichen Informationen mittels amtlichen For-

mular (E 29) bis Ende Februar des Folgejahres an das Finanzamt zu Gibermitteln.

G. Steuermindernde Ausgaben

Welche Ausgaben vermindern das steuerpflichtige Einkommen?
Nur bestimmte Ausgaben vermindern das steuerpflichtige Einkommen. Dazu
zdhlen Ausgaben, die mit den Einnahmen direkt zusammenhé&ngen. Diese
sind als Betriebsausgaben bei den betrieblichen Einkunftsarten (land- und
forstwirtschaftlichen, selbstdndigen oder gewerblichen Einkiinften) oder als
Werbungskosten bei den tibrigen Einkunftsarten abzuziehen. Ausgaben, die
mit steuerfreien Einkiinften unmittelbar zusammenhéngen, diirfen nicht abge-
zogen werden.

Weitere Ausgaben, die das steuerpflichtige Einkommen vermindern,
aber nicht mit der Einkiinfteerzielung zusammenhéngen, sind Sonderausgaben

(siehe Seite 77) und auBergewdhnliche Belastungen (sieche Seite 108).
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1.

Steuertarif und
Steuerabsetz-
betrage

In Osterreich gelten je nach Einkommenshohe unter-
schiedliche Steuertarifstufen. AuBerdem gibt es

bestimmte Steuerabsetzbetrage, die die zu zahlende
Steuer reduzieren. Dieses Kapitel informiert Sie tber:

* die unterschiedlichen Steuerabsetzbetrage
(z.B. Familienbonus Plus, Verkehrs- oder Pensionis-
tenabsetzbetrag), wer sie erhalt, ob und wie Sie
sie beantragen kénnen bzw. ob sie automatisch
bericksichtigt werden

 den Steuertarif und wie Sie |hre Steuer errechnen

Auch die Erstattung des Alleinverdiener- oder
Alleinerzieherabsetzbetrages sowie eine mégliche
Rickerstattung von Sozialversicherungsbeitréagen
werden hier behandelt.



A. Steuertarif?=7¢7

Wie hoch ist die Lohn- oder Einkommensteuer?

Die Steuer fiir das steuerpflichtige Einkommen wird nach dem Einkommen-
steuertarif berechnet. Einkommen bis 13.308 Euro j&hrlich werden jedenfalls
steuerfrei gestellt. Fir héhere Einkommen bestehen 6 Tarifstufen. Besteht
Anspruch auf Steuerabsetzbetrdge, miissen diese nur noch vom Ergebnis

abgezogen werden.

Welche Steuerabsetzbetrage gibt es?
Ein Steuerabsetzbetrag kiirzt die Einkommensteuer.
Das Einkommensteuergesetz 1988 (EStG) sieht folgende Absetz-

betrage vor:

Steuerabsetzbetrdge im Kalenderjahr 2025

Familienbonus Plus bis 18 Jahre 166,68 € /Monat
Familienbonus Plus ab 18 Jahre 58,34 € /Monat
Verkehrsabsetzbetrag 487 €/ Jahr
erhéhter Verkehrsabsetzbetrag bis zu 838 €/ Jahr
Zuschlag zum Verkehrsabsetzbetrag bis zu 790 €/ Jahr
Pensionistenabsetzbetrag bis zu 1.002 €/ Jahr
erhéhter Pensionistenabsetzbetrag bis zu 1.476 €/ Jahr
Alleinverdienerabsetzbetrag 601 €/ Jahr (bei einem Kind)
Alleinerzieherabsetzbetrag 601 €/ Jahr (bei einem Kind)
Unterhaltsabsetzbetrag 37 €-73 € /Monat und Kind
Kinderabsetzbetrag* 70,90 € /Monat und Kind
Kinderzuschlag zum Kinderabsetzbetrag* 60 € /Monat und Kind
Mehrkindzuschlag 24,40 € /Monat ab 3. Kind

* Der Kinderabsetzbetrag und der Kinderzuschlag zum Kinderabsetzbetrag werden mit
der Familienbeihilfe ausbezahlt.
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Steuerabsetzbetrdge im Kalenderjahr 2026

Familienbonus Plus bis 18 Jahre 166,68 € /Monat
Familienbonus Plus ab 18 Jahre 58,34 € /Monat
Verkehrsabsetzbetrag 496 €/ Jahr
erhéhter Verkehrsabsetzbetrag bis zu 853 €/ Jahr
Zuschlag zum Verkehrsabsetzbetrag bis zu 804 €/ Jahr
Pensionistenabsetzbetrag bis zu 1.020 €/ Jahr
erhéhter Pensionistenabsetzbetrag bis zu 1.502 €/ Jahr
Alleinverdienerabsetzbetrag 612 €/ Jahr (bei einem Kind)
Alleinerzieherabsetzbetrag 612 €/ Jahr (bei einem Kind)
Unterhaltsabsetzbetrag 38 €-75 € /Monat und Kind
Kinderabsetzbetrag* 70,90 €/Monat und Kind
Kinderzuschlag zum Kinderabsetzbetrag* 61,60 € /Monat und Kind
Mehrkindzuschlag 24,40 € /Monat ab 3. Kind

* Der Kinderabsetzbetrag und der Kinderzuschlag zum Kinderabsetzbetrag werden mit
der Familienbeihilfe ausbezahlt.

Alleinverdienerinnen oder Alleinverdienern mit Kind/ern und
Alleinerzieherinnen oder Alleinerziehern stehen jahrlich folgende

Absetzbetrage zu:

2025 2026
mit einem Kind 601 € 612 €
mit zwei Kindern 813 € 828 €
mit drei Kindern 1.081 € 1101 €
fur jedes weitere Kind +268 € +273 €
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Wie ermitteln Sie lhre Steuer fiir 2025

Steuersatze 2025 Grenzsteuersatz*

Die Einkommensteuer betragt im Jahr 2025

fir die ersten 13.308 Euro 0%
fur Einkommensteile tiber 13.308 Euro bis 21.617 Euro 20%
fur Einkommensteile tiber 21.617 Euro bis 35.836 Euro 30%
fir Einkommensteile tiber 35.836 Euro bis 69166 Euro 40 %
fur Einkommensteile tiber 69166 Euro bis 103.072 Euro 48 %
fur Einkommensteile tGber 103.072 Euro 50%

Einkommensteile tiber 1 Million Euro werden mit 55 % besteuert.

* Der Grenzsteuersatz gibt an, mit welcher Besteuerung Sie bei der Erzielung zusétzlicher
Einkiinfte in der jeweiligen Tarifstufe rechnen mussen.

Von der errechneten Steuer sind die fir Sie zutreffenden Steuerabsetzbetrage
(z.B. Familienbonus Plus, Verkehrsabsetzbetrag oder Pensionistenabsetzbe-
trag) zu subtrahieren. Pensionistinnen und Pensionisten mit zu versteuernden
Pensionseinkiinften zwischen 21.245 Euro und 30.957 Euro bzw. zwischen
24.196 Euro und 30.957 Euro jahrlich mussen die Einschleifregelung beim
Pensionistenabsetzbetrag sowie beim erhdhten Pensionistenabsetzbetrag

beachten.

Steuerliche Regelungen zur Inflationsanpassung

Bestimmte Betrége im dsterreichischen Einkommensteuergesetz (EStG 1988)
werden jahrlich an die Inflation angepasst. Die fiir die Inflationsanpassung
heranzuziehende Inflationsrate wird aus den von der Bundesanstalt Statistik
Osterreich versffentlichten Jahresinflationsraten des Verbraucherpreisindexes

errechnet.
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Folgende Werte sind von der Inflationsanpassung umfasst:

Die Grenzbetrége, die fir die Anwendung der Steuerséatze fir
Einkommensteile bis 1.000.000 Euro maBBgebend sind,

der Alleinverdiener- und Alleinerzieherabsetzbetrag sowie der
Unterhaltsabsetzbetrag,

der Verkehrsabsetzbetrag, der erhéhte Verkehrsabsetzbetrag und
der Zuschlag zum Verkehrsabsetzbetrag,

die Pensionistenabsetzbetrage,

die Erstattung des Alleinverdiener- und Alleinerzieherabsetzbetrages
sowie die SV-Rickerstattung und der SV-Bonus.

die Einkommensgrenzen fiir Partnereinkinfte beim Alleinverdiener-
absetzbetrag und beim erhdhten Pensionistenabsetzbetrag,

die Betragswerte fiir die Einschleifung des erhéhten Verkehrsabsetz-
betrages, des Zuschlages zum Verkehrsabsetzbetrag und der
Pensionistenabsetzbetrége,

die Freigrenze fir die sonstigen Beziige,

der Kinderabsetzbetrag,

der Mehrkindzuschlag,

die Familienbeihilfe.

B. Steuerabsetzbetrage® 768 f

Familienbonus PlusR=7¢? ff. Rz 789a-789¢
Betrag: 166,68 Euro monatlich (2.000,16 Euro jéhrlich) fir Kinder bis zum
18. Geburtstag bzw. 58,34 Euro monatlich nach dem 18. Geburtstag (700,08

Euro jahrlich) solange fiir dieses Kind Familienbeihilfe zusteht.
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Anspruch: unbeschrénkt steuerpflichtige Eltern, wenn fiir das Kind Familien-

beihilfe zusteht, also:

« Die/der Familienbeihilfenbezieher/in

« Die/der (Ehe)Partner/in der Familienbeihilfenbezieherin bzw. des Familien-
beihilfenbeziehers

« Die/der Unterhaltsverpflichtete, die/der fiir das Kind den gesetzlichen
Unterhalt leistet und der/dem ein Unterhaltsabsetzbetrag zusteht.

Der Familienbonus Plus kann fiir jedes Kind pro Jahr héchstens einmal zur
Ganze beriicksichtigt werden und reduziert die Einkommensteuer hdchstens

auf null.

Infos: Der Familienbonus Plus kann unterjéhrig beim Arbeitgeber bzw. im
Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung (siehe Seite 129) beantragt werden.

Fur die Beantragung des Familienbonus Plus beim Arbeitgeber haben
Arbeitnehmer/innen das Formular E 30 und die entsprechenden Nachweise
tiber den Familienbeihilfenbezug bzw. die Unterhaltsleistung dem Arbeitgeber
zu Uibermitteln, damit der Familienbonus Plus im Rahmen der laufenden Lohn-
verrechnung beriicksichtigt und die zu zahlende Lohnsteuer monatlich redu-
ziert wird. Bei einem Jobwechsel ist das Formular E 30 auch dem neuen
Arbeitgeber zu tbermitteln.

Wenn das Kind das 18. Lebensjahr vollendet, hat der Arbeitgeber die
Berlicksichtigung des Familienbonus Plus einzustellen. Wird fiir das Kind wei-
terhin Familienbeihilfe bezogen, kann der (reduzierte) Familienbonus Plus
neuerlich beim Arbeitgeber mit einem Formular E 30 unter Vorlage der ent-
sprechenden Nachweise beantragt werden.

Wird der Familienbonus Plus bereits vom Arbeitgeber in der Lohnver-
rechnung beriicksichtigt und &ndern sich die der Antragstellung zu Grunde
liegenden Verhéltnisse, hat die Arbeitnehmerin / der Arbeitnehmer dies dem
Arbeitgeber zu melden. Eine Anderungsmeldung mittels Formular E 31 ist

beispielsweise erforderlich, bei:
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*  Wechsel des Familienbeihilfeberechtigten
*  Wegfall der Familienbeihilfe
* Beendigung einer Ehe oder Partnerschaft

*  Wegfall des Anspruches auf den Unterhaltsabsetzbetrag

Wichtig

Wenn Sie eine Arbeitnehmerveranlagung abgeben, ist der Familien-
bonus Plus — auch wenn Sie ihn bereits beim Arbeitgeber beantragt
haben — nochmal zu beantragen, da es sonst zu einer ungewollten

Nachzahlung kommen kann.

Verkehrsabsetzbetrag®= 805-808

Betrag: 487 Euro pro Jahr (2026: 496 Euro)

Anspruch: Arbeitnehmer/innen

Infos: Der Verkehrsabsetzbetrag wird automatisch vom Arbeitgeber bertick-
sichtigt. Die Aufwendungen fur Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstatte
werden dadurch pauschal abgegolten. Arbeitnehmer/innen, die weiter entfernt
von ihrer Arbeitsstatte wohnen oder denen die Benutzung eines Massenver-
kehrsmittels nicht méglich oder nicht zumutbar ist, kénnen unter gewissen
Voraussetzungen zuséatzlich ein Pendlerpauschale als Werbungskosten bean-
spruchen (siehe Seite 47).

Bei Anspruch auf ein Pendlerpauschale erhéht sich der Verkehrsab-
setzbetrag auf 838 Euro, wenn das Einkommen 14.812 Euro im Kalenderjahr
nicht Ubersteigt. Der erhdhte Verkehrsabsetzbetrag vermindert sich zwischen
einem Einkommen von 14.812 Euro und 15.782 Euro gleichm&Big einschleifend
auf 487 Euro. In der Veranlagung 2025 erhéht sich der Verkehrsabsetzbetrag
um 790 Euro (Zuschlag), wenn das Einkommen des Steuerpflichtigen
19.424 Euro im Kalenderjahr nicht tbersteigt. Der Zuschlag vermindert sich

zwischen Einkommen von 19.424 Euro und 29.743 Euro gleichmé&Big einschlei-
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fend auf null. Eine Beriicksichtigung des Zuschlages erfolgt im Rahmen der

Arbeitnehmerveranlagung.

PendlereuroRz 8082-808¢

Besteht Anspruch auf ein Pendlerpauschale (siehe Seite 47), dann steht auch
ein Pendlereuro zu. Der Pendlereuro betragt zwei Euro (ab 2026 sechs Euro)
pro Kilometer der einfachen Wegstrecke zwischen Wohnung und Arbeitsstéatte

pro Kalenderjahr und ist aus dem Pendlerrechner ersichtlich.

Pensionistenabsetzbetrag®= 8%

Betrag: bis zu 1.002 Euro pro Jahr (2026: bis zu 1.020 Euro)

Anspruch: Pensionsbezieher/innen

Infos: Der Pensionistenabsetzbetrag wird automatisch von der pensionsaus-
zahlenden Stelle beriicksichtigt. Bei Pensionseinkiinften bis 21.245 Euro jshr-
lich betragt er 1.002 Euro. Fir Pensionseinkiinfte zwischen 21.245 Euro und
30.957 Euro kommt es zu einer Einschleifung des Pensionistenabsetzbetrages.
Zu einer Einschleifung kommt es auch dann, wenn Sie neben einer ausléndi-
schen Pension nur eine geringe inléndische Pension beziehen. Bei héheren

Pensionsbezligen steht kein Pensionistenabsetzbetrag mehr zu.

Erhéhter Pensionistenabsetzbetrag®? 809>-80%

Betrag: 1.476 Euro pro Jahr (2026: bis zu 1.502 Euro)

Anspruch: Pensionsbezieher/innen

Infos: Der erhéhte Pensionistenabsetzbetrag steht zu, wenn:

+ die laufenden Pensionseinkiinfte 24.196 Euro im Kalenderjahr nicht tber-
steigen,

¢ mehr als sechs Monate im Kalenderjahr eine Ehe oder eingetragene
Partnerschaft besteht und das Paar nicht dauernd getrennt lebt,

 die Ehepartnerin / der Ehepartner oder die eingetragene Partnerin / der
eingetragene Partner Einkilinfte von hdchstens 2.673 Euro jahrlich erzielt
hat und

* kein Anspruch auf den Alleinverdienerabsetzbetrag besteht.
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Dieser Absetzbetrag vermindert sich gleichmaBig einschleifend zwischen zu
versteuernden laufenden Pensionseinkiinften von 24.196 Euro und 30.957 Euro
auf null. Auch wenn die Beglinstigungen bereits wéhrend des Jahres durch
die pensionsauszahlende Stelle beriicksichtigt wurden (mittels Formular E 30
bei der bezugsauszahlenden Stelle beantragen), vergessen Sie nicht, diese
auch bei der Arbeitnehmerveranlagung (Formular L 1) zu beantragen. Andern-

falls kommt es zu einer ungewollten Nachversteuerung.

Hinweis

Die gleichzeitige Beriicksichtigung des Pensionistenabsetzbetrages
und des Verkehrsabsetzbetrages ist nicht méglich. Liegen in einem
Jahr sowohl aktive Erwerbseinkiinfte als auch Pensionseinkiinfte vor,

steht der Verkehrsabsetzbetrag zu.

Alleinverdiener- und Alleinerzieherabsetzbetrag®: 77!

Der Alleinverdiener-/Alleinerzieherabsetzbetrag steht grundsatzlich dann zu,
wenn ein Anspruch auf den Kinderabsetzbetrag gemaB § 33 Abs. 3 EStG 1988
fur mehr als sechs Monate im Kalenderjahr besteht. Ab dem zweiten Kind gibt

es gestaffelte Absetzbetrage.
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Erh8hung Anzahl der Kinder  Alleinverdiener-/Alleinerzieher-
absetzbetrag 2025

1 Kind 601 €
2. Kind: 212 € 2 Kinder 813 €
3. Kind: 268 €* 3 Kinder 1.081 €

* Der Betrag von 268 Euro gilt auch fir jedes weitere Kind.
Die Betrage fiir 2026 finden Sie auf der Seite 27.

Haben Sie geringe Einkiinfte und Anspruch auf den Alleinverdiener- oder

Alleinerzieherabsetzbetrag, ist die Auszahlung dieser Betrdge méglich.

Anspruch Alleinverdienerabsetzbetrag

Der Alleinverdienerabsetzbetrag steht zu, wenn ein/e Steuerpflichtige/r mit

mindestens einem Kind iSd § 106 Abs. 1 EStG 1988 mehr als sechs Monate im

Kalenderjahr

+ verheiratet oder eingetragene/r Partner/in ist und von ihrer/seiner
unbeschrankt steuerpflichtigen Ehepartnerin bzw. ihrem/seinem unbe-
schrénkt steuerpflichtigen Ehepartner nicht dauernd getrennt lebt oder

* mit einer unbeschrankt steuerpflichtigen Person in einer Lebens-
gemeinschaft lebt und

» die (Ehe)Partnerin /der (Ehe)Partner im Jahr 2025 Einkiinfte von héchstens
7.284 Euro im Kalenderjahr bezieht (2026: 7.411 Euro).

Der Alleinverdienerabsetzbetrag steht immer nur einer Person zu. Erfiillen die
Partnerin und der Partner (z.B. Studentenpaar mit Kind) die Voraussetzungen,
steht er jener Person mit den héheren Einkiinften zu. Haben die Partner keine
oder gleich hohe Einkiinfte, steht der Absetzbetrag der haushaltsfiihrenden

Person zu.
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Anspruch Alleinerzieherabsetzbetrag

Alleinerzieherinnen und Alleinerziehern steht ein Alleinerzieherabsetzbetrag
zu. Alleinerziehende sind Steuerpflichtige, die mit mindestens einem Kind
mehr als sechs Monate im Kalenderjahr nicht in einer Gemeinschaft mit einer/
einem (Ehe)Partner/in leben und mehr als sechs Monate Familienbeihilfe bezie-
hen. Wer mehr als sechs Monate im Kalenderjahr mit einer (neuen) Partnerin /
einem (neuen) Partner in einer Gemeinschaft lebt, ist keine Alleinerzieherin

bzw. kein Alleinerzieher.

Wie errechnet sich die Einkunftsgrenze fiir die

(Ehe)Partnerin oder den (Ehe)Partner??z774

MaBgeblich sind die steuerpflichtigen Einkiinfte einschlieBlich sonstiger

Beziige wie z.B. 13./14. Monatsgehalt (soweit diese iber die Freigrenze von

2.570 Euro im Jahr 2025 hinausgehen; in 2026 betrégt die Freigrenze 2.615

Euro), Abfertigungen oder Pensionsabfindungen. Firr die Ermittlung der Gren-

zen werden vom Bruttobezug noch folgende Betrdge abgezogen:

* Sozialversicherungsbeitréage

+ Beitrage fur die freiwillige Mitgliedschaft bei Interessenvertretungen
(z.B. OGB—Beitrége)

* Pendlerpauschale

+ Sonstige Werbungskosten (bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
zumindest das Pauschale von 132 Euro jahrlich)

+  Steuerfreie Uberstunden-, Sonntags-, Feiertagszuschldge und Zuschlage
fir Nachtarbeit, weiters steuerfreie Schmutz-, Erschwernis- und

Gefahrenzulagen

Bei mehreren Einkiinften ist der Gesamtbetrag aller Einkiinfte maBgeblich.
Familienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld, Arbeitslosengeld und Notstandshilfe
sowie Alimentationszahlungen sind, wie die meisten anderen steuerfreien

Einkiinfte, fir die Berechnung der Einkunftsgrenzen nicht zu beriicksichtigen.
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Hingegen sind Einkiinfte der (Ehe)Partnerin oder des (Ehe)Partners aus
privaten GrundstiicksverduBerungen — es sei denn, diese sind gemé&0 § 30 Abs. 2
EStG 1988 von der Besteuerung ausgenommen — sowie aus Kapitalvermdgen (z.B.
Zinsen, Aktiendividenden) zu berlicksichtigen, auch wenn sie endbesteuert sind.

Weiters ist das steuerfreie Wochengeld in die Einkunftsgrenze einzu-
beziehen, die steuerfreien Einkiinfte als Aushilfskraft, ebenso steuerfreie
Bezlige aus begiinstigter Auslandstatigkeit, Entwicklungshilfetatigkeiten sowie
andere auf Grund zwischenstaatlicher (Doppelbesteuerungsabkommen) oder
volkerrechtlicher (z.B. UNIDO, IAEO) Vereinbarungen steuerfreie Einkiinfte.

Beispiel

Ermittlung der Einkunftsgrenze fiir 2025 (Steuerpflichtiger mit Kind)

Bruttobeziige 8.400,00 €
- Sozialversicherungsbeitrdge fir laufende Beziige 1.285,08 €
- Werbungskostenpauschale 132,00 €
- Sonstige Beziige (inkl. SV)

innerhalb der Steuerfreigrenze 1.200,00 €
Einkinfte aus nichtselbsténdiger Arbeit 578292 €

Hatte der Steuerpflichtige noch eine Abfertigung von 1.600 Euro
erhalten, wére die maBgebliche Einkunftsgrenze von 7.284 Euro

Uberschritten.
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Wie wird der Grenzbetrag bei Verehelichung, Scheidung,

bei Tod einer (Ehe)Partnerin/ eines (Ehe)Partners oder bei
einer eingetragenen Partnerschaft ermittelt??z775

Bei der Ermittlung des Grenzbetrages ist immer von den Einkiinften des gan-
zen Jahres auszugehen. Wenn eine Ehe oder eheéhnliche Gemeinschaft im
Laufe eines Kalenderjahres geschlossen wird, sind die Einkiinfte der (Ehe)
Partnerin /des (Ehe)Partners oder der eingetragenen Partnerin / des eingetra-
genen Partners sowohl aus der Zeit vor als auch nach der Verehelichung in
die Ermittlung des Grenzbetrages einzubeziehen. Analog dazu sind bei einer
Scheidung auch die Einkiinfte der fritheren (Ehe)Partnerin / des friiheren (Ehe)
Partners oder der eingetragenen Partnerin / des eingetragenen Partners nach
der Scheidung miteinzubeziehen, ebenso der Bezug einer Witwen-/Witwer-
Pension nach dem Tod der (Ehe)Partnerin/des (Ehe)Partners oder der ein-

getragenen Partnerin / des eingetragenen Partners.

Wie wird der Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsetz-
betrag geltend gemacht?
Wahrend des Kalenderjahres kann der Arbeitgeber oder die pensionsauszah-
lende Stelle auf Grund lhrer Erklarung gegentiber dem Arbeitgeber (Formular
E 30) den Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsetzbetrag berticksichtigen.
Haben Sie gleichzeitig mehrere Dienstverhéltnisse, dirfen Sie die Erkla-
rung nur bei einem Arbeitgeber abgeben. Fallen die Anspruchsvoraussetzun-
gen wahrend des Jahres weg (z.B. Einkiinfte des (Ehe)Partners oder des
eingetragenen Partners Ubersteigen die maBgeblichen Grenzen oder Schei-
dung), missen Sie das lhrem Arbeitgeber bzw. |hrer pensionsauszahlenden
Stelle innerhalb eines Monats melden (Formular E 31). Zuséatzlich missen Sie
nach Ablauf des Jahres eine Erklérung zur Arbeitnehmerveranlagung abgeben.
Nach Ablauf des Kalenderjahres kénnen Sie den Alleinverdiener- oder Allein-
erzieherabsetzbetrag nachtraglich beim Finanzamt im Wege der Arbeitneh-

merveranlagung geltend machen.
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Hinweis

Auch wenn der Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsetzbetrag
bereits wahrend des Jahres durch Ihren Arbeitgeber beriicksichtigt
worden ist, vergessen Sie bei der Arbeitnehmerveranlagung nicht,
die Angaben hinsichtlich des Alleinverdiener- oder Alleinerzieher-
absetzbetrages in der Erklérung auszufillen. Andernfalls kommt es
zu einer ungewollten Nachversteuerung des Alleinverdiener- oder

Alleinerzieherabsetzbetrages.

Unterhaltsabsetzbetrag®=775-804

Betrag: monatlich 37 Euro fiir das erste Kind, 55 Euro fiir das zweite Kind und

jeweils 73 Euro fir das dritte und jedes weitere alimentierte Kind.

Anspruch: Unterhaltsverpflichtete

Infos: Unterhaltsverpflichtete/Unterhaltsverpflichteter ist, wer fiir ein nicht

haushaltszugehériges Kind

« fir das weder der/dem Unterhaltsverpflichteten noch ihrem/seinem mit
ihr/ihm im selben Haushalt lebende (Ehe)Partnerin /lebenden (Ehe)Part-
ner Familienbeihilfe gewahrt wird

* nachweislich den gesetzlichen Unterhalt (Alimente) leistet. Der Unter-
haltsabsetzbetrag wirkt sich erst im Nachhinein bei der Arbeitnehmer-

veranlagung aus.

Auch fiir nicht haushaltszugehérige Kinder im EU/EWR-Raum und der Schweiz
steht der Unterhaltsabsetzbetrag zu. Fiir nicht haushaltszugehérige Kinder
auBerhalb der EU, des EWR und der Schweiz kann die Hélfte des angemes-

senen Unterhalts als auBergewdhnliche Belastung geltend gemacht werden.
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Was ist beim Unterhaltsabsetzbetrag zu beachten?

Der volle Unterhaltsabsetzbetrag steht nur dann zu, wenn der gesetzlichen
Unterhaltsverpflichtung in vollem Umfang entsprochen wurde. Der Zahlungs-
nachweis ist auf Verlangen durch Vorlage schriftlicher Unterlagen (Einzah-
lungsbeleg, Empfangsbestétigung) zu erbringen. Wurden Alimente nur teil-
weise bezahlt, ist der Absetzbetrag nur fir die Monate zu gewéhren, fur die
rechnerisch die volle Unterhaltszahlung ermittelt werden kann. Bei Zahlung
des halben Unterhalts fir ein Kalenderjahr steht daher der Unterhaltsabsetz-
betrag fir sechs Monate zu.

Fir volljahrige Kinder, fur die dem getrennt lebenden Elternteil keine
Familienbeihilfe ausbezahlt wird, steht kein Unterhaltsabsetzbetrag zu. N&here
Informationen zum Unterhaltsabsetzbetrag und zur Beantragung siehe
Seite 135.

Kinderabsetzbetrag®=77°-7%2

Betrag: 70,90 Euro monatlich pro Kind (2026: 70,90 Euro). Der Kinderabsetz-
betrag wird gemeinsam mit der Familienbeihilfe ausbezahlt.

Anspruch: Familienbeihilfenbezieher/innen

Infos: Der Kinderabsetzbetrag wirkt sich auf die Steuerberechnung nicht
unmittelbar aus. Fir Kinder, die sich standig (nicht nur voribergehend fiir
Ausbildungszwecke) im Ausland aufhalten, steht kein Kinderabsetzbetrag zu.
Auf Grund der gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen haben allerdings im
Inland beschéftigte EU-Biirgerinnen/EU-Biirger, EWR-Biirgerinnen/EWR-Biir-
ger (Island, Liechtenstein und Norwegen) und Schweizer, deren Kinder sich
standig in einem Mitgliedstaat der EU, des EWR oder der Schweiz aufhalten,

zusétzlich zur Familienbeihilfe auch Anspruch auf den Kinderabsetzbetrag.
Kinderzuschlag fiir Geringverdiener/innenR? 12421243

Betrag: 60 Euro monatlich pro Kind (2026: 61,60 Euro)

Anspruch: geringverdienende Alleinverdiener/innen bzw. Alleinerzieher/innen
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Infos: Ab 2025 erhalten Alleinverdienende und Alleinerziehende mit Kindern
bis 18 Jahren, die nur tGber ein geringes Einkommen verfligen, einen Zuschlag
zum Kinderabsetzbetrag. Dieser betragt monatlich 60 Euro pro Kind und wird

gemeinsam mit dem Kinderabsetzbetrag ausgezahlt.

Mehrkindzuschlag®=773-794

Betrag: 24,40 Euro monatlich fur das dritte und jedes weitere Kind (2026:
24,40 Euro).

Anspruch: Bezieher/innen von Familienbeihilfe fur mindestens drei Kinder.
Das Familieneinkommen darf 55.000 Euro nicht Gberschreiten. Die (Ehe)Part-
nerin oder der (Ehe)Partner der Familienbeihilfenbezieherin oder des Familien-
beihilfenbeziehers kann den Mehrkindzuschlag beantragen, wenn die Familien-
beihilfenbezieherin oder der Familienbeihilfenbezieher verzichtet.

Infos: Der Mehrkindzuschlag wird auf Antrag vom Finanzamt ausbezahlt.

Wie hoch darf das Familieneinkommen fiir den
Mehrkindzuschlag sein?

Ein Anspruch auf den Mehrkindzuschlag 2026 besteht dann, wenn das Fami-
lieneinkommen im Jahr 2025 den Betrag von 55.000 Euro nicht tberstiegen
hat. Das Familieneinkommen ist die Summe aus dem zu versteuernden Ein-
kommen der antragstellenden Person sowie dem zu versteuernden Einkommen
einer (Ehe)Partnerin bzw. eines (Ehe)Partners. Eine Zusammenrechnung erfolgt
jedoch nur dann, wenn (Ehe)Partnerin und (Ehe)Partner im maBgeblichen
Kalenderjahr mehr als sechs Monate im gemeinsamen Haushalt gelebt haben.
Ist das Einkommen der (Ehe)Partnerin oder des (Ehe)Partners negativ, mindert

dies nicht das Familieneinkommen (kein Verlustausgleich).

Wie stellen Sie den Antrag auf den Mehrkindzuschlag?
Der Mehrkindzuschlag ist fir jedes einzelne Kalenderjahr grundsétzlich im Wege
der Arbeitnehmerveranlagung (Formular L 1 oder FinanzOnline) zu beantragen.

Erfolgt keine Arbeitnehmerveranlagung, kénnen Sie beim Finanzamt die Aus-
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zahlung mit dem Formular E 4 geltend machen. Auch die (Ehe)Partnerin oder
der (Ehe)Partner der Familienbeihilfenbezieherin oder des Familienbeihilfenbe-
ziehers kann den Mehrkindzuschlag bei ihrer bzw. seiner Arbeitnehmerveranla-
gung (Formular L 1 oder FinanzOnline) oder mit dem Formular E 4 beantragen.
Die Familienbeihilfenbezieherin bzw. der Familienbeihilfenbezieher muss in die-

sem Fall dem Finanzamt Giber Aufforderung eine Verzichtserkldrung tibermitteln.

Beispiel

Ein Steuerpflichtiger mit vier Kindern, fir die er Familienbeihilfe
bezieht, beantragt den Mehrkindzuschlag 2026 im Rahmen der
Veranlagung 2025. Der Steuerpflichtige hat im Jahr 2025 ein Einkommen
von 25.000 Euro, die (Ehe)Partnerin ein Einkommen in der Héhe von
28.000 Euro, das ergibt ein Familieneinkommen von 53.000 Euro.

Da die Voraussetzungen erfllt sind, kann der Steuerpflichtige oder

dessen (Ehe)Partnerin den Mehrkindzuschlag beantragen.

C. Absetzbetrdge bei niedrigen Einkiinften
(Erstattung von Absetzbetrdagen, SV-Riick-
erstattung und Kindermehrbetrag)®=81%= 81 ff

Beziehen Sie kein oder ein geringes Einkommen, kann es in folgenden Fallen
zu einer Steuergutschrift in Form der ,Negativsteuer” oder zu einer SV-Riick-
erstattung kommen:

Ergibt sich eine Einkommensteuer unter null, wird der Alleinverdiener-
absetzbetrag oder der Alleinerzieherabsetzbetrag erstattet. Einkiinfte, die auf
Grund zwischenstaatlicher (Doppelbesteuerungsabkommen) oder vélkerrecht-
licher (z.B. UNIDO, IAEQ) Vereinbarungen steuerfrei sind, werden fir Zwecke
der Berechnung der Erstattung wie steuerpflichtige Einkiinfte behandelt.
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Besteht Anspruch auf den Verkehrsabsetzbetrag und ergibt sich eine
Einkommensteuer unter null, werden 55% der Sozialversicherungsbeitréage,
héchstens aber 487 Euro jahrlich riickerstattet (SV-Riickerstattung), bei
Anspruch auf ein Pendlerpauschale héchstens 608 Euro. Bei Anspruch auf den
Zuschlag zum Verkehrsabsetzbetrag erhdht sich auch die maximale SV-Riick-
erstattung um bis zu 790 Euro.

Besteht Anspruch auf den Pensionistenabsetzbetrag und ergibt sich
eine Einkommensteuer unter null, werden 80% der Sozialversicherungs-
beitrége, héchstens aber 710 Euro jahrlich riickerstattet (SV-Rickerstattung).
Die Riickerstattung vermindert sich um steuerfreie Ausgleichs- oder Ergén-
zungszulagen. Die Erstattung erfolgt im Wege der Veranlagung und ist mit

der Einkommensteuer unter null begrenzt.

Kindermehrbetrag
Personen, die kein oder nur ein geringes Einkommen erzielen, erhalten unter
bestimmten Voraussetzungen bei der Veranlagung 2025 einen Kindermehr-

betrag. Die folgenden Voraussetzungen missen vorliegen:

1. Einkunfte oder Kinderbetreuungsgeld , Wochengeld bzw.
Pflegekarenzgeld
Es missen
— an zumindest 30 Tagen im Jahr 2025 steuerpflichtige betriebliche
oder nichtselbsténdige Einkiinfte erzielt worden sein oder
— im gesamten Jahr 2025 nur Leistungen nach dem Kinderbetreuungs-

geldgesetz, Wochengeld oder Pflegekarenzgeld bezogen worden sein.

2. Kein oder ein geringes Einkommen
Zusatzlich darf das Einkommen (und die daraus resultierende Einkom-
mensteuer) eine bestimmte Grenze nicht tiberschritten haben. Die Ein-

kommensgrenze ist abh&ngig von der Anzahl der Kinder, fir die Ihnen
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oder |hrem (Ehe)Partner / Ihrer (Ehe)Partnerin im Jahr 2025 mehr als

sechs Monate Familienbeihilfe ausbezahlt wurde. Sie betréagt:

— Bei einem Kind ca. 16.803 Euro (Einkommensteuer unter 700 Euro)*

— Bei zwei Kindern ca. 20.303 Euro (Einkommensteuer unter 1.400 Euro)*

— Bei drei Kindern ca. 23.077 Euro (Einkommensteuer unter 2.100 Euro)*

— Bei vier Kindern ca. 25.410 Euro (Einkommensteuer unter 2.800 Euro)*
* vor Abzug der Steuerabsetzbetrdge

- Bei weiteren Kindern erhdht sich die Einkommensgrenze
entsprechend: fir jedes Kind ist dazu ein Erh6hungsbetrag an

Einkommensteuer von 700 Euro zu beriicksichtigen

3. Alleinverdiener/Alleinerzieher oder geringes Einkommen des (Ehe)Part-

ners /der (Ehe)Partnerin

Wenn Sie die unter Punkt 1 und 2 genannten Voraussetzungen erfiillen,

steht Ihnen der Kindermehrbetrag zu, wenn

- Sie Anspruch auf den Alleinverdienerabsetzbetrag oder den Allein-
erzieherabsetzbetrag haben (siehe Seite 33) oder

— wenn lhr (Ehe)Partner/ Ihre (Ehe)Partnerin ebenfalls kein oder ein
geringes Einkommen erzielt hat. Fur die Einkommensgrenze gelten
beim (Ehe)Partner / der (Ehe)Partnerin die unter Punkt 2 angefiihrten
Grenzen. In diesem Fall steht der Kindermehrbetrag nur der Person

zu, die die Familienbeihilfe fir das Kind bezogen hat.

Beachten Sie bitte: Damit der Kindermehrbetrag im Steuerbescheid bertick-
sichtigt werden kann, miissen Sie in der Steuererklérung bestétigen, dass die
Voraussetzungen vorliegen. Dafiir ist der Punkt 6 im Formular L 1 bzw. der
Punkt 4.2 im Formular E 1 vorgesehen.

Steht der Kindermehrbetrag zu, wird er automatisch berechnet und

bericksichtigt.
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Die Lohnsteuer-
berechnung durch
lhren Arbeitgeber

Der Arbeitgeber kann bereits bei der Berechnung
der Lohnsteuer bestimmte Steuerbefreiungen oder
Steuerbegiinstigungen beriicksichtigen. Eine Uber-
sicht dazu gibt lhnen das anschlieBende Kapitel
mit folgenden Inhalten:

» Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstéatte —
Pendlerpauschale und Werkverkehr; ,Offi-Ticket*

* Steuerfreie Leistungen des Arbeitgebers
(z. B. Kinderbetreuungseinrichtungen, Kranken-
versicherungen oder Zukunftssicherung)

* Dienstreisen (Informationen zum Kilometergeld sowie
zu den Tagessatzen bei Dienstreisen)

 Sonstige Bezlige in Form von Urlaubsgeld,
Weihnachtsgeld und Abfertigungen

- Diverse Zulagen, Zuschldge und Uberstunden



A. Allgemeines

Was muss lhr Arbeitgeber bei der Berechnung der
Lohnsteuer beachten?

Bereits bei der Berechnung der Lohnsteuer berlicksichtigt lhr Arbeitgeber auch
zahlreiche Steuerbefreiungen und Steuerbegiinstigungen. Geben Sie daher
lhrem Arbeitgeber alle Umsténde und Anderungen bekannt, die Einfluss auf die
Steuerberechnung haben (z.B. Familienstand, Wohnsitz, Kind/er, Alleinverdiener/
in, Alleinerzieher/in, Pendlerpauschale, Freibetragsbescheid). Bei Einhaltung
lhrer Meldeverpflichtungen (z.B. Wegfall des Alleinverdienerabsetzbetrages)
haftet |hr Arbeitgeber fir die richtige Berechnung lhrer Lohnsteuer.?22%¢ Er muss
lhnen auch eine Abrechnung fir den im Kalendermonat ausbezahlten Arbeits-

lohn aush&ndigen bzw. elektronisch zur Verfligung stellen.kz "%

In dieser Abrechnung muss Folgendes enthalten sein:

*  Bruttobeziige

+ Beitragsgrundlage fiir die Pflichtbeitrage (Sozialversicherungsbeitrége)

«  Pflichtbeitrage

«  Bemessungsgrundlage fir den Beitrag zu einer betrieblichen Vorsorge-
kasse und der geleistete Beitrag

+  Bemessungsgrundlage fir die Lohnsteuer

* Einbehaltene Lohnsteuer

* Der bericksichtigte Familienbonus Plus

Grundsétzlich muss der Arbeitgeber dem Finanzamt oder der Osterreichischen
Gesundheitskasse nach Ablauf des Kalenderjahres die (Jahres)Lohnzet-
tel?2 1220 bis Ende Februar elektronisch iibermitteln. Die Lohnzettel miissen
dem amtlichen Vordruck entsprechen (L 16).

Auch wenn die Lohnverrechnung ,handisch* erfolgt, ist der Lohnzettel
grundsétzlich elektronisch zu tibermitteln. In diesem Fall steht das Ubermitt-

lungsprogramm der Osterreichischen Gesundheitskasse (ELDA) zur Verfiigung.
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Ist kein Internetanschluss vorhanden, kann auch ein Papierlohnzettel, und zwar
bis Ende Janner, an das Finanzamt (ibermittelt werden.

Auch Sie als Arbeitnehmer/in kénnen von lhrem Arbeitgeber einen
(Jahres)Lohnzettel verlangen, wenn das Dienstverhéaltnis beendet wird. Da das
Finanzamt aber vom Arbeitgeber die Lohnzetteldaten erhélt, dient er nur zu Ihrer

eigenen Information. Bitte senden Sie diesen Lohnzettel nicht an das Finanzamt.

B. Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstatte®z2482

Wie werden die Kosten fiir Fahrten zwischen Wohnung und
Arbeitsstatte berlicksichtigt?
Die Fahrtkosten zwischen Wohnung und Arbeitsstatte werden grundsatzlich
durch den Verkehrsabsetzbetrag abgegolten.

Unter gewissen Voraussetzungen besteht zusétzlich ein Anspruch auf
das ,kleine” oder ,groBe* Pendlerpauschale® 2462276 sowie auf einen Pendlereuro.

Unter bmf.gv.at/pendlerrechner steht ein Pendlerrechner zur Verfi-

gung. Er dient zur Ermittlung der Entfernung zwischen Wohnung und Arbeits-
statte sowie zur Beurteilung, ob die Benltzung eines Massenbeférderungs-
mittels (6ffentliches Verkehrsmittel) zumutbar oder unzumutbar ist. Basierend
auf diesen Ergebnissen ist die Héhe eines etwaig zustehenden Pendlerpau-
schales und Pendlereuros zu ermitteln. Tatsachliche Fahrtkosten kénnen nicht
geltend gemacht werden. Das Pendlerpauschale vermindert die Lohnsteuer-
bemessungsgrundlage, von dieser wird dann die Lohnsteuer neu errechnet.
Die Steuerersparnis hangt von der Héhe des Grenzsteuersatzes ab. Der Pend-
lereuro ist ein Steuerabsetzbetrag, er vermindert die Lohnsteuer.

Auch Teilzeitbeschéftigten, die mindestens an einem Tag pro Woche
zu ihrer Arbeitsstatte fahren, steht ein Pendlerpauschale zu. Wird die Strecke
Wohnung-Arbeitsstétte im Kalendermonat an mindestens elf Kalendertagen
zuriickgelegt, steht das volle Pendlerpauschale zu. Wird die Strecke Woh-

nung—Arbeitsstatte an mindestens acht, aber nicht mehr als zehn Kalender-
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tagen im Kalendermonat zuriickgelegt, steht das Pendlerpauschale zu zwei
Dritteln zu. Wird die Strecke Wohnung—Arbeitsstétte an mindestens vier, aber
nicht mehr als sieben Kalendertagen im Kalendermonat zuriickgelegt, steht
das Pendlerpauschale zu einem Drittel zu. Das Pendlerpauschale steht auch
wahrend Urlauben und Krankenst&nden zu, nicht jedoch wéhrend einer Karenz.
Bei der Ermittlung der Wegstrecke ist maBgeblich, ob die Beniitzung eines
6ffentlichen Verkehrsmittels zumutbar ist oder nicht. Bei Zumutbarkeit der
Beniitzung des &ffentlichen Verkehrsmittels sind die Streckenkilometer zuziig-
lich der Anfahrts- oder Gehwege zu den jeweiligen Ein- und Ausstiegsstellen
maBgeblich. Ist die Beniitzung eines 6ffentlichen Verkehrsmittels nicht zumut-
bar, ist die schnellste StraBenverbindung zwischen Wohnung und Arbeitsstéatte

heranzuziehen.

Unzumutbarkeit der Beniitzung des &ffentlichen

Verkehrsmittels®z 253

In folgenden Féllen ist Unzumutbarkeit der Benlitzung des &ffentlichen Ver-

kehrsmittels gegeben:

* Wenn zumindest fiir die Halfte der Entfernung zwischen Wohnung und
Arbeitsstétte (oder auch Arbeitsstatte und Wohnung) kein éffentliches
Verkehrsmittel zur Verfigung steht.

*  Wenn im Behindertenpass eine Eintragung tber die Unzumutbarkeit der
Benuitzung 6ffentlicher Verkehrsmittel besteht oder ein Ausweis gemaB
§ 29b StraBenverkehrsordnung 1960 vorliegt (bzw. eine Befreiung von
der Kraftfahrzeugsteuer wegen Behinderung vorliegt).

*  Bei mehr als 120 Minuten Zeitdauer fir die einfache Wegstrecke zwischen
Wohnung und Arbeitsstatte.

¢ Betragt die Zeitdauer fir die einfache Wegstrecke zwischen 60 und
120 Minuten (Anmerkung: bis 60 Minuten ist die Benlitzung eines
dffentlichen Verkehrsmittels auf jeden Fall zumutbar), ist auf die
entfernungsabhéngige Héchstdauer abzustellen. Diese betragt 60

Minuten zuzlglich einer Minute pro Kilometer der einfachen Entfernung
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zwischen Wohnung und Arbeitsstatte, maximal jedoch 120 Minuten.
Wird diese entfernungsabhéngige Héchstdauer tiberschritten, ist die

Beniitzung von &ffentlichen Verkehrsmitteln unzumutbar.

Beispiel

Die 25 km entfernt gelegene Arbeitsstatte lasst sich mit einem
Regionalzug und einem Bus in 90 Minuten erreichen. Die entfer-
nungsabhéngige Héchstdauer betrégt 85 Minuten (60 Minuten
zuzliglich 25 Minuten). Da die Zeitdauer fiir die Wegstrecke
Wohnung—Arbeitsstétte” die entfernungsabhéngige Héchstdauer
Ubersteigt, ist die Beniitzung eines 6ffentlichen Verkehrsmittels

nicht zumutbar und es steht ein groBes Pendlerpauschale zu.

Das kleine Pendlerpauschale steht zu, wenn die Benlitzung eines &ffentlichen

Verkehrsmittels zumutbar ist.

Tabellen fiir das Kalenderjahr 2025
In den beiden folgenden Tabellen finden Sie die fir das Kalenderjahr 2025
geltenden Monatsbetrége fir das kleine und das groBe Pendlerpauschale bzw.

die aliquoten Betrége bei % bzw. %5 Anspruch.
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Kleines Pendlerpauschale 2025

Die Beniitzung von &ffentlichen Verkehrsmitteln ist laut Pendlerrechner auf

der tiberwiegenden Strecke méglich und zumutbar.

Volles kleines Pendlerpauschale

Entfernung Monatsbetrag Jahresbetrag
mind. 20 km bis 40 km 58,00 € 696,00 €
mehr als 40 km bis 60 km 113,00 € 1.356,00 €
mehr als 60 km 168,00 € 2.016,00 €
% des kleinen Pendlerpauschales
Entfernung Monatsbetrag Jahresbetrag
mind. 20 km bis 40 km 38,67 € 464,00 €
mehr als 40 km bis 60 km 75,33 € 904,00 €
mehr als 60 km 112,00 € 1.344,00 €
4 des kleinen Pendlerpauschales
Entfernung Monatsbetrag Jahresbetrag
mind. 20 km bis 40 km 19,33 € 232,00 €
mehr als 40 km bis 60 km 37,67 € 452,00 €
mehr als 60 km 56,00 € 672,00 €
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GroBes Pendlerpauschale 2025
Die Beniitzung von &ffentlichen Verkehrsmitteln ist laut Pendlerrechner auf

der Gberwiegenden Strecke nicht méglich oder nicht zumutbar.

Volles groBes Pendlerpauschale

Entfernung Monatsbetrag Jahresbetrag
mind. 2 km bis 20 km 31,00 € 372,00 €
mehr als 20 km bis 40 km 123,00 € 1.476,00 €
mehr als 40 km bis 60 km 214,00 € 2.568,00 €
mehr als 60 km 306,00 € 3.672,00 €
% des groBen Pendlerpauschales
Entfernung Monatsbetrag Jahresbetrag
mind. 2 km bis 20 km 20,67 € 248,00 €
mehr als 20 km bis 40 km 82,00 € 984,00 €
mehr als 40 km bis 60 km 142,67 € 1.712,00 €
mehr als 60 km 204,00 € 2.448,00 €
s des groBen Pendlerpauschales
Entfernung Monatsbetrag Jahresbetrag
mind. 2 km bis 20 km 10,33 € 124,00 €
mehr als 20 km bis 40 km 41,00 € 492,00 €
mehr als 40 km bis 60 km 71,33 € 856,00 €
mehr als 60 km 102,00 € 1.224,00 €
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Beantragung Pendlerpauschale und Pendlereuro

Waéhrend des Jahres kénnen Sie das Pendlerpauschale und den Pend-
lereuro bei lhrem Arbeitgeber beantragen. Vergewissern Sie sich, ob Ihr Arbeit-
geber das Pendlerpauschale und den Pendlereuro ab Beginn Ihrer Besché&fti-
gung bzw. ab Jahresanfang steuerlich beriicksichtigt hat (siehe ,Aufrollung
durch den Arbeitgeber®, Seite 73).

Wenn lhr Arbeitgeber das Pendlerpauschale und den Pendlereuro
beriicksichtigt hat, ist keine Geltendmachung im Wege der Veranlagung erfor-
derlich. Wurden das Pendlerpauschale und der Pendlereuro bei der laufenden
Lohnverrechnung nicht beriicksichtigt, kénnen Sie diese auch bei der Veran-
lagung geltend machen. Teilen Sie bitte Anderungen des Arbeitsweges umge-
hend Ihrem Arbeitgeber mit.

Sollte sich nachtréglich herausstellen, dass lhre Angaben gegeniiber
dem Arbeitgeber nicht den tatséchlichen Verhéltnissen entsprechen, sind Sie
verpflichtet, im Rahmen einer Veranlagung das Pendlerpauschale und den
Pendlereuro zu berichtigen und eine etwaige Lohnsteuer nachzuzahlen.z 274

Wurden das Pendlerpauschale und der Pendlereuro wahrend des Jah-
res bereits beim Arbeitgeber beriicksichtigt, ist grundséatzlich diese Abfrage
auch fir die Beriicksichtigung bei der Veranlagung heranzuziehen. Das Ergeb-
nis des Pendlerrechners ist iiber Antrag des Steuerpflichtigen im Rahmen der
Veranlagung nur dann nicht heranzuziehen, wenn nachgewiesen wird, dass
bei der Berechnung der Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstétte bzw.
bei der Beurteilung der Zumutbarkeit der Benlitzung eines Massenbeférde-
rungsmittels unrichtige Verhéltnisse beriicksichtigt worden sind.

Unrichtige Verhaltnisse liegen beispielsweise vor, wenn der Pendler-
rechner eine Fahrtstrecke lber eine nicht 6ffentlich zugéngliche Privatstrale
bertcksichtigt.

Wird tatsachlich ein anderes Verkehrsmittel oder eine andere Fahrt-
route genutzt als vom Pendlerrechner ermittelt, dann gilt dies nicht als Bertick-
sichtigung von unrichtigen Verhéltnissen, da das tatsachlich gewahlte Verkehrs-

mittel und die tatsédchlich gewéahlte Fahrtroute weder bei der Ermittlung der

52



Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstatte noch bei der Beurteilung der

Zumutbarkeit der Benlitzung eines Massenbeférderungsmittels relevant sind.

Pendlerpauschale bei mehreren Dienstverhé&ltnissen® 772

Wenn Sie gleichzeitig mehrere Arbeitgeber im Kalenderjahr hatten und zumin-
dest ein Arbeitgeber das Pendlerpauschale nicht (in richtiger Hohe) bertick-
sichtigt hat oder das AusmaB des in Summe beriicksichtigten Pendlerpauscha-
les ein volles Pendlerpauschale tiberschreitet, verwenden Sie als weitere

Berechnungshilfe fiir die Ermittlung des Pendlerpauschales das Formular L 34a.

PendlereuroR= 808 ff

Zuséatzlich zum Pendlerpauschale steht ein Pendlereuro zu. Die Hhe des
Pendlereuro errechnet sich nach der Wegstrecke Wohnung—Arbeitsstatte und
vermindert als Absetzbetrag die Lohnsteuer. Dieser Absetzbetrag betragt
jahrlich zwei Euro (ab 2026 sechs Euro) pro Kilometer der einfachen Fahrt-
strecke zwischen Wohnung und Arbeitsstatte, unabhéngig davon, ob das
groBe oder kleine Pendlerpauschale zusteht. Ist das Pendlerpauschale zu

aliquotieren, ist auch der Pendlereuro im gleichen AusmaB zu aliquotieren.

Beispiel

Die Wegstrecke Wohnung—Arbeitsstatte betragt 30 km (groBes
Pendlerpauschale). Der Arbeitnehmer A fahrt diese Wegstrecke acht
Mal monatlich. Es steht daher das aliquote groBe Pendlerpauschale
(zwei Drittel des Freibetrages) fiir eine Wegstrecke von 20-40 km
zu. Weiters steht ein aliquoter Pendlereuro (zwei Drittel des Absetz-

betrages) zu.

Pendlerpauschale (monatlicher Freibetrag): 1.476 €/12 x 2/3 = 82 €
Pendlereuro (monatlicher Absetzbetrag): (30x2 €)/12 x 2/3 = 3,33 €
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WerkverkehrRz 742 f

Werkverkehr liegt vor, wenn der Arbeitgeber seine Arbeitnehmer/innen zwi-
schen Wohnung und Arbeitsstatte mit Fahrzeugen in der Art eines Massen-
beférderungsmittels beférdert oder beférdern I&sst. Der geldwerte Vorteil
der Arbeitnehmer/innen aus der Beférderung im Werkverkehr stellt keinen
steuerpflichtigen Sachbezug dar.Rz 742

Wenn Arbeitnehmer/innen im Lohnzahlungszeitraum iiberwiegend im
nicht steuerbaren Werkverkehr beférdert werden, steht kein Pendlerpauschale
zu. Eine berwiegende Beférderung im Werkverkehr liegt vor, wenn der Arbeit-
nehmer an mehr als der Halfte der Arbeitstage im Lohnzahlungszeitraum im
Werkverkehr beférdert wird. Miissen Arbeitnehmer/innen fiir den Werkverkehr
bezahlen, sind diese Kosten bis maximal zur Héhe des im konkreten Fall in
Frage kommenden Pendlerpauschales als Werbungskosten abzugsfshig. In
diesem Fall steht kein Pendlereuro zu.?=74¢

Missen Arbeitnehmer/innen trotz bestehenden Werkverkehrs
bestimmte Wegstrecken zwischen Wohnung und Einstiegsstelle des Werk-
verkehrs zuriicklegen, so ist die Wegstrecke zwischen Wohnung und Einstiegs-
stelle so zu behandeln, wie die Wegstrecke zwischen Wohnung und Arbeits-
statte. Die Einstiegsstelle des Werkverkehrs wird somit fur Belange des
Pendlerpauschales mit der Arbeitsstétte gleichgesetzt. Die Hohe des Pendler-
pauschales fur die Teilstrecke ist jedoch mit dem fiktiven Pendlerpauschale

fur die Gesamtstrecke (inklusive Werkverkehr) begrenzt.®?7%°

Offi-Ticket vom Arbeitgeber®z 750 ff

Wenn der Arbeitgeber eine Wochen-, Monats- oder Jahreskarte fiir ein 6ffent-
liches Verkehrsmittel zur Verfiigung stellt oder die Kosten ganz oder teilweise
Ubernimmt, stellt das keinen steuerpflichtigen Arbeitslohn dar, wenn die Karte

zumindest am Wohnort oder am Arbeitsort gliltig ist.
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Offi-Ticket und Pendlerpauschale®=?'=

Wenn der Arbeitgeber Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine Wochen-,
Monats- oder Jahreskarte (Offi-Ticket) unentgeltlich zur Verfiigung stellt oder
die Kosten dafiir anteilig Gbernimmt, dann kann das Auswirkungen auf den
Anspruch fir das Pendlerpauschale haben. Daher ist das Pendlerpauschale
fur die gesamte Strecke Wohnung—Arbeitsstétte zuerst so zu berechnen, als
ob vom Arbeitgeber kein Offi-Ticket zur Verfiigung gestellt wurde. Von dem
Pendlerpauschale, das sich aus der Pendlerrechner-Abfrage ergibt, ist der
Kostenersatz fiir ein Offi-Ticket abzuziehen. Bei einem Offi-Ticket, das mehrere
Monate glltig ist, ist eine gleichméaBige Verteilung auf die Monate der Giiltig-
keit vorzunehmen. Das Pendlerpauschale wird dadurch reduziert. Der (erhdhte)
Verkehrsabsetzbetrag und der Pendlereuro bleiben trotz einer Reduktion des

Pendlerpauschales gleich.

Beispiel 1: Beriicksichtigung durch den Arbeitgeber in der
Lohnverrechnung

A steht fur das gesamte Kalenderjahr 2025 das volle kleine Pendler-
pauschale zu. Die Strecke Wohnung—Arbeitsstatte betragt

62 Kilometer, die Beniitzung der éffentlichen Verkehrsmittel ist laut
Pendlerrechner-Abfrage zumutbar. Der Arbeitgeber von A hat das
Pendlerpauschale bzw. den Pendlereuro in der monatlichen Lohnver-
rechnung berticksichtigt. Ab Janner 2025 Gbernimmt der Arbeitgeber
die Kosten fiir die Jahreskarte der Wiener Linien in Hohe von 365 Euro.

Das Ticket hat eine Giiltigkeit von Janner bis Dezember 2025.

Schritt 1: Ermittlung Pendlerpauschale ohne Zurverfiigungstellung des Offi-Tickets

Jénner bis Dezember 2025 168 €/Monat 168 €x12 Monate=2.016 €

Jahresbetrag 2.016 €
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Schritt 2: Ermittlung des Kiirzungsbetrages fiir die Dauer der Giiltigkeit im
Kalenderjahr 2025

Janner bis Dezember (12 Monate)

Schritt 3: Pendlerpauschale nach Abzug des Kiirzungsbetrages

Janner bis Dezember

Pendlerpauschale nach Abzug des

Kiirzungsbetrages

Jahresbetrag

Die Héhe des Pendlereuros bleibt trotz Zuwendung des Offi-Tickets
durch den Arbeitgeber gleich. Der Pendlereuro berechnet sich fiir
2025 wie folgt:

Berechnung des Pendlereuros fiir 2025

Pendlereuro 2025
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Beispiel 2: Beriicksichtigung in der Arbeitnehmerveranlagung

B steht fur das gesamte Kalenderjahr 2025 das volle groBe
Pendlerpauschale zu. Die Strecke Wohnung—Arbeitsstatte betragt
25 Kilometer, die Benuitzung der &ffentlichen Verkehrsmittel ist laut
Pendlerrechner-Abfrage unzumutbar. Der Arbeitgeber von B hat das
Pendlerpauschale bzw. den Pendlereuro bisher nicht in der monatli-
chen Lohnverrechnung beriicksichtigt. B méchte daher das Pendler-
pauschale bzw. den Pendlereuro in der Arbeitnehmerveranlagung
geltend machen. Ab April 2025 iibernimmt der Arbeitgeber die
Kosten fir das Klimaticket fir Osterreich in Hohe von 1.095 Euro.

Das Ticket hat eine Giiltigkeit von April 2025 bis Méarz 2026.

365 €/Jahr=30,42 € /Monat

168 €-30,42 €=137,58 €/Monat

137,58 €x12 Monate=1.650,96 €

1.650,96 €

62 kmx2 €=124 €



Schritt 1: Ermittlung Pendlerpauschale ohne Zurverfiigungstellung des Offi-Tickets

Janner bis Dezember 2025 123 € /Monat 123 €x12 Monate=1.476 €

Jahresbetrag 1.476 €

Schritt 2: Ermittlung des Kiirzungsbetrages fiir die Dauer der Giiltigkeit im
Kalenderjahr 2025

Da das Klimaticket 12 Monate giiltig ist, ist der 1.095 €:12 Monate=91,25 €
Wert gleichmaBig auf die Monate der Giiltigkeit
zu verteilen

Kiirzungsbetrag 2025 (April bis Dezember) 91,25 €x9 Monate=821,25 €

Kirzungsbetrag 2026 (Jénner bis Mérz) 91,25 €x3 Monate=273,75 €

Schritt 3: Pendlerpauschale nach Abzug des Kiirzungsbetrages

Im Formular L 1 fiir 2025 ist 1.476 €-821,25 € (Kirzungsbetrag 2025)=654,75 €
daher in der Kennzahl 718

der tatsachlich zustehende

Gesamtjahresbetrag ein-

zutragen.

Die Hohe des Pendlereuros bleibt trotz Zuwendung des Offi-Tickets
durch den Arbeitgeber gleich. Der Pendlereuro berechnet sich fiir
2025 wie folgt:

Berechnung des Pendlereuros fiir 2025

Pendlereuro 2025 25 kmx2 €=50 €

Im Formular L 1 fiir das Kalenderjahr 2025 ist daher in der Kennzahl
916 der tatséchlich zustehende Gesamtjahresbetrag von 50 Euro

einzutragen.
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C. Steuerfreie Leistungen des Arbeitgebers

Welche Leistungen des Arbeitgebers bleiben bei der
laufenden Lohnverrechnung steuerfrei?

58

Kostenlose oder verbilligte Beniitzung von arbeitgebereigenen Ein-
richtungen und Anlagen, die der Arbeitgeber allen oder bestimmten
Gruppen von Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern zur Verfiigung stellt.
Dazu gehdren beispielsweise Erholungs- und Kurheime, Sportanlagen
oder Betriebsbibliotheken sowie MaBnahmen zur Gesundheitsférderung
und Prévention, soweit diese vom Leistungsangebot der gesetzlichen
Krankenversicherung umfasst sind, sowie Impfungen.kz7”

Zuschusse fur die Betreuung von Kindern bis héchstens 2.000 Euro pro
Kind und Kalenderjahr, die der Arbeitgeber allen Arbeitnehmerinnen
oder Arbeitnehmern oder bestimmten Gruppen seiner Arbeitnehmerin-
nen oder Arbeitnehmer gewéhrt. Die Arbeitnehmer/innen missen fur
das Kind mehr als sechs Monate im Jahr Familienbeihilfe bezogen haben
und das Kind darf zu Beginn des Kalenderjahres das 14. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben.kz77ff

Freiwillige Zuwendungen des Arbeitgebers fiir das Begrébnis der
Arbeitnehmer/innen, deren (Ehe)Partner/in oder deren Kinder, fiir die
mehr als sechs Monate Familienbeihilfe oder der Unterhaltsabsetz-
betrag zusteht.k21

Der Vorteil aus der Teilnahme an Betriebsveranstaltungen bis 365 Euro
jahrlich (Betriebsausfliige, kulturelle Veranstaltungen, Betriebsfeiern etc.)
und die dabei erhaltenen Sachzuwendungen bis 186 Euro j&hrlich, beispiels-
weise fir Weihnachtsgeschenke, Geschenkbons oder Goldmiinzen.?z7¢ ff
Leistungen des Arbeitgebers fiir die Zukunftssicherung (z.B. Er- und
Ablebensversicherungen, Krankenversicherungen, Anteile an Pensions-
investmentfonds oder Pensionskassenbeitrége) an alle Arbeitnehmer/
innen — auch an bestimmte Gruppen von Arbeitnehmer/innen (z.B. an

alle Arbeiter/innen oder an alle Angestellten) — oder an den Betriebs-



ratsfonds bis 300 Euro jéhrlich pro Arbeitnehmer/in.?2%'f Dies kann
auch durch Umwandlung von Beziigen in derartige Vorsorgeleistungen
erfolgen.®2®' Der Freibetrag steht pro Arbeitgeber zu, kann also auch
zwei- oder mehrfach pro Jahr genutzt werden.

Freiwillige soziale Zuwendungen des Arbeitgebers an den Betriebsrats-
fonds und freiwillige Zuwendungen zur Beseitigung von Katastrophen-
schaden. k72

Unentgeltliche oder verbilligte Uberlassung von Mitarbeiterbeteiligun-
gen am Unternehmen des Arbeitgebers an alle Arbeitnehmer/innen oder
an bestimmte Gruppen von Arbeitnehmer/innen bis 3.000 Euro. Fiir die
endgiiltige Steuerfreiheit muss die Mitarbeiterbeteiligung fiinf Jahre
behalten werden.Rz 8 ff

Mitarbeitergewinnbeteiligung: Seit 2022 kann der Arbeitgeber an aktive
Arbeitnehmer/innen eine Gewinnbeteiligung steuerfrei gewéhren. Vor-
aussetzung ist, dass diese allen Arbeitnehmer/innen oder bestimmten
Gruppen von Arbeitnehmer/innen gewahrt wird. Firr die Berechnung
wird das unternehmensrechtliche Ergebnis vor Zinsen und Steuern der
im letzten Kalenderjahr endenden Wirtschaftsjahre herangezogen. Die
Begtinstigung betrégt pro Arbeitnehmer jéhrlich bis zu 3.000 Euro.Rz "2
Start-Up-Mitarbeiterbeteiligung: Seit dem Kalenderjahr 2024 gibt es
eine steuerliche Beglinstigung fiir Start-Up-Mitarbeiterbeteiligungen.
Bei Vorliegen der Voraussetzungen erfolgt die Besteuerung des geld-
werten Vorteils aus der Abgabe von Unternehmensanteilen an die Mit-
arbeiter/innen nicht bereits bei Einrdumung der Beteiligung, sondern - in
der Regel — erst bei der tatséchlichen VerduBerung der Anteile.Rz 112541125
Mitarbeiterprdmie: Zulagen und Bonuszahlungen, die der Arbeitgeber im
Jahr 2025 aus sachlichen, betriebsbezogenen Griinden zusétzlich
gewahrt, sind bis zu einem Betrag von 1.000 Euro steuerfrei. Wenn im
Jahr 2025 vom Arbeitgeber sowohl eine Mitarbeitergewinnbeteiligung

als auch eine Mitarbeiterprémie ausbezahlt wurde, kann insgesamt nur
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ein Betrag von 3.000 Euro fir beide Zahlungen steuerfrei behandelt
werden, Rz 1403

+ Freie oder verbilligte Mahlzeiten und Getrénke am Arbeitsplatz.?? % ff
Einschrankungen bestehen, wenn stattdessen Essensbons abgegeben
wurden. Essensgutscheine bleiben bis zu 8 Euro pro Arbeitstag steuerfrei,
Lebensmittelgutscheine in der Hdhe von bis zu 2 Euro pro Arbeitstag.

+ Mitarbeiterrabatte: Unter Mitarbeiterrabatten versteht man geldwerte Vor-
teile aus dem kostenlosen oder verbilligten Bezug von Waren oder Dienst-
leistungen, die der Arbeitgeber oder ein mit dem Arbeitgeber verbundenes

Konzernunternehmen im allgemeinen Geschéaftsverkehr anbietet.

Mitarbeiterrabatte sind in folgender Héhe steuerfrei:

+ Mitarbeiterrabatte bis maximal 20 % sind steuerfrei (Freigrenze) und
fuhren zu keinem Sachbezug.

+ Ubersteigt der Mitarbeiterrabatt im Einzelfall 20 %, steht insgesamt ein
jéhrlicher Freibetrag in Héhe von 1.000 Euro zu, wobei der Arbeitgeber
alle im Kalenderjahr gewahrten Rabatte, die 20 % Ubersteigen, aufzu-

zeichnen hat.R#103

Telearbeitspauschale (zuvor Homeoffice-Pauschale)®= 766h-7¢¢j

Zur Abgeltung der Kosten aus der Telearbeitstatigkeit kann der Arbeitgeber
ein so genanntes Telearbeitspauschale auszahlen. Bis zu 3 Euro pro Tele-
arbeitstag kénnen fur héchstens 100 Tage im Kalenderjahr 2025 steuerfrei
ausbezahlt werden. Ein Telearbeitstag liegt vor, wenn die berufliche Tatigkeit
aufgrund einer mit dem Arbeitgeber getroffenen Vereinbarung ausschlieBlich
in der Wohnung oder an einer vom Arbeitnehmer/von der Arbeitnehmerin
selbst gewahlten und nicht zum Unternehmen gehérenden Ortlichkeit aus-
gelibt wird. Mit Wohnung ist nicht nur die Privatwohnung bzw. das Privathaus
des Arbeitnehmers / der Arbeitnehmerin gemeint, sondern auch die Wohnung
von nahen Angehérigen (z.B. Lebensgeféhrte). Wenn der Gesamtbetrag von

300 Euro im Jahr (3 Eurox100 Tage) nicht ausgeschépft wird, z.B. weil der
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Arbeitgeber nur 2 Euro pro Telearbeitstag ausgezahlt hat, dann wird die Dif-
ferenz in der Arbeitnehmerveranlagung beriicksichtigt, wenn die Telearbeits-

tage am Lohnzettel angegeben sind (siehe Seite 105).

D. DienstreisenRz700-741

Welche Kostenersétze bleiben bei Dienstreisen steuerfrei?
Sind Sie beruflich unterwegs, sind folgende Kostenersatze des Arbeitgebers
lohnsteuerfrei:

* Fahrtkosten (z.B. Kilometergelder)

+ Tagesgelder

*  Na&chtigungskosten

Wann liegt eine Dienstreise vor?

Eine Dienstreise ist dann gegeben, wenn man auBerhalb seines Dienstortes
(Buro, Werkstatte, Werksgelande, Lager usw.) tatig wird (Dienstreise im Nah-
bereich). Sie liegt aber auch dann vor, wenn man fir einen l&ngeren Zeitraum
so weit entfernt arbeitet, dass eine tagliche Riickkehr an den standigen Wohn-
ort (Familienwohnsitz) nicht zugemutet werden kann (Dienstreise auBerhalb
des Nahbereichs). In beiden Fallen muss die Dienstreise im Auftrag des Arbeit-
gebers erfolgen. Die Unterscheidung ist aber fur die Dauer der Gew&hrung

steuerfreier Tagesgelder wichtig (siehe ,Tagesgelder®, Seite 63).

Fahrtkosten
Steuerfrei bleiben Vergiitungen der tatséchlichen Fahrtkosten (z.B. Bahn, Flug,
Taxi). Bei der Verwendung des Privatfahrzeuges kénnen Kilometergelder

steuerfrei ausbezahlt werden. Das Kilometergeld betragt:
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Fahrzeug KM Geld bis 30.06.2025 KM Geld ab 01.07.2025

Pkw 0,50 € 0,50 €
Fir jede mitbeférderte Person 015 € 015 €
Motorrad 0,50 € 0,25 €
Fahrrad 0,50 € 0,25 €

Das Pkw-Kilometergeld kann fir héchstens 30.000 Kilometer j&hrlich lohn-
steuerfrei ausbezahlt werden. Fir die steuerfreie Auszahlung von Kilometer-
geldern ist grundsétzlich ein Fahrtenbuch zu fihren. Es muss Folgendes
beinhalten: Datum, Kilometerstand, Anzahl der beruflich zuriickgelegten
Tageskilometer, Ausgangs- und Zielpunkt sowie Zweck jeder einzelnen Fahrt.
Neben dem Kilometergeld kénnen keine weiteren Fahrtkosten steuerfrei aus-
bezahlt werden. Auch die Kosten der Autobahnvignette, Autobahn- und Tun-
nelmaut sowie Parkgebihren sind mit dem Kilometergeld abgedeckt. Das
Fahrrad-Kilometergeld ist auf 3.000 km begrenzt.

Steuerfreie Fahrtkostenersétze sind vom Anspruch auf Tagesgelder

unabhangig.

Wie werden Kostenersétze fiir von der Wohnung aus
angetretene Dienstreisen behandelt?

Werden Fahrten zu einem Einsatzort in einem Kalendermonat lberwiegend
unmittelbar von der Wohnung aus angetreten, liegen hinsichtlich dieses Ein-
satzortes ab dem Folgemonat Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstétte
vor, die mit dem Verkehrsabsetzbetrag oder einem allfalligen Pendlerpauschale
abgegolten sind. Derartige Kostenersatze sind somit ab dem Folgemonat

steuerpflichtig.
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Tagesgelder

Tagesgelder bei Dienstreisen im Inland bleiben bis zu 30 Euro pro Tag steuer-
frei. Die Dienstreise muss ldnger als drei Stunden dauern. Ab dieser Dauer
kann firr jede angefangene Stunde ein Zwdlftel von 30 Euro (somit 2,50 Euro

pro Stunde) steuerfrei belassen werden.

Wie werden Tagesgelder bei Dienstreisen im Nahbereich

steuerlich behandelt?

Wenn lhre Dienstreisen im Nahbereich (i.d.R. bis 120 km) dauernd oder zumin-

dest mit einer gewissen Regelmé&Bigkeit an denselben Einsatzort oder an

mehrere Einsatzorte (z.B. Baustelle, Filiale) fiihren und keine giinstigere Rege-

lung in Ihrer lohngestaltenden Vorschrift (Ilhrem Kollektivvertrag) besteht, ist

die zeitliche Dauer der Begiinstigung eingeschrankt. In diesem Fall sind die

Tagesgelder bei taglicher Heimkehr ab jenem Zeitpunkt nicht mehr steuerfrei,

ab dem der auswartige Einsatzort zu einem neuen Mittelpunkt der Tatigkeit

wird. Ein neuer Mittelpunkt der Tatigkeit liegt vor, wenn man®z300-310

+ langer als finf Tage an ein und demselben Einsatzort durchgehend tétig
wird oder

+ regelmaBig wiederkehrend (wéchentlich an einem Tag) an einem Einsatz-
ort tatig wird und eine Anfangsphase von fiinf Tagen tberschreitet oder

« wiederkehrend, aber nicht regelmaBig, an einem Einsatzort tatig wird
und eine Anfangsphase von 15 Tagen im Kalenderjahr tiberschreitet oder

 in einem gleichbleibenden Einsatzgebiet (z. B. Bezirksvertreter/in) langer
als funf Tage tatig wird oder

¢ im Rahmen einer Fahrtatigkeit auf gleichbleibenden Routen oder Linien

(z.B. Busfahrer/in) langer als fiinf Tage tatig wird.

Tagesgelder werden in diesen Féllen nur fir die Anfangsphase von fiinf bzw.
15 Tagen steuerfrei gewéhrt. Ist der Anspruch auf Tagesgelder in einem Kol-
lektivvertrag oder einer anderen lohngestaltenden Vorschrift geregelt, bleiben

diese Tagesgelder unabh&ngig davon, ob durch die Dauer oder Gestaltung
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der Dienstreise ein neuer Mittelpunkt der Tatigkeit entsteht, im Rahmen der

Zwélftelregelung des Einkommensteuergesetzes bis zu 30 Euro pro Tag

(2,50 Euro pro angefangener Stunde, Mindestdauer mehr als drei Stunden) fir

folgende Tatigkeiten steuerfrei:

* AuBendiensttatigkeit

+ Fahrtétigkeit

* Baustellen- und Montagetétigkeit

*  Arbeitskraftetiberlassung

+ vorlibergehende Tatigkeit an einem Einsatzort in einer anderen
politischen Gemeinde fir sechs Monate

+ Reiseaufwandsentschadigungen an Mitglieder des Betriebsrates

Wie werden Tagesgelder bei Dienstreisen auBerhalb des
Nahbereichs steuerlich behandelt?

Ist eine tagliche Heimkehr zum stédndigen Wohnort (Familienwohnsitz) nicht
zumutbar (i.d.R. ab 120 km), kénnen Tagesgelder fiir eine Tatigkeit am selben
Ort sechs Monate lang steuerfrei bis zur Hdhe von 30 Euro téglich ausgezahlt

werden.

N&chtigungskosten

Fur Nachtigungen im Inland kdnnen die Kosten der N&chtigung inkl. Frithstiick
laut Belegen steuerfrei vom Arbeitgeber ausbezahlt werden. Erfolgt kein
belegmaBiger Nachweis, kénnen pauschal 17 Euro pro Nacht steuerfrei belas-
sen werden.

Entsteht aber fiir die Nachtigung kein Aufwand (z.B. eine N&chtigungs-
mdglichkeit wird zur Verfligung gestellt), darf kein steuerfreies Pauschale
ausbezahlt werden. Zusé&tzliche Aufwendungen (z.B. fiir das Friihstiick) kénnen
als Werbungskosten beim Finanzamt geltend gemacht werden. Ohne Beleg
sind diese im Schatzungswege bei Inlandsreisen mit 4,50 Euro und bei Aus-

landsreisen mit 5,85 Euro pro N&chtigung anzusetzen.
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AuslandsreisenR®z 140°

Tages- und Néachtigungsgelder im Ausland kdnnen vom Arbeitgeber mit dem
Héchstsatz der Auslandsreisesétze der Bundesbediensteten steuerfrei aus-
gezahlt werden. Nachtigungskosten inkl. Friihstiick kénnen auch laut Belegen
im tatsachlich entstandenen Ausmal steuerfrei abgegolten werden. Nach-
stehend die aktuellen Tages- und N&chtigungsgelder fiir die dsterreichischen

Anrainerstaaten und die Vereinigten Staaten:

Land* Tagesgeld Né&chtigungsgeld
Deutschland 35,30 € 2790 €
Italien 35,80 € 2790 €
Liechtenstein 30,70 € 18,10 €
Schweiz 36,80 € 32,70 €
Slowakei 2790 € 15,90 €
Slowenien 31,00 € 23,30 €
Tschechien 31,00 € 24,40 €
Ungarn 26,60 € 26,60 €
USA 52,30 € 4290 €

* Fur bestimmte GroBst&dte (z.B. Rom, Mailand, New York, Washington) und Grenzgebiete
(z.B. Freilassing) bestehen eigene Séatze. Die kompletten Auslandsreisesétze finden Sie
im Anhang zu den Lohnsteuerrichtlinien 2002 unter bmf.gv.at, Findok (Richtlinien, Lohn-
steuerrichtlinien, Anhang).
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E. Arbeitgeberbeitrage zu Pensionskassen®?75¢-7¢és

Sind Beitrage zu Pensionskassen steuerfrei?

Beitrage, die der Arbeitgeber fiir seine Arbeitnehmer/innen an Pensionskassen
im Sinne des Pensionskassengesetzes leistet, bleiben steuerfrei. Beitrdge an
ausléndische Pensionskassen sind nur dann steuerfrei, wenn eine gesetzliche
Verpflichtung besteht oder wenn sie an auslandische Einrichtungen im Sinne
des Pensionskassengesetzes geleistet werden.

Bitte beachten Sie aber, dass die auf diesen Arbeitgeberbeitragen
beruhenden kiinftigen Pensionen in vollem Umfang der Steuerpflicht unter-
liegen.®2758 Soweit die kiinftige Pension aus einer Pensionskasse auf Arbeit-
nehmerbeitrégen beruht, wird sie nur zu einem Viertel versteuert. Soweit Sie
dafiir eine Pensionsvorsorgeprémie beanspruchen, ist die kiinftige Pension
Uberhaupt steuerfrei (sieche Seite 189). Die Lohnsteuerfreiheit gilt auch fiir
Beitrédge des Arbeitgebers an Unterstiitzungskassen oder an Arbeitnehmer-

férderungsstiftungen.

F. Sonstige Beziige®= 1050 ff

Was sind sonstige Beziige?
Sonstige Bezlige sind Bezlige, die einmalig oder in gréBeren Abstédnden neben
dem laufenden Arbeitslohn gewéahrt werden. Die bedeutendsten sonstigen

Beziige sind das Urlaubsgeld und das Weihnachtsgeld (13. und 14. Monatsbezug).

Beispiele fur weitere sonstige Beziige sind:
+  Abfertigungen

+ Bilanzgelder

e Prémien

*  Jubildumsgelder

*  Gewinnbeteiligungen
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Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld

Wie werden Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld besteuert?
Erhalten Arbeitnehmer/innen von ihrem Arbeitgeber einen 13. und 14. Monats-
bezug, so sind diese Beziige bis zu einem Betrag von 620 Euro j&hrlich steuerfrei.

Der dariber hinausgehende Betrag wird mit festen Steuersétzen versteuert.

Die Lohnsteuer fir sonstige Beziige innerhalb des Jahressechstels betragt:

fir die ersten 620 € 0,00%
fir die néchsten 24.380 € 6,00%
fiir die nachsten 25.000 € 27,00%
fir die néchsten 33.333 € 35,75%

Ab laufenden Jahreseinkiinften von 500.000 Euro werden die sonstigen Beziige mit dem
tarifmaBigen Grenzsteuersatz besteuert.

Die sonstigen Beziige werden aber nur bis zu einer bestimmten Grenze, dem

sogenannten ,Jahressechstel”, mit einem festen Steuersatz besteuert.

Das Jahressechstel errechnet sich wie folgt:

Im Kalenderjahr zugeflossene laufende (Brutto)Beziige 5
X

Anzahl der abgelaufenen Kalendermonate (seit Jahresbeginn)

Bei gleichbleibenden Beziigen entspricht das Jahressechstel somit zwei
Monatsbeziigen, also genau dem 13. und 14. Monatsbezug. Der Arbeitgeber
muss sicherstellen, dass maximal ein Sechstel der im Kalenderjahr tats&chlich
zugeflossenen laufenden Beziige begiinstigt besteuert wird. Der Teil der
sonstigen Bezlige, der das Jahressechstel tibersteigt, wird nicht beginstigt
besteuert, sondern gemeinsam mit dem in diesem Monat ausbezahlten

laufenden Gehalt.

67



Bei niedrigen sonstigen Beziigen (in der Regel bis zu einem Monats-
bruttogehalt von ca. 1.285 Euro) ist 2025 ein Betrag bis zu 2.570 Euro steuer-
frei. 2026 betréagt die Freigrenze 2.615 Euro. Bis zu einem Monatsbruttogehalt
von ca. 1.307,50 Euro fallt bei den sonstige Beziigen daher keine Lohnsteuer
an.

Die auf die sonstigen Bezlige entfallenden Sozialversicherungsbeitrage

werden vor Anwendung des festen Steuersatzes abgezogen.

AbfertigungenR®= 1070
Seit 2003 gelten die Bestimmungen des Betrieblichen Mitarbeitervorsorge-
gesetzes.

Bei der Besteuerung der Abfertigung ist zu unterscheiden, ob die
Arbeitnehmer/innen einen Abfertigungsanspruch nach dem ,alten“ oder

bereits nach dem ,neuen“ Abfertigungssystem haben.

Was ist bei Dienstverhéltnissen mit Beginn ab 2003
zu beachten?
Fir Arbeitnehmer/innen, deren Dienstverhéltnis ab 2003 begonnen hat, ist
grundsétzlich das ,neue” Abfertigungssystem anzuwenden.

In diesem Fall muss der Arbeitgeber fiir die Arbeitnehmer/innen 1,53 %
des Bruttobezuges in eine betriebliche Vorsorgekasse einzahlen. Fir diese
Arbeitnehmer/innen besteht keine Méglichkeit, eine kollektivvertragliche oder

freiwillige Abfertigung mit dem festen Steuersatz von 6 % zu versteuern.

Was ist bei Dienstverhéltnissen mit Beginn vor 2003

zu beachten?

Verbleiben die Arbeitnehmer/innen im ,alten“ Abfertigungssystem, treten
keine Anderungen ein. Vereinbaren Arbeitgeber und Arbeitnehmer/innen einen
Wechsel in das ,neue” System, bestehen folgende Mdglichkeiten:

*  Einfrieren der ,alten* Abfertigungsanspriiche bis zum Ubertrittsstichtag

und Zahlung der 1,53 % des Bruttobezuges ab dem Ubertrittsstichtag:
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In diesem Fall gelten fir die eingefrorenen Teile die ,alten”
Bestimmungen unveradndert weiter.k?1087

Vollibertragung der ,alten“ Abfertigungsanspriiche in eine betriebliche
Vorsorgekasse:

Dabei werden sdmtliche gesetzlichen Abfertigungsanspriiche bis zum
Ubertrittsstichtag an eine betriebliche Vorsorgekasse iibertragen.
Hinsichtlich der gesetzlichen Abfertigung gelten ausschlieBlich die
neuen Bestimmungen. Es besteht auch keine Méglichkeit, eine kollektiv-
vertragliche Abfertigung mit dem festen Steuersatz von 6% zu ver-
steuern. Die Bestimmungen betreffend freiwillige Abfertigung gelten
aber unveréndert weiter.?21087

Teilibertragung der ,alten“ Abfertigungsanspriiche in eine betriebliche
Vorsorgekasse:

Dabei wird ein Teil der Anspriiche bis zum Ubertrittsstichtag eingefro-
ren und ein Teil an eine betriebliche Vorsorgekasse tibertragen. Fiir den
eingefrorenen Teil gelten die Bestimmungen betreffend gesetzliche und

freiwillige Abfertigung weiter.k=1087*

Wie werden gesetzliche und kollektivvertragliche
Abfertigungen besteuert?

Besteuerung nach dem ,alten“ System:

Jene Abfertigungsanspriiche, die vom Arbeitgeber ausgezahlt werden,
weil die Arbeitnehmer/innen, deren Dienstverhéltnis vor 2003 begonnen
hat, nicht in das ,neue” System gewechselt haben oder weil Anspriiche
zu einem bestimmten Zeitpunkt eingefroren wurden, sind grundsé&tzlich
mit dem festen Steuersatz von 6% zu besteuern. Bei geringen Beziigen
kann auch ein niedrigerer Satz angewendet werden.

Besteuerung nach dem ,neuen“ System:

Abfertigungsanspriiche, die aus einer betrieblichen Vorsorgekasse an
die Arbeitnehmer/innen ausbezahlt werden, unterliegen dem festen

Steuersatz von 6 %. Werden Anspriiche an eine Zukunftsvorsorgeeinrich-
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tung (z.B. Pensionskasse) iibertragen, bleiben diese zur Génze steuer-
frei.R2197%2ff Die nachfolgende Rentenauszahlung durch ein
Versicherungsunternehmen oder eine Pensionskasse ist ebenfalls
steuerfrei.?2197% Kollektivvertragliche Abfertigungsanspriiche, die nach
dem Ubertrittsstichtag entstehen, kénnen nicht mehr mit dem festen

Steuersatz von 6 % begiinstigt versteuert werden.?10879

Wie werden freiwillige Abfertigungen besteuert?

Freiwillige Abfertigungen,®2'°%4* die bei oder nach Beendigung des Dienst-
verhéltnisses anfallen, sind im Ausmal3 von drei Monatsbeziigen (unter
Umsténden zuziglich von Steigerungsbetrédgen auf Grund nachgewiesener
Dienstzeiten, soweit nicht fir diese Dienstzeiten eine gesetzliche Abfertigung
zusteht) maximal jedoch in Héhe der neunfachen monatlichen ASVG-Héchst-
beitragsgrundlage mit dem festen Steuersatz von 6 % zu versteuern. Die tiber-
steigenden Beziige sind mit dem laufenden Tarif zu versteuern. Besteht eine
Anwartschaft gegeniiber einer BV-Kasse (Abfertigung neu) werden die Beziige

zum laufenden Tarif versteuert.
Andere sonstige Bezlige

Gibt es weitere sonstige Beziige, die steuerlich

begiinstigt sind?

Besondere Regelungen bestehen fiir folgende sonstige Beziige:

+ Nachzahlungen,?* "% # Kiindigungsentschadigungen® %42 f und Vergleichs-
summenf?"% werden nach dem Tarif besteuert. Nach Abzug der darauf
entfallenden Sozialversicherungsbeitrége bleibt ein Fiinftel der Beziige
(die das Neunfache der monatlichen Héchstbeitragsgrundlage nicht
Ubersteigen) als Progressionsmilderung und zur Beriicksichtigung
steuerfreier Zuschlage steuerfrei. Sind die Arbeitnehmer/innen mit ihren
gesamten Abfertigungsanspriichen in das ,neue” System lbergetreten

und kommt es zur Zahlung einer Vergleichssumme, kann diese bis zu
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einem Betrag von 7.500 Euro mit dem festen Steuersatz von 6 % ver-
steuert werden. Diese Begiinstigung steht jenen nicht zu, die zur G&nze
im ,alten“ System verblieben sind oder deren Anspriiche ganz oder teil-
weise zu einem bestimmten Stichtag eingefroren wurden Rz 1102
Ersatzleistungen®? "¢ ff f{ir nicht verbrauchten Urlaub werden aufgeteilt.
Wenn sie laufende Beziige betreffen, sind sie nach dem Tarif zu ver-
steuern. Betreffen sie sonstige Beziige, unterliegen sie dem festen
Steuersatz von 6 %.

Pensionsabfindungen®? "% sind nur dann mit dem halben Steuersatz zu
versteuern, wenn ihr Barwert 2025 15.900 Euro nicht tbersteigt. Ist die
Pensionsabfindung héher, ist sie zur Génze im Kalendermonat der
Zahlung zum Tarif zu versteuern. Zur Vermeidung einer Versteuerung
kann der Barwert einer Pensionsabfindung durch den Arbeitgeber auch
steuerneutral an eine Pensionskasse tibertragen werden.
Sozialplanzahlungen®z ™42 bleiben bis zu einer Héhe von 22.000 Euro mit

dem halben Steuersatz begtinstigt.

G. Zulagen und Zuschlage®r= 1126 f

Welche steuerfreien Zulagen und Zuschléage gibt es?

Zulagen auf Grund von Kollektivvertragen, Betriebsvereinbarungen oder

gesetzlichen Vorschriften bleiben bis zu einem Héchstbetrag von 400 Euro

monatlich steuerfrei.

Voraussetzung ist, dass die Arbeiten

eine erhebliche Verschmutzung der Arbeitnehmer/innen und ihrer Kleidung
bewirken (Schmutzzulage) oder
eine auBerordentliche Erschwernis im Vergleich zu den allgemein Gblichen

Arbeitsbedingungen (in dieser Branche) darstellen (Erschwerniszulage) oder
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+ infolge der sch&dlichen Einwirkungen von gesundheitsgefdhrdenden
Stoffen oder Strahlen, von Hitze, Kélte oder Nasse, zwangslaufig eine

Gefahrdung mit sich bringen (Gefahrenzulage).

Ebenso bleiben Zuschlége fir Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit und mit
diesen Arbeiten zusammenhangende Uberstundenzuschlége bis zu einem

Héchstbetrag von 400 Euro monatlich steuerfrei.

H. UberstundenR= 1145 ff

Wie werden ,normale* Uberstunden besteuert?

Der Grundlohn fir die Uberstunde ist immer mit dem laufenden Tarif zu ver-
steuern. Im Jahr 2025 sind die Uberstundenzuschlage fiir die ersten 18 (2026:
fir die ersten 10) Uberstunden im Monat im Ausmal von héchstens 50 % des
Grundlohnes bis zu einem monatlichen Héchstbetrag von insgesamt 200 Euro
(2026: 120 Euro) steuerfrei.

I. Zuschldge fiir Nachtarbeit und
Nachtiiberstunden®= 142 ff

Wann sind Zuschldge fiir Nachtarbeit und Nachtiiberstunden
steuerfrei?

Unter Nachtzeit im steuerlichen Sinn versteht man den Zeitraum zwischen
19.00 Uhr und 7.00 Uhr. Begiinstigt sind nur Zuschlage fur Arbeitsstunden, die
wéhrend einer zusammenhéngenden Nachtarbeitszeit von mindestens drei
Stunden (Blockzeit) geleistet werden. Eine Sonderregelung gibt es fur Arbeit-
nehmer/innen, deren Normalarbeitszeit im Lohnzahlungszeitraum iberwiegend
im Nachtzeitraum liegt.® "52f Fiir diese Arbeitnehmer/innen erhéht sich der

Freibetrag von 400 Euro monatlich um 50 % auf 600 Euro monatlich. Fir die

72



Inanspruchnahme der Steuerbefreiung fiir Sonntags-, Feiertags- und Nacht-
zuschldge gelten bestimmte Regelungen. Wesentlich ist, dass die Arbeits-
leistung wéhrend dieser Zeit betrieblich erforderlich ist und dass die Anzahl
und der Zeitpunkt der Stunden anhand von konkreten Aufzeichnungen nach-

gewiesen werden.

J. Aufrollung durch den Arbeitgeber®="187

Was versteht man unter Aufrollung durch den Arbeitgeber?
Der Arbeitgeber oder der Pensionsversicherungstréger kann freiwillig als
besondere Serviceleistung im Rahmen der ,Lohnsteueraufrollung” u. a. unter-
schiedlich hohe monatliche Steuerbemessungsgrundlagen ausgleichen. Ein
Antrag ist dafiir nicht erforderlich.

Wenn unterjéhrig mehr als ein Sechstel der zugeflossenen laufenden
Beziige als sonstige Beziige begiinstigt besteuert wurde, muss der Arbeit-
geber im Dezember (oder im Beendigungsmonat) eine ,Lohnsteueraufrollung”
durchfiihren und den Uberhang nachversteuern.

Wenn Sie ganzjshrig bei lhrem Arbeitgeber besch&ftigt waren oder
von lhrem Pensionsversicherungstrager ganzjéhrig eine Pension erhalten haben
und fiir Sie kein Freibetrag bertiicksichtigt wurde, kann der Arbeitgeber oder
der Pensionsversicherungstréger lhre Gewerkschaftsbeitrage (dies erfordert
naturlich eine rechtzeitige Belegvorlage) beriicksichtigen sowie die Steuer fir
die sonstigen Bezlge innerhalb des Jahressechstels (in Bezug auf Freigrenze

und Einschleifregelung) neu berechnen.
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V.

Was kénnen

Sie in der
Arbeitnehmer-
veranlagung
geltend machen?

Nach Ablauf des Jahres kénnen Sie Folgendes
geltend machen:

* Alleinverdiener- und Alleinerzieherabsetzbetrag

* erhdhter Pensionistenabsetzbetrag

* Unterhaltsabsetzbetrag

* Mehrkindzuschlag

 Pendlerpauschale (wenn nicht schon vom
Arbeitgeber beriicksichtigt)



Details zu den Steuerabsetzbetragen (einschlieBlich
Mehrkindzuschlag) finden Sie im Kapitel II.
Dieses Kapitel konzentriert sich auf:

» Sonderausgaben
(z. B. Kirchenbeitrage, bestimmte Spenden)
* Werbungskosten
(z.B. typische Arbeitskleidung, Aus- und Fort-
bildungskosten oder Umschulungskosten)
 AuBergewéhnliche Belastungen mit Selbstbehalt
und ohne Selbstbehalt (z. B. Krankheitskosten)
« Amtsbescheinigungen und Opferausweise
* Familienbonus Plus



A. SonderausgabenR®= 427 ff

Was sind Sonderausgaben?

Das Einkommensteuergesetz 1988 z&hlt bestimmte private Ausgaben auf, die

steuerlich begiinstigt werden. Sind die aufgezahlten Ausgaben gleichzeitig

Werbungskosten oder Betriebsausgaben, dann sind sie als solche abzugsfahig.

Folgende Sonderausgaben sind teils in unbeschrankter Hohe, teils in

begrenztem Umfang abziehbar:

Bestimmte Renten und dauernde Lasten (z.B. Leistungsrente, Leibrente,
Versorgungsrente, Gegenleistungsrente, Unterhaltsrente, gemischte Rente)
in unbeschrénkter Hhe. Renten und dauernde Lasten sind regelmé&Big
wiederkehrende Leistungen, die aufgrund einer einheitlichen und rechtlich
erzwingbaren Verpflichtung geleistet werden und deren Dauer vom Eintritt
eines ungewissen Ereignisses wie z.B. dem Tod einer Person abhéngt. Wer-
den Renten als Gegenleistung fiir die Ubertragung von Wirtschaftsgiitern
(z.B. ein Haus) gezahlt, sind nur jene Renten abzugsfshig, die den Wert
des Wirtschaftsguts libersteigen und der Héhe nach angemessen sind.
Beitrége fir eine freiwillige Weiterversicherung einschlieBlich des Nach-
kaufs von Versicherungszeiten in unbeschrénkter Héhe®?57
Kirchenbeitrége — bis zu 600 EuroR=558-5¢0

Steuerberatungskosten — in unbeschrénkter HoheRz 5¢1-5¢4a

Spenden an humanitére Einrichtungen (mildtatige Organisationen,
Entwicklungshilfe- oder Katastrophenhilfeorganisationen)

Spenden an freiwillige Feuerwehren und Landesfeuerwehrverbénde

Spenden sind nur insoweit abzugsféhig, als sie insgesamt 10% des Gesamt-

betrages der Einkiinfte des jeweiligen Veranlagungsjahres nicht tibersteigen.

Begiinstigt besteuerte Beziige (z.B. Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld) werden bei

der Berechnung des Sonderausgabenhdchstbetrages nicht beriicksichtigt. R258¢
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Hinweis:

Sonderausgaben fiir eine freiwillige Weiterversicherung (ein-
schlieBlich des Nachkaufs von Versicherungszeiten) in der gesetz-
lichen Pensionsversicherung, Kirchenbeitrdge und abzugsféhige
Spenden werden der Finanzverwaltung von der empfangenden
Organisation direkt elektronisch tibermittelt. Sie brauchen diese
daher nicht mehr in der Steuererkldrung geltend zu machen. Fir die
Ubermittlung miissen Sie der Organisation lhren Vor- und Zunamen
und |hr Geburtsdatum bekanntgeben. Diese Informationen werden
datenschutzgerecht verschlisselt und sind nur vom Finanzamt fur
Zwecke der Berlcksichtigung in der Veranlagung zu verwenden.
Belege dieser Sonderausgaben miissen daher nicht aufbewahrt

werden (siehe Seite 79).

Zu welchem Zeitpunkt sind Sonderausgaben absetzbar?
In der Regel ist der Zeitpunkt der Bezahlung maBgebend. Bei den unbegrenzt
absetzbaren Beitragen zu einer freiwilligen Weiterversicherung (Nachkauf von

Versicherungszeiten) ist auf Antrag eine Aufteilung auf zehn Jahre még-
|iCh.RZ483 f

Kénnen Zahlungen, die fiir andere Personen geleistet
werden, als Sonderausgaben geltend gemacht werden
(erweiterter Personenkreis)?

Beitrdge zu Weiterversicherungen in der gesetzlichen Pensionsversicherung,
Nachkauf von Schulzeiten, Selbstversicherung von Angehérigen und Kirchen-
beitrdge kdnnen auch dann abgesetzt werden, wenn sie fiir die nicht dauernd
getrennt lebende Ehepartnerin / eingetragene Partnerin bzw. den nicht dau-
ernd getrennt lebenden Ehepartner / eingetragenen Partner oder fiir ein Kind,

fur das der Kinder- oder Unterhaltsabsetzbetrag zusteht, geleistet werden.
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Dasselbe gilt fiir die Partnerin oder den Partner bei Lebensgemeinschaften

mit Kind.R#575

Was miissen Sie bei der Geltendmachung von
Sonderausgaben beachten?

Ihre Sonderausgaben kénnen Sie im Wege der Arbeitnehmerveranlagung
beantragen. Bewahren Sie Ihre Belege sieben Jahre auf, da sie auf Verlangen
lhres Finanzamtes vorzulegen sind. Belege von elektronisch tbermittelten

Sonderausgaben missen nicht aufbewahrt werden.

Hinweise zur Formularbeilage L 1d 2025
Bitte flillen Sie in folgenden Féllen zum Formular L 1 die Beilage L 1d

zur Beriicksichtigung von Sonderausgaben aus:

* bei Steuerberatungskosten

* bei Renten oder dauernden Lasten

* bei ausldndischen Spenden / ausléndischen Kirchenbeitragen

+ beim Nachkauf von Versicherungszeiten und bei freiwilliger
Weiterversicherung

* bei der Beriicksichtigung eines Beitrages an eine inlédndische Kirche
oder Religionsgesellschaft, wenn die Dateniibermittlung abweicht

* bei Pensionspflichtbeitragen bei Liebhaberei und bei einem
auBerbetrieblichen Zuwendungsvortrag

* bei Sonderausgabenabzug von betrieblichen Spenden und
Korrektur einer Sonderausgabendateniibermittlung bei betrieb-

lichen Zuwendungen (nur als Beilage zu E1)

Weitere Informationen finden Sie in der Ausfillhilfe zur Beilage L 1d
(L1d-Erl-2025).
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B. Sonderausgaben im Einzelnen
Versicherungspréamien

Welche Versicherungspramien kdnnen abgesetzt werden?

Beitrage fir die freiwillige Weiterversicherung in der gesetzlichen Pensions-
versicherung und fiir den Nachkauf von Versicherungszeiten in der gesetzlichen
Sozialversicherung® %% fsind ohne Héchstbetragsbeschrankung in vollem Aus-

mal (keine Viertelung) abzugsfahig.

Wann miissen Versicherungspramien nachversteuert werden?
Werden die Anspriiche vor oder nach Beginn der Rentenzahlungen ganz oder
zum Teil durch eine Kapitalzahlung abgegolten, sind die als Sonderausgaben
abgesetzten Betrdge nachzuversteuern.?2¢% Eine Nachversteuerung von Ver-
sicherungspramien erfolgt auch, wenn die Anspriiche aus einem Lebensver-
sicherungsvertrag — ohne Nachweis einer wirtschaftlichen Notlage — abge-
treten, riickgekauft oder innerhalb von zehn Jahren verpféndet werden. Die
Nachversteuerung erfolgt mit 30 % der steuerwirksamen Betrége. Im Falle von
Rickvergltungen sind kinftige Prédmien bis zur Héhe des riickvergiiteten

Betrages nicht absetzbar.
KirChenbeitrégeRZ 558-560

In welchem AusmaB sind Kirchenbeitrage absetzbar?®=558-5¢0
Beitrédge an gesetzlich anerkannte Kirchen und Religionsgesellschaften kénnen
bis héchstens 600 Euro jahrlich abgesetzt werden. Verpflichtende Beitrége,
die Sie an inlandische Kirchen oder Religionsgesellschaften leisten, werden
der Finanzverwaltung von der empfangenden Organisation direkt elektronisch
Ubermittelt. Sie brauchen diese daher nicht mehr in der Steuererklarung gel-
tend zu machen. Fir die Ubermittlung miissen Sie der Organisation lhren

Vor- und Zunamen und lhr Geburtsdatum bekanntgeben. Diese Informationen
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werden datenschutzgerecht verschlisselt und sind nur vom Finanzamt fir
Zwecke der Beriicksichtigung in der Veranlagung zu verwenden. Zur Geltend-
machung von verpflichtenden Beitrdgen an eine ausladndische Kirche oder

Religionsgesellschaft verwenden Sie bitte das Formular L 1d.
Spenden

Welche Spenden sind steuerlich absetzbar?®z5¢5-572

Eine Steuerbegiinstigung besteht fir Spenden an Forschungs- und Lehr-
einrichtungen. Folgende begiinstigte Spendenempfénger sind z.B. im Gesetz
konkret aufgezahlt:

* Universitaten, Fachhochschulen

* Forschungsférderungsfonds

+  Osterreichische Akademie der Wissenschaften

+  Osterreichische Nationalbibliothek, GeoSphere Austria, OeAD GmbH

* Bundesdenkmalamt und bestimmte Museen

« Freiwillige Feuerwehren, Landesfeuerwehrverbande

+ Diplomatische Akademie

* Internationale Anti-Korruptions-Akademie

Eine Liste dieser begiinstigten Einrichtungen finden Sie auf bmf.gv.at.
Spenden, die Sie an begtinstigte inlandische Organisationen geleistet haben,
werden der Finanzverwaltung von der empfangenden Organisation direkt
elektronisch Gbermittelt. Sie brauchen diese daher nicht mehr in der Steuer-
erklarung geltend zu machen. Fiir die Ubermittlung miissen Sie der Organisa-
tion lhren Vor- und Zunamen und lhr Geburtsdatum bekanntgeben. Diese
Informationen werden datenschutzgerecht verschlisselt und sind nur vom
Finanzamt fiir Zwecke der Berlicksichtigung in der Veranlagung zu verwenden.
Zur Beantragung von Spenden an begiinstigte ausléndische Organisationen

verwenden Sie bitte das Formular L 1d.
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In welcher H8he sind Spenden absetzbar??=58¢ff

Als Sonderausgaben beglinstigt sind nur Geldspenden bzw. sind an die unmit-
telbar im Gesetz beriicksichtigten Einrichtungen (z. B. Museen, Universitaten)
auch Sachspenden absetzbar. Spenden kénnen nur im AusmaB von 10% des
Gesamtbetrages der Einkiinfte des laufenden Jahres abgesetzt werden.
Begiinstigt besteuerte Beziige (z.B. Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld) werden bei

der Berechnung des Sonderausgabenhéchstbetrages nicht beriicksichtigt.

Okologische Sonderausgabentz5732-573h

Seit dem Kalenderjahr 2022 kénnen Ausgaben fir die thermisch-energetische

Sanierung von Geb&uden und Ausgaben fiir den Ersatz eines fossilen Heizungs-

systems durch ein klimafreundliches Heizungssystem (,Heizkesseltausch®)

pauschal als Sonderausgaben abgezogen werden. Die Berlicksichtigung erfolgt

unter folgenden Voraussetzungen:

+ Fur die Ausgaben wurde nach dem 30.06.2022 eine Bundesfdrderung
nach dem Umweltférderungsgesetz ausbezahlt,

+ die Datenubermittlung an die Finanzverwaltung ist erfolgt und

« die Ausgaben (abzuglich ausbezahlter Férderungen aus 6ffentlichen
Mitteln) tibersteigen den Betrag von 4.000 Euro fiir eine thermisch-
energetische Sanierung von Geb&uden bzw. 2.000 Euro bei einem

,Heizkesseltausch®.

Was ist fiir die Beriicksichtigung des ,Oko-Sonderausgaben-
pauschales* erforderlich?
Die Erklérung, dass das Pauschale in Anspruch genommen werden soll, ist
direkt im Zuge der Beantragung der Bundesférderung bei der Kommunalkredit
Public Consulting abzugeben. AuBerdem ist die Einwilligung zur Dateniiber-
mittlung an das Finanzamt erforderlich.

Bei Wohnungseigentumsgemeinschaften muss die Hausverwaltung im

Zuge der Férderabwicklung der Kommunalkredit Public Consulting bei der End-
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abrechnung fiir die einzelnen Wohnungseigentiimer elektronisch bekannt geben,
ob das Sonderausgabenpauschale beriicksichtigt werden soll oder nicht.
Die Ubermittlung der erforderlichen Daten erfolgt durch die Kommu-
nalkredit Public Consulting. Das zustehende Pauschale wird dann automatisch
vom Finanzamt im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung bericksichtigt. Eine

gesonderte Beantragung im Rahmen der Veranlagung ist nicht vorgesehen.

Wie hoch ist das ,,Oko-Sonderausgabenpauschale“?

Die Héhe des jahrlichen Sonderausgabenpauschales fiir eine geférderte ther-
misch-energetische Sanierung betrédgt 800 Euro und fir einen geférderten
~Heizkesseltausch* 400 Euro. Diese Betrédge werden dann fiir finf Jahre auto-
matisch in der Arbeitnehmerveranlagung beriicksichtigt. Weitere Informatio-
nen zu den Férderungen finden Sie auf der Webseite der Kommunalkredit

Public Consulting.

Ab wann kann das ,,éko-Sonderausgabenpauschale“
beriicksichtigt werden?

Die Beriicksichtigung erfolgte erstmals fir das Veranlagungsjahr 2022, sofern
das Férderansuchen nach dem 31.03.2022 eingebracht wurde und die
gewahrte Férderung nach dem 30.06.2022 ausbezahlt wurde.

Beispiele fiir 6kologische Sonderausgaben

Beispiele fir eine thermisch-energetische Sanierung zur Verbesserung der
Energie- und Wérmeeffizienz eines Geb&udes sind D&mmung von AuBenwén-
den, Dd&mmung von Dé&chern, der Austausch von Fenstern. Ein Ersatz eines
fossilen Heizungssystems (z.B. Ol, Gas, Kohle, Koks) oder eines auf Strom
basierenden Heizungssystems (Nacht- oder Direktspeicheréfen) durch ein
klimafreundliches Heizungssystem liegt beispielsweise vor, wenn es sich bei
der neuen Heizung um Nah- oder Fernwérme, um eine Holzzentralheizung

oder eine Warmepumpe handelt.
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C. Werbungskosten®z 223

Was sind Werbungskosten?

Werbungskosten der Arbeitnehmer/innen sind Aufwendungen oder Ausgaben,
die beruflich veranlasst sind. Sie stehen also in unmittelbarem Zusammenhang
mit einer nichtselbstandigen Tatigkeit.

Bestimmte Werbungskosten, wie beispielsweise Pflichtversicherungs-
beitrdge, Kammerumlagen und Wohnbauférderungsbeitrége, werden vom
Arbeitgeber beim Lohnsteuerabzug automatisch beriicksichtigt. Das Service-
Entgelt fir die e-card ist ebenfalls ein Pflichtbeitrag und wird bei der Lohnver-
rechnung automatisch beriicksichtigt.?z 243

Die steuerwirksamen Werbungskosten reduzieren die Einkommen-
steuer in Hohe des jeweiligen Grenzsteuersatzes (siehe Seite 28).

Das Pendlerpauschale kénnen Sie bei Ihrem Arbeitgeber geltend
machen. Sollten Sie dies versdumt haben, kénnen Sie es jederzeit bei der
Arbeitnehmerveranlagung nachholen.

Auch andere Werbungskosten kénnen Sie nachtraglich beim Finanzamt

im Wege der Arbeitnehmerveranlagung beanspruchen.

Was ist bei Werbungskosten grundsatzlich zu beachten?
Prinzipiell miissen Werbungskosten durch entsprechende Nachweise (Rech-
nungen, Fahrtenbuch) belegt werden kénnen. Wenn nach Art und Héhe ein

Nachweis nicht méglich ist, geniigt die Glaubhaftmachung.

Hinweis
Bitte legen Sie der Erklarung keine Belege bei. Bewahren Sie die
Belege aber sieben Jahre auf, da sie auf Verlangen des Finanzamtes

vorgelegt werden missen.
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Was ist das Werbungskostenpauschale?

Jeder aktiven Arbeitnehmerin / jedem aktiven Arbeitnehmer steht ein Werbungs-

kostenpauschale in der Hhe von 132 Euro j&hrlich zu. Dieses Pauschale ist schon

in den Lohnsteuertabellen eingerechnet und wird unabhangig davon, ob Wer-

bungskosten anfallen, von der Lohnsteuerbemessungsgrundlage abgezogen.
Die folgenden in der Praxis am haufigsten anfallenden Werbungskosten

wirken sich daher nur dann steuermindernd aus, wenn sie insgesamt mehr als

132 Euro jahrlich betragen:?z 320

«  Arbeitskleidung®? 322f

* Arbeitsmittel und Werkzeuge®??7

«  Arbeitszimmer®z 324

* Aus- und Fortbildung, UmschulungRz 358

* Betriebsratsumlage® 242

¢ Computerfz3%f

« Doppelte Haushaltsfiihrung®? 3 # und Familienheimfahrten®z354f

+ Fachliteratur®=3

+ FahrradRz3s¢e

* Fahrtkosten

* Fehlgelderkz3%

* Internet®z3¢

«  Kraftfahrzeug®z 37

* Reisekosten®z 28 ff

»  Sprachkurse®z3¢3

+ Studienreisen®? 3%

¢ Telefon, Handy®?3"
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D. ABC der Werbungskosten®z 322

Arbeitskleidung®z 322f
Typische Berufskleidung oder Arbeitsschutzkleidung kann als Bekleidungs-

aufwand geltend gemacht werden. Kleidung, die tiblicherweise auch privat

getragen wird, kann nicht geltend gemacht werden. Dazu z&hlen die Ausgaben

fur ein Kostiim oder fiir einen Anzug, selbst wenn eine solche Bekleidung am

Arbeitsplatz verlangt wird. Werbungskosten sind z.B.:

Schlosser-, Maler-, Asbest- und Monteuranziige, Arbeitsméntel
Stlitzschuhe und -strimpfe bei stehenden Berufen

Kochanzug, Fleischerschiirze

Uniformen oder mit einem Firmenemblem versehene Dienstanziige, die

Uniformcharakter haben, sowie dazugehérige Accessoires

Hinweis

Die Reinigungskosten fiir lhre Arbeitskleidung kénnen Sie nur bei
auBergewshnlicher beruflicher Verschmutzung (z. B. Arbeitskleidung
eines Automechanikers) absetzen. Eine weitere Voraussetzung fir

die Geltendmachung ist die Rechnung einer Reinigungsfirma.®z 32

Arbeitsmittel und Werkzeuge®* %7

Darunter fallen Wirtschaftsgtiter, die iberwiegend zur Ausiibung einer Berufs-

tatigkeit verwendet werden.

Beispiele:
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Computer
Kraftfahrzeuge bei Vertreterinnen/Vertretern im AuBendienst
Messer bei Fleischerinnen/Fleischern oder Kéchinnen/Kéchen

Motorsége bei Forstarbeiterinnen und Forstarbeitern



e Musikinstrumente von Musikerinnen und Musikern oder Musiklehrerinnen

und Musiklehrern

Arbeitsmittel und Werkzeuge, die nicht mehr als 1.000 Euro kosten, sind
geringwertige Wirtschaftsgiter. Sie kdnnen zur Génze in dem Kalenderjahr
abgesetzt werden, in dem sie angeschafft wurden. Ubersteigen die Anschaf-
fungskosten bei einem mehr als ein Jahr nutzbaren Wirtschaftsgut 1.000 Euro,
kénnen sie nur verteilt Gber die voraussichtliche Nutzungsdauer abgesetzt
werden (Absetzung fir Abnutzung, kurz AfA genannt).

Werden Arbeitsmittel oder Werkzeuge nach dem 30. Juni des betref-
fenden Jahres angeschafft, kann fir das erste Jahr nur die halbe AfA abge-

setzt werden®? 2% (siehe Beispiel beim Stichwort ,Computer®, Seite 94).

ArbeitszimmerRz 324-336

Die Aufwendungen fiir ein in der Privatwohnung eingerichtetes Arbeitszimmer
einschlieBlich Einrichtung sind grundsé&tzlich nicht abzugsféhig. Abzugsfahige
Ausgaben liegen nur dann vor, wenn das Arbeitszimmer (nahezu) ausschlieB-
lich beruflich genutzt wird und den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen
und beruflichen Tatigkeit bildet.

Dies ist insbesondere bei Heimarbeiterinnen/-arbeitern oder Heim-
buchhalterinnen/-buchhaltern der Fall, nicht aber bei Lehrerinnen und Lehrern,
Richterinnen und Richtern, Politikerinnen und Politikern oder Vertreterinnen
und Vertretern. Aufwendungen firr ein beruflich notwendiges, auBerhalb des
Wohnungsverbandes gelegenes Arbeitszimmer kénnen als Werbungskosten
abgesetzt werden.R? 33
Als Werbungskosten im Zusammenhang mit einem Arbeitszimmer kommen
folgende anteilige Kosten in Betracht:

* Mietkosten

+ Betriebskosten (Beheizung, Beleuchtung, Versicherung etc.)

«  AfA fir Einrichtungsgegensténde; bei Eigenheimen oder Eigentumswoh-
nungen auch eine AfA von den Herstellungskosten

* Finanzierungskosten®z334
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Hinweis

In der Wohnung auBerhalb eines steuerlich anerkannten Arbeitszim-
mers beruflich genutzte Einrichtungsgegenstande (z.B. Schreibtische,
Sessel, Regale, Biroschranke, Kasten) sind nicht abzugsfahig. Nur
~typische” Arbeitsmittel — wie z.B. EDV-Ausstattung (inkl. Computer-
tisch) — gelten im AusmaB der beruflichen Nutzung als Arbeitsmittel.
Es schadet daher nicht, dass sie in der Wohnung stehen und kein

steuerlich anerkanntes Arbeitszimmer vorhanden ist.??3%

Aus- und Fortbildung, Umschulung®= 358-3¢¢

Wann sind BildungsmaBnahmen steuerlich absetzbar?
Aufwendungen fir BildungsmaBnahmen sind als Werbungskosten abzugsfahig,
wenn sie Kosten fir Fortbildung, Ausbildung im verwandten Beruf oder eine

umfassende Umschulung darstellen.?z358

Was sind Aus- und Fortbildungskosten und wann sind

sie absetzbar?

Eine Fortbildung liegt vor, wenn bereits eine berufliche Tatigkeit ausgeibt
wird und die BildungsmaBnahmen (z.B. berufsbezogene Kurse, Seminare) der
Verbesserung von Kenntnissen und Fahigkeiten in Austibung dieser Tatigkeit
dienen. Fortbildungskosten sind als Werbungskosten abziehbar. Auch kauf-
ménnische oder birotechnische Grundausbildungen (z.B. EDV-Kurse,
Internet-Kurse, Erwerb des Européischen Computerfiihrerscheins, Einflihrungs-
kurse in Buchhaltung, Kostenrechnung, Lohnverrechnung oder Steuerlehre)
sind ohne Priifung einer konkreten Verwertbarkeit im jeweiligen Beruf abzugs-

fahig (siehe ,Sprachkurse”, Seite 101).
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Eine Ausbildung liegt vor, wenn die BildungsmaBnahmen zur Erlangung
von Kenntnissen dienen, die eine kiinftige Berufsausiibung erméglichen. Sie
sind absetzbar, wenn sie im Zusammenhang mit einer zum aktuell ausgetibten
Beruf verwandten Téatigkeit stehen. Verwandte Tatigkeiten sind z. B. Friseur/in
und FuBpfleger/in, Fleischhauer/in und Kéchin oder Koch, Elektrotechniker/in
und EDV-Techniker/in.

Steht eine BildungsmaBnahme im Zusammenhang mit der bereits aus-
gelibten Tatigkeit, ist eine Unterscheidung in Fort- oder Ausbildung nicht
erforderlich, weil in beiden Fallen Abzugsféhigkeit gegeben ist. Aus- und
Fortbildungskosten unterscheiden sich von der Umschulung dadurch, dass sie
nicht ,umfassend“ sein missen, somit auch einzelne berufsspezifische Bil-

dungssegmente als Werbungskosten abzugsféhig sind.

Beispiele fir abzugsféhige Fort- und Ausbildungsaufwendungen:

+ Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Besuch einer HTL (Elektro-
technik) durch einen Elektriker

* Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Architekturstudium eines
Baumeisters (HTL) an einer technischen Universitat

« Aufwendungen einer Restaurantfachfrau im Zusammenhang mit dem
Besuch eines Lehrganges fiir Tourismusmanagement

« Aufwendungen eines Technikers im Zusammenhang mit der Ablegung
der Ziviltechnikerpriifung

« Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ablegung einer Berufsreife-
prifung oder dem Besuch einer AHS (BHS) oder einem einschlagigen

Universitatsstudium durch 6ffentlich Bedienstete

Was sind Umschulungskosten und wann sind sie absetzbar?

Eine Umschulung liegt vor, wenn die MaBnahmen derart umfassend sind, dass
sie einen Einstieg in eine neue berufliche Tatigkeit ermdglichen, die mit der
bisherigen Tatigkeit nicht verwandt ist und auf die tatséchliche Ausiibung

eines anderen Berufes abgezielt wird.
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Beispiele fur abzugsfédhige UmschulungsmaBnahmen:

* Ausbildung einer Arbeitnehmerin aus dem Druckereibereich zur
Krankenpflegerin

+ Aufwendungen eines Landarbeiters im Zusammenhang mit der
Ausbildung zum Werkzeugmacher

* Aufwendungen einer Schneiderin im Zusammenhang mit der Ausbildung
zur Hebamme

+ Aufwendungen eines Studenten, der zur Finanzierung seines Studiums

Einkiinfte aus Hilfstatigkeiten oder aus fallweisen Beschaftigungen erzielt

Der Begriff ,Umschulung” setzt — ebenso wie Aus- und Fortbildung — grundsétz-
lich voraus, dass die/der Steuerpflichtige im Umschulungsjahr eine Tatigkeit

auslibt, wenn auch nur einfache Tatigkeiten oder fallweise Besch&ftigungen.

Beispiel
Beginn eines Medizinstudiums im Oktober 2024 und Aufnahme einer
Tatigkeit als Taxifahrer im Februar 2025. Die Studienkosten kénnen

ab dem Jahr 2025 als Umschulungskosten abgesetzt werden.

Umschulungskosten sind auch dann steuerlich zu berticksichtigen, wenn der
andere Beruf, auf den die umfassende UmschulungsmaBnahme abzielt, nicht
als Haupttatigkeit ausgetibt wird.

Wurde bereits ein Beruf ausgetibt, hindert eine eingetretene Arbeits-
losigkeit die Abzugsfahigkeit von Umschulungskosten sowie von Aus- und Fort-
bildungskosten nicht, unabhangig davon, ob Arbeitslosengeld bezogen wurde.
Da eine Pensionistin/ ein Pensionist keine Erwerbstatigkeit ausiibt, sind Bil-
dungsmaBnahmen jedweder Art (Fortbildung, Ausbildung, Umschulung) grund-
satzlich nicht als Werbungskosten absetzbar. Davon ausgenommen ist eine

Friihpensionistin / ein Frithpensionist, die/der einen beruflichen Wiedereinstieg
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anstrebt. Die Beweggriinde fiir eine Umschulung kénnen durch duBere Umsténde
(z.B. wirtschaftlich bedingte Umstrukturierungen des Arbeitgebers oder sogar
BetriebsschlieBungen) hervorgerufen werden, an einer Unzufriedenheit im bis-
herigen Beruf liegen oder einem Interesse an einer beruflichen Neuorientierung
entspringen. Die/der Steuerpflichtige muss aber nachweisen oder glaubhaft

machen, dass sie/er tatséchlich auf die Ausiibung eines anderen Berufs abzielt.

Davon kann jedenfalls ausgegangen werden, wenn

+ die Einkunftserzielung im friher ausgeiibten Beruf auf Grund von
Arbeitslosigkeit nicht mehr gegeben ist oder

+ die weitere Einkunftserzielung im bisherigen Beruf geféhrdet ist oder

+ die Berufschancen oder Verdienstméglichkeiten durch die Umschulung

verbessert werden.

Die Umschulung muss umfassend sein. Aufwendungen der oder des Steuer-
pflichtigen selbst im Zusammenhang mit UmschulungsmaBnahmen, die aus
dffentlichen Mitteln (AMS) oder von Arbeitsstiftungen geférdert werden, sind
immer im AusmaB der selbstgetragenen Kosten als Werbungskosten abzugs-
fahig. Aufwendungen fir einzelne Kurse oder Kursmodule fiir eine nicht ver-
wandte berufliche Tatigkeit sind hingegen nicht als Umschulungskosten abzugs-
fahig (z.B. Aufwendungen fiir den Besuch eines einzelnen Krankenpflegekurses,
der fiir sich allein keinen Berufsumstieg sicherstellt). Derartige Aufwendungen

sind nur abzugsféhig, wenn sie Aus- oder Fortbildungskosten darstellen.

Sind Kosten fiir ein Studium absetzbar?

Die Kosten fir ein Universitatsstudium kénnen als Fortbildungskosten (z.B.
Zweitstudium mit enger Verflechtung zum Erststudium wie etwa das Studium
der Betriebswirtschaftslehre durch einen Juristen), als Ausbildungskosten in
einem verwandten Beruf (z.B. Betriebswirtschaftsstudium eines Industriekauf-
mannes) oder als Umschulungskosten (z.B. Pharmaziestudium einer Biblio-

thekarin) absetzbar sein.
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Dabei sind nicht nur Studienbeitrage, sondern s&mtliche mit der Bil-
dungsmaBnahme zusammenhéngende Kosten (z.B. Fachliteratur und Fahrt-

kosten, siehe Seite 92) abzugsfahig.

Wie sieht es mit Kosten fiir berufsbildende Schulen aus?

Kosten fir berufsbildende Schulen sind absetzbar, wenn sie mit dem ausge-
Ubten oder einem verwandten Beruf zusammenh&ngen oder eine umfassende
Umschulung darstellen. Absetzbar sind z. B. Aufwendungen einer Buchhalterin,
die am Abend eine Handelsschule oder eine HAK besucht; eines leitenden
Angestellten eines Exportunternehmens, der eine einschlagige Fachhochschule

besucht; oder eines Technikers, der eine HTL besucht.

Kénnen Kosten fiir die ,private” Ausbildung geltend
gemacht werden?

Nicht abzugsféhig sind Kosten fir Ausbildungen, die hauptséchlich den
privaten Bereich betreffen. Darunter fallen etwa Kosten fiir den B-Fiihrer-
schein, fiir Sportkurse oder fiir Persénlichkeitsbildung. Die Kosten fiir den
C-Fuihrerschein kénnen Sie nur dann absetzen, wenn Sie den Fiihrerschein fiir

den ausgeiibten oder verwandten Beruf benétigen.

Welche Bildungskosten sind konkret als Werbungskosten

absetzbar?

Absetzbar sind insbesondere:

+ eigentliche Kurskosten (Kursbeitrag)

¢ Kosten fir Unterlagen, Fachliteratur

*  Kosten fir ,Arbeitsmittel” (z.B. anteilige PC-Kosten)

» Fahrtkosten

+ allenfalls Tagesgelder — fiir die ersten finf Tage, wenn der Kurs nicht am
Wohnort oder Arbeitsort stattfindet (siehe ,Reisekosten”, Seite 99)

*  Na&chtigungskosten
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Zu welchem Zeitpunkt und bei welchen Einkiinften sind
Bildungskosten absetzbar?
Ausbildungs-, Fortbildungs- und Umschulungskosten sind wie alle Werbungs-
kosten in jenem Jahr abzusetzen, in dem sie geleistet werden. Fortbildungs-
kosten und Ausbildungskosten sind bei der bisherigen Tatigkeit als Werbungs-
kosten geltend zu machen.

Kosten fir eine umfassende Umschulung, die auf die tatséchliche Aus-
Ubung eines anderen Berufes abzielen, stellen sogenannte ,vorweggenommene
Werbungskosten® dar, die mit anderen (auch nichtselbstandigen) Einkiinften
ausgleichsfahig sind. Im Einzelfall kénnen auch Fortbildungskosten als vorweg-
genommene Werbungskosten beriicksichtigt werden (z.B. Kurs tiber Wert-
papierrecht bei Einstellungszusage einer Bank fiir die Wertpapierabteilung).

Die im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung beantragten Bildungs-
aufwendungen sind um die steuerfreien Férderungsmittel (z.B. Zuschiisse) zu

kiirzen. Beantragen Sie daher nur den Differenzbetrag!

Beispiel

Wenn lhre Weiterbildungskosten 200 Euro betragen, Sie dafiir

50 Euro an Férderungen refundiert bekommen, kénnen Sie bei der
Arbeitnehmerveranlagung nur die Differenz von 150 Euro fir

Weiterbildungskosten geltend machen.

Betriebsratsumlage®® 242

Die Betriebsratsumlage wird zwar bei der Lohnverrechnung einbehalten, wirkt
sich jedoch bei der laufenden Lohnabrechnung nicht steuermindernd aus. Sie

kann im Wege der Arbeitnehmerveranlagung geltend gemacht werden.
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ComputerRz339f
Aufwendungen fir Computer und Zubehér (z.B. Drucker oder Scanner) sind
Werbungskosten, soweit eine berufliche Verwendung vorliegt. Steht der Com-
puter in der Wohnung, ist das Ausmal der beruflichen Nutzung von der Arbeit-
nehmerin /vom Arbeitnehmer nachzuweisen oder glaubhaft zu machen.
Ohne besonderen Nachweis wird — wenn eine wesentliche Nutzung
als Arbeitsmittel dem Grunde nach glaubhaft gemacht wird — ein Privatanteil
von 40 % angenommen. Die Anschaffungskosten eines Computers sind ber
die Absetzung fur Abnutzung (AfA) auf Basis einer zumindest dreijdhrigen
Nutzungsdauer abzuschreiben. PC, Bildschirm und Tastatur stellen eine Einheit
dar. Werden Zubehérteile — wie Maus, Drucker oder Scanner — unter 1.000 Euro
nachtraglich angeschafft, kénnen sie als geringwertiges Wirtschaftsgut (nach
Abzug eines Privatanteils) sofort zur Génze steuerlich abgesetzt werden.
Auch séamtliche mit dem Betrieb des Computers verbundene Aufwen-
dungen wie PC-Tisch, Software, USB-Sticks, Handbiicher und Papier, sind nach
MaBgabe der beruflichen Nutzung absetzbar. Beachten Sie dazu bitte die

Ausfiihrungen im Kapitel ,Steuerliche Regelungen firr Telearbeit*, Seite 102.

Beispiel

Anschaffung eines zu Hause aufgestellten, beruflich genutzten PC
einschlieBlich Bildschirm und Tastatur um insgesamt 1.200 Euro am
11.08.2025. Die Werbungskosten betragen ohne Nachweis der Privat-

nutzung bei einer dreijdhrigen Nutzungsdauer

Jahr insgesamt 40% Privatanteil Abzug
AfA 2025 200 €* 80 € 120 €
AfA 2026 400 € 160 € 240 €
AfA 2027 400 € 160 € 240 €
AfA 2028 200 €* 80 € 120 €

* Halbjahres AfA
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Doppelte Haushaltsfiihrung®z 34 f und Familienheimfahrten®z 354ff
Wenn |hr Beschéaftigungsort vom Familienwohnsitz zu weit entfernt ist, um
taglich nach Hause zu fahren (jedenfalls bei einer Entfernung von mehr als
80 km und wenn die Fahrzeit mit dem tats&chlich beniutzten Verkehrsmittel
mehr als eine Stunde betragt), und Sie somit eine Wohnung in der Nahe lhres
Arbeitsplatzes benétigen, kénnen Sie die Aufwendungen fiir diese Wohnung
als Werbungskosten geltend machen. Voraussetzung fiir die doppelte Haus-
haltsfihrung ist, dass der Steuerpflichtige zwei haushaltsfiihrende Wohnsitze
besitzt. Sie diirfen beispielsweise Miet- und Betriebskosten fir eine zweck-
entsprechende angemietete Wohnung einschlieBlich der erforderlichen Ein-
richtungsgegensténde geltend machen oder Hotelkosten bis zu 2.200 Euro
monatlich®?3¥ absetzen.

Weiters kénnen Aufwendungen fiir Familienheimfahrten bis zu einem
Héchstbetrag von 306 Euro pro Monat als Werbungskosten geltend gemacht
werden. Als Fahrtkosten sind die Aufwendungen fir das jeweils beniitzte
Verkehrsmittel zu beriicksichtigen (z.B. Bahnkarte, Kilometergeld).

Verheiratete sowie in eingetragener Partnerschaft oder in eheshnlicher
Gemeinschaft (auch ohne Kind) Lebende kénnen diese Werbungskosten auf
Dauer absetzen, wenn die Partnerin/der Partner oder der Steuerpflichtige
am Familienwohnsitz steuerlich relevante Einkiinfte (mehr als 7.284 Euro jéhr-
lich oder mehr als ein Zehntel der Einkiinfte der/des Steuerpflichtigen) erzielt.

Ist die Partnerin/der Partner nicht berufstéitig, kann die doppelte
Haushaltsfiihrung in der Regel fiir eine Dauer von zwei Jahren beansprucht
werden. Bei Alleinstehenden ist sie mit sechs Monaten befristet. In Ausnahme-
fallen (bzw. in Berufszweigen mit typischerweise hoher Fluktuation, wie im
Baugewerbe; bei befristeten Arbeitsverhéltnissen; wenn am Familienwohnsitz
ein pflegebedirftiger Angehériger lebt; bei auslandischem Familienwohnsitz)

kann auch ein langerer Zeitraum gerechtfertigt sein.kz 34
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Fachliteratur®= 353

Aufwendungen fiir Fachbiicher (oder entsprechende elektronische Daten-
trager) sind als Werbungskosten absetzbar. Aus dem Beleg muss der genaue
Titel des Werkes hervorgehen. Die Bezeichnung ,diverse Fachliteratur® reicht
nicht aus. Literatur, die auch bei nicht in ihrer Berufssparte tatigen Personen
von allgemeinem Interesse ist, wie Lexika oder Nachschlagewerke, gilt nicht
als Fachliteratur. Auch Aufwendungen fiir Zeitungen stellen grundséatzlich

privaten Aufwand dar.?z3%

Fahrrad®=3%¢2

Beruflich veranlasste Fahrten (gilt nicht fur Fahrten zwischen Wohnung und
Arbeitsstétte) mit einem privaten Fahrrad kénnen in Form des Kilometergeldes
als Werbungskosten berticksichtigt werden. Das Kilometergeld betrégt von
Janner bis Juni 2025 0,50 Euro und ab Juli 2025 0,25 Euro pro Kilometer. Fir
berufliche Reisen mit dem Fahrrad kénnen 0,25 Euro pro Kilometer (bis
30.06.2025: 0,50 Euro pro Kilometer), allerdings héchstens fir 3.000 Kilo-

meter im Kalenderjahr 2025, als Werbungskosten geltend gemacht werden.

Fahrtkosten

Siehe ,Reisekosten”, Seite 98.

Fehlgelder®= 357
Kassenfehlbetrége, die Arbeitnehmer/innen dem Arbeitgeber ersetzen miissen,

sind Werbungskosten.

Gewerkschaftsbeitrage®? 240
Gewerkschaftsbeitrdge dirfen nur dann als Werbungskosten geltend gemacht
werden, wenn diese noch nicht vom Arbeitgeber einbehalten und bei der

Lohnverrechnung beriicksichtigt wurden.
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InternetR®z 3¢

Die Kosten fiir eine beruflich veranlasste Verwendung eines Internetanschlus-
ses sind entsprechend der beruflichen Nutzung absetzbar. Sofern eine Abgren-
zung nicht méglich ist, ist die Aufteilung der Kosten zu schéatzen.

Im beruflichen AusmaB anteilig absetzbar sind die Providergebtihr, die
Leitungskosten (Online-Gebiihren) oder die Kosten fiir Pauschalabrechnungen
(z.B. Paketldsung fur Internetzugang, Telefongebihr). Aufwendungen fir beruf-
lich veranlasste spezielle Anwendungsbereiche (z.B. Gebiihr fiir die Beniitzung
des Rechtsinformationssystems) sind zur Ganze absetzbar. Diese Werbungs-
kosten werden um das Telearbeitspauschale gekiirzt. Beachten Sie dazu bitte

die Ausfihrungen im Kapitel Steuerliche Regelungen fiir Telearbeit (Seite 102).

Kraftfahrzeug®= 3¢7-381

Beruflich veranlasste Kosten fiir ein privates Kfz kénnen entweder in Form
von Kilometergeldern (siehe Tabelle Seite 62) oder im tats&chlich nachgewie-
senen Umfang als Werbungskosten berlicksichtigt werden. Das Kilometergeld
fur PKW betrégt 0,50 Euro.

Die Kilometergelder decken folgende Kosten ab:

« Absetzung fur Abnutzung

+  Treibstoff und Ol

» Service- und Reparaturkosten

« Zusatzausriistungen (Winterreifen, Autoradio, Navigationsgeré&t usw.)
« Steuern, (Park)Gebihren, Mauten und Autobahnvignette

¢ Versicherungen aller Art

« Mitgliedsbeitrage fur Autofahrerklubs

* Finanzierungskosten

Kilometergelder kénnen jéhrlich fiir maximal 30.000 beruflich gefahrene Kilo-
meter abgesetzt werden. An Stelle der Kilometergelder kénnen die Kosten
auch in tatsachlicher Héhe entsprechend der beruflichen Nutzung abgesetzt

Wel’den Rz 372, 375
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Hinweis

Neben dem Kilometergeld kénnen Schaden auf Grund héherer Gewalt
(insbesondere Reparaturaufwand nach unverschuldetem Unfall, Stein-
schlag), die sich im Rahmen eines beruflichen Kfz-Einsatzes ereignen,

als Werbungskosten geltend gemacht werden.??373

Zum Nachweis der beruflichen Jahresfahrleistung sollten Sie ein Fahrtenbuch
mit Datum, Kilometerstand, Ausgangs- und Zielpunkt, Zweck der einzelnen Fahrt
und beruflich zuriickgelegten Tageskilometern fihren. Wenn ein Nachweis tiber
die Verwendung des Kfz auch mit anderen Unterlagen méglich ist (z.B. Reise-

kostenabrechnung gegeniiber dem Arbeitgeber), benétigen Sie kein Fahrtenbuch.

Reisekosten®z 278-318

Das Einkommensteuergesetz spricht von einer Dienstreise, wenn Arbeitnehmer/
innen Uber Auftrag des Arbeitgebers auBerhalb des Dienstortes tatig werden.
Der Dienstreisebegriff ist relativ weit (siehe Kapitel ,Dienstreisen®, Seite 61).
Vom Arbeitgeber aus Anlass einer Dienstreise gezahlte Reisekostenersétze
sind innerhalb bestimmter Grenzen steuerfrei.

Erhalten Arbeitnehmer/innen vom Arbeitgeber keine oder nur einen Teil
der steuerlich zul&ssigen Reisekostenersétze, kénnen sie ihre Aufwendungen
ganz oder zum Teil als Werbungskosten geltend machen. Allerdings mussen die
(im Vergleich zur Dienstreise strengeren) Voraussetzungen fiir eine ,beruflich
veranlasste Reise" vorliegen. Fir Fahrtkosten gilt diese Einschrénkung nicht,
d.h. die Arbeitnehmer/innen kénnen die Kosten fiir jede beruflich veranlasste
Fahrt (ausgenommen Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstétte), soweit sie

nicht vom Arbeitgeber ersetzt werden, als Werbungskosten geltend machen.
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Wann liegt eine beruflich veranlasste Reise vor?

Eine beruflich veranlasste Reise liegt vor, wenn die Arbeitnehmer/innen aus
beruflichen Griinden eine Reise iiber eine gréBere Entfernung (in eine Richtung
mindestens 25 km Fahrtstrecke) unternehmen. Dabei muss die Reisedauer mehr
als drei Stunden bei Inlandsreisen betragen. Zudem darf kein weiterer Mittel-
punkt der Tatigkeit begriindet werden (siehe Seite 63). Fahrtkosten sind auch
bei geringerer Entfernung und kiirzerer Dauer der Reise absetzbar.??27*

Eine berufliche Veranlassung kann — anders als bei einer Dienstreise —
auch ohne Auftrag des Arbeitgebers gegeben sein (z. B. bei Berufsfortbildung,
zur Erlangung eines neuen Arbeitsplatzes). Absetzbare Aufwendungen (,Reise-
kosten®) wie Fahrtkosten, Verpflegungsmehr- und N&chtigungsaufwand missen

von der Arbeitnehmerin oder vom Arbeitnehmer selbst getragen worden sein.

Hinweis
Steuerfreie Reisekostenersatze des Arbeitgebers vermindern den

jeweils abzugsfahigen Aufwand.

Fahrtkosten
Beruflich veranlasste Fahrtkosten sind — soweit der Arbeitgeber keinen Ersatz
leistet — im tatsachlich angefallenen Umfang (Bahn, Flug, Taxi, Kfz) Werbungs-
kosten, auch wenn die Mindestentfernung von 25 km und die Mindestdauer
von drei Stunden unterschritten werden. Auch fir Fahrten zwischen zwei oder
mehreren Mittelpunkten der Tatigkeit stehen grundsétzlich Fahrtkosten zu.k? 2%
Fahrtkosten zwischen Wohnung und Arbeitsstétte sind hingegen bereits durch
den Verkehrsabsetzbetrag und ein gegebenenfalls zustehendes Pendlerpau-
schale sowie den Pendlereuro zur Génze abgegolten.z 27"

Welche absetzbaren Aufwendungen sich bei beruflicher Nutzung eines
eigenen Kfz ergeben kénnen (z.B. Kilometergeld oder tatséchlich erwachsener

beruflicher Kfz-Aufwand), finden Sie unter dem Stichwort ,Kraftfahrzeug*
(siehe Seite 97).
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Tagesgelder

Soweit eine beruflich veranlasste Reise mehr als drei Stunden bei Inlands-
reisen dauert, kénnen fir jede angefangene Stunde 2,50 Euro (max. 30 Euro
pro Tag) an Tagesgeldern abgesetzt werden. Dauert eine Reise z.B. 4,5 Stun-
den, stehen 12,50 Euro Tagesgeld zu. Das gilt auch dann, wenn héhere Kosten
nachgewiesen werden. Bei Auslandsreisen gelten eigene Satze (siehe , Aus-
landsreisen”, Seite 65). Dauert eine Reise im Ausland lénger als drei
Stunden, so kann fir jede angefangene Stunde der Auslandsreise ein Zwélftel
des Auslandstagsatzes gerechnet werden. Das volle Tagesgeld steht fir
24 Stunden zu. Arbeitnehmer/innen, die vom Arbeitgeber keine oder geringere
als die oben angefiihrten Reisekostenersatze steuerfrei erhalten, kénnen die
genannten Betrdge beim Finanzamt geltend machen (so genannte ,Differenz-
werbungskosten®). Tagesgelder (sowie ,Differenztagesgelder”) sind aber nicht
absetzbar, wenn ein neuer Mittelpunkt der Tatigkeit begriindet wird (siehe
Seite 63). Erfolgt innerhalb von sechs Kalendermonaten kein Einsatz am
neuen Mittelpunkt der Tatigkeit, lebt der Anspruch auf Tagesgelder wieder

neu auf.

N&chtigungskosten
Ist die beruflich veranlasste Reise mit einer N&chtigung verbunden, kénnen ent-
weder die Kosten inkl. Frihstiick laut Beleg oder das Nachtigungspauschale von
17 Euro pro Néchtigung als Werbungskosten geltend gemacht werden.®*'® Bei
N&chtigungen auf Auslandsreisen kann ohne Belegnachweis der jeweilige Héchst-
satz fiir Bundesbedienstete pro N&chtigung (siehe Seite 65) abgesetzt werden.
Stellt der Arbeitgeber kostenlos eine Nachtigungsméglichkeit zur Ver-
figung, steht das Nachtigungspauschale nicht zu. Allfallige zuséatzliche Auf-
wendungen (z.B. fiir das Frihstiick) kénnen aber geltend gemacht werden.
Ohne Beleg sind diese im Schatzungsweg bei Inlandsreisen mit 4,50 Euro und

bei Auslandsreisen mit 5,85 Euro pro N&chtigung anzusetzen.kz3"
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SprachkurseRrz3¢3

Kosten zum Erwerb von Fremdsprachenkenntnissen sind abzugsfahig, wenn
man die Sprache im Beruf bendtigt (z.B. als Sekretéar, Telefonist, Kellnerin,
Hotelangestellte oder Exportsacharbeiterin). Als Fremdsprache gilt jede von
der Muttersprache verschiedene Sprache, gegebenenfalls auch Deutsch. Bei
Sprachausbildungen im Ausland werden nur die Kurskosten beriicksichtigt,

nicht aber die Aufenthalts- und Fahrtkosten.

Studienreisen?* 389-390

Aufwendungen fir Studienreisen sind dann Berufsfortbildungskosten, wenn

sie eindeutig von Privatreisen abgegrenzt werden kénnen und folgende

Voraussetzungen vorliegen:

« Planung und Durchfiihrung der Reise erfolgen entweder im Rahmen
einer lehrgangsmé&Bigen Organisation oder in einer anderen Weise, die
den beruflichen Anlass einwandfrei erkennen l&sst.

« Erworbene Kenntnisse miissen einigermaBen im Beruf verwertbar sein.

« Das Programm muss nur auf die Berufsgruppe zugeschnitten sein.

+ Das Programm muss — orientiert an der Normalarbeitszeit — durch-
schnittlich acht Stunden taglich betragen.?= 3%

Treffen diese Voraussetzungen zu, sind alle damit im Zusammenhang stehen-
den Aufwendungen (z.B. Fahrtkosten, Aufenthaltskosten, Teilnahmegebiihren,
Kongressunterlagen) als Werbungskosten absetzbar. Lasst sich bei Studien-
reisen der beruflich veranlasste Reiseabschnitt klar vom privaten Reiseab-
schnitt trennen, sind die beruflich veranlassten Aufwendungen (z.B. anteilige

Hotel- und Flugkosten, Teilnahmegebiihren, Kongressgebiihren) abzugsféhig. 3%

101



Telefon, Handy®= 3"

Kosten fir beruflich veranlasste Telefonate sind im tats&chlichen Umfang als
Werbungskosten absetzbar. Bei privaten Telefonen (Handys) kann der nach-
gewiesene oder glaubhaft gemachte beruflich veranlasste Teil an den Anschaf-

fungskosten sowie an Gespréchs- und Grundgebiihren geltend gemacht werden.

Teleworker
Bei Teleworkern, die ihre Arbeit ausschlieBlich zu Hause verrichten und beim
Arbeitgeber tiber keinen Arbeitsplatz verfiigen, ist die Wohnung die Arbeits-
stéatte. Fahrten zum Sitz der Firma stellen grundsétzlich Dienstreisen dar.kz70%
Beispielsweise kénnen Telefongebiihren, Ausgaben fiir einen Internet-
anschluss sowie bei Vorhandensein eines Arbeitszimmers auch anteilige
Kosten fiir Miete, Strom und Heizung bei der Arbeitnehmerveranlagung als
Werbungskosten geltend gemacht werden.
Pauschale Spesenersatze des Arbeitgebers sind steuerpflichtiger
Arbeitslohn.

E. Steuerliche Regelungen fiir Telearbeit
(Homeoffice)

Werbungskosten in Zusammenhang mit Homeoffice werden ab dem Jahr 2025
als Werbungskosten im Zusammenhang mit Telearbeit bezeichnet. Telearbeit
liegt vor, wenn eine Arbeitnehmerin bzw. ein Arbeitnehmer regelméaBig Arbeits-
leistungen (unter Einsatz der dafir erforderlichen Informations- und Kommu-
nikationstechnologie) in der Wohnung oder in einer sonstigen nicht zum Unter-

nehmen gehérenden Ortlichkeit erbringt.
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Hinweis
Aufwendungen der privaten Lebensfiihrung (z. B. Kosten fiir Lebens-
mittel und Guter des téglichen Bedarfs) kdnnen Sie in lhrer Arbeit-

nehmerveranlagung grundsatzlich nicht geltend machen.

Arbeitszimmer

Wenn die Voraussetzungen fir ein steuerliches Arbeitszimmer gegeben sind,
kénnen Sie die Aufwendungen als Werbungskosten geltend machen (siehe
Seite 87). Wenn die Voraussetzungen nicht vorliegen, ist die Geltend-
machung von Werbungskosten nicht mdglich. Zur Verdeutlichung finden Sie

hier zwei Beispiele.

Beispiel 1

Eine Heimbuchhalterin hat in ihrer Wohnung ein eigenes Arbeits-
zimmer eingerichtet, das sie ausschlieBlich beruflich nutzt. Bei
ihrem Arbeitgeber steht ihr kein Arbeitsplatz zur Verfiigung. Nach
der Art der Tatigkeit ist das Arbeitszimmer unbedingt notwendig
und bildet den Mittelpunkt der gesamten beruflichen T&tigkeit der
Heimbuchhalterin. In diesem Fall liegt ein steuerliches Arbeits-
zimmer vor und die Kosten kénnen in der Arbeitnehmerveranlagung

geltend gemacht werden.

Beispiel 2
Die Buchhalterin eines Verlages arbeitet zweimal in der Woche in
Telearbeit. An ihren Telearbeitstagen nutzt sie einen Raum in ihrer

Wohnung als Arbeitsplatz. Zu diesem Zweck hat sie sich einen
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Schreibtisch und Drehstuhl gekauft. Auch an ihrer Arbeitsstatte
steht ihr ein eigener Arbeitsplatz zur Verfiigung. In diesem Fall liegt
kein steuerliches Arbeitszimmer vor, daher kann sie die Kosten nicht
in der Arbeitnehmerveranlagung geltend machen. Wenn es sich bei
dem Schreibtisch und Drehstuhl um ergonomisch geeignetes Mobi-
liar handelt, kann sie bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen

die Kosten in der Arbeitnehmerveranlagung geltend machen.

Internet und Telefonkosten

Die Kosten (z.B. Providergebthr, Online-Gebiihren) fiir eine beruflich veranlasste
Verwendung eines privaten Internetanschlusses sind im AusmaB der tats&ch-
lichen beruflichen Nutzung absetzbar. Sofern eine genaue Abgrenzung zwischen
beruflicher und privater Verwendung nicht méglich ist, ist die Aufteilung der
Kosten zu schitzen und ein Privatanteil auszuscheiden (siehe Seite 97). Die
Kosten fiir beruflich veranlasste Telefonate mit lhrem Privattelefon kénnen im
tatsachlichen AusmaB als Werbungskosten geltend gemacht werden. Wenn
eine genaue Aufteilung zwischen beruflicher und privater Verwendung (z.B.
durch einen Einzelgesprachsnachweis) nicht vorgenommen werden kann, ist ein

Privatanteil zu schatzen und auszuscheiden (siehe Seite 102).

Computer

Wenn Sie im Kalenderjahr 2025 in Telearbeit waren und lhren privaten Com-
puter und Zubehér (z.B. Bildschirm, Tastatur, Computermaus, Drucker, Modem,
Headset) anteilig auch beruflich verwendet haben, liegen bei den Aufwen-
dungen Werbungskosten vor. Das Ausmal der beruflichen Verwendung ist
nachzuweisen oder glaubhaft zu machen (siehe Seite 94). Diese Werbungs-

kosten werden um das Telearbeitspauschale gekirzt.
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Ergonomisch geeignetes Mobiliark 777f+2779

Wenn Sie mindestens 26 Telearbeitstage erbracht haben, kénnen Sie im Jahr
2025 lhre Aufwendungen fiir ergonomisch geeignetes Mobiliar (zum Beispiel
Schreibtisch, Drehstuhl, Beleuchtung) in Héhe von héchstens 300 Euro als
Werbungskosten geltend machen (Kennzahl 158 im Formular L 1 2025). Wenn
Sie im Jahr 2025 mehr als 300 Euro ausgegeben haben, wird der Uber-
steigende Betrag im Jahr 2026 automatisch bericksichtigt.

Telearbeitspauschale (zuvor Homeoffice-Pauschale)®? 277h-277i
Wenn vom Arbeitgeber weniger als 3 Euro pro Telearbeitstag als Telearbeits-
pauschale beriicksichtigt wurden, dann wird die Differenz automatisch in lhrer
Arbeitnehmerveranlagung beriicksichtigt. Voraussetzung dafiir ist die Ein-
tragung der Telearbeitstage bzw. des Telearbeitspauschales durch den Arbeit-
geber im Lohnzettel.

Fur einen Telearbeitstag steht ein Telearbeitspauschale in Héhe von
héchstens 3 Euro pro Tag fiir bis zu 100 Telearbeitstage zu. Das Pauschale ist
im Kalenderjahr 2025 mit 300 Euro begrenzt. Wenn bereits von lhrem Arbeit-
geber der Héchstbetrag steuerfrei ausgezahlt wurde, steht kein zuséatzliches
Telearbeitspauschale zu. Nur wenn weniger als 3 Euro pro Telearbeitstag
beriicksichtigt wurden, erhalten Sie die Differenz in lhrer Arbeitnehmerver-
anlagung. Wenn z. B. Ihr Arbeitgeber 2 Euro pro Tag fiir 100 Telearbeitstage
(= 200 Euro) berticksichtigt hat, dann erhalten Sie im Jahr 2025 noch 100 Euro
in lhrer Arbeitnehmerveranlagung (H6chstbetrag von 300 Euro abzuglich
200 Euro =100 Euro).

Aufwendungen fiir ergonomisch geeignetes Mobiliar und das Tele-
arbeitspauschale werden nicht auf das allgemeine Werbungskostenpauschale

von 132 Euro angerechnet.
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Digitale Arbeitsmittel®? 27

Die Aufwendungen fir digitale Arbeitsmittel (z.B. Computer, Drucker, Router)
sind in der Kennzahl 169 im Formular L1 2025 einzutragen. Diese Ausgaben
werden automatisch um ein eventuelles Telearbeitspauschale gekiirzt. Nur der

dariiber hinaus gehende Teil kann als Werbungskosten berticksichtigt werden.

F. Pauschalierte WerbungskostenRz 396-428

Fir einige Berufsgruppen sind pauschalierte Werbungskosten vorgesehen. Sie
kénnen ohne Nachweis der tatsachlichen Aufwendungen im Wege der Arbeit-
nehmerveranlagung geltend gemacht werden. Auf Verlangen des Finanzamtes
ist eine Bestatigung des Arbeitgebers vorzulegen, aus der folgende Daten
hervorgehen:

« Die ausgeibte Tatigkeit (Berufsgruppe)

+ Der Umstand, dass die Tatigkeit ausschlieBlich ausgelbt wird

« Der Zeitraum der Tatigkeit und allfallige Unterbrechungen

« Bei Fernsehschaffenden die Anzahl der Auftritte

+ Die Kostenerséatze (ausgenommen Telearbeitspauschale)

Zusétzlich zum Pauschalbetrag kénnen keine weiteren (auch keine auBeror-
dentlichen) Werbungskosten aus dieser Tatigkeit abgesetzt werden. Fallen
héhere Werbungskosten an, kénnen anstelle der Pauschalbetrége die tatséch-

lichen Werbungskosten geltend gemacht werden.?42

Werbungskostenpauschalbetrége sind vorgesehen fiir:

Berufsgruppe Werbungskostenpauschalbetrége

Artistinnen/Artisten 5% der Bemessungsgrundlage,
héchstens 2.628 € jshrlich®=3%
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Berufsgruppe Werbungskostenpauschalbetrége

Bithnendarsteller/innen und Film- 5% der Bemessungsgrundlage,
schauspieler/innen héchstens 2.628 € jshrlich®3%?
Fernsehschaffende 7,5% der Bemessungsgrundlage,

héchstens 3.942 € jahrlich®z 400

Journalistinnen/Journalisten 7,5% der Bemessungsgrundlage,
héchstens 3.942 € jahrlichRz 401

Musiker/innen 5% der Bemessungsgrundlage,
héchstens 2.628 € jahrlich®z 402

Forstarbeiter/innen ohne Motorsége 5% der Bemessungsgrundlage,
héchstens 1.752 € jahrlich®z 4%

Forstarbeiter/innen mit Motorsége 10 % der Bemessungsgrundlage,
héchstens 2.628 € jahrlich® 403

Férster/innen und Berufsjéger/innen 5% der Bemessungsgrundlage,
im Revierdienst héchstens 1.752 € jahrlich® 4%
Hausbesorger/innen’ 15 % der Bemessungsgrundlage,

héchstens 3.504 € j&hrlich®z404

Heimarbeiter/innen 10% der Bemessungsgrundlage,
héchstens 2.628 € jahrlich® 45

Vertreter/innen 5% der Bemessungsgrundlage,
héchstens 2190 € jahrlich®z40¢

Mitglieder einer Stadt-, Gemeinde- 15 % der Bemessungsgrundlage, mindestens
oder Ortsvertretung? 438 € jahrlich, héchstens 2.628 € jahrlichkz40¢2
Expatriates® 20 % der Bemessungsgrundlage,

héchstens 10.000 € j&hrlich®z40¢b

"Zu den Hausbesorgerinnen/Hausbesorgern zshlen jene Personen, die dem Hausbesorger-
gesetz unterliegen und deren Dienstverhéltnis vor dem 1. Juli 2000 abgeschlossen wurde.
Wurde das Dienstverhaltnis nach dem 30. Juni 2000 begriindet, stehen keine pauschalier-
ten Werbungskosten zu, sondern nur Werbungskosten in tatséchlich nachgewiesener Héhe.

2Der Mindestbetrag kann nicht zu negativen Einkiinften fiihren.

3 Als Expatriates gelten Personen, die wahrend der letzten zehn Jahre keinen Wohnsitz im
Osterreich hatten, im Auftrag eines auslandischen Arbeitgebers voriibergehend in
Osterreich im Rahmen eines Dienstverhaltnisses zu einem 8sterreichischen Arbeitgeber
(Konzerngesellschaft oder inléndische Betriebsstatte im Sinne des § 81 EStG 1988)
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beschaftigt werden und fir deren Einkiinfte Osterreich das Besteuerungsrecht zukommt.
Die Beschéaftigung in Osterreich darf nicht langer als fiinf Jahre dauern und die/der
Beschéftigte muss im Hinblick auf die nur voriibergehende Beschéaftigung seinen bisherigen
Wohnsitz im Ausland beibehalten.

Erstreckt sich die Tatigkeit nicht auf das ganze Jahr, ist der Werbungskosten-
pauschalbetrag entsprechend zu aliquotieren.?2#1° Vom Arbeitgeber steuerfrei
ausbezahlte Kostenersatze (z.B. Tages- und Nachtigungsgelder, Kilometer-
gelder bei Dienstreisen), ausgenommen Telearbeitspauschale, kiirzen den
jeweiligen Pauschalbetrag. Bei Expatriates kiirzen Reisekostenersatze nicht
den Pauschalbetrag.®242¢ Zur Ermittlung der richtigen Bemessungsgrundlage

wird der Lohnzettel des betreffenden Kalenderjahres herangezogen.kz 41

G. AuBergewdhnliche Belastungen®= 814

Was sind auBergewdhnliche Belastungen?

Bestimmte Aufwendungen und Ausgaben sind als auBergewdhnliche Belastung

zu berticksichtigen, wenn sie auBergewdhnlich sind, zwangsl&ufig erwachsen

und die wirtschaftliche Leistungsfahigkeit wesentlich beeintrachtigen.
Letzteres ist dann der Fall, wenn der individuelle Selbstbehalt iber-

schritten wird. Bei bestimmten auBergewdhnlichen Belastungen (insbesondere

bei Behinderungen) ist kein Selbstbehalt zu beriicksichtigen. Zur Beriicksichti-

gung von auBergewdhnlichen Belastungen verwenden Sie bitte die Beilage L 1ab.
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Wie hoch ist der Selbstbehalt und wie wirkt er sich aus?

Der Selbstbehalt betragt bei einem Einkommen von:

héchstens 7.300 € 6%
mehr als 7.300 € 8%
mehr als 14.600 € 10%
mehr als 36.400 € 12%

Der Selbstbehalt vermindert sich um je 1%, wenn der Alleinverdiener- oder
Alleinerzieherabsetzbetrag zusteht, sowie fir jedes Kind, fir das mehr als
sechs Monate der Kinder- oder Unterhaltsabsetzbetrag zusteht. Steht kein
Alleinverdienerabsetzbetrag zu, vermindert sich der Selbstbehalt, wenn die
Einkiinfte lhrer (Ehe)Partnerin/ lhres (Ehe)Partners weniger als 7.284 Euro im
Jahr 2025 betragen (ab 2026 7.411 Euro), Sie mehr als sechs Monate im Kalen-
derjahr verheiratet bzw. eingetragene Partnerin / eingetragener Partner sind
und von der (Ehe)Partnerin / vom (Ehe)Partner nicht dauernd getrennt leben.

Der Selbstbehalt wird vom Finanzamt im Zuge der Arbeitnehmerver-
anlagung errechnet.

Vereinfacht kénnen Sie das fir den Selbstbehalt maBgebliche Einkom-

men wie folgt berechnen:

Bruttolohn (einschlieBlich 13./14. Monatsbezug)

- Steuerfreie Beziige

- Werbungskosten (auch jene, die vom Arbeitgeber — z.B. Sozial-
versicherung - beriicksichtigt wurden)

- Sonderausgaben

- (andere) auBergewdhnliche Belastungen, fir die kein Selbstbehalt gilt

= Bemessungsgrundlage fiir Selbstbehalt
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Beispiel
Ein Alleinverdiener hat zwei Kinder, fir die jeweils der Kinderabsetz-

betrag zusteht. Er hat im Kalenderjahr folgende Aufwendungen:

Zahnregulierung eines Kindes 580 €
Spitalskosten der Ehefrau 1.816 €
Eigene Arztkosten 730 €

3126 €
- Ersétze Krankenkasse 364 €
Gesamtaufwendungen 2.762 €

Das fir die Ermittlung des Selbstbehaltes maBgebliche Einkommen
(die Bemessungsgrundlage) betragt 21.075 Euro. Der Selbstbehalt
von grundséatzlich 10 % vermindert sich um 3 %: Als Alleinverdiener
um 1% und fir die zwei Kinder um je 1%. Der Selbstbehalt betragt
daher 7%. Die Gesamtausgaben in Héhe von 2.762 Euro reduzieren
sich um den Selbstbehalt von 1.475,25 Euro (7 % von 21.075 Euro).
Steuerlich wirken sich daher 1.286,75 Euro als auBergewdhnliche
Belastung aus. Die Einkommensteuer reduziert sich in Hohe des

jeweiligen Grenzsteuersatzes (siehe Seite 28).

Hinweis
Jegliche Kostenersatze durch gesetzliche Kranken- oder
Unfallversicherungen oder einer freiwilligen Krankenzusatz-

oder Unfallversicherung sind abzuziehen.



H. AuBergewdhnliche Belastungen fiir
Unterhaltsberechtigte®z 88

Sind Leistungen fiir unterhaltsberechtigte Personen absetzbar?
Die Leistung des gesetzlichen Unterhalts (Alimente) fur Kinder oder geschie-
dene Ehepartnerinnen/Ehepartner ist grundsétzlich keine auBergewshnliche
Belastung. Die laufenden Kosten fiir Kinder werden durch den Kinder- oder
Unterhaltsabsetzbetrag beriicksichtigt. AuBergewdhnliche Belastungen liegen
dann vor, wenn fiir den Unterhaltsberechtigten Kosten iibernommen werden,
die fiir sich gesehen eine auBergewdhnliche Belastung darstellen. Darunter
fallen etwa Krankheitskosten fir ein Kind (z.B. Brille oder Zahnregulierung),
sowie Kosten fir eine auswartige Ausbildung. Derartige Aufwendungen kénnen
bei Alimentationsverpflichteten aber nur dann berticksichtigt werden, wenn
sie zusétzlich zu den laufenden Alimentationszahlungen geleistet werden.
Als auBergewshnliche Belastung absetzbar sind Unterhaltsleistungen
an Kinder allerdings auch dann, wenn (mangels Familienbeihilfenbezugs) kein
Kinderabsetzbetrag und (weil keine Alimente geleistet werden) auch kein
Unterhaltsabsetzbetrag zusteht. Dies trifft z. B. bei Unterhaltsleistungen fiir
haushaltszugehérige und nicht haushaltszugehérige Kinder zu, die sich stén-
dig in einem Land auBerhalb des EU/EWR-Raumes und der Schweiz aufhalten.
Absetzbar ist in derartigen Fallen grundsatzlich der halbe laufende, nach den
ausléndischen Lebenshaltungskosten angemessene Unterhalt. In der Praxis
wird normalerweise ein pauschaler Abzug vorgenommen (Richtwert pro Kind:

50 Euro monatlich). Ein Selbstbehalt wird nicht berechnet.
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I. AuBergewdhnliche Belastungen mit Selbstbehalt

Was sind die géngigsten Beispiele fiir auBergewdhnliche
Belastungen mit Selbstbehalt?

Krankheitskosten®z 792

Fur die Anerkennung von Krankheitskosten als auBergewdhnliche Belastung
ist erforderlich, dass nachweislich eine Krankheit vorliegt, die Behandlung in
direktem Zusammenhang mit dieser Krankheit steht und eine taugliche MaB-

nahme zur Linderung oder Heilung der Krankheit darstellt.

Unter Krankheitskosten fallen z.B.:

* Arzt- und Krankenhaushonorare

«  Kosten fiir Medikamente (bei Vorliegen einer &rztlichen Verschreibung
jedenfalls abzugsfahig, dies gilt z.B. auch fiir homéopathische Préparate),
Rezeptgebiihren, Behandlungsbeitrége (einschlieBlich Akupunktur und
Psychotherapie)

« Aufwendungen fir Heilbehelfe (Gehbehelfe, Hérgerate usw.)

+ Kosten fir den Zahnersatz bzw. die Zahnbehandlung (z.B. Zahn-
prothese, Krone, Briicke), Kosten fiir Sehbehelfe (Brille, Kontaktlinsen)

* Entbindungskosten

« Fahrtkosten zum Arzt oder ins Spital (Aufzeichnungen tber diese

Fahrten miissen z.B. mittels Fahrtenbuch gefiihrt werden)

Allféllige Kostenersdtze durch die gesetzliche Kranken- oder Unfallver-
sicherung, eine freiwillige Krankenzusatz- oder Unfallversicherung oder von
anderer Seite sind abzuziehen.

Krankheitskosten kénnen auch im Zusammenhang mit einer Behinde-
rung (mindestens 25 %) anfallen und als Kosten der Heilbehandlung ohne

Berticksichtigung des Selbstbehaltes geltend gemacht werden.?28
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Kostenilibernahme fiir einkommensschwache (Ehe)Partner®=87°
Grundsétzlich sind Krankheitskosten von der erkrankten (Ehe)Partnerin / vom
erkrankten (Ehe)Partner selbst zu tragen. Werden Krankheitskosten fir die
(Ehe)Partnerin / den (Ehe)Partner gezahlt, stellen sie bei der/dem zahlenden
(Ehe)Partnerin/(Ehe)Partner dann eine auBergewdhnliche Belastung dar, wenn
diese Aufwendungen das Einkommen der erkrankten (Ehe)Partnerin/des
erkrankten (Ehe)Partners derart belasten wiirden, dass das steuerliche Exis-

tenzminimum in Héhe von 13.308 Euro unterschritten wiirde.

Fur das steuerliche Existenzminimum wird auf das Einkommen gemaB § 33
Abs. 1 EStG 1988 (13.308 Euro jahrlich) abgestellt und dieses um folgende
Leistungen erhoht:
*  Wochengeld geméB § 3 Abs. 1Z 4 lit. a EStG 1988
« Das versicherungsmaBige Arbeitslosengeld und die Notstandshilfe
sowie Ersatzleistungen gemaB § 3 Abs. 1Z 5 lit. a EStG 1988
« Einkunfte aus einer begiinstigten Auslandstéatigkeit gemaB § 3 Abs. 1
Z 10 EStG 1988
+ Einkinfte aus einer Entwicklungshilfetatigkeit gem&B § 3 Abs. 1Z 11
lit. b EStG 1988
+ EinkUnfte aus privaten GrundstiicksverduBerungen, auch wenn diese
gemalB § 30 Abs. 2 EStG 1988 von der Besteuerung ausgenommen sind
+ Einktnfte aus Kapitalvermégen
« Auf Grund zwischenstaatlicher oder anderer vélkerrechtlicher Verein-

barungen steuerfreie Einkiinfte

Krankheitskosten (Didtkosten), fiir die es ein eigenes
Pauschale gibt

Unter Krankheitskosten fallen auch Kosten einer speziellen vom Arzt verord-
neten Diatverpflegung auf Grund einer Krankheit. Sie kénnen in Form der
tatséchlich anfallenden Kosten an Hand von Belegen oder iiber folgende

Pauschalbetrage fir Krankendigtverpflegung ermittelt werden:
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Krankheit Monatlicher Freibetrag

Zuckerkrankheit (Diabetes) 70 €
Tuberkulose (Tbc) 70 €
Z5liakie 70 €
Aids 70 €
Gallenleiden 51 €
Leberleiden 51 €
Nierenleiden 51 €
Magenkrankheit oder andere innere Erkrankung 42 €

Bei Vorliegen mehrerer Krankheiten ist der hdhere Pauschalbetrag zu beriick-

sichtigen.

Hinweis

Fihrt eine der genannten Krankheiten zu einer Behinderung von
mindestens 25% und betrégt davon der Anteil der Behinderung
wegen des die Diat erfordernden Leidens mindestens 20 %, ist keine
Kiirzung um den Selbstbehalt vorzunehmen (siehe Kapitel ,AuBer-

gewohnliche Belastungen bei Behinderungen®, Seite 118).

Kurkosten®z 703

Kurkosten sind nur dann auBergewdhnliche Belastungen, wenn der Kuraufent-
halt unmittelbar im Zusammenhang mit einer Krankheit steht und aus medizi-
nischen Griinden erforderlich ist. Die Voraussetzungen kénnen durch ein vor
Antritt der Kur ausgestelltes &rztliches Gutachten oder den Nachweis eines

Zuschusses durch die Sozialversicherung nachgewiesen werden.
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Dazu gehdren:

+ Aufenthaltskosten

*  Kosten fur Kurmittel und medizinische Betreuung

« Fahrtkosten zum und vom Kurort, bei pflegebedirftigen Personen und

Kindern auch die Aufwendungen fiir eine Begleitperson

Kostenersétze und eine Haushaltsersparnis (Lebenshaltungskosten, die zu
Hause anfallen) in der Héhe von 156,96 Euro monatlich (= 5,23 Euro taglich)
sind abzuziehen. Kurkosten wegen einer mindestens 25 %igen Behinderung

gelten als Heilbehandlung®?#%' und sind ohne Selbstbehalt zu beriicksichtigen.

Kosten fiir ein Alters- oder PflegeheimR®=887#

oder fiir die hausliche Betreuung®* 8% f

Die Kosten fiir die Unterbringung in einem Pflegeheim sind nur dann eine
auBergewshnliche Belastung, wenn sie auf Grund von Krankheit, Pflege oder
besonderer Betreuungsbediirftigkeit entstehen. Dies gilt auch fir die Pflege-
station in einem selbstgewahlten privaten Alters- oder Pflegeheim sowie fiir
die Betreuung im Privathaushalt.

Der besondere Pflege- oder Betreuungsbedarf einer oder eines Behin-
derten ist durch ein &rztliches Gutachten nachzuweisen. Bei Bezug eines
Pflegegeldes (ab Stufe 1) kann jedenfalls von einer Pflegebedurftigkeit aus-
gegangen werden. Bei einer Betreuung zu Hause sind bei besonderem Pflege-
oder Betreuungsbedarf der oder des Behinderten — wie bei einer Heim-
betreuung - die damit verbundenen Aufwendungen als auBergewdhnliche
Belastung abzugsfahig. Alle im Zusammenhang mit der Betreuung und Pflege
anfallenden Aufwendungen kénnen geltend gemacht werden (z. B. Kosten fiir
das Pflegepersonal sowie Aufwendungen fir eine Vermittlungsorganisation).
Diese Aufwendungen sind um die erhaltenen steuerfreien Zuschiisse (z.B.
Pflegegeld, Zuschuss zu den Betreuungskosten) zu kirzen.

Reicht das Einkommen inkl. Pflegegeld der pflegebediirftigen Person

fur die Kostentragung von Pflegekosten nicht aus, kénnen die unterhalts-
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verpflichteten Personen (z. B. Ehepartnerin/Ehepartner, Kinder) bei einer Ver-
pflichtung zur Kostentragung ihre Aufwendungen als auBBergewéhnliche Belas-
tung geltend machen. Besteht ein konkreter Zusammenhang mit einer Ver-
mogensiibertragung (z.B. Ubertragung eines Hauses), liegt insoweit keine
auBergewdhnliche Belastung vor. Es hat eine Kiirzung um Kostenersatze, um

den Selbstbehalt und um eine Haushaltsersparnis zu erfolgen.

Hinweis

Liegt eine Behinderung von mindestens 25 % vor, werden die Aufwen-
dungen der oder des Pflegebediirftigen ohne Selbstbehalt bertick-
sichtigt. Bei Zuerkennung von Pflegegeld ist jedenfalls (ohne Nachweis)
von einem mindestens 25 %igen Grad der Behinderung auszugehen.
Werden die Kosten von unterhaltspflichtigen Angehérigen getragen,

ist hingegen grundsétzlich ein Selbstbehalt abzuziehen.

Begrabniskosten®?8%0

Begrabniskosten inkl. Grabstein sind priméar aus dem Nachlass (Aktiva) zu
bestreiten und stellen nur im Ubersteigenden Teil eine auBergewéhnliche
Belastung dar. Kosten eines Begrébnisses (inkl. Grabmal) stellen bis max.
20.000 Euro eine auBergewdhnliche Belastung dar. Die Kosten fiir Blumen und
Krénze, fur ein schlichtes, ortsiibliches Totenmahl sowie Beileiddanksagungen
sind Teil der Begrébniskosten. Nicht absetzbar sind Kosten der Trauerkleidung
und Kosten der Grabpflege. Fir den Abzug hdherer Kosten ist die
Zwangslaufigkeit nachzuweisen (z.B. besondere Uberfiihrungskosten oder

besondere Vorschriften iiber die Gestaltung des Grabdenkmals).
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Beispiel

Die tatsachlichen Kosten fiir ein Begrébnis inkl. Grabmal betragen
21.000 Euro. An Nachlassvermégen (Aktiva) sind 19.000 Euro vor-
handen. Als auBergewdhnliche Belastung absetzbar sind 1.000 Euro
(maximal absetzbare Kosten fiir Begrabnis und Grabmal abzuglich

Nachlassvermdgen).

Kinderbetreuungskosten: Alleinerzieher/innen

Kosten fiir einen Kindergarten, eine Tagesmutter, ein Internat, ein Tagesheim,
ein Kinderm&dchen oder eine Haushaltshilfe stellen dann eine auBergewdhn-
liche Belastung dar, wenn sie auf Grund der Berufstétigkeit einer Alleinerzie-

herin oder eines Alleinerziehers erforderlich sind.

J. AuBergewdhnliche Belastungen
ohne SelbstbehaltR?z 8¢

Bei welchen auBergewéhnlichen Belastungen wird kein
Selbstbehalt abgezogen?

« Auswartige Berufsausbildung von Kindern

+ Katastrophenschéden

« Behinderungen ab 25%

¢ Unterhaltsleistungen an Kinder im Ausland

Pauschalbetrag fiir eine auswartige Berufsausbildung®z 873 f

Aufwendungen fiir eine Berufsausbildung eines Kindes auBerhalb des Wohn-
ortes sind mit einem Pauschalbetrag als auBergewéhnliche Belastung zu
beriicksichtigen, wenn im Einzugsbereich des Wohnortes — im Umkreis von

80 km - keine entsprechende Ausbildungsmdglichkeit besteht.
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Der Pauschalbetrag betrégt 110 Euro pro angefangenem Monat der
Berufsausbildung. Héhere tatsachliche Kosten, z.B. Fahrtkosten oder Schul-
geld, kénnen nicht geltend gemacht werden. Bei Schiilerinnen/Schiilern sowie
Lehrlingen stellt bereits der Besuch eines mehr als 25 km vom Wohnort ent-
fernten Internats eine auswértige Berufsausbildung dar (gilt auch fir Berufs-
schulen), wenn es keine ndher gelegene Ausbildungsstétte gibt.

Die Gewédhrung des Freibetrages ist nicht an den Bezug der Familien-
beihilfe gebunden, sofern die Absicht besteht, durch ernsthaftes und ziel-
strebiges Bemuhen das Ausbildungsziel zu erreichen und die vorgeschriebenen

Prifungen abzulegen.

Aufwendungen zur Beseitigung von

Katastrophenschiden®z 83

Darunter fallen insbesondere Hochwasser-, Erdrutsch-, Vermurungs-, Lawinen-
und Schneekatastrophenschdden sowie Sturmschaden. Abzugsfahig sind die
Kosten der Aufrdumungsarbeiten und die Wiederbeschaffungskosten der zer-
stérten notwendigen Wirtschaftsguter, soweit diese Schaden nicht durch eine
Versicherung oder aus éffentlichen Mitteln (Katastrophenfonds) gedeckt sind.

Aufwendungen zwecks Abwehr kiinftiger Katastrophen sind nicht absetzbar.

K. AuBergewdhnliche Belastungen
bei BehinderungenR®=83

Welche auBergewdhnlichen Belastungen gelten

bei Behinderungen?

Bei Vorliegen von kérperlichen oder geistigen Behinderungen vermindern
Pauschalbetrdge ohne Selbstbehalt das Einkommen. Eine Steuerpflichtige /
ein Steuerpflichtiger gilt als behindert, wenn der Grad der Behinderung min-
destens 25 % betragt.
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Der Pauschalbetrag ist abhéngig vom Grad der Behinderung und betragt jahrlich:

Grad der Behinderung Jahresfreibetrag
25% bis 34% 124 €
35% bis 44 % 164 €
45% bis 54 % 401 €
55% bis 64 % 486 €
65 % bis 74 % 599 €
75% bis 84% 718 €
85 % bis 94 % 837 €
ab 95% 1198 €

Die Behinderung und ihr Ausmal sind auf Verlangen des Finanzamtes durch

eine amtliche Bescheinigung der folgenden zusténdigen Stellen nachzuweisen:

« Landeshauptfrau oder Landeshauptmann bei Empféngerinnen und
Empféngern einer Opferrente

+ Sozialversicherungstréger bei Berufskrankheiten oder Berufsunfallen
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern

* Sozialministeriumservice in allen Gbrigen Féllen sowie bei Zusammen-

treffen von Behinderungen verschiedener Art

Der Nachweis kann auch durch einen Behindertenpass bzw. durch einen
abschléagigen Bescheid dariiber (aus dem der Grad der Behinderung ersichtlich
ist) erfolgen. Der Behindertenpass bzw. Bescheid wird vom Sozialministerium-
service ausgestellt. Mit Ihrer Zustimmung werden die maBgeblichen Daten
auf elektronischem Wege automatisch tGbermittelt, sodass Sie sich um den

Nachweis nicht mehr kiimmern missen.
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Hinweis

Die bis 2004 von der Amts&rztin oder vom Amtsarzt ausgestellten
Bescheinigungen sind weiterhin giiltig. Erfolgt eine neue Feststellung
durch das Sozialministeriumservice, ersetzt diese allerdings die

bisherigen Bescheinigungen.

Bei ganzjahrigem Bezug von Pflegegeld (Blindenzulage, Blindengeld, Pflege-
oder Blindenbeihilfe) steht der Pauschalbetrag nicht zu. Alleinverdienerinnen/
Alleinverdiener oder Personen, bei denen die Einkiinfte der (Ehe)Partnerin/
des (Ehe)Partners im Jahr 2025 7.284 Euro nicht Ubersteigen (ab 2026
7411 Euro), kénnen auch die Mehraufwendungen auf Grund einer Behinderung

der (Ehe)Partnerin / des(Ehe)Partners geltend machen.

Hilfsmittel®= 8%
Nicht regelm&Big anfallende Aufwendungen fir Hilfsmittel — z.B. Rollstuhl,
rollstuhlgerechte Adaptierung der Wohnung, Hérgerét oder Blindenhilfsmit-

tel — werden zusétzlich und ohne Kiirzung durch den Selbstbehalt anerkannt.

Heilbehandlung®= &'

Im Falle einer Behinderung kénnen auch die Kosten einer Heilbehandlung im
Zusammenhang mit der Behinderung zuséatzlich zum Pauschalbetrag und ohne
Kiirzung durch den Selbstbehalt beriicksichtigt werden. Als Kosten der Heil-
behandlung gelten:

¢ Arzt- und Spitalskosten

¢ Kur- und Therapiekosten

* Kosten fir Medikamente, die im Zusammenhang mit der Behinderung stehen

Wer auf Grund seiner Behinderung eine Diatverpflegung bendtigt, kann

zusétzlich die Pauschalbetrage fir Didtverpflegung beanspruchen. In diesem
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Fall ist sowohl die Behinderung als auch das Di&terfordernis von der zustén-
digen Stelle zu bestétigen. An Stelle der Pauschalbetrdge kénnen auch die

tatsachlichen Kosten der Behinderung geltend gemacht werden.

Freibetrag fiir Gehbehinderte® 8

Fir Kérperbehinderte gibt es einen Freibetrag von 190 Euro monatlich, sofern
sie ein dffentliches Massenbeférderungsmittel infolge ihrer Behinderung nicht
beniitzen kénnen und fiir Privatfahrten ein eigenes Fahrzeug benétigen. Die
Geltendmachung dieses Pauschalbetrages setzt einen Nachweis der Kérper-
behinderung (Unzumutbarkeit der Benutzung 6ffentlicher Verkehrsmittel)
voraus (beispielsweise Befreiung von der motorbezogenen Versicherungs-
steuer, Ausweis gemaB § 29b der StraBBenverkehrsordnung oder Behinderten-
pass mit der Feststellung der Unzumutbarkeit der Beniitzung &ffentlicher
Verkehrsmittel. Vor dem 1.1.2001 ausgestellte Ausweise gemaB § 29b der
StraBenverkehrsordnung sind nicht mehr giiltig). Der jeweilige Nachweis ist
auf Verlangen des Finanzamtes vorzulegen.

Die Kosten einer behindertengerechten Adaptierung des Kraftfahr-
zeuges kénnen nicht geltend gemacht werden. Die Mehraufwendungen kén-
nen nur in Hohe des Pauschalbetrages von 190 Euro monatlich abgesetzt
werden. Liegen die Grundvoraussetzungen fiir die Beriicksichtigung des Frei-
betrages fiir ein Kraftfahrzeug vor, verfiigt der/die Kérperbehinderte aber
Uber kein eigenes Kfz, kénnen tatséchliche Kosten fiir Taxifahrten bis maximal

153 Euro monatlich geltend gemacht werden.

Welche Regelungen gelten fiir behinderte Pensionistinnen/
Pensionisten?

Behinderte Pensionistinnen/Pensionisten kénnen die genannten Pauschal-
betrdge entweder beim Finanzamt oder direkt bei ihrem Pensionsversiche-
rungstréger (ihrer pensionsauszahlenden Stelle) geltend machen. Der

Pensionsversicherungstrager informiert Sie bei weiteren Fragen.
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Kosteniibernahme von behinderungsbedingten Kosten
des (Ehe)Partners®z 8%
Grundsétzlich sind Krankheitskosten von der erkrankten (Ehe)Partnerin / vom
erkrankten (Ehe)Partner selbst zu tragen, wobei der erkrankten Person ein
steuerfreies Existenzminimum von 13.308 Euro (in 2026 13.539 Euro) bleiben
muss. Werden Krankheitskosten fiir die (Ehe)Partnerin/den (Ehe)Partner
gezahlt, sind diese bei der zahlenden (Ehe)Partnerin/dem zahlenden (Ehe)
Partner dann als auBergewdhnliche Belastung ohne Selbstbehalt zu beriick-
sichtigen, wenn sie/er den Alleinverdienerabsetzbetrag bezieht oder die
Einkiinfte der (Ehe)Partnerin / des (Ehe)Partners den Betrag von 7.284 Euro (in
2026 7.411 Euro) nicht Uberschreiten.kz83% Rz773

Mit dem Formular E 30 kénnen behinderungsbedingte Freibetrage
gemaB § 35 EStG fiir die (Ehe)Partnerin/den (Ehe)Partner bereits bei der

pensionsauszahlenden Stelle beantragt werden.
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Ubersicht der méglichen Freibetrage fur Behinderte:

Freibetrag

Pauschaler Freibetrag bei einem Grad der Behinderung von 25% und mehr

Pauschaler Freibetrag fiir Didtverpflegung

Freibetrag fur eigenes Kfz bei Gehbehinderung

Freibetrag fur Taxikosten (wenn kein eigenes Kfz) bei Gehbehinderung

Aufwendungen fiir Behindertenhilfsmittel und Kosten der Heilbehandlung

Ehepartner’ Ehepartner’
mit Kind?

Einkiinfte des Partners Bis Uber Bis Uber

7284 € 7284€ 7284€ 7284¢€
Sonderausgaben (freiwillige Weiter- Ja Ja Ja Ja
versicherung einschlieBlich Nachkauf von
Versicherungszeiten in der gesetzlichen
Sozialversicherung, Kirchenbeitrége)
Alleinverdienerabsetzbetrag Nein Nein Ja Nein
AuBergewdhnliche Belastungen mit Ja* Ja* Ja* Ja*
Selbstbehalt
Geringerer Selbstbehalt bei auBer- Ja Nein Ja Nein
gewdhnlichen Belastungen
AuBergewdhnliche Belastungen bei Ja Nein® Ja Nein®

Behinderungen (ohne Selbstbehalt)

" mehr als sechs Monate im Kalenderjahr eingetragener Partner und nicht dauernd

getrennt lebend

2 wenn fiir mehr als sechs Monate im Kalenderjahr der Kinderabsetzbetrag zusteht

3 mehr als sechs Monate im Kalenderjahr in einer Lebensgemeinschaft lebend

4 insoweit durch die Krankheitskosten das steuerliche Existenzminimum (13.308 Euro)

des Partners unterschritten wird
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Behinderte ohne Pflegegeld

Behinderte mit Pflegegeld

ja nein (wenn ganzjéhrig Pflegegeld bezogen wurde)
ja ja

ja ja

ja ja

ja ja

Eingetragener Eingetragener Lebens- Lebensgemein-

Partner®

Partner’ mit Kind?

gemeinschaft?

schaft® mit Kind?

Bis Uber
7284 € 7284 €

Bis Uber
7284 € 7284 €

Bis Uber
7284 € 7284 €

Bis Uber
7284 € 7284 €

Ja Ja Ja Ja Nein Nein Ja Ja
Nein Nein Ja Nein Nein Nein Ja Nein
Ja* Ja* Ja* Ja* Ja* Ja* Ja* Ja*
Ja Nein Ja Nein Nein Nein Ja Nein
Ja Nein® Ja Nein® Nein® Nein® Ja Nein®

5 behinderungsbedingte Aufwendungen bei Einkiinften des Partners zwischen 7.284 Euro

bis 13.308 Euro kdnnen mit Selbstbehalt geltend gemacht werden

¢ wird das steuerliche Existenzminimum (13.308 Euro) des Partners unterschritten, kénnen
die behinderungsbedingten Aufwendungen mit Selbstbehalt beantragt werden
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L. AuBergewdhnliche Belastungen fiir
behinderte KinderR=852#

Welche auBergewdhnlichen Belastungen kann man

fiir behinderte Kinder geltend machen?

Je nach AusmaB der Behinderung stehen verschiedene Freibetrdge zu, die
durch den Selbstbehalt nicht gekiirzt werden. Ein Kind gilt dann als behindert,

wenn der Grad der Behinderung mindestens 25 % betragt.

Freibetrage fiir Kinder mit Behinderung zwischen 25% bis 49 %
Fur die Feststellung der Behinderung eines Kindes sind dieselben Stellen wie
fur Erwachsene zusténdig (siehe Seite 119). Bei Vorliegen einer Behinderung

im nachstehenden AusmaB stehen folgende Freibetrége zu:

Grad der Behinderung Jahresfreibetrag
25% bis 34% 124 €
35% bis 44 % 164 €
45% bis 49 % 401 €

Zuséatzlich kdnnen ohne Kirzung durch den Selbstbehalt die pauschalen Frei-
betrége fur eine notwendige Diatverpflegung oder die Aufwendungen fir
Behindertenhilfsmittel (z.B. Sehhilfen, Rollstuhl, behindertengerechte Adap-
tierung der Wohnung) berticksichtigt werden.

Freibetrdge fiir Kinder ab 50 %iger Behinderung

ohne Pflegegeldbezug

In diesem Fall steht eine erhéhte Familienbeihilfe und anstelle der zuvor
genannten Freibetrédge ein monatlicher Pauschalbetrag von 262 Euro zu.
Zuséatzlich kédnnen ohne Abzug des Selbstbehaltes die Aufwendungen fiir

Behindertenhilfsmittel (z.B. Sehhilfen, Rollstuhl, behindertengerechte Adap-
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tierung der Wohnung) und das Schulgeld fir eine Behindertenschule oder
-werkstéatte geltend gemacht werden. Die Kosten fiir Didtverpflegung kénnen

neben dem Freibetrag von 262 Euro nicht beriicksichtigt werden.

Freibetrdge bei Bezug von Pflegegeld fiir das behinderte Kind

Der Freibetrag von 262 Euro monatlich ist um das erhaltene Pflegegeld zu

kirzen. Die jahrlichen Freibetrdge nach dem Ausmal der Behinderung stehen

nicht zu. Ubersteigt das Pflegegeld den Betrag von 262 Euro, steht kein Pau-

schalbetrag zu. Zusatzlich sind im nachgewiesenen AusmaB unabhéngig vom

Bezug von Pflegegeld zu beriicksichtigen:

* Nicht regelméBig anfallende Aufwendungen fir Hilfsmittel®=8°

+ Kosten der Heilbehandlung®8s'

« Das Entgelt fur die Unterrichtserteilung in einer Sonder- oder Pflege-
schule oder die Tatigkeit in einer Behindertenwerkstattefz 88

+ Transportkosten zwischen der Wohnung des behinderten Kindes und der
Sonder- bzw. Pflegeschule oder der Behindertenwerkstatte, die wegen
Unzumutbarkeit der Beniitzung 6ffentlicher Verkehrsmittel anfallen.®z 8%

Ersatzleistungen fir diese Fahrten sind jedoch in Abzug zu bringen.

Wird das Pflegegeld fiir die Unterbringung in einem Internat oder in einer
Wohngemeinschaft einbehalten, stellen die von den Unterhaltsverpflichteten
aufzubringenden Kosten (der Wohnhausbeitrag in Wien oder die Kostenersatze

an die jeweiligen Landesregierungen) eine auBergewéhnliche Belastung dar.
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Ubersicht der Freibetrége fiir behinderte Kinder:

Freibetrag Behinderung
mindestens 25%

Behinderung
mit erhdhter

Behinderung mit
erhdhter Familien-

ohne erhéhte Familien- beihilfe und mit
Familienbeihilfe beihilfe Pflegegeld
Pauschaler Freibetrag nach  ja nein nein
Grad der Behinderung gem.
§ 35 Abs. 3 EStG
Pauschaler Freibetrag nein ja ja (gekiirzt um
von 262 Euro das Pflegegeld)
Pauschaler Freibetrag ja nein nein
fur Didtverpflegung
Freibetrag fur eigenes Kfz nein nein nein
Freibetrag fur Taxikosten nein nein nein
Aufwendungen fiir Behin- ja ja ja
dertenhilfsmittel und
Kosten der Heilbehandlung
Schulgeld fur Behinderten- ja ja ja

schule

M. Amtsbescheinigungen und

OpferausweiseR? 1244 f

Welcher Freibetrag steht Inhaberinnen/Inhabern von
Amtsbescheinigungen und Opferausweisen zu?

Inhaberinnen/Inhabern von Opferausweisen und Amtsbescheinigungen

(Steuerpflichtige, die in der Zeit von 1938 bis 1945 unter politischer Verfolgung

gelitten haben) steht zuséatzlich ein jéhrlicher Steuerfreibetrag in Héhe von

801 Euro zu.

Pensionistinnen/Pensionisten kénnen diesen Freibetrag direkt bei

ihrem Pensionsversicherungstréger durch Vorlage des Ausweises geltend
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machen. Ohne Beriicksichtigung bei der laufenden Lohnverrechnung kann der
Freibetrag nach Ablauf des Jahres bei der Arbeitnehmerveranlagung bean-

tragt werden.

N. Familienbonus PlusR=z7¢7 ff

Wichtig

Wenn Sie eine Arbeitnehmerveranlagung abgeben, ist der Familien-
bonus Plus — auch wenn Sie ihn bereits beim Arbeitgeber beantragt
haben — nochmal zu beantragen, da es sonst zu einer ungewollten
Nachzahlung kommen kann. Sie kénnen in der Arbeitnehmerveranla-

gung auch eine andere Aufteilung als beim Arbeitgeber beantragen.

Was ist der Familienbonus Plus und in welcher Héhe

steht er zu?

Der Familienbonus Plus ist ein Steuerabsetzbetrag, der Ihre Steuerlast direkt
reduziert. Er steht Ihnen zu, wenn Sie in Osterreich unbeschrinkt steuer-
pflichtig sind und fiir das Kind Familienbeihilfe bezogen wird.

Der Familienbonus Plus ist ein monatlicher Absetzbetrag, d. h. Antrags-
berechtigte kénnen den Familienbonus Plus ab dem Monat, in dem das Kind
auf die Welt kommt, beantragen.

» Der Familienbonus Plus betrégt 166,68 Euro monatlich (2.000,16 Euro
j8hrlich) fir ein Kind bis zum 18. Geburtstag.

¢ Nach dem 18. Geburtstag des Kindes steht ein reduzierter Familienbonus
Plus in der Héhe von 58,34 Euro monatlich (700,08 Euro j&hrlich) zu,

wenn fir dieses Kind noch Familienbeihilfe bezogen wird.
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Die durch den Familienbonus Plus reduzierte Einkommensteuer kann niemals
unter null fallen (d.h. die maximale Steuerentlastung betrdgt 2.000,16 Euro
bzw. 700,08 Euro pro Kind und Jahr).

Fir Kinder in Drittstaaten steht kein Familienbonus Plus zu.

Ist der Bezug von Familienbeihilfe Voraussetzung fiir den
Familienbonus Plus?

Grundsatzlich steht der Familienbonus Plus nur dann zu, wenn fir das Kind
Ssterreichische Familienbeihilfe bezogen wird. Die Familienbeihilfe ist im Fami-
lienlastenausgleichsgesetz 1967 geregelt. Wird vom Finanzamt in Osterreich
eine Ausgleichs- oder Differenzzahlung gewahrt, gilt dies auch als Bezug von
Familienbeihilfe.

Wohnt das Kind in Osterreich und sind die Voraussetzungen fiir eine
Ausgleichszahlung dem Grunde nach erfiillt, steht ebenfalls der Familienbonus
Plus zu.

Wenn Sie in Osterreich arbeiten und Ihr Kind im EU- oder EWR-Ausland
oder in der Schweiz wohnt und die Voraussetzungen fiir eine Differenzzahlung
dem Grunde nach erfiillt sind, dann steht der Familienbonus Plus auch zu,
wenn die Familienleistungen im Ausland héher sind und die Differenzzahlung
daher betragsméBig null betragt.

Wird bei volljahrigen Kindern die Familienbeihilfe direkt auf das Konto
des Kindes tberwiesen, bleibt fir die Beantragung des Familienbonus Plus
der Elternteil Familienbeihilfenberechtigter bzw. Familienbeihilfenbezieher.
Wenn der Anspruch auf Familienbeihilfe dem Kind selbst zusteht (z.B. behin-
derte Kinder mit eigenstdndigem Haushalt, deren Eltern ihnen nicht tiber-

wiegend den Unterhalt leisten), steht der Familienbonus Plus nicht zu.
Wer kann den Familienbonus Plus beantragen?

Antragsberechtigt fiir den Familienbonus Plus sind grundsétzlich die beiden

Elternteile, also entweder:
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« Familienbeihilfenbezieher/in und (Ehe)Partner/in der familienbeihilfen-
beziehenden Person oder

« Familienbeihilfenbezieher/in und unterhaltsverpflichtete Person, die fir
das Kind den gesetzlichen Unterhalt leistet und der ein Unterhalts-

absetzbetrag zusteht.

Wie wird der Familienbonus Plus beantragt?
* Beim Arbeitgeber mit dem Formular E 30 (siehe Seite 30).
* Im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung
— mit der Beilage L 1k, wenn sich lhre familidren Verhéltnisse im Jahr
2025 nicht gedndert haben
- mit der Beilage L 1k-bF (Familienbonus Plus in besonderen Féllen),
wenn besondere Verhéltnisse vorliegen, die eine monatliche Betrach-

tung des Familienbonus Plus erforderlich machen

Wichtig

Wenn Sie eine Arbeitnehmerveranlagung abgeben, ist der Familien-
bonus Plus — auch wenn Sie ihn bereits beim Arbeitgeber beantragt
haben — nochmal zu beantragen, da es sonst zu einer ungewollten
Nachzahlung kommen kann. Sie kénnen in der Arbeitnehmerveranla-

gung auch eine andere Aufteilung als beim Arbeitgeber beantragen.

Kann der Antrag auf den Familienbonus Plus auch
zuriickgezogen werden?

Ja, der Antrag kann auch zuriickgezogen werden. Dies ist fir bis zu funf Jahre
mdglich, nachdem der Einkommensteuerbescheid, in dem lhnen der Familien-
bonus Plus gewahrt wurde, rechtskréftig geworden ist (nachtréglicher Verzicht).

Dies kann dann von Vorteil sein, wenn sich herausstellt, dass Sie nicht so viel
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Einkommensteuer zahlen, dass sich der Familienbonus Plus (in voller Héhe)

auswirken kann, die andere anspruchsberechtigte Person aber schon.

Wann und wie beantrage ich den Familienbonus Plus mit

der Beilage L 1k?

Die Beilage L 1k ist zu verwenden, wenn sich Ihre familidren Verhéltnisse im
Jahr 2025 nicht geédndert haben (z.B. Eltern sind das ganze Jahr 2025 ver-
heiratet, Eltern leben das ganze Jahr 2025 in einer Lebensgemeinschaft, Eltern
leben das ganze Jahr 2025 getrennt und die Unterhaltsverpflichtung wurde
zur Génze erfiillt). In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass Sie lhren

aktuellen Personenstand (mit Datum) am Formular L 1 oder E 1 angeben.

Wichtig

Sie missen fir jedes Kind eine eigene Beilage L 1k ausfiillen.

Wohnsitzstaat des Kindes
In der Beilage L 1k unter Punkt 2.6 ist jedenfalls der Wohnsitzstaat des Kindes
anzugeben und zwar indem Sie das jeweilige Kfz-Nationalitatszeichen ein-
tragen. Lebte das Kind in Osterreich, dann ist hier A einzutragen. Fiir Deutsch-
land ist D anzugeben, fir Ungarn H, fir die Slowakei SK, fiir Tschechien CZ,
fir Liechtenstein FL, fir die Schweiz CH, fiir Italien |, fir Slowenien SLO etc.
Fur Kinder in Drittstaaten steht kein Familienbonus Plus zu. Ist das Kind
nur voribergehend fir ein Auslandssemester bzw. Studium im Ausland oder
absolviert es eine andere Berufsausbildung im Ausland, dann bleibt fiir Zwecke
des Familienbonus Plus der Wohnsitz in Osterreich. In diesen Fallen bleibt das

Kind weiterhin wie im Bereich der Familienbeihilfe haushaltszugehérig.
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Aufteilung des Familienbonus Plus unter (Ehe)Partnerinnen/

(Ehe)Partnern

(Ehe)Partner/innen beantragen den Familienbonus Plus im Formular L 1k unter

Punkt 3.1. (Ehe)Partner/in ist jene Person, mit der die/der Familienbeihilfen-

bezieher/in

« verheiratet ist,

* eine eingetragene Partnerschaft begriindet hat oder

+ flr mehr als sechs Monate im Kalenderjahr in einer Lebensgemeinschaft
lebt. Diese Frist von sechs Monaten gilt nicht, wenn jenem Partner, der
nicht die Familienbeihilfe bezieht, in den restlichen Monaten des Kalen-

derjahres der Unterhaltsabsetzbetrag fir dieses Kind zusteht.

(Ehe)Partner/innen haben folgende Méglichkeiten

den Familienbonus Plus zu beantragen:

1. Die/der Familienbeihilfenbezieher/in beantragt den halben und die/der
(Ehe)Partner/in beantragt ebenfalls den halben Familienbonus Plus
(jeweils unter Punkt 3.1 des Formulars L 1k) oder

2. die/der Familienbeihilfenbezieher/in beantragt den ganzen (unter Punkt
3.1 des Formulars L 1k) und die/der (Ehe)Partner/in beantragt keinen
Familienbonus Plus oder

3. die/der Familienbeihilfenbezieher/in beantragt keinen Familienbonus
Plus, die/der (Ehe)Partner/in beantragt den ganzen (unter Punkt 3.1 des

Formulars L 1k).

Diese Aufteilungsmdglichkeiten unter Punkt 3.1 kénnen nicht zur Anwendung
kommen, wenn die Eltern getrennt sind und der unterhaltsverpflichtete Eltern-
teil Unterhaltszahlungen (Alimente) leistet.

In Summe steht fiir ein Kind nie mehr als der ganze Familienbonus Plus
zu. Stimmen Sie sich daher bitte mit dem anderen Elternteil ab, damit Sie nicht
zu viel beantragen und es nicht zu einer unerwiinschten Nachzahlung kommt.
Wird ein zu hoher Betrag beantragt, wird bei jedem Anspruchsberechtigten

der halbe Familienbonus Plus beriicksichtigt.
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Aufteilungsmdglichkeiten des Familienbonus Plus bei
getrennt lebenden Eltern, wenn die Unterhaltsverpflichtung
im vollen Umfang erfiillt wurde:

1. Die/der Familienbeihilfenbezieher/in beantragt den halben und die/der
Unterhaltszahler/in beantragt ebenfalls den halben Familienbonus Plus
(jeweils unter Punkt 3.2 des Formulars L 1k) oder

2. die/der Familienbeihilfenbezieher/in beantragt den ganzen (unter
Punkt 3.2 des Formulars L 1k) und die/der Unterhaltszahler/in beantragt
keinen Familienbonus Plus oder

3. die/der Unterhaltszahler/in beantragt den ganzen (unter Punkt 3.2 des
Formulars L 1k) und die/der Familienbeihilfenbezieher/in beantragt keinen

Familienbonus Plus.

In Summe steht fir ein Kind nie mehr als der ganze Familienbonus Plus zu.
Stimmen Sie sich daher mit dem anderen Elternteil ab, damit Sie nicht zuviel
beantragen und es nicht zu einer unerwiinschten Nachzahlung kommt. Wird
ein zu hoher Betrag beantragt, wird bei jedem Anspruchsberechtigten der

halbe Familienbonus Plus berticksichtigt.

Aufteilung des Familienbonus Plus bei getrennt lebenden
Eltern, wenn die Unterhaltsverpflichtung NICHT in vollem
Umfang erfiillt wurde:
Wurde die Unterhaltsverpflichtung im Jahr 2025 nicht im vollen Umfang erfiillt,
kann der Familienbonus Plus nicht mit der Beilage L 1k beantragt werden. Bitte
verwenden Sie in diesem Fall die Beilage L 1k-bF, da eine monatliche Betrach-
tung erforderlich ist. N&here Informationen und Beispiele dazu finden Sie in
der Ausfillhilfe zur Beilage L 1k-bF (L 1k-bf-Erl-2025).

Wurde die Unterhaltsverpflichtung im Jahr 2025 nicht erfillt — also
wenn die/der Unterhaltsverpflichtete (iberhaupt keine Zahlungen und auch
keinen Naturalunterhalt leistete, ist der Familienbonus Plus unter Punkt 3.1

des Formulars L 1k zu beantragen. In diesem Fall steht der/dem Unterhalts-
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verpflichteten kein Familienbonus Plus zu und die/der Familienbeihilfen-
bezieher/in kann den ganzen Familienbonus Plus beantragen oder diesen mit

einem neuen (Ehe)Partner aufteilen.

Wie beantrage ich den Unterhaltsabsetzbetrag mit der
Beilage L 1k?

Der/dem Unterhaltsverpflichteten steht der Familienbonus Plus nur fiir die
Anzahl der Monate zu, fir die die Unterhaltsverpflichtung zur Génze erfullt
wurde und der Unterhaltsabsetzbetrag zusteht. Wurde der Unterhalt wahrend
des Jahres zur Génze bezahlt, steht auch der Familienbonus Plus fir das ganze
Jahr zu.

Nachzahlungen von Unterhaltsleistungen sind im Jahr der Zahlung zu
beriicksichtigen. Es kommt nicht darauf an, zu welchem Zeitpunkt im Jahr 2025
die Zahlungen geleistet wurden. Fiir die Beriicksichtigung des Familienbonus
Plus fur 2025 wird somit zuerst die jeweils zeitlich am weitesten zuriick-
liegende offene Unterhaltsverpflichtung des Jahres 2025 getilgt.

Wird bei getrennt lebenden Elternteilen die gesetzliche Unterhalts-
verpflichtung durch Naturalunterhalt (Sachleistungen) erfiillt, steht der unter-
haltsverpflichteten Person der Unterhaltsabsetzbetrag ebenso zu. Der Natu-
ralunterhalt muss auf Verlangen schriftlich nachgewiesen werden, entweder
durch eine vertragliche Vereinbarung oder durch eine Bestatigung des ande-
ren Elternteils, in dem die getroffene Unterhaltsvereinbarung bestatigt wird.
Die Erfillung des Naturalunterhalts kann durch Bestatigung des anderen
Elternteils nachgewiesen werden.

Der Unterhaltsabsetzbetrag ist unter Punkt 4.1 der Beilage L 1k zu
beantragen, indem die/der Unterhaltszahler/in sowohl die Héhe der monat-
lichen Unterhaltsverpflichtung als auch die insgesamt im Jahr tats&chlich
geleisteten Unterhaltszahlungen angibt. Bei einer unterjahrigen Anderung der

monatlichen Unterhaltsverpflichtung ist der Durchschnittswert anzugeben.
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Wichtig

Durchschnittsbedarfssatze fiir Unterhaltsleistungen fiir das
Kalenderjahr 2025

Die Durchschnittsbedarfssatze (Regelbedarfsatze) kommen nur
dann zur Anwendung, wenn keine behdrdliche Festsetzung, kein
schriftlicher Vertrag und keine schriftliche Bestatigung der
empfangsberechtigten Person, in der die getroffene Unterhalts-

vereinbarung und deren Erfillung bestatigt werden, vorliegen.

Altersgruppe Betrag
0-5 Jahre 350 €
6-9 Jahre 440 €
10-14 Jahre 540 €
15-19 Jahre 670 €
20 Jahre oder &lter 770 €

Beispiel 1 - Unterhalt wird vollstandig gezahlt:

A muss monatlich 400 Euro Unterhalt fir seine Tochter zahlen und
kommt diesen Zahlungen im Jahr 2025 korrekt monatlich nach, d.h.
A zahlte 12 x 400 € = 4.800 €

A hat das Formular L 1k unter Punkt 4.1 wie folgt auszufillen:

* Insgesamt im Jahr 2025 geleistete Unterhaltszahlungen: 4.800 €
» Héhe der monatlichen Unterhaltsverpflichtung: 400 €

Auch den Familienbonus Plus kann A mit der Beilage L 1k beantragen,
unter Punkt 3.2.



Beispiel 2 — Unterhalt wird nicht vollstandig gezahlt:

B muss monatlich 300 Euro Unterhalt fiir seine Tochter zahlen. B kommt
seinen Zahlungen nur unregelmaBig nach und leistet den Unterhalt
2025 nicht vollsténdig, in Summe bezahlte er im Jahr 2025 2.600 Euro.
B hat das Formular L 1k unter Punkt 4.1 wie folgt auszufillen:

* Insgesamt im Jahr 2025 geleistete Unterhaltszahlungen: 2.600 €
* H&he der monatlichen Unterhaltsverpflichtung: 300 €

Den Familienbonus Plus kann B mit der Beilage L 1k-bF (unter
Punkt 3) beantragen, da B der Unterhaltsabsetzbetrag und der
Familienbonus Plus nur fiir 8 Monate zustehen.

Berechnung: 2.600 €/300 € = 8,67; das Ergebnis ist auf eine ganze
Zahl abzurunden und ergibt die Anzahl der Monate, fir die der
Unterhaltsabsetzbetrag zusteht.

Beispiel 3 — Trennung der Eltern im Jahr 2025:

C trennt sich von seiner Frau Ende Juli 2025. Er muss ab August
2025 monatlich 400 Euro Unterhalt fiir seinen Sohn zahlen und zahlt
diese 400 Euro auch von August bis Dezember jedes Monat, d. h.

C zahlte 5 x 400 € = 2.000 €

C hat das Formular L 1k unter Punkt 4.1 wie folgt auszufillen:

» Insgesamt im Jahr 2025 geleistete Unterhaltszahlungen: 2.000 €
» Héhe der monatlichen Unterhaltsverpflichtung: 400 €

Den Familienbonus Plus kann C mit der Beilage L 1k-bF (unter
Punkt 3) beantragen, da sich die familidren Verhaltnisse gedndert
haben, die eine monatliche Betrachtung des Familienbonus Plus
erforderlich machen. Auch seine Exfrau hat den Familienbonus Plus

mit der Beilage L 1k-bF (unter Punkt 3) zu beantragen.
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Beispiel 4 — zu leistender Unterhalt steigt unterjahrig und wird

vollsténdig gezahlt:

D muss monatlich 350 Euro Unterhalt fiir seine Tochter zahlen.

Ab April 2025 wird der monatlich zu zahlende Unterhalt erhéht und

D muss 400 Euro zahlen, d. h. er bezahlt Janner bis Marz 350 Euro

(3 Monate) und April bis Dezember (9 Monate) 400 Euro. D zahlt

den Unterhalt vollstandig.

D hat das Formular L 1k unter Punkt 4.1 wie folgt auszufillen:

* Insgesamt im Jahr 2025 geleistete Unterhaltszahlungen: 4.650 €
Berechnung: (3 x 350 €) + (9 x 400 €) = 1.050 € + 3.600 € = 4.650 €

» H&he der monatlichen Unterhaltsverpflichtung: 387,50 €
Berechnung: 4.650 €/12 Monate = 387,50 €

Auch den Familienbonus Plus kann D mit der Beilage L 1k beantragen,
unter Punkt 3.2.

Beispiel 5 — zu leistender Unterhalt steigt unterjéhrig und wird

nicht vollsténdig gezahlt:

Der von E monatlich zu zahlende Unterhalt fir seinen Sohn wird

unterjéhrig erhdht: Janner bis Mai (5 Monate) 350 Euro, Juni bis

Dezember (7 Monate) 400 Euro. E zahlt nur unregelmaBig und

leistet den Unterhalt 2025 nicht vollstandig; in Summe bezahlte er

im Jahr 2025 3.000 Euro.

E hat das Formular L 1k unter Punkt 4.1 wie folgt auszufillen:

* Insgesamt im Jahr 2025 geleistete Unterhaltszahlungen: 3.000 €

* Héhe der monatlichen Unterhaltsverpflichtung: 379,17 €
Berechnung: (5 x 350 €) + (7 x 400 €) = 1.750 € + 2.800 € =
4.550 €/12 = 379,17 €



Den Familienbonus Plus kann E mit der Beilage L 1k-bF (unter Punkt 3)
beantragen, da E der Unterhaltsabsetzbetrag und der Familienbonus
Plus nur fir 7 Monate zustehen.

Berechnung: 3.000 €/379,17 € = 7.91; das Ergebnis ist auf eine ganze
Zahl abzurunden und ergibt die Anzahl der Monate, fir die der
Unterhaltsabsetzbetrag zusteht.

Beispiel 6 — Naturalunterhalt ist vereinbart und wird in vollem
Umfang erfiillt:

F lebt von der Mutter seines siebenjahrigen Kindes getrennt und
vereinbarte mit ihr Naturalunterhalt, da das Kind zur Halfte bei

ihm lebt und F keine zusétzlichen Alimente zu zahlen hat. Da in der
Beilage L 1k nur Betrage eingetragen werden kénnen, bestehen
keine Bedenken, wenn in derartigen Féllen der Durchschnittsbedarf
angegeben wird (Durchschnittsbedarf 2025 fiir 7 Jahrige: 440 €
monatlich). Bei Verlangen ist die Vereinbarung tiber den Natural-
unterhalt und die Erfiillung dieser zu bestéatigen.

E hat das Formular L 1k unter Punkt 4.1 wie folgt auszufillen:

* Insgesamt im Jahr 2025 geleistete Unterhaltszahlungen: 5.280 €
» Hoéhe der monatlichen Unterhaltsverpflichtung: 440 €

Auch den Familienbonus Plus kann F mit der Beilage L 1k beantragen,

unter Punkt 3.2.
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Wann ist der Familienbonus Plus mit der Beilage L 1k-bF
zu beantragen?

Die Beilage L 1k-bF (Punkt 3.) ist zu verwenden, wenn im Jahr 2025 besondere

Verhéltnisse eine monatliche Betrachtung des Familienbonus Plus erfordern,

wie insbesondere bei:

Trennung der (Ehe)Partner im Jahr 2025

Begriindung einer Ehe oder eingetragenen Partnerschaft im Jahr 2025
Begriindung einer Lebensgemeinschaft, die im Jahr 2025 mehr als sechs
Monate bestanden hat

Unterhaltszahlungen fiir das Kind wurden im Jahr 2025 nicht in vollem
Umfang geleistet

Tod des (Ehe)Partners / der (Ehe)Partnerin im Jahr 2025

Unterjahriger Wechsel im Bezug der Familienbeihilfe

Bei einem Wegfall des Anspruchs auf Familienbeihilfe ist es nicht erforderlich,

das Formular L 1k-bF auszufiillen (z.B. weil das Kind bereits iiber ein eigenes

Einkommen verflgt).
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Wichtig

Sie missen fir jedes Kind eine eigene Beilage L 1k-bF ausfiillen.
Lesen Sie dazu unbedingt die Ausfillhilfe (L 1k-bF-Erl) zur Beilage
L 1k-bF.









V.

Wann ist das
Formular L 1
auszufullen?

Bei der Arbeitnehmerveranlagung missen Sie zusétzlich
zum Formular L 1 das Formular L 1i bzw. auch das
Formular L 17 ausfillen, wenn Sie folgende Einkiinfte
beziehen:
* aus nichtselbstandiger Arbeit ohne bisherigen
Lohnsteuerabzug oder
* aus nichtselbstandiger Arbeit mit Auslandsbezug
(z. B. Pensionen).

In diesem Kapitel finden Sie Erlduterungen zu den
Beilagen L 1i und L 17 sowie Informationen zur
Besteuerung dieser Einkiinfte in Osterreich.



A. Einkiinfte aus nichtselbstédndiger Arbeit
ohne Lohnsteuerabzug

Wann fiillen Sie das Formular L 1i aus, obwohl Sie nur

inldndische Einkiinfte beziehen?

Sie haben nichtselbstandige Einkiinfte von dritter Seite erhalten, die nicht dem

Lohnsteuerabzug durch Ihren Arbeitgeber unterliegen und daher in Osterreich

zwar steuerpflichtig, aber noch nicht besteuert sind. Dazu zéhlen beispielsweise:

e bestimmte Provisionen (z.B. Incentives) von dritter Seite

+ die Einlésung von Bonusmeilen fiir private Zwecke, die im Rahmen von
beruflichen Dienstreisen erworben wurden (sofern der Arbeitgeber
davon weil3 oder wissen musste, hat er das in der Lohnverrechnung zu
beriicksichtigen)

+ pauschale Reisekostenersétze, die von internationalen Organisationen
(z.B. Institutionen der Europ&ischen Union) direkt an die Sitzungs-
teilnehmer ausbezahlt werden

« Einkunfte aus einer Start-Up-Mitarbeiterbeteiligung.

Die Summe dieser in Osterreich steuerpflichtigen Einkiinfte (= Bruttoeinnah-
men abzlglich Werbungskosten) aus nichtselbsténdiger Arbeit ohne Lohn-
steuerabzug sind grundsétzlich im Formular L 1i in der Kennzahl 359 bekannt
zu geben. Sofern die nichtselbsténdigen Einkinfte von dritter Seite, die nicht
dem Lohnsteuerabzug unterliegen, im Kalenderjahr 730 Euro nicht Uberschrei-
ten, bleiben diese steuerfrei (siche ,Veranlagungsfreibetrag", Seite 181). Hat
im Erkl&drungsjahr nach der Beendigung eines Dienstverhéltnisses eine
Besteuerung aus einer Start-Up-Mitarbeiterbeteiligung zu erfolgen, ist der

Punkt 7 auszufillen und der geldwerte Vorteil in der Kennzahl 188 zu erfassen.
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Beispiel

Haben Sie im Jahr 2025 die beruflich gesammelten Bonusmeilen fiir
einen privaten Flug eingeldst, sind die ersparten Flugkosten (Vorteil
aus dem Dienstverhaltnis) in der Arbeitnehmerveranlagung fir das
Jahr 2025 im Formular L 1i (Kennzahl 359) bekannt zu geben.

B. Einkiinfte aus nichtselbstédndiger Arbeit
mit Auslandsbezug

Wer hat Einkiinfte mit Auslandsbezug und muss das
Formular L 1i abgeben?

Nichtselbsténdige Einkiinfte mit einem Auslandsbezug sind jene Einkiinfte,
die Sie

als Grenzgénger/in, oder

von einem ausléndischen Arbeitgeber, der nicht zum Lohnsteuerabzug in
Osterreich verpflichtet ist, oder

von einer auslandischen diplomatischen Vertretungsbehérde oder inter-
nationalen Organisation in Osterreich (z.B. UNO, UNIDO) oder

aus einer ausléndischen Pension bezogen haben, oder

aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens, oder

aufgrund des Progressionsvorbehalts in Osterreich erklaren missen.

Dazu z&hlen beispielsweise auch ausléndische Krankengelder, ausléndische

Arbeitslosenbeziige und auslédndische Insolvenzgelder. Diese Einkiinfte sind

in Osterreich steuerpflichtig.

Haben Sie auslandische, in Osterreich steuerpflichtige, nichtselbstén-

dige Einkiinfte erhalten, geben Sie diese bitte entweder im Formular L 1i unter
der Kennzahl 453 bzw. der Kennzahl 359 an oder im Formular L 17 (Lohnaus-
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weis/Lohnbescheinigung). Fiir alle anderen ausléndischen Einkiinfte ist zusatz-
lich zur Beilage L 1i anstelle des L 1 eine Einkommensteuererklarung (Formular
E 1) zu verwenden und die Kennzahl 440 auszufiillen.

Sind Sie beschrankt steuerpflichtig und haben Sie auch andere Ein-
kinfte bezogen, verwenden Sie nur das Formular E 7 (Einkommensteuererkla-
rung bei beschrénkter Steuerpflicht). In diesem Fall darf die Beilage L 1i nicht

verwendet werden.

Wer muss das Formular L 17 ausfiillen?

Sind die Einkiinfte in Osterreich voll zu versteuern und inlandische Steuer-
begiinstigungen zu bericksichtigen, ibermitteln Sie bitte das in diesen Fallen
verpflichtend auszufillende Formular L 17 lhrem Finanzamt. Beachten Sie bitte
die Ausfllhilfen L 17a und L 17b. Das Formular L 17 missen Sie jedenfalls beim
Finanzamt einreichen, wenn Sie lhre auslandischen und in Osterreich steuer-
pflichtigen Bezlige 13 oder 14 Mal im Kalenderjahr (mit Sonderzahlungen)
ausbezahlt bekommen haben. Die Beriicksichtigung von Steuerbegiinstigungen,
wie z.B. vom beglinstigten Steuersatz fur Sonderzahlungen oder von im
Zusammenhang mit diesen Einkiinften im Quellenstaat einbehaltenen Steuern,
ist nur mit dem vollstandig ausgefillten Formular L 17 méglich.

Im Formular L 1i miissen Sie die Anzahl der Lohnausweise/Lohn-
bescheinigungen sowie alle Werbungskosten betreffend diese Auslandsein-
kinfte, die nicht im Formular L 1 oder im Formular L 17 einzutragen sind,
bekannt geben. Private Krankenversicherungsbeitrdge aufgrund einer aus-
l&ndischen Versicherungspflicht sind jedenfalls in der Kennzahl 187 im Formu-
lar L 1i einzutragen. Diese privaten Krankenversicherungsbeitrage dirfen nicht
im Formular L 17 in den Kennzahlen 357/347 enthalten sein. Die weiteren
Werbungskosten sind im Formular L 1i in der Kennzahl 154 oder in der Kenn-
zahl 544 zu erfassen.

Hat lhr Arbeitgeber das Formular L 17 vollstéandig und wie grundséatz-

lich vorgesehen elektronisch Uber elda.at Gbermittelt, ist kein weiteres

146


https://elda.at

Formular L 17 der Veranlagung beizulegen, wenn die Angaben lhrer Ansicht

nach richtig ausgefillt sind.

Vereinfachte Vorgehensweise bei auslandischen Beziigen
ohne Sonderzahlungen (Kennzahl 359 im Formular L 1i)
Beziehen Sie ausléndische Einkiinfte (Aktiv oder Pensionseinkiinfte), fiir die
Osterreich das Besteuerungsrecht hat, die Sie aber nur zwélIf Mal im Kalender-
jahr (ohne Sonderzahlungen) ausbezahlt bekommen, kénnen Sie vereinfachend
die Héhe der ausléndischen Einkiinfte (= Bruttoeinnahmen abziglich Wer-
bungskosten) im Formular L 1i in der Kennzahl 359 erfassen. Die bei der Ermitt-
lung der Einkinfte beriicksichtigten Sozialversicherungsbeitrége sind in der
Kennzahl 183 bekannt zu geben. Zur korrekten Berticksichtigung der gesetz-
lich vorgesehenen Absetzbetrége, teilen Sie dem Finanzamt bitte auch mit,
ob die auslandischen Einkiinfte nur Pensionsbeziige enthalten. Weiters geben
Sie dem Finanzamt eine allenfalls anrechenbare ausléndische Steuer in der
Kennzahl 377 bekannt.

Treffen die oben genannten Voraussetzungen fir lhre ausléndischen
Einkiinfte zu, brauchen Sie das Formular L 17 nicht auszufiillen. Auslandsein-
kiinfte, die einem Progressionsvorbehalt unterliegen, sind nur in Kennzahl 453

im Formular L 1i einzutragen.

Wer muss die Kennzahl 453 im Formular L 1i ausfiillen?

Bei unbeschrankter Steuerpflicht in Osterreich sind in der Kennzahl 453 im
Formular L 1i Auslandseinkiinfte aus nichtselbsténdiger Arbeit (einschlieBlich
Pensionen, Arbeitslosengeld, Krankengeld, Insolvenzgeld, etc.) einzutragen,
die in Osterreich steuerfrei sind, aber einem Progressionsvorbehalt unterlie-
gen. Die Héhe der Auslandseinkiinfte ist anzugeben, wenn der nationale
Progressionsvorbehalt oder ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Befreiungs-
methode zur Anwendung kommt oder vom 8sterreichischen Arbeitgeber fiir
die Tatigkeit im Ausland ein Lohnzettel ohne einbehaltene Lohnsteuer tber-

mittelt wurde.
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In der Kennzahl 453 im Formular L 1i sind im Ausland steuerpflichtige
Einkiinfte abziiglich der darauf entfallenden Sozialversicherungsbeitrége und
abzuglich sonstiger Werbungskosten einzutragen (= Bruttoeinnahmen abziig-
lich Werbungskosten). Die Sozialversicherungsbeitrdge sind in der Kennzahl
184 im Formular L 1i zu erfassen. Im Ankreuzfeld ist verpflichtend anzukreuzen,
ob diese Sozialversicherungsbeitrdge im Ausland steuermindernd beriick-
sichtigt werden kénnen (eines der K&stchen muss angekreuzt werden). Sons-
tige Werbungskosten sind in der Kennzahl 493 im Formular L 1i einzutragen.
Diese Kennzahlen miissen Sie vollstédndig ausfillen und gegebenenfalls den
Wert Null eintragen. Bei ausléndischen Pensionseinkiinften fillen Sie zuséatz-
lich die Kennzahl 791 im Formular L 1i aus, damit Steuerabsetzbetrége auto-

matisch beriicksichtigt werden kénnen.

In welchen Féllen sind Sie verpflichtet, eine Arbeitnehmer-

veranlagung mit der Beilage L 1i durchzufiihren

(Pflichtveranlagung)?

Vorrangig ist die Unterscheidung zwischen unbeschrénkter und beschrénkter

Steuerpflicht (siehe Seite 8). Eine Veranlagung ist durchzufiihren, wenn Sie

unbeschrankt steuerpflichtig sind, weil Sie im Jahr 2025 Ihren Wohnsitz oder

gewdhnlichen Aufenthalt in Osterreich hatten und Einkiinfte bezogen haben:

+ als Grenzgénger/in

+ von einem ausléndischen Arbeitgeber, der nicht zum Lohnsteuerabzug in
Osterreich verpflichtet ist

+ von einer ausléndischen diplomatischen Vertretungsbehérde oder
internationalen Organisation in Osterreich (z.B. UNO, UNIDO)

+ aus einer auslandischen Pension

+ von dritter Seite ohne Lohnsteuerabzug

* aus einer Start-Up-Mitarbeiterbeteiligung

+ die auch im Ausland versteuert werden und das Doppelbesteuerungs-
abkommen die Anrechnungsmethode vorsieht

+ die in Osterreich steuerfrei sind, aber fiir den Progressionsvorbehalt

heranzuziehen sind.
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Eine Pflichtveranlagung mit der Formularbeilage L 1i ist auch dann durchzu-

fihren, wenn Sie im Jahr 2025 beschrankt steuerpflichtig waren, weil Sie

keinen Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthalt in Osterreich hatten, aber

+ fir eine Tatigkeit im Inland Einkiinfte von einem ausladndischen Arbeitge-
ber bezogen haben, der nicht zum Lohnsteuerabzug in Osterreich ver-
pflichtet ist, und Osterreich gemaB Doppelbesteuerungsabkommen das

Besteuerungsrecht an diesen Einkiinften hat.

AuBerdem kommt es zu einer Pflichtveranlagung, wenn eine beschrénkt

steuerpflichtige Arbeitnehmerin / ein beschrénkt steuerpflichtiger Arbeitnehmer

* zumindest zeitweise gleichzeitig von mehreren Arbeitgebern lohn-
steuerpflichtige Einklinfte bezogen hat, die beim Lohnsteuerabzug
gesondert versteuert wurden,

« wenn neben lohnsteuerpflichtigen Einkiinften noch andere veranla-

gungspflichtige Einkiinfte Gber 730 Euro im Jahr bezogen wurden.

In diesem Fall geben Sie bitte das Formular L 1 und die Beilage L 1i ab. Allgemeine

Informationen zur Pflichtveranlagung finden Sie im Kapitel VI.

In welchen Féllen kénnen Sie einen Antrag auf Arbeit-

nehmerveranlagung stellen und eventuell eine einbehaltene

Abzugsteuer oder Lohnsteuer erstattet bekommen

(Antragsveranlagung)?

Sie sind beschréankt steuerpflichtig, weil Sie im Jahr 2025 keinen Wohnsitz

oder gewdhnlichen Aufenthalt in Osterreich hatten, aber in Osterreich ver-

steuerte Einkiinfte bezogen haben:

« von einem Arbeitgeber, der Lohnsteuer abgezogen hat,

+ aus einer inldndischen Pension oder

 aus einer nichtselbsténdigen Tatigkeit als Schriftsteller/in,
Vortragende/r, Kiinstler/in, Architekt/in, Sportler/in, Artist/in oder
Mitwirkende/r an Unterhaltungsdarbietungen, von denen Abzugsteuer

in Hohe von 20% bzw. 25 % einbehalten wurde.
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Erfolgt bei einem beschrénkt steuerpflichtigen Arbeitnehmer ein Lohnsteuer-
abzug in Osterreich, dann berechnet sich die Lohnsteuer wie bei jedem ande-
ren &sterreichischen Arbeitnehmer. Liegt kein Pflichtveranlagungstatbestand
vor, wird im Falle einer freiwilligen Veranlagung der Steuerbemessungsgrund-
lage — d.h. vor Berechnung der Einkommensteuer — jedoch ein Betrag von

10.888 Euro hinzugerechnet (siehe Seite 8).

Wo werden fiir in Osterreich anséssige Personen

die ausléndischen Einkiinfte besteuert?

Diese Frage kann nur auf Grund des Doppelbesteuerungsabkommens zwi-
schen Osterreich und dem jeweiligen Quellenstaat beurteilt werden. Das
Doppelbesteuerungsabkommen regelt, welchem Staat das Besteuerungsrecht
fur diese Einklinfte zugeteilt wird (eine Liste der Doppelbesteuerungsabkom-
men finden Sie auf bmf.gv.at). Dadurch wird eine doppelte Besteuerung der
Einkiinfte vermieden. Fir (gemaB Doppelbesteuerungsabkommen) in Oster-
reich ansassige Personen hat Osterreich grundsatzlich das Besteuerungsrecht
auf das Welteinkommen. Als Anséssigkeitsstaat gilt jener Staat, in dem der
Abgabepflichtige im Sinne des jeweiligen Doppelbesteuerungsabkommens
ansassig ist, also liber einen standigen Wohnsitz verfiigt. Wenn eine natirliche
Person in beiden Vertragsstaaten einen Wohnsitz hat, liegt ein so genannter
Doppelwohnsitz vor. Daher kommt es fiir die Beurteilung der Anséassigkeit
darauf an, wo der Mittelpunkt der Lebensinteressen liegt. Fur die Abgrenzung
werden dann in erster Linie die persdnlichen, aber auch die wirtschaftlichen

Verhéltnisse der abgabepflichtigen Person beurteilt.
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Wurde auf Grund des Doppelbesteuerungsabkommens Osterreich das
Besteuerungsrecht zugeteilt, haben Sie diese Auslandseinkiinfte im Formular
L 1i in der Kennzahl 359 oder gegebenenfalls im Formular L 17 zu erfassen.
Sofern Sie in Osterreich ansassig sind und das Besteuerungsrecht (auch) dem
auslandischen Staat zugeteilt wird, ist zu ermitteln, ob die Doppelbesteuerung
in Osterreich unter Anwendung der Befreiungs- oder Anrechnungsmethode

vermieden wird.

Hinweis

Personen, die in Osterreich ansassig sind und aus Deutschland
Renten (Alterspensionen) beziehen, erhalten Steuervorschreibungen
vom Finanzamt Neubrandenburg. Die deutschen Rentenbeziige aus
der gesetzlichen Sozialversicherung werden auf Grund des sterrei-
chisch-deutschen Doppelbesteuerungsabkommens in Osterreich von
der Steuer befreit. Osterreich beriicksichtigt jedoch die deutschen
Rentenbeziige bei der Berechnung der Steuer firr das tbrige Einkom-
men, das in Osterreich zu versteuern ist (Progressionsvorbehalt).

Es kommt daher nicht zu einer Doppelbesteuerung. Vielmehr erfolgt
hiermit eine Gleichstellung zwischen jenen Abgabepflichtigen, die
Pensionseinkiinfte tiber die Grenze beziehen, und jenen Abgabe-
pflichtigen, die eine oder mehrere Pensionen von &sterreichischen
Arbeitgebern/Quellen in Osterreich beziehen. Der Progressions-
vorbehalt in Osterreich ist zwingend vorzunehmen. Daher sind die
gesamten deutschen Rentenbeziige aus der gesetzlichen Sozial-
versicherung im Rahmen einer Einkommensteuer- oder Arbeit-
nehmerveranlagung im Formular L 1i in der Kennzahl 453 anzugeben.
Diese Einkiinfte diirfen weder in der Kennzahl 359, noch im Lohn-
ausweis (Formular L 17) enthalten sein. Weitere Informationen zum

Ausfillen des Formulars L1i und Beispiele finden Sie auf Seite 154.
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Wie wird die Doppelbesteuerung unter Anwendung der
Befreiungsmethode (Progressionsvorbehalt) vermieden?
Auslandseinkiinfte aus einer nichtselbsténdigen Tatigkeit oder ausléndische
Pensionsbeziige sind dann in Osterreich unter Progressionsvorbehalt steuer-
befreit, wenn dies auf Grund eines Doppelbesteuerungsabkommens zwischen
Osterreich und dem jeweiligen Quellenstaat geregelt ist. Die auslandischen
Einkiinfte selbst werden bei Anwendung der Befreiungsmethode in Osterreich
nicht besteuert. Da Osterreich bei unbeschrankt steuerpflichtigen Personen
das Besteuerungsrecht auf das Welteinkommen hat, sind die ausldndischen
Einkiinfte bei der Ermittlung des Steuersatzes zu beriicksichtigen, der auf die
in Osterreich steuerpflichtigen Einkiinfte anzuwenden ist. Da die auslandi-
schen Einkiinfte in Osterreich nicht besteuert werden, ist eine Anrechnung
der ausléndischen Steuer nicht méglich. Tragen Sie diese Einkiinfte, die bei
der Ermittlung des Steuersatzes im Rahmen der Anwendung des Progressions-
vorbehaltes zu beriicksichtigen sind, in die Kennzahl 453 im Formular L 1i ein,
und im Falle von Pensionsbeziigen diese nochmals in die Kennzahl 791. Von
den in der Kennzahl 453 einzutragenden Einkiinften sind die Sozialversiche-
rungsbeitrédge abzuziehen. Die Hohe der beriicksichtigten Sozialversicherungs-
beitrage ist verpflichtend in der Kennzahl 184 einzutragen. Im Ankreuzfeld
unter Punkt 4.2 im Formular L 1i ist jedenfalls anzukreuzen, ob diese Sozial-
versicherungsbeitrage im Ausland steuermindernd abgezogen werden kénnen.
Das Kastchen ,ja“ ist anzukreuzen, wenn Sie z.B. in Deutschland unbeschréankt
steuerpflichtig veranlagt werden bzw. in Deutschland die Option auf unbe-
schrénkte Steuerpflicht wahrnehmen kénnten. In diesen Fallen kénnen die
Sozialversicherungsbeitrdge auch im Ausland steuermindernd berticksichtigt
werden.

Allfallige sonstige Werbungskosten, die im Zusammenhang mit den
deutschen Renteneinkiinften stehen, sind bereits ebenso von der Kennzahl
453 im Formular L 1i in Abzug zu bringen und zusétzlich in der Kennzahl 493

einzutragen.
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Wie wird die Doppelbesteuerung unter Anwendung der
Anrechnungsmethode vermieden?

Sieht das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Osterreich und dem jewei-
ligen Quellenstaat vor, dass die ausléndischen Einkiinfte, die im Ausland ver-
steuert wurden, auch in Osterreich zu besteuern sind, dann rechnet Osterreich
als Anséassigkeitsstaat die ausléndische Steuer, die der dsterreichischen Steuer
entspricht (Anrechnungshéchstbetrag), an. Ist auf Grund des Doppelbesteue-
rungsabkommens die Anrechnungsmethode anzuwenden und miissen Sie das
Formular L 17 ausfillen, geben Sie bitte die im Quellenstaat einbehaltene
auslandische Steuer in der Kennzahl 358 bekannt. Wenn Sie die Einkinfte
(ohne Sonderzahlungen) in der Kennzahl 359 im Formular L 1i erfassen, fillen
Sie auch die Kennzahl 377 aus. In der Kennzahl 183 im Formular L 1i ist die
Héhe der Sozialversicherungsbeitrédge einzutragen, die bei der Ermittlung der
Einkiinfte der Kennzahl 359 beriicksichtigt wurden. Wurde von lhrem Arbeit-
geber ein Lohnzettel (Lohnzettelart 24) tibermittelt, fillen Sie die Felder im
Punkt 2.3. im Formular L 1i aus.

Beachten Sie bitte, dass nur die gemaB Doppelbesteuerungsabkommen
zu Recht fir diese Einkiinfte einbehaltene Quellensteuer angerechnet werden
kann. Wurde ein héherer Betrag als die im Doppelbesteuerungsabkommen
vorgesehene Steuer einbehalten, ist die Ruckerstattung dieser zu viel einbe-
haltenen Steuer im jeweiligen Quellenstaat zu beantragen. Eine Anrechnung

des Ubersteigenden Betrages ist nicht méglich.
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Beispiele mit Auslandsbezug

Zum besseren Versténdnis finden Sie hier ein Beispiel zur vollen Besteuerung
der auslandischen Einkiinfte in Osterreich, Beispiele zur Erklarung der Begriffe
~Befreiung mit Progressionsvorbehalt* und ,Besteuerung mit Anrechnung®,

sowie ein Beispiel fiir Telearbeit.

Beispiel: Volles Besteuerungsrecht in Osterreich

Eine in Osterreich ansassige Person erhalt Pensionseinkiinfte aus
Osterreich und hat zusatzlich noch Einkiinfte aus einer Firmenpen-
sion aus Deutschland. Auf Grund des Doppelbesteuerungsabkom-
mens hat Osterreich das Besteuerungsrecht fiir die deutsche Fir-
menpension. In Osterreich werden daher sowohl die Einkiinfte aus
der &sterreichischen Pension als auch die deutsche Firmenpension
zur Génze versteuert. Wird die deutsche Firmenpension nur zwélf
Mal im Kalenderjahr (somit ohne Sonderzahlungen) ausbezahlt, kén-
nen vereinfachend im Formular L 1i die deutschen Pensionseinkiinfte
in der Kennzahl 359 eingetragen werden. Damit die Absetzbetrage
in richtiger Hohe beriicksichtigt werden kénnen, muss auch bekannt
gegeben werden, wenn die Kennzahl 359 nur Pensionsbezlge ent-
halt. In der Kennzahl 183 im Formular L 1i ist die Héhe der Sozialver-
sicherungsbeitrége einzutragen, die bei der Ermittlung der Einkiinfte
abgezogen wurden. Das Formular L 17 ist nur dann auszufiillen, wenn
eine auslandische Pension mit Sonderzahlungen bezogen wurde. In
diesem Fall muss zusétzlich zu den notwendigen Angaben im Formu-
lar L 1i auch das Formular L 17 abgegeben werden. Es sind keine
Beziige in Kennzahl 359 zu erfassen. Eine gem&B Doppelbesteue-
rungsabkommen zu Unrecht in Deutschland bezahlte Steuer kann

nicht angerechnet werden (siehe Seite 147).
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Beispiel: Befreiung mit Progressionsvorbehalt in Osterreich
(Befreiungsmethode)

Eine in Osterreich anséssige Person erhalt aus Osterreich Pensions-
einkiinfte und zusétzlich noch Einkiinfte aus einer deutschen
Sozialversicherungspension. Diese Einklinfte aus der deutschen
Sozialversicherungspension werden nach dem Doppelbesteuerungs-
abkommen nur in Deutschland versteuert. In Osterreich sind diese
Einkinfte unter Progressionsvorbehalt steuerbefreit. Die deutschen
Einkinfte (= Bruttoeinnahmen abziiglich Werbungskosten) aus der
Sozialversicherungspension sind daher im Formular L 1i in der Kenn-
zahl 453 und auch in der Kennzahl 791 einzutragen. Die Héhe der
beriicksichtigten Sozialversicherungsbeitrage ist verpflichtend in der
Kennzahl 184 einzutragen. Im Ankreuzfeld unter Punkt 4.2 ist
bekannt zu geben, ob diese Beitrédge im Ausland steuermindernd
abgezogen hatten werden kénnen oder nicht. Eines der Kastchen
muss angekreuzt werden. Das K&stchen ,ja“ ist anzukreuzen, wenn
Sie z.B. in Deutschland unbeschrénkt steuerpflichtig veranlagt
werden bzw. die Option auf unbeschrénkte Steuerpflicht wahr-
nehmen kénnten. Das Kastchen ,nein“ ist anzukreuzen, wenn z.B.
aufgrund einer beschrénkten Steuerpflicht in einem anderen Mit-
gliedstaat der EU die Pflichtversicherungsbeitrdge dort nicht steuer-
mindernd abgezogen werden kénnen. Allféllige sonstige Werbungs-

kosten (ohne Kennzahl 184) sind in der Kennzahl 493 einzutragen.

Diese Einkiinfte diirfen weder in der Kennzahl 359, noch im Formular
L 17 enthalten sein. Eine im Ausland bezahlte Steuer kann nicht
angerechnet werden. Die ausldndischen Einkiinfte werden bei

Anwendung der Befreiungsmethode in Osterreich nicht besteuert.
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Beispiel: Wie fiille ich das Ankreuzfeld bei Kennzahl 184 im

Formular L 1i richtig aus?

Zu den in der Kennzahl 184 im Formular L 1i erfassten Sozialversi-

cherungsbeitrdgen sind Sie verpflichtet bekannt zu geben, ob die in

Kennzahl 184 erfassten Sozialversicherungsbeitrédge im Ausland

steuermindernd beriicksichtigt werden kénnen (eines der K&stchen

muss angekreuzt werden).

Ob Sie als unbeschrankt steuerpflichtige Person in Deutschland

behandelt werden konnten, ist aus der Begriindung |hres deutschen

Einkommensteuerbescheides ersichtlich.

+ Jaist anzukreuzen, wenn lhrem Antrag in Deutschland
entsprochen wurde.

* Nein ist anzukreuzen, wenn lhrem Antrag in Deutschland nicht
entsprochen wurde und Sie als beschrénkt steuerpflichtige

Person veranlagt wurden.



Hinweis

Pflichtversicherungsbeitrdge der Sozialversicherung sind grundsatzlich
bei der Ermittlung der damit zusammenhangenden Einkiinfte in Abzug
zu bringen. Nur in jenen Féllen, in denen aufgrund einer beschrankten
Steuerpflicht in einem anderen Mitgliedstaat der EU die Pflichtversi-
cherungsbeitrédge dort nicht abgezogen werden kénnen, dirfen sie bei

den &sterreichischen Einkinften abgezogen werden Rz 2442

Wurden bei lhnen die Sozialversicherungsbeitrdge im Ausland nicht
steuermindernd abgezogen, ist im Formular L 1i 2025 bei der Kenn-
zahl 184 im Kastchen unter Punkt 4.2 ,nein“ anzukreuzen. Das

zutreffende K&stchen miissen Sie verpflichtend ankreuzen.
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Beispiel: Besteuerung mit Anrechnung in Osterreich
(Anrechnungsmethode)

Eine in Osterreich anséssige Person erzielt Einkiinfte aus nichtselb-
standiger Arbeit (Aktiveinkiinfte) als Grenzgénger in Liechtenstein.
Der Tatigkeitsstaat Liechtenstein darf nach dem Doppelbesteue-
rungsabkommen bei Grenzgéngern eine Bruttoquellensteuer von 4%
einbehalten, welche nach dem Doppelbesteuerungsabkommen in
Osterreich anzurechnen ist. Neben den Angaben im Formular L 1i
(Punkt 2.2.) sind im Formular L 17 die liechtensteinischen Einkiinfte
bekannt zu geben und die anrechenbare in Liechtenstein gemaB
Doppelbesteuerungsabkommen zurecht einbehaltene Steuer in der
Kennzahl 358 zu erfassen. Die Anrechnung eines tibersteigenden
Betrages ist in Osterreich nicht méglich. Die Riickerstattung einer zu

viel einbehaltenen Steuer ist im jeweiligen Quellenstaat zu beantragen.

Beispiel: Telearbeit (zuvor Homeoffice)

Eine in Osterreich ansassige Person erzielt Einkiinfte aus nicht selb-
standiger Arbeit (Aktiveinkinfte) in Ungarn, wobei sie auch tage-
weise in Telearbeit in Osterreich tétig ist. Die Vergiitung ist
zwischen dem Ansé&ssigkeitsstaat und dem Arbeitgeberstaat ent-
sprechend der in den jeweiligen Staaten ausgeubten Arbeitstage
aufzuteilen. Arbeitstage, die in Osterreich in Telearbeit verbracht
werden, unterliegen in Osterreich der Besteuerung (Kennzahl 359 im
Formular L 1i oder L 17). Arbeitstage, die in Ungarn verbracht
werden, unterliegen in Ungarn der Besteuerung, wobei Osterreich
diese unter Progressionsvorbehalt befreit (Kennzahl 453 im Formular
L 1i). Im Formular L 17 ist die Anzahl der Telearbeitstage bekannt zu
geben.



Hatten Sie Einkiinfte, die im Ausland besteuert wurden, und
erfolgt eine Entlastung durch die ausléandische
Steuerverwaltung?

Fur den Fall, dass lhre Einkiinfte auch in Osterreich steuerpflichtig sind und
Sie eine Entlastung von der Auslandssteuer durch die ausléandische Steuer-
verwaltung erhalten oder beantragt haben, tragen Sie diese bitte in der Kenn-
zahl 775 ein.

Was ist eine Tatigkeit im Sinne des § 99 Abs. 1Z 1 EStG 1988?
Eine T&tigkeit im Sinne des § 99 Abs. 1 Z 1 EStG 1988 liegt dann vor, wenn Sie
in Osterreich keinen Wohnsitz oder gewohnlichen Aufenthalt hatten
(beschrénkte Steuerpflicht) und im Rahmen eines Arbeitsvertrages als Schrift-
steller/in, Vortragende/r, Kiinstler/in, Architekt/in, Sportler/in, Artist/in oder
Mitwirkende/r an Unterhaltungsdarbietungen tatig wurden. Der Arbeitgeber
hat Lohnsteuer in Héhe von 20% bzw. 25% einzubehalten. Damit haben
beschrénkt steuerpflichtige Arbeitnehmer/innen ihre Besteuerungspflicht in
Osterreich erfiillt (siehe Seite 8). Eine freiwillige Veranlagung aller Einkiinfte
aus nichtselbstandiger Arbeit ist auf Antrag méglich (Punkt 5.1 im Formular
L 1i).

Wie beantragen Sie die Veranlagung bei beschrénkter
Steuerpflicht?

Beantragen Sie eine Veranlagung bei beschrankter Steuerpflicht, ist neben
dem Formular L 1 verpflichtend auch das Formular L 1i zu verwenden und die
Punkte 1 und 5 auszufiillen. Die Antragsveranlagung wird vom Finanzamt nur
dann durchgefiihrt, wenn Sie das entsprechende Kastchen 5.1 oder 5.2 ange-

kreuzt haben.
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Wie beantragen Sie die Option in die unbeschrénkte
Steuerpflicht?

Wollen Sie bei der Veranlagung auch die Option in die unbeschrénkte Steuer-
pflicht (§ 1 Abs. 4 EStG 1988) beantragen, missen Sie verpflichtend im For-

mular L 1i die Punkte 1 und 6 vollstandig ausfiillen.

Wer kann einen Antrag auf unbeschrankte Steuerpflicht
stellen?

Wenn Sie im Jahr 2025 beschrénkt steuerpflichtig sind, weil Sie weder einen
Wohnsitz noch lhren gewshnlichen Aufenthalt in Osterreich hatten, kénnen
Sie unter der Voraussetzung, dass Sie Staatsbiirgerin/Staatsbiirger eines
Mitgliedstaates der EU oder eines EWR-Staates sind sowie als Birgerin/
Biirger von Staaten, mit denen Osterreich ein Doppelbesteuerungsabkommen
mit Diskriminierungsverbot hat, einen Antrag auf unbeschrénkte Steuerpflicht
in Osterreich stellen. Das gilt nur, wenn lhre Einkiinfte im Kalenderjahr min-
destens zu 90 % der 6sterreichischen Einkommensteuer unterliegen oder die
nicht der 8sterreichischen Einkommensteuer unterliegenden Einkiinfte nicht
mehr als 13.308 Euro betragen. Dies ist durch eine entsprechende Bescheini-

gung lhres Anséssigkeitsstaates nachzuweisen (Formular E 9).

Warum ist die Aktualisierung lhrer persénlichen Daten
wichtig?

Sie sind verpflichtet, dem Finanzamt Ihre aktuelle Wohnadresse bekannt zu
geben. Haben Sie dem Finanzamt |hre aktuelle Wohnadresse nicht mitgeteilt,
aber Kenntnis von einem offenen Verfahren beim Finanzamt, kann die Zustel-
lung durch Hinterlegung nach dem Zustellgesetz erfolgen. Wenn Sie keine
Kenntnis von dem offenen Verfahren beim Finanzamt haben, kann die Zustel-
lung durch 6ffentliche Bekanntmachung nach dem Zustellgesetz bewirkt wer-

den (z.B. bei Schatzungen nach Pflichtveranlagungen).
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Wann kénnen Sie einen Antrag auf Riickerstattung beim
Finanzamt fiir GroBbetriebe stellen?

Ein Antrag auf Riickerstattung der in Osterreich einbehaltenen Lohnsteuer
aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens nach § 240 der Bundesab-

gabenordnung ist beim Finanzamt fiir GroBbetriebe zu stellen.

Die nachfolgende Tabelle beinhaltet Standardfélle im Zusammenhang mit
nichtselbstandigen Einkiinften der Nachbarlénder. Da abhéngig vom Doppel-
besteuerungsabkommen vielfaltige Ausnahmen und Einschrénkungen bestehen
(z.B. bei Telearbeitstagen), wird es zur richtigen steuerlichen Erfassung viel-
fach unerl3sslich sein, sich im konkreten Doppelbesteuerungsabkommen oder

an kompetenter Stelle (z.B. Finanzamt) zu informieren.
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Einkiinfte
aus ...

Steuerliche
Behandlung der
Einkiinfte im/in

Aktiveinkiinfte

(Einkiinfte aus nichtselbsténdiger Arbeit)

Aufenthalt max. 183
Tage und kein dortiger
Arbeitgeber und keine
DBA-Betriebsstatte

Aufenthalt tGber 183 Tage
oder dortiger Arbeitgeber
oder DBA-Betriebsstatte

Ausland Befreiung Besteuerung
Deutschland  &gterreich Volle Besteuerung Befreiung mit
Progressionsvorbehalt
Ausland Befreiung Besteuerung
Liechtenstein —
Osterreich Volle Besteuerung Besteuerung
mit Anrechnung
Ausland Befreiung Besteuerung
Schweiz Osterreich Volle Besteuerung Besteuerung mit
Anrechnung
Ausland Befreiung Besteuerung
Italien Osterreich Volle Besteuerung Besteuerung mit
Anrechnung
Ausland Befreiung Besteuerung
Slowenien Osterreich Volle Besteuerung Befreiung mit
Progressionsvorbehalt
Ausland Befreiung Besteuerung
Ungarn Osterreich Volle Besteuerung Befreiung mit
Progressionsvorbehalt
Ausland Befreiung Besteuerung
Slowakei Osterreich Volle Besteuerung Befreiung mit
Progressionsvorbehalt
Ausland Befreiung Besteuerung
Tschechien Osterreich Volle Besteuerung Befreiung mit

Progressionsvorbehalt
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Pensionen

Grenzgénger Sozialversicherungs- Firmenpension Offentliche Pension
pension
Befreiung Besteuerung Befreiung Besteuerung
Volle Befreiung mit Volle Befreiung mit
Besteuerung Progressionsvorbehalt  Besteuerung Progressionsvorbehalt
Quellensteuer Befreiung Befreiung Besteuerung
4%
Besteuerung Volle Besteuerung Volle Befreiung mit
mit Anrechnung Besteuerung Progressionsvorbehalt
Befreiung Befreiung Besteuerung
Volle Besteuerung Volle Befreiung mit
Besteuerung Progressionsvorbehalt
Befreiung Befreiung Befreiung Besteuerung
Volle Volle Besteuerung Volle Befreiung mit
Besteuerung Besteuerung Progressionsvorbehalt
Befreiung Befreiung Besteuerung
Volle Besteuerung Volle Befreiung mit
Besteuerung Progressionsvorbehalt
Befreiung Befreiung Besteuerung
Volle Besteuerung Volle Befreiung mit
Besteuerung Progressionsvorbehalt
Befreiung Befreiung Besteuerung
Volle Besteuerung Volle Befreiung mit
Besteuerung Progressionsvorbehalt
Befreiung Befreiung Besteuerung
Volle Besteuerung Volle Befreiung mit
Besteuerung Progressionsvorbehalt
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VI.
Das Verfahren
beim Finanzamt

Nachdem Sie bisher Informationen dazu erhalten haben,
was Sie beim Finanzamt geltend machen kénnen, gibt
lhnen dieses Kapitel Hinweise, wie Sie dabei am besten
vorgehen. Der Schwerpunkt liegt auf FinanzOnline, der
elektronischen Arbeitnehmerveranlagung. Antworten
erhalten Sie auch auf folgende Fragen:

« Wann missen Sie eine Pflichtveranlagung
durchfihren?

* Wann kommt es zu einer automatischen
Arbeitnehmerveranlagung?

* Unter welchen Umsténden kann es zu
Nachforderungen kommen?

* Wie werden mehrere Pensionen versteuert?

* Was ist ein Freibetragsbescheid?

* Was ist eine Mitteilung gemaB § 109a EStG 1988?

* Wie kénnen Sie gegen einen Bescheid Beschwerde
erheben?

* Welche Méglichkeiten zur Zahlungserleichterung
gibt es?



A. Arbeitnehmerveranlagung
(,Jahresausgleich*)R=908a

Antragslose Arbeitnehmerveranlagung®? 712e-Rz 912k

Bei Vorliegen von bestimmten Voraussetzungen ist eine ,antragslose Arbeit-

nehmerveranlagung” vorgesehen. Auf diesem Weg sollen Biirgerinnen und

Birger, die eine Steuergutschrift zu erwarten haben, aber keinen Antrag auf

Veranlagung stellen, automatisch veranlagt werden, auB3er sie haben auf die

Durchfiihrung der antraglosen Arbeitnehmerveranlagung verzichtet. Die aus

dieser Veranlagung resultierende Steuergutschrift von zumindest fiinf Euro

wird dann ohne lhr Zutun auf lhr Konto iberwiesen, sofern es der Finanzver-

waltung bekannt ist. Allerdings ist diese antragslose Arbeitnehmerveranlagung

gesetzlich an bestimmte Voraussetzungen gekniipft:

« Es besteht fir Sie kein Pflichtveranlagungstatbestand (siche Seite 173)

+  Sie haben bis zum 30. Juni keine Steuererklérung fir das vorangegan-
gene Veranlagungsjahr eingereicht

« Sie haben im gesamten Kalenderjahr ausschlieBlich Einkiinfte aus nicht-
selbsténdiger Arbeit bezogen

« Aus den Informationen, die dem Finanzamt (Lohnzettel) zugénglich sind,
ist anzunehmen, dass eine Veranlagung zu einer Steuergutschrift fihren

wird (z.B. bei Arbeit als Ferialpraktikant nur wéhrend der Sommermonate)

Sollten Sie mit dem Ergebnis dieser ,,automatischen* Veranlagung nicht ein-
verstanden sein (weil z.B. Abzugsposten wie Werbungskosten oder Sonder-
ausgaben unberiicksichtigt geblieben sind, da sie dem Finanzamt nicht
bekannt waren) haben Sie die Méglichkeit, innerhalb von finf Jahren
(Seite 167) eine Erklarung zur Arbeitnehmerveranlagung (Formular L 1) ein-
zureichen. Dies fuhrt dazu, dass der ergangene Bescheid automatisch
aufgehoben wird und auf Grundlage lhrer Steuererkl&rung eine Arbeitnehmer-

veranlagung durchgefiihrt wird.

166



Wann kann ein Antrag auf Arbeitnehmerveranlagung gestellt
werden?

Fir den Antrag auf Durchfiihrung einer Arbeitnehmerveranlagung haben Sie
funf Jahre Zeit (z.B. kann der Antrag fir 2025 bis Ende Dezember 2030
gestellt werden). Sie kdnnen Ihren Antrag entweder elektronisch Gber Finanz-
Online Gbermitteln, mit dem Formular L 1 (gegebenenfalls mit Beilage L 1ab,
L 1d, L 1k, L 1i) per Post senden oder persdnlich bei Ihrem Finanzamt abgeben.
Das Finanzamt bearbeitet die Antrége in der Reihenfolge des Einlangens und

fuhrt auf lhren Antrag eine Arbeitnehmerveranlagung durch.

Hinweis
Nach Abgabe |hrer Arbeitnehmerveranlagung kann ein telefonisches

Nachfragen die Bearbeitung nicht beschleunigen.

Geben Sie bitte Ihre Bankverbindung nur dann an, wenn diese lhrem Finanzamt
noch nicht bekannt ist oder sich geédndert hat. Es wird nur mehr BIC (Bank
Identifier Code) und IBAN (International Bank Account Number) verwendet.
Sie finden die Codes (BIC, IBAN) auf lhrem Kontoauszug und lhrer Bankomat-
karte. Die Erledigung der Arbeitnehmerveranlagung durch lhr Finanzamt erfolgt
erst, wenn alle Jahreslohnzettel oder sonstigen Meldungen (z.B. vom Arbeits-

marktservice) und Daten (z.B. Spenden, Kirchenbeitrége) eingelangt sind.

Hinweis

Legen Sie der Erkldrung keinen Lohnzettel und keine Belege
(Rechnungen, Bestatigungen, Zahlungsbelege) fiir Werbungskosten,
Sonderausgaben oder auBergewdhnliche Belastungen bei.
Bewahren Sie die Belege aber sieben Jahre auf, da sie auf Verlangen

des Finanzamtes vorgelegt werden missen.
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B. Die elektronische Arbeitnehmerveranlagung

Wie steigen Sie in FinanzOnline ein?
Rufen Sie FinanzOnline unter finanzonline.at auf und melden Sie sich mit lhrer
ID Austria an — das ist |hr persdnlicher Zugang zu den Online-Services der
Finanzverwaltung.

Haben Sie bereits eine ID Austria, kdnnen Sie sich sofort einloggen.
Falls Sie noch keine besitzen, kénnen Sie diese einfach und rasch bei einer
der vielen Registrierungsstellen beantragen — etwa im Finanzamt, bei Gemein-
den oder ausgewahlten Servicestellen. Alle Informationen dazu finden Sie auf
bmf.gv.at/ida.

Welche Vorteile bietet FinanzOnline?

+  Kostenlose Nutzung rund um die Uhr

*  Amtswege bequem von zu Hause oder unterwegs erledigen

+  Sichere Anmeldung mit der ID Austria

+  Mbglichkeit, persénliche Daten jederzeit zu aktualisieren

*  Personliches Dashboard mit Uberblick tiber alle wichtigen Informationen

+ Assistent fiur die Arbeitnehmerveranlagung

« Aktuelle Abfragen lhres Steuerkontos und Steueraktes (z.B. Kontostand,
Lohnzettel)

« Bescheidzustellung in lhren persdnlichen elektronischen Briefkasten
(Nachrichten) inkl. E-Mail-Verstandigung

« E-Mail-Verstandigung fir den aktuellen Bearbeitungsstand lhrer
Steuererklérung oder Familienbeihilfenangelegenheiten

¢ Anonyme Steuerberechnung

+ Keine spezielle Software notwendig

*  Komfortable Benutzerfihrung (Online-Hilfe, Hotline)

*  Barrierefreie Anwendung
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Da unsere mobilen Services laufend erweitert werden, empfehlen wir, beim
né&chsten Einstieg in FinanzOnline die aktuelle E-Mail Adresse und die aktuelle
Mobiltelefonnummer zu ergénzen. Sollten Sie lhre Zugangsdaten vergessen
haben, kann die Zustellung der neuen Kennungen noch bis Oktober 2026
direkt an lhre E-Mail Adresse oder Ihr Handy erfolgen. Daher empfehlen wir
schon jetzt auf die ID Austria als Schlissel zu FinanzOnline umzusteigen. Zur
Unterstitzung bei technischen Problemen steht lhnen unser ChatBot ,,Fred”
rund um die Uhr und unsere FinanzOnline-Hotline via Chat oder Telefon
(050 233 790) von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr zur Verfiigung.

C. Die Arbeitnehmerveranlagung in Papierform

Die Formulare fiir die Arbeitnehmerveranlagung (L 1, L 1ab, L1d, L 1k, L 1k-bF,
L 1i) sind in maschinenlesbarer Form gestaltet. Dadurch hat die Finanzver-
waltung die Méglichkeit, die Daten durch Scannen zu iibernehmen. Ubermit-
teln Sie nur Originalformulare (keine Kopien). Wenn Sie die Erklarung weiter-
hin per Post oder persdnlich abgeben wollen, steht auf bmf.gv.at (Formulare)
ein Bestellservice fiir die Erkldrungsformulare zur Verfigung. Alle Formulare
erhalten Sie auch unter 050 233 710.
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Hinweis

Zur Durchfiihrung der Arbeitnehmerveranlagung gibt es die Formu-

lare L1, L 1ab, L 1d, L 1k, L 1k-bF, L 1i, siehe ab S. 192. Méglicherweise

miissen Sie also nicht nur eines, sondern mehrere der Formulare aus-
fullen:

» Beilage L 1ab — Zur Beriicksichtigung von auBergewdhnlichen
Belastungen.

» Beilage L 1d — Zur Berticksichtigung von Sonderausgaben.

+ Beilage L 1k — Zur Berlcksichtigung eines Familienbonus Plus, Unter-
haltsabsetzbetrages, einer auBergewdhnlichen Belastung fur Kinder
oder zur Nachversteuerung des Arbeitgeberzuschusses fiir Kinder-
betreuung. Pro Kind ist ein gesondertes Formular zu verwenden.

» Beilage L 1k-bF — Zur Beriicksichtigung eines Familienbonus Plus
in besonderen Fallen. Pro Kind ist ein gesondertes Formular zu
verwenden.

+ Beilage L 1i = Zur Erkl&rung von Einkiinften aus nichtselbstandiger
Arbeit ohne bisherigen Lohnsteuerabzug, fir Zusatzangaben bei
Erfullung bestimmter grenziiberschreitender Kriterien und/oder

zum Stellen eines Antrags auf unbeschrénkte Steuerpflicht.

Um eine optimale Verarbeitung der maschinell gelesenen Formulare zu gewahr-
leisten, beachten Sie bitte die folgenden Ausfillhinweise. Sie vermeiden

dadurch Riickfragen und unterstiitzen eine ziigige Bearbeitung.

+ Bitte geben Sie nur die Originalformulare ab, da Kopien maschinell nicht
lesbar sind.
»  Schreiben Sie in BLOCKSCHRIFT (GROSSBUCHSTABEN) und verwenden

Sie ausschlieBlich schwarze oder blaue Farbe.
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* Schreiben Sie in jedes K&stchen nur einen Buchstaben, eine Ziffer oder

ein Sonderzeichen.

+ Fullen Sie die Textfelder von links nach rechts aus, Betragsfelder jedoch

rechtsbiindig.
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5. Alleinverdienerabs
51 Allei )

511 [ | Alleinverdienerabs ‘ ‘ ‘1

47800

29300
Hinweis zu Punkt 5.1.1 und 5. l6‘?‘ l?‘5‘
v || e L

RICHTIG

5.1.2 | | Alleinerzieherabse

:. Alleinverdienerabs ‘:’:‘:lq‘?‘ J'#‘
Alleipérzieherabse Mlé‘?‘ 17‘5‘

kt 5.1.1 und 5.

Roaerk | ||
y

LI | habe/hat. Zur

FALSCH

1.1 FAMILIEN- oder NACHNAME

1.1 FAMILIEN- oder NACHNAME

ISTERFRAU |

IMUTERSTERFRAU | | |

1.4 10-stellige Sozialversicherungsnummer

laut e-card

112 3 4 NS0 100580
L e~ \ A

1.7 Personenstand am 31.12.2022 (Bitte nur ein Kastchen ankreuzen)
verheiratet/in eingetragener Partnerschaft lebend

o i X dauernd getrennt lebend

1.4 10-stellige Sozialversicherungsnummer

123410058

0l

1.7 Personenstand am 31.12.2022 (Bitte nur ein Kastchen ankreuzen)
P: lebend

in
*Iedlg x dauernd getrennt lebend

2.1 STRASSE

2.1 STRASSE

QUE LL ENg

STRASSE

QUELLENST®RASSE | |

. 744090

* Leerbleibende Felder frei lassen und nicht durchstreichen.
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Anmerkungen auBerhalb der vorgesehenen Felder kdnnen nicht maschi-
nell gelesen werden (abgesehen von Korrekturen — siche Muster).
Fehler in Betragsfeldern korrigieren Sie, indem Sie den falschen Betrag
zur Génze unkenntlich machen und die gesamte Zahl neben, Gber oder

unter den Eintragungsfeldern anfiihren.

Belege oder andere Dokumente sind erst nach Aufforderung durch lhr Finanz-

amt zu ibersenden.

D.

Gutschriften, Nachforderungen und

Vorauszahlungen

In welchen Féllen kdnnen Sie in der Regel eine Gutschrift
erwarten?
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Wenn Sie wéhrend des Jahres unterschiedlich hohe Beziige erhalten
haben und der Arbeitgeber keine Aufrollung durchgefiihrt hat.

Wenn Sie wéahrend des Jahres den Arbeitgeber gewechselt haben oder
nicht ganzjahrig beschéaftigt waren.

Wenn Sie auf Grund der geringen Hdhe lhrer Beziige Anspruch auf
Ruckerstattung des Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsetzbetrages
oder SV-Rickerstattung haben.

Wenn Sie Anspruch auf den Alleinverdiener- oder Alleinerzieherab-
setzbetrag und/oder auf ein Pendlerpauschale haben, der/das bei der
laufenden Lohnverrechnung nicht beriicksichtigt wurde.

Wenn Sie Freibetrage fir Werbungskosten, Sonderausgaben oder
auBergewdhnliche Belastungen geltend machen, die noch nicht in einem

Freibetragsbescheid berticksichtigt wurden.



Was tun Sie, wenn es zu einer Nachforderung kommt?
Kommt es — in Ausnahmeféllen — zu einer Nachforderung, kénnen Sie lhren
Antrag im Wege der Beschwerde zuriickziehen, sofern kein Pflichtveranla-

gungstatbestand vorliegt.

Wann miissen Sie ohne Aufforderung durch das Finanzamt
eine Steuererkldrung abgeben (Pflichtveranlagung)?
Ubersteigt |hr Einkommen 14.517 Euro, sind Sie verpflichtet, eine Einkommen-
steuererkl&rung oder eine Erklarung zur Arbeitnehmerveranlagung abzugeben,
wenn

+ Sie neben lohnsteuerpflichtigen Einkiinften andere Einkiinfte (z.B. aus
Werkvertréagen oder freien Dienstvertrédgen) von insgesamt mehr als
730 Euro erhalten haben. Endbesteuerte Kapitalertrage sind hier nicht
einzurechnen. Geben Sie in diesem Fall eine Einkommensteuererklérung
ab (Formular E 1 samt Beilage E 1a fiir betriebliche Einkiinfte).

* Sie im Kalenderjahr zumindest zeitweise gleichzeitig zwei oder mehrere
lohnsteuerpflichtige Einkiinfte bezogen haben, die beim Lohnsteuer-
abzug nicht gemeinsam versteuert wurden (z.B. Firmenpension neben
ASVG-Pension). Geben Sie in diesem Fall eine Erklarung zur Arbeitneh-
merveranlagung (Formular L 1) ab.

¢ lhnen der Alleinverdiener-/Alleinerzieherabsetzbetrag, der erhéhte
Pensionistenabsetzbetrag oder der erhéhte Verkehrsabsetzbetrag fiir
das Kalenderjahr nicht zusteht, aber bei der laufenden Lohnverrechnung
beriicksichtigt wurde. Geben Sie in diesem Fall eine Erklarung zur
Arbeitnehmerveranlagung (Formular L 1) ab.

¢ zu Unrecht ein Pendlerpauschale oder ein zu hohes Pendlerpauschale
berticksichtigt wurde.

*  zu Unrecht ein Zuschuss zur Kinderbetreuung vom Arbeitgeber bezogen

wurde.
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Sie Einkiinfte aus Kapitalvermdgen oder entsprechende betriebliche
Einklnfte erzielt haben und diese keinem Kapitalertragsteuerabzug
unterliegen.

Sie Einkiinfte aus privaten GrundstiicksverduBerungen erzielt haben, fir
die keine Immobilienertragsteuer entrichtet wurde oder keine Abgeltung
gegeben ist.

Sie Einkiinfte aus nichtselbsténdiger Tatigkeit bezogen haben und noch
kein Lohnsteuerabzug erfolgt ist (Grenzgénger, ausldndische Pensionen).
ein Familienbonus Plus beriicksichtigt wurde, aber die Voraussetzungen
nicht vorlagen oder wenn ein nicht zustehender Betrag berticksichtigt
wurde.

ein zu hohes Telearbeitspauschale nicht versteuert wurde.

eine Mitarbeitergewinnbeteiligung von mehr als 3.000 Euro steuerfrei
berticksichtigt wurde.

mehr als 1.000 Euro Mitarbeiterprémie steuerfrei berticksichtigt wurde
bzw. in Summe mehr als 3.000 Euro Mitarbeiterpréamie und Mitarbeiter-
gewinnbeteiligung steuerfrei beriicksichtigt wurde.

vom Arbeitgeber ein Offi-Ticket zur Verfiigung gestellt wurde oder Kos-
ten dafir lbernommen wurden, aber die Voraussetzungen nicht vorla-
gen oder ein zu hoher Betrag unversteuert geblieben ist.

die Voraussetzungen fir die Auszahlung von pauschalen Reiseaufwands-
entsch&digungen fiir Sportler/innen nicht vorlagen oder ein zu hoher
Betrag unversteuert geblieben ist.

ein geldwerter Vorteil aus einer Start-Up-Mitarbeiterbeteiligung zuge-
flossen ist und kein oder ein zu geringer Steuerabzug vom Arbeitslohn

erfolgt ist.



Hinweis

Firr eine rasche Erledigung lhres Antrages auf Arbeitnehmerveranla-
gung missen lhre persdnlichen Daten sowie die Anzahl der bezugs-

auszahlenden Stellen auf dem Antragsformular vollstandig ausgefiillt

sein. Fehlende Daten verzdgern die Erledigung lhres Antrages.

Wann wird eine Pflichtveranlagung durchgefiihrt?

Wenn Sie von sich aus keine Erkl&rung zur Arbeitnehmerveranlagung abgeben,

wird Sie das Finanzamt in folgenden Féllen zur Einreichung einer Erklarung

auffordern und eine Pflichtveranlagung durchfiihren. Wenn

Sie gleichzeitig bei zwei oder mehreren Arbeitgebern beschaftigt waren.
Ilhnen im Kalenderjahr Rehabilitations- oder Krankengeld aus der gesetz-
lichen Sozialversicherung oder Beziige nach dem Heeresgebiihrengesetz
(z.B. fur Waffeniibungen), Beziige aus Dienstleistungsscheck, Insolvenz-
Ausfallsgeld im Falle eines Insolvenzverfahrens ausbezahlt oder Sozial-
versicherungspflichtbeitrége riickerstattet wurden.

fur das jeweilige Kalenderjahr ein Freibetragsbescheid ausgestellt und
dieser vom Arbeitgeber bei der Lohnverrechnung beriicksichtigt wurde.
der Alleinverdiener-, Alleinerzieherabsetzbetrag, der erhéhte Pensionis-
tenabsetzbetrag oder der erhéhte Verkehrsabsetzbetrag bei der laufen-
den Lohnverrechnung beriicksichtigt wurde, die Voraussetzungen aber
nicht vorliegen (z.B. iiberschreiten die Einkiinfte der Partnerin /des
Partners die Zuverdienstgrenze).

ein Familienbonus Plus berticksichtigt wurde, aber die Voraussetzungen
nicht vorlagen oder wenn ein nicht zustehender Betrag berticksichtigt

wurde.
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Hinweis
Legen Sie den Erkldrungen zur Durchfiihrung der Arbeitnehmerver-
anlagung bitte keine Lohnzettel bei. Sie werden vom Arbeitgeber

(oder der pensionsauszahlenden Stelle) an das Finanzamt tibermittelt.

Kann es bei einer Arbeitnehmerveranlagung zu
Vorauszahlungen kommen?

Bei Lohnsteuerpflichtigen kann es zu Vorauszahlungen kommen, wenn die
Nachzahlung mehr als 300 Euro betrégt. In diesem Fall kann ausnahmsweise
(z.B. wenn erstmals zwei Bezlige nebeneinander anfallen) in einem Jahr die
Nachzahlung fir das vorangegangene Jahr mit der Vorauszahlung fir das
laufende Jahr zusammentreffen. Andererseits ersparen Sie sich allféllige Nach-

zahlungen fir das laufende Jahr.

Warum kommt es bei zwei oder mehreren Beziigen zu
Nachzahlungen?
Jede bezugs- oder pensionsauszahlende Stelle berechnet die Lohnsteuer
grundsétzlich nur fur die von ihr ausbezahlten Beziige oder Pensionen. Ins-
gesamt ergibt sich dadurch eine zu geringe Lohnsteuer. Bei der Arbeitnehmer-
veranlagung werden diese Beziige so besteuert, als hatten Sie den Gesamt-
betrag in Form eines Bezuges erhalten.

Sie werden also jemandem gleichgestellt, der nur ein Dienstverhaltnis
hat, aber ebenso viel Gehalt oder Pension bezieht, wie lhnen aus mehreren

Beziigen zugeflossen ist.

Wann kann es zu einer Verzinsung von Nachforderungen und
Gutschriften beim Finanzamt kommen?
Nachforderungen und Gutschriften aus Einkommensteuerbescheiden, die nach

dem 30. September des Folgejahres zugestellt werden, werden vom Finanzamt
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verzinst. Der Zinssatz liegt 2% lber dem Basiszinssatz und betrégt 3,53 %
(Wert bei Redaktionsschluss). Nachforderungs- bzw. Gutschriftszinsen, die
den Betrag von 50 Euro nicht erreichen, werden aber nicht festgesetzt.

Die Verzinsung erfolgt unabh&ngig vom Zeitpunkt der Abgabe der
Steuererklarung. Es ist aber empfehlenswert, die Erklarung méglichst frih
abzugeben. Wenn Sie den Steuerbescheid nicht bis zum 30. September des
Folgejahres erhalten haben, kénnen Sie durch Entrichtung einer Anzahlung in
Héhe der zukiinftigen (erwarteten) Steuernachforderung vor diesem Stichtag

die Festsetzung von Nachforderungszinsen vermeiden.

E. Versteuerung mehrerer Pensionen®= 1022

Wie werden mehrere Pensionen versteuert?

Um Nach- und Vorauszahlungen bei gleichzeitigem Bezug von (mehreren)
gesetzlichen Pensionen, Beamtinnen-/Beamtenpensionen, Pensionen aus
einem friheren Dienstverhéltnis zu einem Bundesland oder Pensionen aus
inlandischen Pensionskassen zu vermeiden, ist eine gemeinsame Versteuerung
verpflichtend vorgesehen. Wenn Sie z.B. vom Bund oder Land eine Pension
und von der Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten eine Witwen-/
Witwerpension erhalten, wird von der héheren Pension die auf beide Beziige
entfallende Lohnsteuer einbehalten. Wenn Sie neben lhrer ASVG-Pension auch
eine Firmenpension erhalten, entféllt die Pflicht zur gemeinsamen Versteue-
rung. In diesem Fall kann aber der ehemalige Arbeitgeber die Auszahlung und
Versteuerung lhrer ASVG-Pension tibernehmen. Der Arbeitgeber kann dazu
aber nicht verpflichtet werden. Bei Zusammentreffen mit Beziigen aus betrieb-
lichen Kollektivversicherungen ist vom Pensionsversicherungstréger bzw. von

der pensionsauszahlenden Stelle eine gemeinsame Versteuerung vorzunehmen.
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F. Freibetragsbescheid®= 103

Was ist ein Freibetragsbescheid?

Ein Freibetragsbescheid enthélt bestimmte Werbungskosten, Sonderausgaben
oder auBergewdhnliche Belastungen, die der Arbeitgeber bereits bei der
laufenden Lohnverrechnung beriicksichtigen kann. Dadurch zahlen Sie w&h-
rend des Jahres weniger Lohnsteuer. Ein Freibetragsbescheid ergeht nur auf
Antrag. Gleichzeitig erhalten Sie eine Mitteilung zur Vorlage beim Arbeitgeber.
Der Freibetragsbescheid gilt fir das dem Veranlagungszeitraum zweitfolgende
Jahr. Dem Einkommensteuerbescheid fiir das Kalenderjahr 2025 werden daher
der Freibetragsbescheid und die Mitteilung an den Arbeitgeber fiir das Kalen-
derjahr 2027 angeschlossen. Dieser Freibetragsbescheid berticksichtigt lhre
Freibetrdge — auf Basis des Jahres 2025 — vorl&ufig bereits fir 2027. Sind die
tatséchlichen Aufwendungen im Jahr 2027 héher als jene im Freibetragsbe-
scheid, so wird dies bei der Arbeitnehmerveranlagung ausgeglichen werden.
Es ist eine zus&tzliche Gutschrift zu erwarten.

Im Falle geringerer Aufwendungen kommt es in der Regel zu Nach-
zahlungen. Wenn es ungewiss ist, ob Sie im zweitfolgenden Jahr hnliche
Aufwendungen haben wie im Basisjahr, beantragen Sie zur Vermeidung von
Nachzahlungen keinen Freibetragsbescheid im Wege der Arbeitnehmerver-
anlagung. Sie haben auch die Méglichkeit, einen betragsmaBig niedrigeren
Freibetragsbescheid zu beantragen.

Sie kénnen auch die Mitteilung fiir den Arbeitgeber auf einen niedri-
geren Freibetrag abéndern oder die Mitteilung dem Arbeitgeber nicht vorle-
gen. Das Finanzamt kann auch von sich aus niedrigere Freibetrage festsetzen,
wenn bestimmte Aufwendungen offensichtlich nur einmalig anfallen.

Unabhé&ngig von der Arbeitnehmerveranlagung kénnen Sie bis spates-
tens 31. Oktober unter folgenden Voraussetzungen die Ausstellung eines

Freibetragsbescheides fiir das laufende Jahr beantragen:
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* Wenn zusétzliche Werbungskosten von mindestens 900 Euro im laufenden
Kalenderjahr anfallen werden.
* Wenn Aufwendungen zur Beseitigung von Katastrophensch&den (Hoch-

wasser-, Sturmschaden) vorliegen.

Hinweis

Kein Freibetragsbescheid ergeht

* bei einem Jahresfreibetrag unter 90 Euro und wenn Einkommen-
steuervorauszahlungen vorgeschrieben werden,

+ an beschrénkt steuerpflichtige Arbeitnehmer/innen,

« an Arbeitnehmer/innen, die nach § 1 Abs. 4 EStG 1988 in die
unbeschrénkte Steuerpflicht optiert haben.

G. Mitteilung gemaB § 109a Einkommensteuergesetz

Was ist eine Mitteilung gemaB § 109a EStG?

Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Kérperschaften missen fur Aus-
zahlungen dem Finanzamt bestimmte Daten elektronisch oder mit dem For-
mular E 109a Gbermitteln. Von der Mitteilung betroffen sind natirliche Perso-
nen oder Personenvereinigungen ohne eigene Rechtspersénlichkeit, z.B.
Offene Gesellschaften oder Kommanditgesellschaften, die auf selbsténdiger
Basis, also nicht im Rahmen eines Dienstverhéltnisses, fiir bestimmte Téatig-
keiten Vergiitungen beziehen. Der Aussteller einer Mitteilung an das Finanzamt

hat der/dem Betroffenen eine Ausfertigung auszuhandigen.
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Welche Daten sind mitzuteilen?

Mitzuteilen sind folgende Daten:

*  Name, Anschrift, Sozialversicherungsnummer

e Art der erbrachten Leistung

+ Kalenderjahr, in dem das Entgelt geleistet wurde

* Entgelt (einschlieBlich Sachbezilige und Kostenerséatze)

und gegebenenfalls Umsatzsteuer

Fir welche Tatigkeiten ist eine Mitteilung auszustellen?

Eine Mitteilung ist fir folgende selbsténdig erbrachte Leistungen auszustellen:

+ Leistungen als Mitglied des Aufsichtsrates, Verwaltungsrates und
andere Leistungen von mit der Uberwachung der Geschaftsfiihrung
beauftragten Personen

+ Leistungen als Bausparkassenvertreter/in und Versicherungsvertreter/in

« Leistungen als Stiftungsvorstand/-vorsténdin

* Leistungen als Vortragende oder Vortragender, Lehrende oder Lehrender
und Unterrichtende oder Unterrichtender

+  Leistungen als Kolporteur/in und Zeitungszusteller/in

¢ Leistungen als Privatgeschaftsvermittler/in

¢ Leistungen als Funktionar/in von éffentlich-rechtlichen Kérperschaften,
wenn die Tatigkeit zu Funktionsgebiihren fiihrt

+  Sonstige Leistungen, die im Rahmen eines freien Dienstvertrages erbracht

werden und der Versicherungspflicht gemaB § 4 Abs. 4 ASVG unterliegen

Kann eine Mitteilung bei geringfiigigen Vergiitungen
unterbleiben?

Eine Mitteilung kann unterbleiben, wenn das einer Person oder Personenver-
einigung (Personengemeinschaft) im Kalenderjahr insgesamt geleistete
(Gesamt)Entgelt einschlieBlich allfalliger Kostenersdtze nicht mehr als
900 Euro und das (Gesamt)Entgelt einschlieBlich allfalliger Kostenerséatze fir

jede einzelne Leistung nicht mehr als 450 Euro betragt.
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Was hat die oder der von der Mitteilung Betroffene zu tun?

Entgelte, die aus den genannten Tatigkeiten bezogen werden, sind steuerlich
zu erfassen. Die bezogenen Einkiinfte sind daher in der Einkommensteuer-
erklarung (Formular E 1) unter der betreffenden Einkunftsart anzugeben. Die
(Betriebs)Einnahmen, fir die eine Mitteilung ausgestellt wurde, sind in der
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung (Gewinn- und Verlustrechnung, Formular E 1a)
oder Uberschussrechnung gesondert auszuweisen. Haben Sie fiir das ent-
sprechende Jahr eine oder mehrere Mitteilungen erhalten, geben Sie im Wege
der Einkommensteuererklarung bitte unbedingt die Anzahl der erhaltenen
Mitteilungen bekannt. Die Mitteilung ist aber nicht ans Finanzamt zu tber-
mitteln. Betragen die Einklinfte nicht mehr als 730 Euro (Veranlagungsfrei-
betrag) bleiben sie steuerfrei. In diesem Fall kann eine Arbeitnehmerveranla-

gung durchgefiihrt werden.

H. Beschwerde gegen einen Bescheid

Wie kdnnen Sie gegen einen Bescheid Beschwerde erheben?

Gegen einen Bescheid kénnen Sie binnen eines Monats ab Zustellung
Beschwerde erheben. Bringen Sie lhre Beschwerde schriftlich beim Finanzamt
ein. Legen Sie der Beschwerde bitte alle maBgeblichen Unterlagen bei. Wird
die Beschwerde Uber FinanzOnline eingereicht, kdnnen Anhénge als PDF-
Dokument Gbermittelt werden. Die Beschwerde ist gebthrenfrei. Durch eine
Beschwerde wird eine vorgeschriebene Nachforderung nicht auBer Kraft
gesetzt, sondern bleibt zum angegebenen Zeitpunkt fallig. Wenn Sie den
Nachforderungsbetrag vorerst nicht im vorgeschriebenen Umfang entrichten
wollen, miissen Sie einen Antrag auf Aussetzung der Einhebung stellen. Das

Finanzamt wird zu diesem Antrag einen Bescheid erlassen.
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Hinweis
Im Falle einer Abweisung der Beschwerde sind Zinsen fir die Zeit
der Aussetzung zu entrichten. Der Zinssatz betragt 3,53 % (Wert bei

Redaktionsschluss).

Haben Sie den Abgabenbetrag bereits gezahlt, besteht die Méglichkeit
Beschwerdezinsen zu erhalten, wenn lhrer Beschwerde stattgegeben wird. Der
Zinssatz betragt 3,53 % (Wert bei Redaktionsschluss) fir den strittigen Betrag.
Zinsen, die den Betrag von 50 Euro nicht erreichen, werden nicht gutgeschrie-

ben. Voraussetzung ist die Einbringung eines Antrages auf Beschwerdezinsen.

Der Antrag auf Beschwerdezinsen hat Folgendes zu enthalten:

* Bezeichnung der Beschwerde, von deren Erledigung die Hohe der
Abgabe abhangig war

* Bezeichnung des Bescheides, mit dem die entrichtete Abgaben-
schuldigkeit herabgesetzt wurde

+ Die fur die Héhe der Bemessungsgrundlage der Zinsen maBgebenden

Angaben

Die aktuellen Werte stehen lhnen auch im Internet unter bmf.gv.at zur Verfiigung.

In der Regel wird das Finanzamt selbst eine Beschwerdevorentschei-
dung erlassen. Wenn Sie mit dieser Entscheidung nicht einverstanden sind,
kdnnen Sie innerhalb eines Monats die Vorlage der Beschwerde an das Bundes-

finanzgericht beantragen.
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|. Ratenzahlung und Stundung

Wie erreichen Sie eine Zahlungserleichterung?

Das Finanzamt kann auf |hr Ansuchen den Nachforderungsbetrag stunden

oder eine Ratenzahlung bewilligen,

wenn die sofortige volle Entrichtung der Steuerschuld mit erheblichen
Harten verbunden wére und
wenn durch die Bewilligung der Zahlungserleichterung die Einbringlichkeit

der Steuerschuld nicht geféhrdet wird.

Fuhren Sie daher in lhrem Ansuchen alle fur die Zahlungserleichterung spre-

chenden Umstande an.

Hinweis

Bei Stundung oder Ratenzahlung sind fiir eine Abgabenschuld tiber
750 Euro Zinsen zu entrichten. Der Zinssatz betragt 6,03 % (Wert bei
Redaktionsschluss). Zinsen unter 50 Euro werden nicht festgesetzt.
In besonderen Harteféllen kann auf Antrag die Abgabenschuld ganz
oder teilweise nachgesehen werden. Eingaben an Abgabenbehérden

sind gebiihrenfrei.
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VII.

Sonstige
steuerliche
Begunstigungen

Die prémienbegiinstigte Zukunftsvorsorge sowie die
pramienbegiinstigte Pensionsvorsorge werden in
diesem Kapitel gesondert besprochen. Zu beachten
ist dabei besonders, dass die staatlich geférderte
Prémie jahrlich angepasst wird.



A. Pramienbeglinstigte Zukunftsvorsorge®= 13¢5 f
Die pramienbeginstigte Zukunftsvorsorge kann von allen in Osterreich unbe-
schrankt Steuerpflichtigen, die keine gesetzliche Alterspension beziehen, in

Anspruch genommen werden.

Wie hoch ist die pramienbegiinstigte Zukunftsvorsorge und
wie wird sie geférdert?

Die Férderung erfolgt tiber einen Pauschalbetrag, der sich nach einem Pro-
zentsatz der im jeweiligen Kalenderjahr geleisteten Prédmie bemisst. Die
Zukunftsvorsorgepramie wird fur 2026 4,25 % betragen. Die Préamie wird nur
fur Leistungen im Ausmal von 1,53 % der 36-fachen Hochstbeitragsgrundlage

zur Sozialversicherung (HB-SV) erstattet.

HB-SV Héchstbetrag Prémie
2025 6.450 € 3.552,66 € 4,25% = 150,99 €
2026* 6.930 € 3.817,04 € 4,25% = 162,22 €

*voraussichtliche Werte

Die Prémie wird letztmalig fir jenes Kalenderjahr gutgeschrieben, in dem die/
der Steuerpflichtige erstmalig eine gesetzliche Alterspension bezieht. Zus&tz-
lich zur Prémienférderung muss von Seiten der Zukunftsvorsorgeeinrichtung
oder des Kreditinstitutes, die prémienbegunstigte Zukunftsvorsorgen abschlie-

Ben, eine Kapitalgarantie gewahrt werden.
Wo wird der Antrag fiir die Prémie eingebracht?

Der Antrag wird Uber die jeweilige Zukunftsvorsorgeeinrichtung bei der

Finanzverwaltung gestellt.
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Ab wann kdnnen Sie iiber lhre Anspriiche verfiigen?
Nach einem Zeitraum von mindestens zehn Jahren (ab Einzahlung des ersten
Betrages) kdnnen Sie liber lhre Anspriiche verfiigen. Sie haben die Méglichkeit
+ die Auszahlung zu verlangen oder
+ die Anspriiche auf eine andere Zukunftsvorsorgeeinrichtung zu tbertragen
oder
+ die Anspriiche zu Gberweisen, etwa
— an ein Versicherungsunternehmen |hrer Wahl als Einmalprémie fur
eine Pensionszusatzversicherung oder
- an ein Kreditinstitut lhrer Wahl zum ausschlieBlichen Erwerb von
Anteilen an einem Pensionsinvestmentfonds durch Abschluss eines
unwiderruflichen Auszahlungsplanes oder
- an eine Pensionskasse, bei der die oder der Steuerpflichtige bereits
Anwartschaftsberechtigte/r im Sinne des Pensionskassengesetzes
ist oder
— an eine Betriebliche Kollektivversicherung, bei der die oder der
Steuerpflichtige bereits Anwartschaftsberechtigte/r ist oder
- an ein Versicherungsunternehmen als Einmalprémie fiir eine Pflege-
versicherung, bei der ein Riickkauf oder eine Kapitalabfindung
ausgeschlossen ist und die Leistung der Pflegeversicherung an einen

Anspruch auf Pflegegeld gekniipft ist.

Wie werden die Ertrdge aus den pramienbegiinstigten
Zukunftsvorsorgeeinrichtungen steuerlich behandelt?
Werden die Anspriiche in eine Zukunftsvorsorgeeinrichtung tGbertragen bzw.

flieBt Ihnen aus diesen Einrichtungen eine Rente zu, féllt keine Steuer an.

Was geschieht im Falle der Auszahlung der Anspriiche?
Im Falle der Auszahlung der Anspriiche sind die gutgeschriebenen Pramien
zur Halfte zuriickzuzahlen und die Kapitalertrdge mit einem Steuersatz von

27,5 % nachzuversteuern. Zudem verlieren Sie den Anspruch auf Kapitalgarantie.
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B. Prémienbegiinstigte Pensionsvorsorge®= 132! ff

Was ist die pramienbegiinstigte Pensionsvorsorge und

wie hoch ist sie?

Die pramienbeglinstigte Zukunftsvorsorge hat die prémienbegiinstigte Pen-

sionsvorsorge grundsétzlich abgelést. Wenn Sie lhren Vertrag noch im Jahr

2003 abgeschlossen haben, kdnnen Sie die Begiinstigung aber weiterhin fiir

folgende Beitrdge beanspruchen:

* Pensionszusatzversicherung bei einem Versicherungsunternehmen

* Arbeitnehmerbeitrége zu einer Pensionskasse oder zu einer betrieblichen
Kollektivversicherung (§ 93 des Versicherungsaufsichtsgesetzes 2016)

* Ansparen bei einem Pensionsinvestmentfonds (PIF)

* Freiwillige Hoherversicherung in der gesetzlichen Pensionsversicherung

Beitrdge zur Pensionszusatzversicherung und fiir den Ankauf von Anteilen an
Investmentfonds stellen keine Sonderausgaben dar.

Neuvertrédge mit Pensionskassen kénnen auch nach 2003 abgeschlos-
sen werden und sind weiterhin prémienbeginstigt.

Die Pensionsvorsorgepramie ist wie die Bausparprdmie von der umlauf-
gewichteten Durchschnittsrendite fiir Bundesanleihen (Periodendurchschnitte)
abhéngig. Im Jahr 2026 wird die Prémie wie in 2025 4,25% der Beitrége
betragen. Die Héchstbemessungsgrundlage ist 1.000 Euro.

Wie wird die Pramie beansprucht?

Die Prédmienerstattung ist mit einer Abgabenerkldrung zu beantragen, welche
bei der jeweiligen Vertragspartnerin/beim jeweiligen Vertragspartner (bei
Pensionsinvestmentfonds beim depotfiilhrenden Kreditinstitut) aufliegt. Bei
mehreren Vertrdgen ist darauf zu achten, dass Sie die Prémienerstattung nur

fur die Bemessungsgrundlage von maximal 1.000 Euro beanspruchen kénnen.
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Die Pramie wird fir das Jahr erstattet, in dem die Beitragszahlung
erfolgte. Beitragsvorauszahlungen ab dem 15. Dezember werden bereits fir

das Folgejahr anerkannt. Nachzahlungen sind hingegen nicht méglich.

Wie werden die Ertrdge aus den pramienbegiinstigten
Vorsorgeprodukten steuerlich behandelt?
Soweit die Ertrédge auf prédmienbegiinstigten Beitrdgen beruhen, sind sie

steuerbefreit.

Beispiel

Ein Steuerpflichtiger zahlt in einen Pensionsinvestmentfonds jahrlich
1.500 Euro ein. Die Pramie wurde fiir 1.000 Euro geleistet. Das
gesamte Guthaben wird als Einmalprémie in eine Pensionszusatz-
versicherung lbertragen. Rentenleistungen hinsichtlich der auf
1.000 Euro entfallenden Vorsorgebeitrdge sind steuerfrei. Die auf
die restlichen 500 Euro entfallenden Rentenzahlungen sind steuer-

pflichtig.
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Name

Adresse

An das Finanzamt Osterreich

Betreff: Bescheid vom .......ccocovviicinnee.

Steuernummer ..........coeeveeverenenne

Gegen den oben angefiihrten Bescheid erhebe ich innerhalb offener

Frist Beschwerde und begriinde diese wie folgt:

Bei der Berechnung der Arbeitnehmerveranlagung wurde(n)

O Alleinverdienerabsetzbetrag (Alleinerzieherabsetzbetrag)

O Erhéhte Werbungskosten

O AuBergewdhnliche Belastung usw. nicht berticksichtigt.

Ich beantrage daher die Berlicksichtigung von ........ccccoceeeviuvecenee Euro
Antrag auf Aussetzung der Einhebung gem. § 212a BAO

Gleichzeitig beantrage ich die Aussetzung der Einhebung in Hhe des

strittigen Betrages von .......cccoevvcninence. Euro.

Datum, Unterschrift
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Name

Adresse

An das Finanzamt Osterreich

Betreff: Bescheid vom .......ccocovviicinnee.

Steuernummer ..........coeeveeverenenne

Antrag auf Ratenzahlung oder Stundung

Durch den oben angefiihrten Bescheid wurde mir eine Steuernachzahlung

(7o) s T Euro vorgeschrieben.

Ich ersuche um:
O Bewilligung der Entrichtung in Raten zu ........cccconevvccncceneee Euro

O Stundung der Abgabenschuldigkeit bis zum .......ccccocoveuvecennecen.
Begriindung: Persénliche Umsténde, Hilflosigkeit, minderjéhrige

Kinder, Unterhaltsverpflichtungen, Krankheitsfolgen, Zusammen-

kommen mehrerer Nachzahlungen, geringes Einkommen usw.

Datum, Unterschrift

Ratenzahlung oder Stundung 191
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Bundesmi

Finanzen

An das Eingangsvermerk

Finanzamt Osterreich Tipp: Diese Erklarung konnen Sie auch

Postfach 260 papierlos tiber FinanzOnline (bmf.gv.at)

1000 Wien ausfillen und einreichen - rund um die
Uhr und ohne besondere Software.

Erklarung L1 zur Arbeitnehmerlnnenveranlagung 2025

Wie fullen Sie dieses Formular richtig aus? ‘Welche Beilagen gibt es zu diesem Formular?

- Alle Angaben missen der Wahrheit entsprechen - L 1ab fiir auBergewdhnliche Belastungen

- In GROSSBUCHSTABEN und nur mit schwarzer oder blauer - L 1k far Kinder
Farbe ausfillen - Betragsfelder in Euro und Cent - L 1k-bF fiir den Familienbonus Plus in besonderen Féllen

- Die stark umrandeten Felder sind jedenfalls auszufiillen - L 1d zur Beriicksichtigung von Sonderausgaben

- Punkte sind anzukreu. - L 1i fiir nic andige Einkiinfte ohne L

- In dieser Erklarung ist auch die Verwendung einer anerkannten (insb. grenziiberschreitende Sachverhalte)
Volksgruppensprache zuldssig Ergédnzende Informationen finden Sie auch

Steuerbuch 2026 (bmf.gv.at) und in der Ausfullhllfe L2

1. Angaben zur Person
1.1 FAMILIEN- ODER NACHNAME

1.2 VORNAME 1.3 TITEL
1.4 10-stellige Sozialversicherungsnummer 1.6 Geburtsdatum (wenn keine SV-Num-
laut e-card 1.5 Geschlecht mer vorhanden, jedenfalls auszufiillen)
| ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | [] weiblich [ ] inter/divers/ ‘ ‘ ‘ ‘
[] ménnlich offen
1.7 Personenstand am 31.12.2025 (nur ein Kastchen ankreuzen) seit (Datum bei ledig nicht erforderlich)
er Par n in Lebensgemeinschaft 1) | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ |
ledig dauernd getrennt geschieden . verwitwet
Derzeitige Wohnanschrift
2.1 STRASSE
2.2 Hausnummer 2.3 Stiege 2.4 Tirnummer 2.5 WOHNSITZSTAAT 2)
2.6 ORT
2.7  Postleitzahl 2.8 Telefonnummer

3. Partner*in 1)
3.1 FAMILIEN- ODER NACHNAME

3.2 VORNAME 3.3 TITEL
3.4 10-stellige Sozialversicherungsnummer 3.5 Geburtsdatum (wenn keine SV-Num-
laut e-card mer vorhanden, jedenfalls auszufillen)
1) Ppartner*in sind Ehepartner*in, eingetragene*r Partner*in. Weiters L z] innen mit mi einem Kind fiir das mindestens.

sieben Monate die Familienbeihilfe bezogen wurde (§ 106 Abs. 3 EStG 1988). Sie werden im Folgenden — wenn nicht anders angefiihrt - als
Partner*in” bezeichnet.
2) Nur wenn der derzeitige Wohnsitz nicht in Osterreich liegt, geben Sie das Kfz-Natic itd ichen des Wc it an (z.B. D fir
Deutschland, H fiir Ungarn, SK fiir Slowakei, SLO fiir Slowenien)

L 1-2025 sundesministerium fir Finanzen - 12/2025 (Aufl. 2025) L1, Seite 1, Version vom 09.10.2025
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4. Anzahl (inlandischer) Arbeitgeber*in/pensionsauszahlender Stellen

|_‘ | Anzahl der (inlandischen) gehalts- oder pensionsauszahlenden Stellen im Jahr 2025
4.1

Achtung: Erfolgt keine Eintragung, verzégert sich die Verarbeitung.
L1 sofern keine Beziige vorhanden sind, den Wert 0 (Null) eintragen. Die Beilage eines Lohnzettels ist nicht erforderlich.

Falgende Beziige zéhlen nicht zur ,,Anzahl der gehalts- oder pensmnsauszahlenden Stellen”:

A l, Wochenge/d i fiir Waffen-
tbungen, il il il u A, dge, Beziige aus dem Insolvenz Entge/t -Fonds, Beziige aus
einer betrieblichen Vorsorge, Beziige aus der Bauarbeller— Orlaubs. und Abfertigungskasse, Uberbriickungshilfe, Beziige auf Grund eines
Dienstleistungsschecks.

Sollten Sie mehrere Pensionen bezogen haben, die bereits gemeinsam lohnversteuert worden sind, ist fiir diese gemeinsam versteuerten
Pensionen eine einzige pensionsauszahlende Stelle anzugeben.

4.2 Steuerfreie Einkiinfte auf Grund vélkerrechtlicher Vereinbarungen
(2.B. UNO, UNIDO) 725
Fir (inléndische und ausléndische ) Einkinfte aus ni iger Arbeit ohne L bzug verwenden Sie die Beilage L 1i.

5. Alleinverdienerabsetzbetrag, Alleinerzieherabsetzbetrag

5.1 Alleinverdienerabsetzbetrag, Alleinerzieherabsetzbetrag

511 D Alleinverdienerabsetzbetrag wird beantragt und ich erklare, dass mein*e Partner*in diesen nicht in Anspruch nimmt.
512 D Alleinerzieherabsetzbetrag wird beantragt.

Hinweis zu Punkt 5.1.1 und 5.1.2: Bezug von Familienbeihilfe fiir mindestens ein Kind laut Punkt 5.1.3 erforderlich.

‘ ‘ Anzahl der Kinder, fir die ich oder mein*e Partner*in fir mindestens sieben Monate die Familienbeihilfe bezogen habe/
513 | | | hat zur steuerlichen Beriicksichtigung von Kindern verwenden Sie bitte fir jedes Kind eine eigene Beilage L 1k.

6. Kindermehrbetrag 3)
6.1 Ich habe den Alleinverdienerabsetzbetrag (Punkt 5.1.1) oder den Alleinerzieherabsetzbetrag (Punkt 5.1.2) beantragt:

D Ich erklare fur einen allfalligen Kindermehrbetrag, dass ich 2025 an zumindest 30 Tagen betriebliche oder nichtselbstandige
Einkiinfte oder im gesamten Kalenderjahr nur Leistungen nach dem Kinderbetreuungsgeldgesetz, Wochengeld oder Pflegekarenz-
geld bezogen habe.

6.2 Ich habe den Alleinverdienerabsetzbetrag (Punkt 5.1.1.) oder den Alleinerzieherabsetzbetrag (Punkt 5.1.2) nicht beantragt und
beziehe die Familienbeihilfe:

D Ich erklare fur einen allfalligen Kindermehrbetrag, dass ich 2025 an zumindest 30 Tagen betriebliche oder nichtselbstandige Einkiinfte
oder im gesamten Kalenderjahr nur Leistungen nach dem Kinderbetreuungsgeldgesetz, Wochengeld oder Pflegekarenzgeld
bezogen habe und mein*e (Ehe-)Partner*in 2025 aus betrieblichen und/oder nichtselbsténdigen Einkiinften ein Einkommen erzielt
hat, aus dem sich eine Einkommensteuer vor Abzug der Absetzbetrage von weniger als 700 Euro ergibt. Dieser Betrag erhoht sich
fir jedes weitere Kind um 700 Euro.

7. Erhohter Pensionistenabsetzbetrag

D Ich beantrage den erhohten Pensionistenabsetzbetrag.
Voraussetzungen: Eigene von nicht mehr als 30.957 Euro, kein Anspruch auf den Alleinverdienerabsetz-
betrag, verheiratet oder in eingetragener Partnerschaft lebend und Einkiinfte der*des Ehepartners*in oder der*des eingetragenen
Partners*in nicht mehr als 2.673 Euro jahrlich.

8. Mehrkindzuschlag

Ich beantrage den Mehrkindzuschlag fur 2026, da fir 2025 zeitweise F: nilfe fir 1s 3 Kinder
bezogen wurde und das Haushaltseinkommen 55.000 Euro nicht uberstiegen hat.

H/nwe/s Wenn Sie mehr als 6 Monate in einer Ehe, L haft oder Partnerschaft gelebt haben, ist auch
das der*des (Ehe-)Partners*in bei der Berechnung der Grenze von 55.000 Euro zu berticksichtigen.

9. Pendlerpauschale/Pendlereuro

Nur ausfiillen, wenn der Betrag nicht bereits durch Ihre*n Arbeitgeber*in in richtiger Héhe berl']cksichtigt wurde. Die Kennzahlen sind
gemeinsam auszufiillen. Die Berechnung erfolgt laut hner unter bmf.gv.

Die Berechnungshilfe L 34a finden Sie unter: https://service.bmf.gv.. at/serwce/anwend/farmulars/shDw mast.asp?s=L34a

9.1 Pendlerpauschale - tatséchlich zustehender Gesamtjahresbetrag
abzilglich eines Kostenersatzes fiir ein Offi-Ticket

9.2 Pendlereuro (Absetzbetrag) - tatsachlich zustehender Gesamtjahresbetrag

10. Werbungskosten
10.1  Werbungskosten ohne Anrechnung auf das Werbungskostenpauschale
Achtung: Sofern kein Arbeitszimmer beriicksichtigt erd _wird ein Telearbeitspauschale auf Grund der im /in den Lohn-
zettel(n) en T 1 bert und ist daher nicht anzugeben.
10.1.1 Gewerkschaftsbeitrage und sonstige Beitrage zu Berufsverbanden und Inter-
essensvertretungen - tatséchlicher Gesamtjahresbetrag - ausgenommen ‘ ‘ ‘ l ‘ ‘ i ‘ ‘
f

Betriebsratsumlage. Nur ausfiillen, wenn nicht bereits durch Ihre*n Arbeitge-
ber*in (im Lohnzettel) in richtiger Hohe berticksichtigt.

3) Hinweise zu den Voraussetzungen finden Sie in der Ausfiillhilfe L 2

L 1-2025 L 1, Seite 2, Version vom 09.10.2025
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10.1.2 Gesamte Ausgaben im Veranlagungsjahr fiir ergonomisch geeignetes Mobiliar
fiir Telearbeit (z.B. Schreibtisch, Drehstuhl, Schreibtischlampe) bei zumindest

26 Telearbeitstagen

Achtung: Es darf keine Eintragung in Kennzahl 159 und/oder Kennzahl 9275
(E 1a oder E 1a-K) erfolgen. Hier sind nur Ausgaben des Veranlagungsjahres
(in voller Hohe) anzugeben. Ausgaben aus Vorjahren, die den
von 300 Euro Uberschritten haben, werden automatisch berticksichtigt und
diirfen hier nicht eingetragen werden.

10.1.3 Pflichtbeitréage auf Grund einer geringfiigigen Beschaftigung und Pflichtbeitrége fur
te sowie selbst er

Weitere Werbungskosten - Geben Sie jeweils den Jahresbetrag der Aufwendungen abziiglich steuerfreier Ersatze oder Vergitungen
an. Betragen die Werbungskosten weniger als 132 Euro jéhriich, ist eine Eintragung nicht erforderlich. 5)

10.2  Werbungskosten mit Anrechnung auf das Werbungskostenpauschale

10.2.1 Genaue Bezeichnung Ihrer beruflichen Tétigkeit (z.B. KOCH, VERKAUFERIN; nicht ausreichend ist ANGESTELLTE, ARBEITER)

10.2.2 Digitale Arbeitsmittel (z.B. Computer, Internet) ohne Kiirzung um ein allfalliges
ischale (bei Ansc Uber 1.000 Euro inkl. Umsatzsteuer
tragen Sie hier nur die jahrliche Abschreibung ein) 169
10.2.3Andere Arbeitsmittel, die nicht in Kennzahl 169 zu erfassen sind

(bei Anschaffungen ber 1.000 Euro inkl. Umsatzsteuer tragen Sie hier nur
die jahrliche Abschreibung ein) 719

10.2.4 Fachliteratur
(keine ein bildenden Werke wie Lexika, Nac , Zei etc.) | 720

10.2.5 Beruflich veranlasste Reisekosten
(ohne und F ) 721 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

10.2.7 Kosten fiir ten 300 ‘ ‘ ‘

10.2.8 Kosten fir doppelte ung 723 ‘ ‘ ‘

10.2.9 Arbeitszimmer
Achtung: Es darf keine Eintragung in Kennzahl 158 erfolgen. Nur abzugsfahig,
wenn das der beruflichen Tatigkeit ist. 159
10.2.10 Sonstige Werbungskosten, die nicht unter 10.2.2 bis 10.2.9 fallen
(z.B. Betriebsratsumlage) Achtung: Ein als Werbungskosten zu berticksichti-
gendes Telearbeitspauschale wird aus dem/den Lohnzettel(n) automatisch
berticksichtigt und darf hier nicht eingetragen werden. 724 ‘ ‘ ‘

[[1]
[[1]
LI
[[1]
T — Fz) [ [ L[] ]]
LI
[[1]
[1T]
l

10.2.11 Zur Geltendmachung eines Berufsgruppenpauschales tragen Sie ein:

A: Artist*in FM: Forstarbeiter*in mit Motorsage V: Vertreter*in

B: Bihnenangehtrige*r, Filmschauspielertin ~ FO: Forstarbeiter*in ohne Motorszge, P: Mitglied einer Stadt-, Gemeinde-

F: Fernsehschaffende*r Forster*in, Berufsjager*in im Revierdienst oder Ortsvertretung

J: Journalist*in HA: Hausbesorger*in, soweit er*sie dem E: Expatriates im Sinne § 1Z 11 der

M: Musiker*in Hausbesorgergesetz unterliegt Werbungskostenpauschalierungs-vVO 6

HE: Heimarbeiter*in

Erhaltene Kostenersatze ausgenommen
Beruf - Kurzbezeichnung Zeitraume der Tatigkeiten: Beginn - Ende Telearbeitspauschale 7)

L[] 1] | LTI T

‘ ‘ bis

4 Krankenversicherungsbeitrge zu einer privaten Krankenversicherung auf Grund einer ausléndischen Versicherungspflicht sind im L 1i

Punkt 2.2.2 zu erfassen; itrége zu einer andischen gesetzlichen Krankenversicherung sind im L 17 Punkt 5 zu
erfassen.

5) Der Zuzugsfreibetrag fiir Wissenschaftler und Forscher (§ 103 Abs. 1a EStG 1988) kann nur im Formular E 1 beantragt werden.

©) Nur Arbeitnehmer*innen, die im Auftrag einer*eines auslandischen Arbeitgebers*in in Osterreich im Rahmen eines Dienstverhéltnisses zu
einer Osterreichischen t oder einer Gster hen der*des in befristet
beschéftigt werden. Siehe dazu auch die Verordnung.

7) Von der*dem Arbeitgeber*in erhaltene Kostenersatze (: 8 an Expatriates i iSd§26Z4
EStG 1988). Auch bei Vertretern*innen sind Kostenersétze hier anzugeben.

L 1-2025 L 1, Seite 3, Version vom 09.10.2025
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11. Sonderausgaben

Aufgrund einer Dateniibermittiung werden insbesondere inlandische Kirchenbeitrage und Spenden an beginstigte inlandische
Empféanger sowie das ,,Oko-Sonderausgabenpauschale” automatisch beriicksichtigt und miissen nicht erklért werden. Zur Beriick-
sichtigung von Sonderausgaben in anderen Féllen (zB Renten und d: de Lasten, Nachkauf von Versicherungs-
zeiten) verwenden Sie die Beilage L 1d.

Zur Beriicksichtigung des Verlustabzuges (Beriicksichtigung von betrieblichen Verlusten aus vergangenen Jahren als Sonderausgabe)
verwenden Sie das Formular E 1 oder E 7.

12. AuBergewohnliche Belastungen

Zur Geltendmachung von auBergewohnllchen Belastungen verwenden Sie die Beilage L lab.
chung von -hen fur Kinder verwenden Sie je Kind eine Beilage L 1k.

13. Opferausweis, Amtsbescheinigung

D Ich besitze auf Grund meiner politischen Verfolgung in der Zeit von 1938 bis 1945 einen Opferausweis und/oder eine Amtsbescheinigung.

14. Bankverbindung wenn dem Finanzamt Ihre Bankverbindung bekannt ist, erfolgt die Uberweisung des Guthabens auto-
matisch auf dieses Konto, sofern kein Abgabenriickstand besteht.

141 IBAN (nur ausfillen, wenn Sie dem Finanzamt noch keine Bankverbindung bekanntgegeben haben oder Sie diese geandert haben)

14.2 BIC (nur auszufillen, wenn IBAN nicht mit Sie finden diese Codes (IBAN, BIC) auf Ihrem Kontoauszug und auf
AT beginnt und die Empfangerbank nicht am Ihrer Bankomatkarte.
einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum
SEPA teilnimmt)

15. Freibetragsbescheid

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 14.3 D Ich beantrage die Barauszahlung (Beachten Sie, dass Geldbetrage
nur persénlich bei der Post behoben werden kénnen)

15.1 D Ich beantrage einen Freibetragsbescheid.

15.2 D Ich einen i Freil in Hohe von jahrlich

16. Beilagen
Kreuzen Sie an, welche Beilagen Sie mit dieser L 1 Erkldrung abgeben. Bei L 1k bzw. L 1k-bF geben Sie die Anzahl an.

D Beilage L 1ab fir auBergewohnliche Belastungen

D Beilage L 1d zur Beri von 1

D Beilage L 1i fur Einkuinfte aus ni andiger Arbeit ohne Lohr 1g bzw. mit ig

D Anzahl der Beilagen L 1k fir ein Kind (fiir jedes Kind ist eine eigene Beilage L 1k zu verwenden)

D Anzahl der Beilagen L 1k-bF fir den Familienbonus Plus in besonderen Fallen (fiir jedes Kind ist eine eigene Beilage L 1k-bF zu
verwenden)

Hinweise

Familienbonus PIus/AIIelnverdlener -/Alleinerzieherabsetzbetrag/erhohter Pensionistenabsetzbetrag

Wenn Ihr. w. Ihre

betrag oder den erhuhten Pensionistenabsetzbetrag bereits in der i Lo hnung beriicksichtigt hat und die
vorliegen, missen Sie diese erneut 1, um eine Nacl zu iden.

Zwischenstaatlicher Informationsaustausch

Internationale Vereinbarungen sehen einen wecl itic Inforr h zwischen den Finanzver einzelner Staaten vor.
So erhalten wir zu den in Osterreich lebenden Personen Informationen (ber deren Einkiinfte und Vermogen im Ausland. Ebenso geben wir
Informationen (ber in Osterreich bezogene Einkiinfte oder hier vorhandenes Vermégen weiter, wenn die jeweiligen Personen im Ausland leben.

Originaldokumente und Belege
Sie Ihre O und Belege 7 Jahre fiir eine etwaige Uberpriifung auf. Ubermitteln Sie uns mit dieser
Erklarung keine zusétzlichen Unterlagen als Nachweis.

Richtigkeits- und Vollstandigkeitserklarung
Ich bestatige mit meiner Unterschrift, dass alle Angaben der Wahrheit entsprechen. Ich nehme zur Kenntnis, dass unrichtige oder unvollstandige
Angaben strafbar sind.

Steuerliche Vertretung (Name, Anschrift, Telefon)

Datum, Unterschrift

L 1-2025 L1, Seite 4, Version vom 09.10.2025
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Bundesministerium

oder auf Papier in allen Finanz- und Zolldienststellen

zan

Finan

An das Eingangsvermerk

Finanzamt Osterreich Tipp: Diese Erklarung konnen Sie auch

Postfach 260 papierlos tiber FinanzOnline (bmf.gv.at)

1000 Wien ausfillen und einreichen - rund um die
Uhr und ohne besondere Software.

Beilage L 1k fur 2025

zum Formular L 1 oder E 1 fir:

« Familienbonus Plus (Punkt 3), unbedingt ausfillen - auch wenn schon bei*m Arbeitgeber*in beantragt
« Unterhaltsabsetzbetrag (Punkt 4),

* AuBergewdhnliche Belastungen fir Kinder (Punkt 5)

« Nachversteuerung des Arbeitgeber*innenzuschusses fir Kinderbetreuung (Punkt 6).

Wie fillen Sie dieses Formular richtig aus? - Die stark umrandeten Felder sind jedenfalls auszufiillen

- Alle Angaben miissen der Wahrheit entsprechen - Zutreffende Punkte sind anzukreuzen

- In GROSSBUCHSTABEN und nur mit schwarzer oder blauer - In dieser Erklarung ist auch die Verwendung einer
Farbe ausfillen - Betragsfelder in Euro und Cent anerkannten Volksgruppensprache zuléssig

Ergéanzende Informationen finden Sie auch im Steuerbuch 2026 (bmf.gv.at) und in der Ausfiillhilfe L 2

1. Angaben zur*zum Antragsteller*in

1.1 10-stellige Sozialversicherungsnummer
laut e-card 1.2 Steuernummer 1)

2. Angaben zum Kind (fiir jedes Kind ist eine eigene Beilage L 1k auszufiillen)
2.1 FAMILIEN- ODER NACHNAME

1.3 Geburtsdatum (wenn keine SV-Num-
mer vorhanden, jedenfalls auszufiillen)

2.2 VORNAME 2.3 10-stellige Sozialversicherungsnr. des Kindes
2.4 Geburtsdatum (wenn keine SV-Num- 2.5 der I i g te, 2.6 Wohnsitzstaat
mer vorhanden, jedenfalls auszufilllen)  wenn keine 1 ist des Kindes 2)

3. Familienbonus Plus

* Der Familienbonus Plus ist bei einer Veranlagung jedenfalls zu beantragen, auch wenn er bereits beim Arbeitgeber*in beriicksichtigt
worden ist. Sonst kann es zu einer ungewollten Nachzahlung kommen. Sie kénnen auch eine andere Aufteilung als beim Arbeit-
geberin beantragen.

* Der Familienbonus Plus kann fiir jedes Kind héchstens einmal zur Génze berticksichtigt werden und reduziert die Einkommensteuer

hochstens auf Null

Wenn Sie den Familienbonus Plus beantragen, beachten Sie, dass fir jedes Kind in Summe nicht mehr als der ganze Familienbonus Plus

in Anspruch genommen werden kann. Andernfalls kommt es zur Beriicksichtigung jeweils der Halfte.

Stimmen Sie sich mit dem anderen Elternteil ab, damit nicht zu viel beantragt wird und es nicht zu einer unerwiinschten Nach-

zahlung kommt.

Mit dieser Beilage konnen Sie den Familienbonus Plus beantragen, wenn Ihre familiaren Verhaltnisse im gesamten Jahr 2025

unverandert waren:

- Punkt 3.1 ist auszufiillen, wenn fiir das Kind keine Unterhaltszahlungen (Alimente) zu leisten waren (z.B. Kind bei aufrechter Ehe) oder

fiir das Kind, fur das Unterhaltszahlungen (Alimente) zu zahlen waren, aber 2025 keine Zahlungen erfolgt sind.
- Punkt 3.2 ist auszufillen, wenn fir das Kind Unterhalt zu leisten war und dieser fiir das gesamte Jahr in voller Hohe bezahlt wurde.
* Fur besondere Félle verwenden Sie bitte das Formular L 1k-bF

3.1 Ich habe oder mein*e (Ehe-)Partner*in hat fiir das Kind im Jahr 2025 keine Unterhaltszahlungen (Alimente) erhalten 3)
Ich beziehe die Familienbeihilfe und beantrage den D halben D ganzen Familienbonus Plus

Mein*e (Ehe-)Partner*in bezieht die Familienbeihilfe und ich beantrage den D halben D ganzen Familienbonus Plus

3.2 Fur das Kind wurden Unterhaltszahlungen (Alimente) fir das gesamte Jahr 2025 im vollen Umfang geleistet 4)
Ich habe die Familienbeihilfe und den vollen Unterhalt erhalten und beantrage den D halben D ganzen Familienbonus Plus

Ich habe die vollen Unterhaltszahlungen 5) geleistet und beantrage den [ ] naiben [ ] ganzen Familienbonus Plus

1) Als Beilage zum Formular L 1 muss die Steuernummer (das Feld 1.2) nicht ausgefiillt werden.

2) Geben Sie das Kfz-Nationalitatszeichen des Landes an - z.B. A fiir Osterreich, D fiir Deutschland, H fiir Ungarn, SK fiir Slowakei, SLO fiir
Slowenien

3 Fir das Kind steht kein Unterhaltsabsetzbetrag zu.

4 Fir das Kind steht ein Unterhaltsabsetzbetrag zu.

5 Punkt 4.1 muss jedenfalls ausgefiillt werden.
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4. Unterhaltsabsetzbetrag und Unterhaltsleistungen

4.1 Unterhaltsabsetzbetrag fiir ein nicht haushaltszugehoriges Kind, fir das ich den gesetzlichen Unterhalt geleistet habe (immer beide
Betragsfelder ausfiillen)
Insgesamt im Jahr 2025 geleistete Hohe der monatlichen Unterhalts-
Unterhaltszahlungen: verpflichtung 6):

LT L]

4.2 Summe der Unterhaltsleistungen fur ein Kind, das sich standig im Ausland ‘ ‘ ‘ l ‘ ‘ i ‘ ‘

(auBerhalb der EU, Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island) aufhalt und
fiir das kein Unterhaltsabsetzbetrag zusteht

von bis 2025
Zeitraum der Unterhaltsleistungen

5. AuBergewdhnliche Belastungen fir das Kind 7)

5.1 Ich mache auBergewohnliche Belastungen fiir ein Kind ohne Behinderung ‘ ‘ ‘ l ‘ ‘ i ‘ ‘
(zB Krankheitskosten) - abzuglich Ersatze und Vergutungen - geltend

5.2 Ich trage die Kosten fiir die auswértige Berufsausbildung (Punkt 5.3) und die ‘ ‘ ‘
Behinderung des Kindes (Punkt 5.4) in nebenstehendem ProzentausmaB L1

5.3 Ich beantrage das Pauschale fur auswartige Berufsausbildung des Kindes

(Kostentragung siehe Punkt 5.2)
5.3.1 Dauer der auswartigen ing in Monaten
5.33AL
5.3.2 Postleitzahl des ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ (Kfz-Nationalitats-
Ausbildungsortes zeichen) 2)

5.4 Angaben zur Behinderung des Kindes (Kostentragung siehe Punkt 5.2)
5.4.1 Ich beantrage fiir das Kind den pauschalen Freibetrag fiir Behinderung (§ 35
Abs. 3 EStG) Voraussetzung: Mind. 25% Behinderung, kein Pflegegeldbezug, kein

Bezug erhohter Familienbeihilfe) und es werden in Punkt 5.4.7 keine tatsachlichen
Kosten wegen Behinderung geltend gemacht (Achtung: Es darf keine Eintragung in ‘ ‘ ‘

Grad der Behinderung

Punkt 5.4.3 und 5.4.7 erfolgen) %
5.4.2 Ich beantrage fiir das Kind den Freil fiir Diaf wegen:
D Zuckerkrankheit, Tuberkulose, Zoliakie, Aids
D Gallen-, Leber-, Nierenkrankheit
D Magenkrankheit, andere innere Erkrankung
5.4.3 Ich beantrage den pauschalen Freibetrag von monatlich 262 Euro fir ein erheblich
behindertes Kind, fiir das erhéhte Familienbeihilfe bezogen wird. Ich mache — T S —
unter Punkt 5.4.7 keine tatséachlichen Kosten geltend. von ‘ ‘ ‘ bis ‘ ‘ 2025
(Achtung: Es darf keine Eintragung in Punkt 5.4.1, 5.4.2 und 5.4.7 erfolgen)
5441 i Bezug einer i i in Hohe von
(Bei ganzjahrigem Bezug steht kein Freibetrag fir Behinderung geman
Punkt 5.4.1 zu)
F
. ) . von ‘ ‘ bis ‘ ‘ 2025
Zeitraum der g
5.4.5 Schulgeld fiir eine Sonder(Pflege)-Schule bzw. Behindertenwerkstétte ‘ ‘ ‘ l ‘ ‘ l ‘ ‘
-
5.4.6 UnregelméBige Ausgaben fiir Hilfsmittel (z.B. Rollstuhl, Horgerét, Bl ilfsmittel)
sowie Kosten der Heilbehandlung (z.B. &rztliche Kosten, Medikamente)
lli il habe ich
F
5.4.7 Anstelle der pauschalen Freibetrage (Punkt 5.4.1, 5.4.2 oder 5.4.3) werden tatsachliche
Kosten geltend gemacht. élli i i habe ich
abgezogen. (Achtung: Es darf keine Eintragung in Punkt 5.4.1, 5.4.2,5.4.3, 5.4.5
oder 5.4.6 erfolgen.) Soweit pauschale Freibetrage zustehen, miissen diese Werte ‘ ‘ ‘ l ‘ ‘ J' ‘ ‘
in die Berechnung einbezogen werden. ¥

2)

Geben Sie das Kfz-Nationalitatszeichen des Landes an - z.B. A fiir Osterreich, D fiir Deutschland, H fur Ungarn, SK fir Slowakei, SLO fur

Slowenien
6)  Bei unterjéhriger Anderung der monatlichen Unterhaltsverpflichtung geben Sie den Durchschnittswert an.
7 Nur fiir ein Kind, fiir das Sie oder Ihr*e (Ehe-)Partner*in im j i 7 Monate die F ilie ihilfe bezogen

oder fiir welches IThnen mindestens fiir 7 Monate der Unterhaltsabsetzbetrag zusteht (§ 106 EStG 1988). Punkt 5.3 ist davon nicht betroffen.
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6. Nachversteuerung des Arbeitgeber*innenzuschusses fiir Kinderbetreuung

Unrecht steuerfrei belassen worden. Der Zuschuss ist nachzuversteuern in Hohe von

Der 1schuss fir Ki lung ist bei der L zu ‘ ‘ ‘ l ‘ ‘ l ‘ ‘

7

Originaldokumente und Belege: Bewahren Sie Ihre Origir und Belege mil 7 Jahre fur eine etwaige Uberprifung auf.
Ubermitteln Sie uns mit dieser Erkléarung keine zusétzlichen Unterlagen als Nachwels

Richtigkeits- und Vollstandigkeitserklarung

Ich bestéatige mit meiner Unterschrift, dass alle Angaben der Wahrheit entsprechen. Ich nehme zur Kenntnis, dass unrichtige oder unvollstandige
Angaben strafbar sind.

Steuerliche Vertretung (Name, Anschrift, Telefon)

Datum, Unterschrift

L 1k-2025 L 1k, Seite 3, Version vom 25.04.2025
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bmf.gv.at

Bundesministerium

oder auf Papier in allen Finanz- und Zolldienststellen

Finan

zan

An das Eingangsvermerk

Finanzamt Osterreich Tion: Diese Erki ‘ S N
ipp: Diese Erklarung konnen Sie aucl
Postfach 260 papierlos tiber FinanzOnline (bmf.gv.at)
1000 Wien ausfilllen und einreichen - rund um die
Uhr und ohne besondere Software.

Beilage L 1k-bF fur 2025
zum Formular L 1 oder E 1 fir den Familienbonus Plus in besonderen Fallen

Wie fullen Sie dieses Formular richtig aus?

- Alle Angaben mussen der Wahrheit entsprechen - Die stark umrandeten Felder sind jedenfalls auszufiillen

- In GROSSBUCHSTABEN und nur mit schwarzer oder blauer Punkte sind K
Farbe ausfilllen - In dieser Erklarung ist auch die Verwendung einer
- Betragsfelder in Euro und Cent anerkannten Volksgruppensprache zuléssig

Ergédnzende Informationen finden Sie auch im Steuerbuch 2026 (bmf.gv.at) und in der Ausfiillhilfe L 2

1. Angaben zur*zum Antragsteller*in

1.1 10-stellige Sozialversicherungsnummer 1.3 Geburtsdatum (wenn keine SV-Num-
laut e-card (SV-Nummer) 1.2 Steuernummer 1) mer vorhanden, jedenfalls auszufiillen)

2. Angaben zum Kind (fiir jedes Kind ist eine eigene Beilage L 1k-bF auszufiillen)

2.1 FAMILIEN- ODER NACHNAME

2.2 VORNAME 2.3 10-stellige SV-Nummer des Kindes
2.4 Geburtsdatum (wenn keine SV-Num- 2.5 der ai i ungskarte, 2.6 Wohnsitzstaat
mer vorhanden, jedenfalls auszufiillen)  wenn keine SV-Nummer vorhanden ist des Kindes 2

3. Familienbonus Plus in besonderen Fallen (Nshere Erlduterungen finden Sie in der Ausfiillhilfe L 1k-bF-Eri)
Im Jahr 2025 lagen besondere Verhaltnisse vor, die eine monatliche Betrachtung des Familienbonus Plus erfordern - z.B.:

«  Trennung der (Ehe-)Partner im Jahr 2025
. eg tindung einer Ehe oder elner eingetragenen Partnerschaft im Jahr 2025
. indt einer L haft, die im Jahr 2025 mehr als sechs Monate bestanden hat
. Unterhalcszah/ungen fiir das Kind wurden im Jahr 2025 nicht in vollem Umfang geleistet
* Tod der*des (Ehe-)Partners*in bzw. des Unterhaltszahlers im Jahr 2025
*  Unterjéhriger Wechsel im Bezug der Familienbeihilfe
Meine Beziehung zum Kind fch pgantrage den
2025 Familienbonus Plus
Ich bin (Ehe-)Partner*in des Ich bin Unterhaltszahler*in
Monat ch bin Fam"r"e"fe'""'e"' familienbeihilfenberechtigten und habe Anspruch auf den halb ganz
ezieher=in Elternteiles Unterhaltsabsetzbetrag 3)

Janner D D D D D

Februar D ] O O X
Mrz O X O = |
April O O O O O
Mai O X O = X

1) Als Beilage zum Formular L 1 muss die Steuernummer (das Feld 1.2) nicht ausgefillt werden.

2) Geben Sie fiir den W i das Kfz-Nationalif i des Landes an - z.B. A fiir Osterreich, D fir Deutschland, H fir Ungarn, SK
fir Slowakei, SLO fir Slowenien

Punkt 4.1 im Formular L 1 k muss jedenfalls ausgefiillt werden. Kreuzen Sie die Monate an, fur die Sie Anspruch auf den Unterhalts-
absetzbetrag haben. Informationen finden Sie im Punkt 12 der Ausfiillhilfe L 1k-bF-Erl.

3)
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Meine Beziehung zum Kind ;:;ﬁi‘:‘_‘?;ﬁﬁz glelz‘s
2025
. P Ich bin (Ehe-)Partner*in des Ich bin Unterhaltszahler*in
Monat | ch bin E:;’I‘é'r'gfi'""'e”' familienbeihilfenberechtigten und habe Anspruch auf den halb ganz
Elternteiles Untert betrag
Juni O O [¥] ] O
Jui O O O O O
August O | O O O
September D D D D D
Oktober D D D D D
November D D D D D
Dezember D D D D D
Hinweise
Originaldokumente und Belege

Sie Ihre Origir und Belege mir 7 Jahre fiir eine etwaige Uberpriifung auf. Ubermitteln Sie uns mit dieser
Erklérung keine zusatzlichen Unterlagen als Nachweis.

Richtigkeits- und Vollstandigkeitserklarung
Ich bestatige mit meiner Unterschrift, dass alle Angaben der Wahrheit entsprechen. Ich nehme zur Kenntnis, dass unrichtige oder unvollstandige
Angaben strafbar sind.

Steuerliche Vertretung (Name, Anschrift, Telefon)

Datum, Unterschrift

L 1k-bF-2025 L 11cb, Seite 2, Version vom 25.04.2025
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An das

Finanzamt Osterreich
Postfach 260
1000 Wien

Beilage L 1i fur 2025

Eingangsvermerk

Tipp: Diese Erklarung konnen Sie auch
papierlos tiber FinanzOnline (bmf.gv.at)
ausfillen und einreichen - rund um die
Uhr und ohne besondere Software.

zum Formular L 1 oder E 1 fur Einkunfte aus nichtselbsténdiger Arbeit ohne Lohnsteuerabzug bzw.

mit Auslandsbezug

* Zusatzangaben bei Erfiillung bestimmter grenziiberschreitender Kriterien
« Antrag auf Veranlagung bei beschrankter Steuerpflicht (§ 102 Abs. 1 Z 3)
« Antrag auf unbeschréankte Steuerpflicht (§ 1 Abs. 4)

* Start-Up- Mltarbelterbetelllgung (§ 67a)

Bei i Sie bitte:

Wenn Sie als beschrénkt Steuerpﬂlchtlger nur Einkinfte aus
nichtselbstandiger Arbeit bezogen haben, verwenden Sie das
Formular L 1 und diese Beilage (L 1i).

Wenn Sie auch noch andere Einkiinfte bezogen haben, verwenden
Sie nur die Einkommensteuererklarung fir beschrankt Steuer-
pflichtige (Formular E 7); in diesem Fall darf diese Beilage (L 1i)

Wie fiillen Sie dieses Formular richtig aus?

- Alle Angaben missen der Wahrheit entsprechen

- In GROSSBUCHSTABEN und nur mit schwarzer oder blauer
Farbe ausfiillen

- Betragsfelder in Euro und Cent

- Die stark umrandeten Felder sind jedenfalls auszufiillen

- Zutreffende Punkte sind anzukreuzen

nicht verwendet werden.

Ausfiihrliche steuerliche Informationen und Tipps zur Arbeit-
nehmerinnenveranlagung finden Sie im Steuerbuch 2026
(bmf.gv.at) oder erhalten Sie bei lhrem Finanzamt.

In dieser Erklarung ist auch die Verwendung einer
anerkannten Volksgruppensprache zuléssig

Gesetzliche Bestimmungen beziehen sich auf das EStG 1988
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1. Angaben zur Person

1.1 10-stellige Sozialversicherungsnummer 1.3 Geburtsdatum (wenn keine SV-Num-
laut e-card 1.2 Steuernummer 1) mer vorhanden, jedenfalls auszufiillen)

1.4 D Ich hatte im Jahr 2025 einen Wohnsitz oder meinen gewdhnlichen Aufenthalt in Osterreich und war

141 D Grenzganger im Sinne des § 16 Abs. 1 Z 4 lit. g

1.4.2 D bei einer*einem auslandischen Arbeitgeber*in ohne Lohnsteuerabzug in Osterreich beschaftigt, aber nicht Grenzgénger

hen Vertretungsbehorde oder internationalen

143 D bei einer in Osterreich
Organisation (z.B. UNIDO) beschaftlgt (sur-| place Personal)

144 D Bezieher*in einer ausldndischen Pension 2)

1.4.5 D Bezieher*in von Einkiinften von dritter Seite ohne Lohnsteuerabzug (zB Bonusmeilen, Provisionen) oder von
Einkiinften aus einer Start-Up-Mitarbeiterbeteiligung 3)

146 D in einem Land tétig, fiir welches das D

die Anrechr vorsieht

147 D Bezieher*in auslandischer nichtselbstandiger Einkiinfte, die in Osterreich steuerfrei aber zum Progressionsvorbehalt
heranzuziehen sind 4

Punkt 1.5 ist nur auszufiillen, wenn diese Beilage mit einem Formular L 1 abgegeben wird.
Beachten Sie auch die Punkte 5. und 6.

1.5 D Ich hatte im Jahr 2025 keinen Wohnsitz oder gewohnlichen Aufenthalt in Osterreich und war

1.5.1 D bei einer*einem Arbeitgeber*in , die*der einen Lot
(z.B. als Tagespendler*in, Saisonarbeiter*in, etc.) 5)

bmf.gv.at

g in Osterreich vor hat

1.5.2 | | Bezieher*in einer dsterreichischen Pension 5)
1.5.3 D bei einer*einem auslandischen Arbeitgeber*in ohne Verpflichtung zum Lohnsteuerabzug in Osterreich beschaftigt

154 D Bezieher*in von Einkiinften von dritter Seite ohne Lohr g (I
Einkiinften aus einer Start-Up-Mitarbeiterbeteiligung 3)

etc.) oder von

£

Als Beilage zum Formular L 1 muss die Steuernummer (das Feld 1.2) nicht ausgefiillt werden.

Wird dieser Punkt angekreuzt, ist Punkt 1.4.6 oder 1.4.7 nicht mehr anzukreuzen.

3) Tragen Sie Einkiinfte von dritter Seite in Kennzahl 359 und Einkiinfte aus einer Start-Up-Mitarbeiterbeteiligung in Punkt 7 ein.

4 Tragen Sie die Einkiinfte in Kennzahl 453 ein, wenn ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Befreiungsmethode oder aufgrund der
unbeschrénkten Steuerpflicht der Yel rbehalt zur kommt.

Von der*dem

Bundesministerium
an

Finan
)

<

in bzw. der lenden Stelle wird dem Finanzamt ein Lohnzettel (L 16) (bermittelt.

Al
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1.6 Ansédssigkeitsstaat
161 y Ansassigkeitsstaat 6)

Ich habe den M\ttelpunkt melner Lebensinteressen in dem angefuhrten Staat
Bitte den Ansé mit dem Kfz-Natior 2 1en angeben -
z.B. A fiir Osterreich, D fur Deutschland, H fir Ungarn, | fur Italien)

[ ] Ich verfiige iiber eine Ansassigkei ini (wenn der Ansassigkei nicht Osterreich ist)

1.6.2 [ | Ich beziehe auslandische Einkiinfte (nur auszufiillen, wenn der Ansassigkeitsstaat nicht Osterreich ist) 7)

2. Einkunfte aus nichtselbstandiger Arbeit, fiir die Osterreich das Besteuerungsrecht zusteht

2.1 Einkiinfte OHNE Lohnausweis (kein Formular L 17 vorhanden) 8)

2.1.1 Einkiinfte ohne Ausgaben fiir ergonomisch geeignetes Mobiliar fiir Telearbeit
(Einnahmen abziiglich Werbungskosten ohne Kennzahl 158)
Achtung: Ausgaben fiir ergonomisch geeignetes Mobiliar fiir Telearbeit sind
im Formular L 1 (E 1) in Kennzahl 158 einzutragen und durfen bei Ermittlung
des Wertes fiir Kennzahl 359 nicht nochmals bert werden.

D Ich erklare, dass die Kennzahl 359 ausschlieBlich Pensionsbeziige enthalt.

2.1.2 Bei Ermittlung der Einkiinfte (Kennzahl 359) wurden Sozialversicherungsbeitrage
beriicksichtigt in Héhe von

2.1.3 Anzurechnende auslandische Steuer fiir Einkiinfte gemaB Kennzahl 359

2.2 Einki fiir die ein Lohnau: is (Formular L 17) vorliegt

Anzahl der Lohnausweise/Lohnbescheinigungen (Formular L 17) {iber meine Beziige gemaB Punkt 1.4.1 bis 1.4.4
und 1.4.6 oder 1.5.3. SchlieRen Sie die Lohnausweise/Lohnbescheinigungen nur dann an, wenn diese von der

221 auszahlenden Stelle nicht elektronisch Gbermittelt werden
2.2.2 Beitrage zu einer privaten Krankenversicherung auf Grund einer ausléndischen
Versicherungspflicht.
Achtung: Die Betrage durfen nicht im Formular L 1 oder im Formular L 17
eingetragen werden. 187
223 W betreffend (] ohne Anrechnung auf das v

Werbungskostenpauschale, die im Formular L 17 nicht beriicksichtigt wurden
Achtung: Pendlerpauschale und Ausgaben fiir ergonomisch geeignetes Mobiliar

fiir Telearbeit sind im Formular L 1 (E 1) einzutragen und diirfen hier nicht noch-
mals berticksit werden. 154
-
224 W Al inkiinfte mit Anrechnung auf das Werbungs-

kostenpauscha\e, die im Formular L 17 nicht beriicksichtigt wurden 9)

2.3 Einkii fiir die ein L (L t 24) 10 vorliegt

Al infte, die in diesem Lohnzettel
nicht beriicksichtigt wurden und die nicht Ausgaben fiir ergonomisch
Tatigkeitsstaat 11) geeignetes Mobiliar fiir Telearbeit betreffen 1 Anzurechnende auslandische Steuer

HREpEERUENE HEBEEN
L L) LTI

7 i

3. Entlastung von der A durch die ausldndische Steuerverwaltung

3.1 [ | DieEntlastung ist gesetzlich nicht vorgesehen Bereits erhaltener
oder voraussichtlicher Betrag

[ LTI

i

3.2 D Die Entlastung habe ich bereits erhalten

33 D Die Entlastung habe ich beantragt, aber noch nicht erhalten

6)
)

8

9

L

Geben Sie das Kfz-Nationalitatszeichen an - z.B. A firr Osterreich, D fiir Deutschland, H fiir Ungarn
Fur auslandische Einkiinfte aus nichtselbstandiger Arbeit fllen Sie die Kennzahl 453 (bei Pensionseinkiinften auch die Kennzahl 791) aus.
Fur alle anderen auslandischen Einkiinfte ist eine Erklarung zur Einkommensteuer (Formular E1) notwendig und die Kennzahl 440 auszufiillen.

Einkinfte mit Sonderzahlungen miissen in einem Lohnausweis (Formular L 17) ausgewiesen werden. Einkiinfte, die einem Progressionsvor-
behalt unterliegen, sind nur in Kennzahl 453 einzutragen.

1g: We inki diirfen nicht zusétzlich im Formular L 1 oder E 1 eingetragen werden.

10) Lohnzettel fiir Zeitrdume, fiir die dem auslandischen Staat gem&® Doppelbesteuerungsabkommen mit Anrechnungsmethode das Besteue-

rungsrecht zugewiesen wurde

11) Geben Sie das Kfz-Nationalitatszeichen an - z.B. | fir Italien, GB fur GroRbritanien
12) Ausgaben fiir ergonomisch geeignetes Mobiliar fiir Telearbeit sind nicht hier, sondern im Formular L 1 (E 1) einzutragen.
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4. Progressionsvorbehalt bei Auslandseinkiinften

4.1 Unter Pr i behalt ite Al inkiinfte aus ni
Arbeit (einschlieBlich Ki In:
Einkommensersétze, etc.), nach Abzug der 501|aIverslcherungsbe\trage (Kennzahl
184) und allfalliger sonstiger Wer 1 (Kennzahl 493) 13

4.2 Bei Ermlttlung der steuerbefrelten Auslandseinkiinfte (Kennzahl 453) wurden
beriicksichtigt in Hohe von
Diese Sozialversicherungsbeitrége kénnen im Ausland steuermindernd ) .
beriicksichtigt werden (eines der Kastchen muss angekreuzt werden) [ [Inein

4.3 Bei i der (] (Kennzahl 453) wurden
weitere Werbungskosten (ohne Kennzahl 184) beriicksichtigt in Héhe von 14)
den Wert 0 (Null) eintragen.

4.4 Die Kennzahl 453 enthélt auslandische Pensionseinkiinfte in Héhe von

5. Antrag auf Ver bei beschrénkter Steuerpflicht (§ 102 Abs. 17 3)

Die Antragsveranlagung wird nur dann durchgefiihrt, wenn das entsprechende Kastchen angekreuzt ist.

5.1 D Ich beantrage die Veranlagung fiir meine Beziige aus nicht- 52 D Ich beantrage die Veranlagung fiir andere
selbstandiger Arbeit aus der Tatigkeit im Sinne des § 99 Beziige aus nichtselbsténdiger Arbeit.

Abs. 1 Z 1, von denen Lohnsteuer in Hohe von 20% oder
25% einbehalten wurde.

6. Antrag auf unbeschréankte Steuerpflicht (§ 1 Abs. 4)

Der Antrag auf unbeschrénkte Steuerpflicht kann nur beriicksichtigt werden, wenn die Felder 6.1 bis 6.4 verpflichtend ausgefiillt sind.
Fiir den Alleinverdier g oder al nliche Belastungen bei*m (Ehe-)Partner*in muss auch das Feld 6.5 ausgefuillt werden.

6.1 [ | Ich hatte im Jahr 2025 in Osterreich weder einen Wohnsitz Anséssigkeitsstaat im Jahr 2025 15 Staatsangehrigkeit 15)

noch meinen gewdhnlichen Aufenthalt Djj Djj

6.2 D Ich beantrage geméB § 1 Abs. 4, im Jahr 2025 als unbeschréankt steuerpflichtig in Osterreich behandelt zu werden.
Ich verfiige tiber die notwendige Baschemlqung meines Ansass@kensstaates (Formular E 9) bzw. we\terer Staaten, in denen ich

Einkiinfte erzielt habe (zB atigung der auslandischen bzw. des sndischen Ar
6.3  Einkiinfte im Ansassigkeitsstaat im Jahr 2025 Summe (1) aus dem Formular E 9 in Euro ‘ ‘ ‘ l ‘ ‘ l ‘ ‘
Gegebenenfalls den Wert 0 (Null) eintragen.

6.4  Weitere Auslandseinkiinfte aus anderen Staaten, sofern diese nicht in der Bescheinigung ‘ ‘ ‘ l ‘ ‘ i ‘ ‘
des Ansassigkeitsstaates enthalten sind. Gegebenenfalls den Wert 0 (Null) eintragen. ¥

6.5  Einkiinfte meiner*meines (Ehe-)Partners*in im Jahr 2025 (z.B. laut Formular E 9) in Euro ‘ ‘ ‘ l ‘ ‘ i ‘ ‘
Gegebenenfalls den Wert 0 (Null) eintragen. ¥

7. Start-Up-Mitarbeiterbeteiligung (§ 67a)

Nur auszufiillen, wenn im Jahr 2025 eine Besteuerung des geldwerten Vorteils aus einer Start-Up-Mit it il nach
des Dienstverhaltnisses zu erfolgen hat (§ 67a Abs. 4 Z 3).

7.1 Zugeflossener geldwerter Vorteil 16) aus einer Start-Up-Mitarbeiterbeteiligung

7.2 D Es liegen die Voraussetzungen 17) vor, dass auf 75% des Betrages laut Kennzahl 188 der Steuersatz von 27,5% anzuwenden
ist (§ 67a Abs. 4Z 2 und Z 3).

13) Diese Beziige diirfen weder in der Kennzahl 359, noch im Lohnausweis (Formular L 17) enthalten sein.
14) dirfen nicht zusatzlich im Formular L 1 oder E 1 eingetragen werden. Allféllige

Werbungskosten fiir ergonomisch geeignetes Mobiliar sind mit dem im jeweiligen Veranlagungsjahr zu ) Betrag anzusetzen
15) Geben Sie das Kfz-Nationalitatszeichen an - z.B. A fur Osterreich, D fir Deutschland, H fiir Ungarn
16) VerduBerungserlos oder gemeiner Wert im abziglich Ansc gedeckelt mit Nennwert

17) Dienstverhéiltnis hat mindestens zwei Jahre gedauert und Behaltefrist von drei Jahren ist erfiillt oder Todesfall des Steuerpflichtigen.

Originaldokumente und Belege: Bewahren Sie Ihre Originaldokumente und Belege mindestens 7 Jahre fiir eine etwaige Uberpriifung auf.
Ubermitteln Sie uns mit dieser Erklarung keine zusatzlichen Unterlagen als Nachweis.

Richtig| und Vollstandi klarung
Ich bestatige mit meiner Unterschrift, dass alle Angaben der Wahrheit entsprechen. Ich nehme zur Kenntnis, dass unrichtige oder unvollsténdige
Angaben strafbar sind.

Steuerliche Vertretung (Name, Anschrift, Telefon)

Datum, Unterschrift

L 1i-2025 L 1i, Seite 3, Version vom 02.06.2025
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bmf.gv.at

Bundesministerium

inanzen

An das Eingangsvermerk

Finanzamt Osterreich Tipp: Diese Erklarung konnen Sie auch

Postfach 260 papierlos iiber FinanzOnline (bmf.gv.at)
1000 Wien ausfllen und einreichen - rund um die
Uhr und ohne besondere Software.

Beilage L 1lab fur 2025

zum Formular L 1 oder E 1 fir auRergewohnliche Belastungen

Wie fullen Sie dieses Formular richtig aus? - Die stark umrandeten Felder sind jedenfalls auszufiillen

- Alle Angaben miissen der Wahrheit entsprechen - Punkte sind

_ In GROSSBUCHSTABEN und nur mit schwarzer oder blauer - In dieser Erklarung ist auch die Verwendung einer anerkannten
Farbe ausfiillen - Betragsfelder in Euro und Cent Volksgruppensprache zuléssig

Erganzende Informationen finden Sie auch im Steuerbuch 2026 (bmf.gv.at) und in der Ausfiillhilfe L 2

1. Angaben zur Person

1.1 10-stellige Sozialversicherungsnummer 1.3 Geburtsdatum (wenn keine SV-Num-
laut e-card 1.2 Steuernummer 1) mer vorhanden, jedenfalls auszufillen)

2. Hohe der Einkiinfte von Ehepartner*in oder eingetragene*r Partner*in

D Ich erklare, dass die jahrlichen Einkiinfte meiner*meines Ehepartners*in, meiner*meines eingetragenen Partners*in 7.284 Euro
nicht tiberschritten haben.
Hinweis: In diesem Fall stehen ein geringerer Selbstbehalt bei auRergewohnlichen Belastungen und behinderungsbedingte Auf-
wendungen der*des Ehepartners*in oder der*des eingetragenen Partners*in zu (Formular L lab).

3. AuBergewdhnliche Belastungen (je Kennzahl nur den Gesamtjahresbetrag in Euro und Cent anfiihren)
Zur Geltendmachung von at lichen fiir Kinder Sie fiir jedes Kind eine Beilage L 1k.
AuBergewohnliche Belastungen mit Selbstbehalt (abziiglich erhaltener Ersatze

oder Vergitungen)
31  Krankhei (inkl. ) 730 ‘ ‘ ‘ l ‘ ‘ J, ‘ ‘

3.2 Begrabniskosten (soweit nicht gedeckt durch: Nachlassaktiva, Versicherungsleis-
tungen, steuerfreie Ersétze durch i Vermo ibertr innerhalb
der letzten 7 Jahre vor Ableben) 731

3.3 Kurkosten nach Abzug einer F fir (Voll-

L4

pension) in Héhe von 5,23 Euro taglich 734 ‘ ‘ ‘ l ‘ ‘ i ‘ ‘
L4
4

3.4 Sonstige auRergewshnliche Belastungen, die nicht unter 3.1 bis 3.3 fallen

AuBergewohnliche Belastungen ohne Selbstbehalt
3.5 Katastrophenschaden (abzuglich erhaltener Ersatze oder Vergiitungen) ‘ ‘ ‘ l ‘ ‘ 'l ‘ ‘
AuBergewohnliche Belastung ab Behinderungs- i i 2)
grad von 25 % oder bei Pflegegeldbezug Antragstellerin Partner=in 2
3.6 Ich beantrage den Freibetrag fir Behinde- Grad der Behinderung 3) Grad der Behinderung 3)
rung (Voraussetzung: mind. 25% Behinde- | .
rung, kein Pflegegeldbezug) und es werden ‘ ‘ ‘
keine a Kosten wegen i 0, %
( 1 439/418) geltend gemacht L%
37 lch beantrage den pauschalen Freibetrag fur | [ 7,,cerkrankheit, Tuberkulose, [ "] Zuckerkrankheit, Tuberkulose,
Diatverpflegung wegen folgender Krankheit Zoliakie, Aids Z6liakie, Aids
(Voraussetzung: Behinderungsgrad von mind. ' '
25%, davon mind. 20% entfallend auf die Be- D Gallen-, Leber-, Nierenkrankheit D Gallen-, Leber-, Nierenkrankheit
hinderung, aufgrund der Diat gehalten werden [ Magenkrankeit ] Magenkrankheit
muss): agenkrankheit, lagenkrankheit,
) andere innere Erkrankung andere innere Erkrankung
3.8  Pflegegeld, Blindenbeihilfe oder eine andere
pflegebedingte Geldleistung wird bezogen BLQ'HL ELdei Bel"L ELdei
(Hinweis: Bei ganzjahrigem Bezug steht kein . .
Freibetrag fur Behinderung gemé® Punkt 3.6 bis 2025 bis 2025

2u)

1) Als Beilage zum Formular L 1 muss das Feld 1.2 nicht ausgefiillt werden.

2) Partner=in sind Ehepartner*in, eingetragene*r Partner*in. Weiters L rten*innen mit mi einem Kind fur das mindestens
sieben Monate die Familienbeihilfe bezogen wurde (§ 106 Abs. 3 EStG 1988). Sie werden im Folgenden — wenn nicht anders angefiihrt — als
Partner*in“ bezeichnet.

) Ein Behindertenpass oder Bescheid iiber die Behinderteneinstufung liegt vor und ist iber des
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Muster

AuBergewohnliche Belastung ab Behinderungs-
grad von 25 % oder bei

Antr.

*in Partner*in

3.9

Ich den g flr
das auf die behinderte Person zugelassene
Kraftfahrzeug. Es liegt eine Mobilitatsein-
schrankung oder ein Ausweis gemaR § 29b
StVO 1960 vor.

[ia

310

Ich mache nachweisbare Taxikosten wegen
festgestellter Mobilitatseinschrankung geltend
und es ist kein auf die behinderte Person zuge-
lassenes Kraftfahrzeug vorhanden.

Ich mache unregelmaRige Ausgaben fur Hilfs-
mittel wie zum Beispiel Rollstuhl, Horgerat, Blin-

denhilfsmittel oder Kosten der F
wie arztliche Kosten, Medikamente geltend.

L1
L1

Erhaltene e habe ich .

Tatsachliche Kosten auf Grund einer Behinderung

3.12

Ich mache anstelle der pauschalen Freibetrage

fir Behinderung die tatséchlichen Ausgaben

geltend, wie zum Beispiel Kosten fiir ein Pflege-
Geldlei

heim. i

tungen und eine anteilige Haushaltser-
sparnis von monatlich 156,96 Euro habe
ich abgezogen.

Beachten Sie: Wenn Sie die tatséachlichen Kosten einer Behinderung geltend machen, darf keine Eintragung unter den Punkten 3.6,
3.7, 3.9, 3.10 und 3.11 erfolgen. In diesem Fall miissen samtl
418 eingetragen werden. Soweit pauschale Freibetrage fiir
eines Ausweises gemaR § 29b StVO zustehen, miissen diese Werte in die Berechnung einbezogen werden.

L1

e Positionen berechnet und die Endsumme unter den KZ 439 oder
verpflegung oder fiir ein Kfz wegen Mobilitétseinschrénkung oder

Hinweise

Originaldokumente und Belege
Bewahren Sie Ihre Originaldokumente und Belege mindestens 7 Jahre firr eine etwaige Uberpriifung auf. Ubermitteln Sie uns mit dieser

Erklarung keine zuséatzlichen Unterlagen als Nachweis.

Richtigkeits- und Vollstandigkeitserklarung
Ich bestatige mit meiner Unterschrift, dass alle Angaben der Wahrheit entsprechen. Ich nehme zur Kenntnis, dass unrichtige oder unvollstandige
Angaben strafbar sind.

Steuerliche Vertretung (Name, Anschrift, Telefon)

L 1ab-2025

Datum, Unterschrift
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Muster

Datenschutzerklarung auf bmf.gv.at/datenschutz
oder auf Papier in allen Finanz- und Zolldienststellen

bmf.gv.at

An das Eingangsvermerk

Finanzamt Osterreich Tipp: Diese Erklarung kénnen Sie auch

Postfach 260 papierlos tber FinanzOnline (bmf.gv.at)
ausfillen und einreichen - rund um die

1000 Wien Uhr und ohne besondere Software.

Beilage L 1d fur 2025

zum Formular L 1, E 1 oder E 7 zur Bericksichtigung von Sonderausgaben:

* Steuerberatungskosten (Punkt 3)

* Renten oder dauernde Lasten (z.B. Leibrenten, Versorgungsrenten, Punkt 4)

Berucksichtigung auslandischer Spenden und/oder auslandischer Kirchenbeitrage (Punkt 5)

Von der Datentibermittlung abweichende Berticksichtigung eines Beitrages an eine inlandische Kirche

oder Religionsgesellschaft (Punkt 6)

Von der Sonderausgaben-Datenubermittlung abweichende Beriicksichtigung bei freiwilliger Weiter-

versicherung oder beim Nachkauf von Versicherungszeiten (Punkt 7)

Nachkauf von Versicherungszeiten (Zehnjahresverteilung einer im Erklarungsjahr geleisteten Einmal-

pramie) (Punkt 8)

Nachkauf von Versicherungszeiten (Einmalzahlung vor 2017) und/oder Pensionspflichtbeitrage bei

Liebhaberei (Punkt 9)

AuBerbetrieblicher Zuwendungsvortrag nach § 18 Abs. 1 Z 8 und Z 9 EStG (Punkt 10)

Nur als Beilage zu E 1: Sonderausgabenabzug betrieblicher Spenden/Korrektur einer Sonderausgaben-

Datenubermittlung bei betrieblichen Zuwendungen (Punkt 11)

Wichtig:

* Zur Berticksichtigung des Verlustabzuges verwenden Sie das Formular E 1 oder E 7.

« Verpflichtende Beitrdge an gesetzlich anerkannte inléndische Kirchen oder
Empfanger SOW/e Be/trage fiir d/e freiwillige Weiterversicherung in der gesetzlichen Pens/onsvers/cherung und fur den Nachkauf von Ver-
icl s E werden aufgrund einer Dateniibermittiung automatisch beruicksichtigt und missen nicht erklért

werden. Im Fall von Fehlern bei der Dateniibermittlung ist dieses Formular nicht zu verwenden, sondern eine korrekte Dateniibermittiung
durch den Zahlungsempfénger zu veranlassen.
Ok

* Das (fur eine thermiscl getische =] und fiir einen , Heizkesseltausch") wird auf Grund
der D d i g von der f& g Stelle isch berticksichtigt. Eine ist daher in diesem Formular nicht
moglich.

Wie fullen Sie dieses Formular richtig aus?

- Alle Angaben miissen der Wahrheit entsprechen

- Je Steuererklérung (L 1, E 1 oder E 7) ist nur eine Beilage zu verwenden

- In GROSSBUCHSTABEN und nur mit schwarzer oder blauer Farbe ausfiillen

- Betragsfelder in Euro und Cent

- Die stark umrandeten Felder sind jedenfalls auszufiillen

- Punkte sind

- In dieser Erklérung ist auch die Verwendung einer anerkannten Volksgruppensprache zuléssig

Ergénzende Informationen finden Sie in der Ausfiillhilfe L 1d-Erl und im Steuerbuch 2026 (bmf.gv.at)
Gesetzliche Bestimmungen beziehen sich auf das Einkommensteuergesetz (EStG) 1988

1. Angaben zur Person

1.1 10-stellige Sozialversicherungsnummer 1.3 Geburtsdatum (wenn keine SV-Num-
laut e-card 1.2 Steuernummer 1) mer vorhanden, jedenfalls auszufiillen)

2. Partner*in2), Kind 3) oder Elternteil (nur auszufiillen bei Antrégen zu Punkt 7., 8. oder 10.)

2.1 FAMILIEN- ODER NACHNAME

2.2 VORNAME 23 TITEL
2.4 10-stellige Sozialversicherungsnummer 2.5 Geburtsdatum (wenn keine SV-Num-
laut e-card ‘mer vorhanden, jedenfalls auszufiillen)

Als Beilage zum Formular L 1 muss das Feld 1.2 nicht ausgefiillt werden.

2) Partner*in sind Ehepartner*in, eingetragene*r Partner*in. Weiters L a innen mit mit einem Kind, fiir das mindestens
sieben Monate im Jahr die Familienbeihilfe bezogen wurde (§ 106 Abs. 3). Sie werden im Folgenden — wenn nicht anders angefiihrt - als
Partner*in” bezeichnet.

3) Kind ist nur ein Kind, fiir welches Sie oder Ihre*Ihr Partnerin fiir mindestens sieben Monate im Jahr die Familienbeihilfe bezogen haben/

hat (§ 106 Abs. 1) oder fiir welches IThnen mindestens fiir sieben Monate der Unterhaltsabsetzbetrag zusteht (§ 106 Abs. 2).

L 1d-2025 sundesministerium fir Finanzen - 12/2025 (Aufl. 2025) L 14, Seite 1, Version vom 25.07.2025
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Muster

Steuerberatungskosten

Hier sind Betrage einzutragen, die fur Steuerberatung an berufsrechtlich befugte
Personen geleistet wurden und nicht als 1sgaben oder Wer
2zu berticksichtigen sind.

Renten oder dauernde Lasten

z.B. Leibrenten, Versurgungsrenlen

Hinweis: Beitrége zu Lebe herungen und Pensions-
vorsorge sind ab dem Jahr 2020 mcht mehr abzugsfahig und diirfen hier nicht
eingetragen werden.

Beriicksichtigung auslandischer Spenden und/oder auslandischer Kirchenbeitrage

Spenden an [ auslandische O i 1 (zB mildtatige Organi-
sationen, Umweltorganisationen), die nicht zur Dateniibermittiung verpflichtet ’—‘
281

sind, wurden gezahlt in Héhe von 4)

5.2

an eine gesetzlich auslandische Kirche
oder Religionsgesellschaft mit Sitz in der EU bzw im EWR, die nicht zur Datentiber-
mittlung verpflichtet ist, wurden gezahlt in Héhe von

Von der Datentibermittlung abweichende Beriicksichtigung eines Beitrages an eine inlandische
Kirche oder Religionsgesellschaft

Nehmen Sie hier nur Eintragungen vor, wenn die Zahlung abweichend von den an das Finanzamt ibermittelten Daten beriicksichtigt
werden soll und Sie einen Beitrag 1hrer*lhres Partners*in oder Ihres Kindes bezahlt haben oder Ihre*Ihr Partner*in oder ein
Elternteil Ihren Beitrag bezahit hat.

an eine inlandische Kirche oder Religionsgesellschaft. Abweichend davon ist

Es erfolgte fiir das Jahr 2025 eine elektronische Ubermittlung eines Beitrages ‘ ‘ ‘ l ‘ ‘ i ‘ ‘
bei mir folgender Gesamtbetrag zu beriicksichtigen

1

- Beachten Sie: Haben Sie (auch) fiir Ihre*Ihren Partner*in oder ein Kind einen Beitrag bezahlt, geben Sie hier den Gesamtbetrag
an, der bei Ihnen zu berticksichtigen ist (eigener Beitrag und Beitrag der anderen Person). Geben Sie in Punkt 2 an, fiir wen Sie
bezahlt haben. Bei dieser Person kann Ihre Zahlung nicht berticksichtigt werden.

- Hat Ihre*Ihr Partner*in oder ein Elternteil Ihren Beitrag ganz oder teilweise bezahlt, geben Sie hier 0 (Null) oder den niedrige-
ren Betrag an. Geben Sie in Punkt 2 an, bei wem die Zahlung zu berticksichtigen ist. Bei Ihnen kann diese Zahlung nicht
beriicksichtigt werden.

Gegebenenfalls geben Sie bekannt:

D Ich habe fiir eine Person (Partnerin/Partner/Kind), die in Punkt 2 nicht genannt ist, einen Kirchenbeitrag bezahlt

Von der Sonderausgaben-Datentibermittlung abweichende Berucksichtigung bei freiwilliger
Weiterversicherung oder beim Nachkauf von Versicherungszeiten

freiwillige Weiterversicherung oder fir einen Nachkauf von Versicherungszeiten.

Es erfolgte fiir das Jahr 2025 eine elektronische Ubermittlung eines Betrages fir eine ‘ ‘ ‘ l ‘ ‘ l ‘ ‘
Abweichend davon ist bei mir folgender Betrag zu beriicksichtigen

D Fur den in der Kennzahl 284 angefiihrten Betrag beantrage ich die Zehnjahresverteilung 5)

Haben Sie fir Ihre*n Partner*in oder ein Kind bezahlt, geben Sie hier den Betrag an, der bei Ihnen zu beriicksichtigen ist. Geben

Sie in Punkt 2 an, fir wen Sie bezahlt haben. Bei dieser Person kann Ihre Zahlung nicht berticksichtigt werden.

Gegebenenfalls geben Sie bekannt:

D Ich habe fir eine Person (Partner*in/Kind), die in Punkt 2 nicht genannt ist, die freiwillige Weiterversicherung/den Nachkauf von
Versicherungszeiten bezahlt

Hat Ihr*e Partner*in oder ein Elternteil fiir Sie ganz oder teilweise bezahlt, geben Sie hier 0 (Null) oder den von der Ubermittiung

abweichenden niedrigeren Betrag an. Geben Sie in Punkt 2 an, bei wem die Zahlung zu berticksichtigen ist. Bei Ihnen kann

diese Zahlung nicht bericksichtigt werden.

Nachkauf von Versicherungszeiten (Zehnjahresverteilung einer im Erklarungsjahr geleisteten
Einmalpramie)

Zu beriicksichtigender Zehntelbetrag aus einer im Jahr 2025 gezahlten Einmalpramie
Haben Sie im Jahr 2025 eine Einmalprémie fiir den Nachkauf von Versicherungszeiten gezahlt, kénnen Sie hier die Zehnjahres-
verteilung beantragen.

D Ich beantrage die Zehnjahresverteilung der von mir bezahlten und in der Datenii i fiir 2025 er i imie 5)

4) Hier diirfen nur Spenden an Organisationen eingetragen werden, die in der ,Liste iinstigter Einrichtungen’" inen und
keine feste ortliche Einrichtung im Inland haben.
5) Es wird ein Zehntel des Becrages berticksichtigt. Die restlichen Zehntel werden in den folgenden neun Jahren bei der Veranlagung

ber in der Beilage L 1d ist nicht mehr erforderlich.
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Nachkauf von Versicher i (Einmalzahlung vor 2017) und/oder Pensionspflichtbeitrage
bei Liebhaberei

Auf Antrag kann eine Eir Iprémie fiir den von i i in der icherung zu je
einem Zehntel in zehn i Jahren als werden. Im Fall von Llebhaberel sind Pflicht-
beitrége zur icherung und zu gungs- und L i inrichtungen der Er als
Beltrage zur frelwllhgen Weiterversicherung in der ) herung

Zu aus einer vor 2017 il amie und i im Fall
von Liebhaberei

Haben Sie bereits vor 2017 die Aufteilung der Einmalprémie fiir den Nachkauf von Versicher auf zehn Jahre

tragen Sie hier das fir 2025 zu beriicksichtigende Zehntel ein. Auch wenn Sie fir Thre*n Parmer*m oder Ihr Kind vor 2017 d/e
Zehntelabsetzung beantragt haben, ist der auf 2025 Betrag hier eil . im Fall von Lieb-

haberei sind ebenfalls hier einzutragen.

Bei der Veranlagung 2025 ist folgender Betrag zu beriicksichtigen

10. AuBerbetrieblicher Zuwendungsvortrag nach § 18 Abs. 1 Z 8 und Z 9 EStG
10.1 Im Vorjahr noch nicht

i rmog
einer gemeinnitzigen Stiftung, die nach dem 31.12.. 2023 erfo\gt sind (auBer-
betrieblicher trag, § 18 Abs. 1 Z 8 lit. b iVm § 4b) 117
10.2 Im Vorjahr noch nicht ichti zur Vermoger i
an die Innovationsstiftung fiir Bildung undlcder an deren Substiftungen, die nach
dem 31.12.2023 erfolgt sind trag, § 18 Abs. 1 ‘ ‘ ‘ l ‘ ‘ J' ‘ ‘
Z9lit civm § 4c) 7

11. Nur als Beilage zum Formular E 1: Sonderausgabenabzug betrieblicher Zuwendungen/Korrektur
einer Sonderausgaben-Datentbermittlung bei betrieblichen Zuwendungen

11.1 Sonderausgabenabzug betrieblicher Spenden
Soweit betriebliche Zuwendungen gemaB § 4a, § 4b oder § 4c (zB Spenden) 10% des Betriebsgewinnes (vor Berticksichtigung
eines Gewinnfreibetrages) (ibersteigen, kénnen sie in der berticksichtigt werden (§ 18 Abs. 1 Z
7 iVm § 18 Abs. 8 Z 3 lit. b). Sie kénnen in Kennzahl 285 den Betrag mrt positivem Vorzeichen eintragen, der den obigen
Grenzbetrag (berschreitet und in einer Sonderausgaben-Dateniibermittlung nicht erfasst ist. Dieser Betrag wird zusétzlich zum
lbermittelten Betrag als Sonderausgabe berticksichtigt.

11.2 Korrektur einer Sonderausgaben-Datentibermittlung bei betrieblichen Zuwendungen
Ist eine Zuwendung (zB Spende), die als Betriebsausgabe zu berticksichtigen ist, (auch) in einer Sonderausgaben-Dateniiber-
mittlung enthalten, kénnen Sie in Kennzahl 285 die Korrektur der Dateniibermittlung veranlassen. Der Betrag ist im Formular
E la/E 1a-K in der maBgebenden Kennzahl (9243, 9244, 9245, 9246, 9261, 9262) zu erfassen und in die Kennzahl 285 mit

. In dieser Hohe wird der Betrag gekiirzt, der als Sonderausgabe auf Grund der Daten-

ubermittlung berucksrchugt wird. +/- Vorzeichen immer angeben

HENEEN

Sonderausgabenabzug betrieblicher Spenden bzw. Korrektur einer Sonderaus-
gaben-Dateniibermittiung

Hinweise
Originaldokumente und Belege

Sie Ihre Origir und Belege mil 7 Jahre fiir eine etwaige Uberpriifung auf. Ubermitteln Sie uns mit dieser
Erkldrung keine zusatzlichen Unterlagen als Nachweis.

Richtigkeits- und Vollstandigkeitserklarung
Ich bestétige mit meiner Unterschrift, dass alle Angaben der Wahrheit entsprechen. Ich nehme zur Kenntnis, dass unrichtige oder unvollsténdige
Angaben strafbar sind.

Steuerliche Vertretung (Name, Anschrift, Telefon)

Datum, Unterschrift

L 1d-2025 L 1d, Seit 3, Version vom 25.07.2025
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Stichwortverzeichnis

A

Abfertigung 35, 66, 68, 69, 70

Absetzbetrag 147

Absetzung fiir Abnutzung 87, 94

Alimente 38, 111

Alleinerzieherabsetzbetrag 35, 109
Alleinerzieher/innen 117
Alleinverdienerabsetzbetrag 26, 27, 32, 34, 109, 124
Alleinverdiener-/Alleinerzieherabsetzbetrag 33, 37, 38, 172, 173, 175
Alleinverdiener/innen 120

Alters- oder Pflegeheim 115

Amtsbescheinigung 128

Antragsveranlagung 149

Arbeitgeberbeitrdge zu Pensionskassen 66
Arbeitgeberdarlehen 17
Arbeitnehmerlnnenveranlagung, antragslose 166
Arbeitnehmerlnnenveranlagung, elektronische 168
Arbeitskleidung 86

Arbeitslosengeld 19, 90, 113

Arbeitsmittel und Werkzeuge 86

Arbeitszimmer 87 103

Aufrollung 52, 73,172

Ausbildung 88, 90, 92

Ausbildung, auswaértige 111, 117

Ausgaben, steuermindernde 22

Auslandsreisen 64, 65, 100

Auslandstatigkeit 36
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B

Basiseinkommen 12

Begrébnis 58

Begrébniskosten 116

Behindertenhilfsmittel 124, 126, 128

Behindertenpass 48, 119, 121

Behinderung 112, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 124, 126
Belastung, auBergewdhnliche 12, 22, 108, 111, 112, 114, 118, 124, 172, 178
Beschwerde 173, 181, 182, 190

Betreuung, h&usliche 115

Betriebsratsumlage 93

Beziige, sonstige 11, 66

Bildungskosten 92

BildungsmaBnahmen 88

C

Computer 94, 104

D

Didtkosten 113

Diatverpflegung 126

Dienstleistungsscheck 14

Dienstreise 61, 62, 64, 98, 144

Dienstwagen 16

Dienstwohnung 18

Doppelbesteuerungsabkommen 10, 36, 149, 150, 158, 160

Durchschnittssteuersatz 20
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E

Einkommen 12

Einkommensteuer 11
Einkommensteuererklédrung 11
Einkommensteuergesetz 12

Einkiinfte aus Gewerbebetrieb 12, 13
Einkiinfte aus Kapitalvermdgen 12, 13, 113, 174
Einkiinfte, auslandische 8, 147, 150

Einkiinfte aus Land- und Forstwirtschaft 12, 13

Einkiinfte aus nichtselbstandiger Arbeit 12, 13, 14, 15, 144, 145, 158, 162,

166
Einkiinfte aus nichtselbstandiger Tatigkeit 174
Einkiinfte aus selbsténdiger Arbeit 12, 13
Einkiinfte aus unselbsténdiger Arbeit 9
Einkiinfte aus Vermietung und Verpachtung 12, 13
Einkiinfte, nichtselbsténdige 11
Einkiinfte, sonstige 12,13
Einkunftsarten 11, 12
Einkunftsgrenze 35, 36
Entwicklungshilfetatigkeit 36, 113
Ergonomisch geeignetes Mobiliar 105
Erschwerniszulage 71

Existenzminimum 9, 12, 113, 124

F

Fachliteratur 96

Fahrrad 62, 96

Fahrtkosten 61, 62, 96, 98, 99
Familienbeihilfe 19, 58, 118, 126, 128
Familienbonus Plus 26, 27, 29, 46, 129, 170

Familieneinkommen 40
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Familienheimfahrten 95

Familienwohnsitz 61, 64, 95

Fehlgelder 96

Firmenpensionen 14

Fortbildung 88, 90

Freibetrag 12, 59, 72, 73, 114, 118, 121, 122, 126, 127, 128, 172
Freibetragsbescheid 172, 175, 178

G

Garagenplatz 17

Gefahrenzulage 72
Gehaltsvorschiisse 17
Gewerkschaftsbeitrige 96
Grenzgénger/in 10, 145, 148, 162, 174
Grenzsteuersatz 28, 67, 84
GrundstiicksverduBerung 113
Gutschrift 16, 172, 176

H

Handy 102

Haushaltsersparnis 115, 116
Haushaltsfiihrung, doppelte 95
Heilbehandlung 120

Hilfsmittel 120

Homeoffice 102
Homeoffice-Pauschale 60, 104, 105

Incentive-Reise 18
Inlandsreisen 64, 99, 100
Internet 97, 104
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J

Jahressechstel 67 73

K

Kapitalvermégen 36

Karenz 48

Katastrophenschaden 59, 117, 118, 179
Kilometergeld 61, 62, 97
Kinderabsetzbetrag 26, 27, 33, 39, 110, 111
Kinder, behinderte 126, 128
Kinderbetreuungsgeld 19
Kinderbetreuungskosten 117
Kindermehrbetrag 41, 42
Kirchenbeitrage 77, 80
Kollektivvertrag 63, 68, 69, 71
Kraftfahrzeug 97

Krankengeld 15

Kranken- oder Unfallversicherung 112
Krankenversicherung 110
Krankheitskosten 111, 112, 113
Kurkosten 114

L

Leistungen, steuerfreie 19, 58
Lohnsteuer 11, 15, 46, 52, 67
Lohnzettel 46
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M

Mehrkindzuschlag 26, 27, 40, 41
Mitarbeiterbeteiligungen 59
Mitarbeitergewinnbeteiligung 59, 174
Mitteilung gemaB § 109a EStG 179
Mittelpunkt der Tatigkeit 63, 99, 100
Motorrad 62

N

Nachforderung 16, 173, 176
Nachkauf von Versicherungszeiten 77,79, 80
Nachtarbeit 72
N&chtigungsgelder 65
Nachtigungskosten 61, 64, 100
Né&chtigungspauschale 100
Nachtiiberstunden 72
Nachversteuerung 80
Nachzahlungen 70, 178
Notstandshilfe 19, 113

(@)
Offi-Ticket 54, 174

Opferausweise 128

P
Pendlereuro 17, 32, 47, 52, 53, 99

Pendlerpauschale 17, 31, 35, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 62, 84, 99,172,173
Pensionen 9

Pensionistenabsetzbetrag 26, 27, 32, 33
Pensionistenabsetzbetrag, erhéhter 26, 27, 32, 173, 175

Pensionistinnen/Pensionisten 11, 121, 128
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Pensionsabfindungen 35, 71

Pensionskassen 15, 177, 188
Pensionskassenbeitrdge 80
Pensionsvorsorgepramie 66
Pensionsvorsorge, pramienbegiinstigte 15, 188
Personenkreis, erweiterter 78

Pflegegeld 19, 115, 120, 127

Pflichtveranlagung 148, 149, 173, 175

Pkw 62

Progressionsvorbehalt 19, 151, 162

R

Ratenzahlung 183, 191

Reise, beruflich veranlasste 99, 100
Reisekosten 98
Reisekostenersdtze 98, 99, 144
Ruhegehélter 9

S

Sachbezug 16, 18, 60

Saisonarbeiterinnen und -arbeiter 10
Schmutzzulage 71

Schulen, berufsbildende 92
Sonderausgaben 12, 22, 77,78, 79, 80, 124, 172, 178
Sonderausgaben, dkologische 82, 83
Sozialversicherung 14
Sozialversicherungsbeitrdge 35, 46, 68, 70
Spenden 79, 81

Sprachkurse 101

Steuerabsetzbetridge 25, 26, 27, 28, 29, 43

Steuerbemessungsgrundlage 12
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Steuerberatungskosten 77

Steuerfreigrenze 9

Steuerpflicht 8, 12

Steuerpflicht, beschrankte 8, 148, 149, 159, 160
Steuerpflichtig, unbeschrénkt 8, 10, 148, 160, 186
Steuertarif 11, 26

Studienreisen 101

Studium 91

Stundung 183, 191

SV-Riickerstattung 41, 42, 172

T
Tagesgelder 61, 62, 63, 64, 100
Teilzeitbeschaftigten 47
Telefon 102, 104

Teleworker 102

U

Uberstunden 72

Umschulung 88, 89, 90, 91, 92, 93

Unfallrenten 19

Unfallversicherung 110

Unterhaltsabsetzbetrag 26, 27, 38, 39, 58, 109, 111
Unterhaltsberechtigte 111

Urlaubsgeld 66, 67
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\'

Veranlagungsfreibetrag 144, 181
Verkehrsabsetzbetrag 26, 27, 31, 33, 47, 62, 99
Verkehrsabsetzbetrag, erhéhter 26, 27,173, 175
Verkehrsmittel, 6ffentliche 47, 48, 121
Versicherungspréamien 80

Vorauszahlungen 176

Vorsorgekasse, betriebliche 15, 68, 69

W

Weihnachtsgeld 66, 67
Weiterversicherung, freiwillige 77, 79, 80
Werbungskosten 35, 64, 84, 87, 90, 91, 93, 95, 98, 101, 172, 178
Werbungskostenpauschale 85
Werbungskosten, pauschalierte 106
Werkverkehr 54

Werkvertrag 15

Wochengeld 19, 36, 113

Wohnsitz 8, 10, 95, 148, 149, 159, 160
Wohnung 8

y4

Zukunftssicherung 58

Zukunftsvorsorge, prémienbegiinstigte 186
Zulagen 71

Zuschlage 71
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Information aus erster Hand -
So kontaktieren Sie das Finanzamt Osterreich

Elektronisch iiber FinanzOnline
Mit dem elektronischen Service FinanzOnline kommt das Finanzamt zu lhnen.
Sie kénnen lhre Anliegen bequem von jedem Internetzugang rund um die Uhr

erledigen. Mehr Informationen unter finanzonline.at

Formulare und weiterfithrende Informationen iiber bmf.gv.at
Auf bmf.gv.at finden Sie umfassende Informationen und kénnen zahlreiche

Formulare bequem herunterladen oder bestellen.

Chat

Unter chat.bmf.gv.at bzw. iber finanzonline.at beantwortet unser Chatbot ,Fred"
lhre Fragen rund um die Uhr. Falls ,Fred* Ihnen nicht weiterhelfen kann, haben
Sie die Méglichkeit, Ihr Anliegen wéhrend der telefonischen Offnungszeiten mit

einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter per Live-Chat zu erledigen.

Telefonisch

Die meisten Anliegen kdnnen auch am Telefon erledigt werden. Sie ersparen
sich dadurch den Weg zum Finanzamt. Das telefonische Auskunftsservice fir
Privatpersonen erreichen Sie unter 050 233 233 von Montag bis Donnerstag
7:30 bis 15:30 Uhr, am Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr. Je nach Tageszeit kann

es zu langeren Wartezeiten kommen.
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http://finanzonline.at
https://www.bmf.gv.at/
https://chat.bmf.gv.at/
https://finanzonline.bmf.gv.at/fon/

Vor Ort im Finanzamt Osterreich

Sollten Sie den persénlichen Kontakt wiinschen, vereinbaren Sie bitte vorher
einen Termin in einem unserer Finanzamtsstandorte:

*  Online iiber bmf.gv.at/terminvereinbarungen oder

+ Telefonisch unter der Nummer 050 233 700

Dadurch kénnen wir Wartezeiten vermeiden, die Besuche gemeinsam mit lhnen

gut vorbereiten und lhr Anliegen rasch klaren.
Die Infocenter sind zu folgenden Zeiten gedffnet
(bitte vorher Termin vereinbaren):

Wien, Graz, Linz, Salzburg, alle anderen Standorte
Innsbruck und Klagenfurt

Montag 07:30-15:30* 07:30-12:00
Dienstag 07:30-15:30* 07:30-12:00
Mittwoch 07:30-12:00 07:30-12:00
Donnerstag 07:30-17:00* 07:30-15:30*
Freitag 07:30-12:00 07:30-12:00

* In den Sommermonaten Juli und August haben bundesweit alle Finanzédmter von
Montag bis Freitag von 07:30 bis 12:00 Uhr gedffnet.

Alle Kontaktmdglichkeiten finden Sie unter bmf.gv.at/kundenservice

Information aus erster Hand 219


http://bmf.gv.at/terminvereinbarungen
https://www.bmf.gv.at/services/aemter-behoerden/faoe.html










	I. Allgemeines zur Lohn- und Einkommensteuer 
	A. Persönliche Steuerpflicht 
	B. Lohn- oder Einkommensteuer 
	C. Einkünfte, Einkommen 
	D. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 
	E. Sachbezüge, Rz138-222d 
	F. Steuerfreie Leistungen 
	G. Steuermindernde Ausgaben 

	II. Steuertarif und Steuerabsetzbeträge
	A. Steuertarif, Rz767 
	B. Steuerabsetzbeträge, Rz768 
	C. Absetzbeträge bei niedrigen Einkünften (Erstattung von Absetzbeträgen und SV-Rückerstattung), Rz8

	III. Die Lohnsteuerberechnung durch Ihren Arbeitgeber
	A. Allgemeines
	B. Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, Rz248aff 
	D. Dienstreisen, Rz700-741
	F. Sonstige Bezüge, Rz1050ff 
	G. Zulagen und Zuschläge, Rz1126ff 
	H. Überstunden, Rz1145ff 
	I. Zuschläge für Nachtarbeit und Nachtüber-stunden, Rz1142ff 
	J. Aufrollung durch den Arbeitgeber, Rz1189ff 

	IV. Was können Sie im Zuge der Arbeit­nehmer­Innen­ver­an­lagung geltend machen?
	A. Sonderausgaben, Rz429ff 
	B. Sonderausgaben im Einzelnen 
	C. Werbungskosten, Rz223ff 
	D. ABC der Werbungskosten, Rz322ff 
	E. Pauschalierte Werbungskosten, Rz396-428 
	F. Außergewöhnliche Belastungen, Rz814ff 
	G. Außergewöhnliche Belastungen für Unterhaltsberechtigte, Rz868ff 
	I. Außergewöhnliche Belastungen ohne Selbstbehalt, Rz839ff 

	V. Wann ist das Formular L 1i auszufüllen?
	A. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit ohne Lohnsteuerabzug
	B. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit mit Auslandsbezug

	VI. Das Verfahren beim Finanzamt
	A. ArbeitnehmerInnenveranlagung („Jahresausgleich“), Rz908aff
	B. Die elektronische ArbeitnehmerInnenveranlagung 
	C. Die ArbeitnehmerInnenveranlagung in Papierform 
	D. Gutschriften, Nachforderungen und Vorauszahlungen 
	E. Versteuerung mehrerer Pensionen, Rz1022ff 
	F. Freibetragsbescheid, Rz1039ff 
	G. Mitteilung gemäß § 109a Einkommensteuergesetz 
	H. Beschwerde gegen einen Bescheid 
	I. Ratenzahlung und Stundung 

	VII. Sonstige steuerliche Begünstigungen
	A. Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge, Rz1365ff 
	B. Prämienbegünstigte Pensionsvorsorge, Rz1321ff

	Musterschreiben Beschwerde
	Musterschreiben Ratenzahlung oder Stundung
	Formular L 1
	Formular L 1k
	Formular L 1k-bF
	Formular L 1i
	Formular L 1ab
	Formular L 1d
	Information aus erster Hand
	I. 
Allgemeines zur Lohn- und ­Einkommensteuer
	A. Persönliche Steuerpflicht
	B. Lohn- oder Einkommensteuer
	C. Einkünfte, Einkommen
	D. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
	E. Sachbezüge Rz 138–222d
	F. Steuerfreie Leistungen
	G. Steuermindernde Ausgaben
	II. 
Steuertarif und Steuerabsetz­beträge
	A. Steuertarif  Rz 767
	B. Steuerabsetzbeträge Rz 768 ff
	C. Absetzbeträge bei niedrigen Einkünften (Erstattung von Absetzbeträgen, SV-Rück­erstattung und Kindermehrbetrag) Rz 810a, 811 ff
	III. 
Die Lohnsteuerberechnung durch Ihren Arbeitgeber
	A. Allgemeines
	B. Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte Rz 248a ff
	C. Steuerfreie Leistungen des Arbeitgebers
	D. Dienstreisen Rz 700–741
	E. Arbeitgeberbeiträge zu Pensionskassen Rz 756–766g
	F. Sonstige Bezüge Rz 1050 ff
	G. Zulagen und Zuschläge Rz 1126 ff
	H. Überstunden Rz 1145 ff
	I. Zuschläge für Nachtarbeit und ­Nachtüber­stunden Rz 1142 ff
	J. Aufrollung durch den Arbeitgeber Rz 1189 ff
	IV. 
Was können Sie in der Arbeitnehmer­veranlagung geltend machen?
	A. Sonderausgaben Rz 429 ff
	B. Sonderausgaben im Einzelnen
	C. Werbungskosten Rz 223 ff
	D. ABC der Werbungskosten Rz 322 ff
	E. Steuerliche Regelungen für Telearbeit (Homeoffice)
	F. Pauschalierte Werbungskosten Rz 396–428
	G. Außergewöhnliche Belastungen Rz 814 ff
	H. Außergewöhnliche Belastungen für ­Unterhalts­­berechtigte Rz 868 ff
	I. Außergewöhnliche Belastungen mit Selbstbehalt
	J. Außergewöhnliche Belastungen ohne Selbstbehalt Rz 839 ff
	K. Außergewöhnliche Belastungen bei Behinderungen Rz 839 ff
	L. Außergewöhnliche Belastungen für behinderte Kinder Rz 852 ff
	M. Amtsbescheinigungen und Opferausweise Rz 1244 f
	N. Familienbonus Plus Rz 769 ff
	V. 
Wann ist das Formular L 1i ­auszufüllen?
	A. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit ohne Lohnsteuerabzug
	B. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit mit Auslandsbezug
	VI. 
Das Verfahren beim Finanzamt
	A. Arbeitnehmerveranlagung 
(„Jahresausgleich“) Rz 908a ff
	B. Die elektronische Arbeitnehmerveranlagung
	C. Die Arbeitnehmerveranlagung in Papierform
	D. Gutschriften, Nachforderungen und Vorauszahlungen
	E. Versteuerung mehrerer Pensionen Rz 1022 ff
	F. Freibetragsbescheid Rz 1039 ff
	G. Mitteilung gemäß § 109a Einkommensteuergesetz
	H. Beschwerde gegen einen Bescheid
	I. Ratenzahlung und Stundung
	VII. 
Sonstige ­steuerliche Begünstigungen
	A. Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge Rz 1365 ff
	B. Prämienbegünstigte Pensionsvorsorge Rz 1321 ff
	Musterschreiben Beschwerde
	Musterschreiben Ratenzahlung
	Formular L 1
	Formular L 1k
	Formular L 1k-bF
	Formular L 1i
	Formular L 1ab
	Formular L 1d
	Stichwortverzeichnis
	Information aus erster Hand – 
So kontaktieren Sie das Finanzamt Österreich



